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* * * *

Regierungsbank:

P e t e r H a r r y C a r s t e n s e n , Ministerpräsident

D r . H e i n e r G a r g , Stellvertreter des Ministerprä-
sidenten und Minister für Arbeit, Soziales und Ge-
sundheit

E m i l S c h m a l f u ß , Minister für Justiz, Gleichstel-
lung und Integration

D r . E k k e h a r d K l u g , Minister für Bildung und
Kultur

K l a u s S c h l i e , Innenminister

D r . J u l i a n e R u m p f , Ministerin für Landwirt-
schaft, Umwelt und ländliche Räume

R a i n e r W i e g a r d , Finanzminister

J o s t d e J a g e r , Minister für Wissenschaft, Wirt-
schaft und Verkehr

* * * *

Beginn: 10:02 Uhr

Präsident Torsten Geerdts:

Sehr geehrte Damen und Herren! Ich eröffne die
19. Tagung des Schleswig-Holsteinischen Land-
tags. Das Haus ist ordnungsgemäß einberufen und
beschlussfähig.

Erkrankt sind die Kolleginnen und Kollegen Silke
Hinrichsen, Mark-Oliver Potzahr, Ranka Prante,
Dr. Christian von Boetticher und Ellen Streitbörger.
- Allen Kolleginnen und Kollegen wünschen wir
von dieser Stelle aus gute Besserung.

(Beifall)

Meine Damen und Herren, ich möchte Sie bitten,
sich von Ihren Plätzen zu erheben.

(Die Anwesenden erheben sich)

Der Schleswig-Holsteinische Landtag trauert um
zwei seiner früheren Mitglieder. Im Alter von 82
Jahren ist am 25. Juli 2011 der frühere Landtagsab-
geordnete Alfred Schulz verstorben. Der in Altona
geborene Gymnasiallehrer gehörte diesem Haus
von 1971 bis 1992 als Mitglied der SPD-Fraktion
an. In der 12. Wahlperiode war er zweiter Vizeprä-
sident des Schleswig-Holsteinischen Landtags. In
21 Jahren der Zugehörigkeit zum Parlament hat Al-
fred Schulz seine Lebenserfahrung in vielen Aus-
schüssen eingebracht. Besonders hervorheben
möchte ich dabei den Innenausschuss, den Volks-
bildungsausschuss sowie den Ausschuss für Kultur,
Jugend und Sport, dem er von 1980 bis 1988 vor-
saß.

Alfred Schulz war ein aufrechter, ein unbeugsamer
Mensch, der sich von unerschütterlichen Werten
leiten ließ. Für sein vielfältiges politisches Engage-
ment schöpfte er Kraft aus seinem tiefen Glauben.
Als engagierter Christ und Sozialdemokrat begriff
er es zeitlebens geradezu als seine Pflicht, unserer
Gesellschaft - ganz kompromisslos - einen Spiegel
vorzuhalten. Im Sinne christlicher Nächstenliebe
stellte er sich dabei konsequent an die Seite der
Schwachen, oft Ausgegrenzten. Er setzte sich für
Flüchtlinge und Minderheiten ein, vor allem für die
Sinti und Roma. Und er stritt rastlos für eine ge-
rechtere Welt.

Alfred Schulz entschied sich nie dafür, Behaglich-
keit versprechende Wege zu gehen. „Ich war mehr
oder weniger immer in Opposition“, sagte er 2010
über sich. Das war oft unbequem - nicht nur für ihn.
Aber die Unerschütterlichkeit, in der Alfred Schulz
seinen Weg ging, verdient unsere Hochachtung. Sie
kann anderen zum Vorbild dienen.
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Alfred Schulz, das langjährige Mitglied der Nordel-
bischen Synode, war ein Mann der Kirche und der
Politik, der sich um die Menschen in unserem Lan-
de verdient gemacht hat. Hierfür wurde er mit der
Freiherr-vom-Stein-Medaille sowie mit der Bugen-
hagen-Medaille ausgezeichnet, der höchsten Aus-
zeichnung der Nordelbischen Evangelisch-Lutheri-
schen Kirche.

Nach langer, schwerer Krankheit verstarb am
22. August 2011 der frühere Landtagsabgeordnete
Werner Liebrecht. Der 1936 in Danzig geborene
Bauingenieur gehörte diesem Haus von 1971 bis
1987 ebenfalls als Mitglied der SPD-Landtagsfrak-
tion an. Nach Maurerlehre und dem gleichzeitigen
Besuch eines sogenannten Aufbauzuges studierte
Werner Liebrecht an der Staatlichen Baugewerk-
schule Eckernförde, an der er 1961 sein Examen als
Ingenieur der Fachrichtung Tiefbau ablegte. Ab
1962 war er dann als Abteilungsleiter bei der Stadt-
verwaltung Husum tätig.

Werner Liebrecht war ein durch und durch boden-
ständiger Mensch, der fest in seiner Wahlheimat
Husum verwurzelt war. Dort begann er seine politi-
sche Karriere als Mitglied der Jungsozialisten, be-
vor er 1969 Vorsitzender seines SPD-Ortsvereins
wurde. Ab 1966 zunächst Mitglied des Kreistags
Husum, gehörte er nach der Kreisgebietsreform von
1970 bis 1974 dem Kreistag Nordfriesland an. Zwi-
schen 1973 und 1979 amtierte er als Vorsitzender
des SPD-Kreisverbandes Nordfriesland.

Im Schleswig-Holsteinischen Landtag brachte sich
Werner Liebrecht vor allem über die Arbeit des In-
nen- und Rechtsausschusses ein. In der 7. und
8. Wahlperiode gehörte er auch dem Landespla-
nungsausschuss an. Zudem wirkte er in fünf Unter-
suchungsausschüssen mit.

Werner Liebrecht, der mit Begeisterung und Aus-
dauer für den FC Landtag spielte, war ein profilier-
ter und geschätzter Sozialdemokrat, der bis zuletzt
Kraft aus seinem kommunalpolitischen Engage-
ment schöpfte. Auch als bereits stark von Alter und
Krankheit gezeichneter Mann setzte er sich noch
voller Tatendrang für die Geschicke seiner Mitbür-
gerinnen und Mitbürger ein. Die SPD - besonders
der Kreisverband Nordfriesland - hat mit ihm ein
Stück ihres „Urgesteins“ verloren.

Meine Damen und Herren, der Schleswig-Holstei-
nische Landtag gedenkt seines ehemaligen Vizeprä-
sidenten Alfred Schulz und des früheren Abgeord-
neten Werner Liebrecht in Dankbarkeit und vollem
Respekt.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehr-
ten Damen und Herren, vor einem Monat, am
22. Juli 2011, hat sich in Norwegen eine nationale
Tragödie ereignet, die uns alle schwer getroffen hat.
Bei einem Massaker auf der Insel Utøya und einem
Bombenanschlag in Oslo starben 77, vor allem jun-
ge Menschen. Für Norwegen sind diese Anschläge
eines kaltherzigen, eines verblendeten Menschen
die schwerste Katastrophe seit dem Zweiten Welt-
krieg.

Schleswig-Holstein ist dieser Nation seit Langem
eng verbunden. Was dort am 22. Juli 2011 geschah,
hat deshalb gerade uns tief im Herzen getroffen.
Die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes stehen
in Trauer und tiefer Bestürzung an der Seite Nor-
wegens, und wir teilen den Schmerz, den viele Fa-
milien dort zu tragen haben. Die Opfer von Oslo
und Utøya mahnen auch uns. Wenngleich es sich
bei den Anschlägen nach derzeitigen Erkenntnissen
um die Tat eines Einzelnen handelte, müssen wir
entschiedener denn je allen Formen von Fremden-
feindlichkeit, von politischem Extremismus und
Fundamentalismus entgegentreten.

„Ich glaube weiterhin daran, dass die Freiheit stär-
ker ist als die Angst. Ich glaube weiterhin an eine
offene norwegische Demokratie und Gesellschaft.
Und ich glaube weiterhin an unsere Fähigkeit, in
unserem eigenen Land frei und sicher zu leben.“ -
Dies hat Norwegens König Harald V. bei der Ge-
denkfeier am vergangenen Sonntag gesagt. Dieses
Bekenntnis unterstreicht der Schleswig-Holsteini-
sche Landtag auch für unsere Gesellschaft. Dem
Hass und der Menschenverachtung setzen wir Frei-
heit, Demokratie und Toleranz entgegen.

Meine Damen und Herren, ich bitte Sie nun, einen
Augenblick im Gedenken innezuhalten. - Sie haben
sich zu Ehren der Verstorbenen von Ihren Plätzen
erhoben; ich danke Ihnen.

Ich habe Ihnen eine Aufstellung der im Ältestenrat
vereinbarten Redezeiten übermittelt. Der Ältesten-
rat hat sich verständigt, die Tagesordnung in der
ausgedruckten Reihenfolge mit folgenden Maßga-
ben zu behandeln: Zu den Tagesordnungspunkten
2, 4, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 22, 24, 28, 37, 38, 43 und
47 ist eine Aussprache nicht vorgesehen.

Von der Tagesordnung abgesetzt werden sollen die
Tagesordnungspunkte 29, 34, 36, 39, 41 und 45.

Zur gemeinsamen Beratung vorgesehen sind die
Tagesordnungspunkte 3 und 11 - Gesetzentwürfe
zur Änderung des Landesdatenschutzgesetzes und
des Landesverfassungsschutzgesetzes -, 5, 6 und 8 -
Gesetzentwürfe der Fraktion der SPD und der Lan-
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desregierung zur Änderung kommunalverfassungs-
rechtlicher sowie wahlrechtlicher Vorschriften und
Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN zur Änderung des Finanzausgleichsge-
setzes, der Gemeindeordnung, der Amtsordnung so-
wie des Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes -, 25
und 26 - Anträge zu einer landesrechtlichen Rege-
lung zum Aufenthalt aus humanitären Gründen so-
wie zu einer Bundesratsinitiative für eine wirksame
und stichtagsunabhängige gesetzliche Bleiberechts-
regelung - sowie 29 und 45 - Antrag zur Einführung
von Gender Budgeting und Bericht „Neue Wege -
neue Chancen: Gleichstellung von Frauen und
Männern im Lebenslauf“.

Der Petitionsausschuss hat Ihnen mit Drucksache
17/1726 seinen Tätigkeitsbericht vorgelegt und dar-
um gebeten, ihn noch in dieser Tagung aufzurufen.
- Widerspruch sehe ich nicht, dann werden wir so
verfahren.

Ich schlage Ihnen vor, den Bericht als Punkt 38 A
in die Tagesordnung einzureihen und ihn morgen
vor Eintritt in die Mittagspause zur Berichterstat-
tung durch die Frau Ausschussvorsitzende aufzuru-
fen.

Anträge zu einer Fragestunde oder zu einer Aktuel-
len Stunde liegen nicht vor.

Wann die weiteren Tagesordnungspunkte voraus-
sichtlich aufgerufen werden, ergibt sich aus der Ih-
nen vorliegenden Übersicht über die Reihenfolge
der Beratungen in der 19. Tagung.

Wir werden heute und morgen jeweils unter Ein-
schluss einer zweistündigen Mittagspause längstens
bis 18 Uhr tagen. Am Freitag ist eine einstündige
Mittagspause von 13 Uhr bis 14 Uhr vorgesehen. -
Ich höre keinen Widerspruch, dann werden wir so
verfahren.

Ich begrüße auf der Zuschauertribüne Auszubilden-
de der Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung in
Eutin sowie Auszubildende der Bildungsgesell-
schaft Handwerk Dithmarschen. - Seien Sie uns
herzlich willkommen hier im Kieler Landeshaus!

(Beifall)

Ich begrüße ebenso herzlich unsere ehemalige
Landtagskollegin Silvia Eisenberg. - Herzlich will-
kommen!

(Beifall)

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 32 auf:

Keine weitere Verschärfung der dänischen
Grenzkontrollen

Antrag der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/1717

Änderungsantrag der Fraktion des SSW
Drucksache 17/1731

Grenzenloses Europa

Änderungsantrag der Fraktionen von CDU und
FDP
Drucksache 17/1742

Wird das Wort zur Begründung gewünscht? - Ich
sehe, das ist nicht der Fall. Dann eröffne ich die
Aussprache. Das Wort für die SPD-Fraktion erteile
ich dem Vorsitzenden der SPD-Landtagsfraktion,
Herrn Abgeordneten Dr. Ralf Stegner.

Dr. Ralf Stegner [SPD]:

Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen
und Kollegen! Meine diesjährige kulturpolitische
Sommerreise hat mich auch nach Flensburg ge-
führt. Dort kann man sehr direkt erfahren, wie
wichtig und wie lebendig die Zusammenarbeit
mit Dänemark ist. Ob es um die gemeinsame Kul-
turhauptstadt geht, um Folk Baltica, das Orchester
der Landestheater oder andere Fragen - überall gibt
es Projekte, Gespräche, Zusammenarbeit, ist der
kulturelle Mehrwert größer als die Summe der Ein-
zelteile. Dies gilt aber nicht nur für die Kultur,
sondern auch für den Arbeitsmarkt und viele an-
dere Felder. So weit, so gut, könnte man sagen, und
so sehen und erleben es die Menschen unserer bei-
den Länder auch miteinander.

Die politische Entwicklung sieht aber momentan
leider ganz anders aus. In der heutigen Debatte geht
es vordergründig um Verkehrsregelung, in Wirk-
lichkeit aber um unser Verständnis von Europa
und bedrückenderweise auch um die Frage, ob sich
Politik von Rechtspopulisten abhängig machen
sollte.

(Beifall bei SPD und BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Im Frühjahr kündigte die dänische Regierung an,
wieder permanente Grenzkontrollen einrichten
zu wollen. Damit entsprach man einer Forderung
der Rechtspopulisten, auf die sich die amtierende
dänische Minderheitsregierung bedauerlicherwei-
se stützt. Dieser Ankündigung folgten Widerstände
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und Proteste aus Schleswig-Holstein, aus Deutsch-
land, ja aus ganz Europa. Es gab eine einstimmige
gemeinsame Erklärung dieses Landtags, in der die
Wiedereinführung solcher Grenzkontrollen abge-
lehnt wurde.

Schon damals waren die Landesregierung und ins-
besondere der Herr Ministerpräsident eher dabei
abzuwiegeln, zu verharmlosen nach dem Motto, so
schlimm werde es schon nicht werden, es tue ja gar
nicht weh, und wir sollten uns nicht so haben. An-
fang August konnten wir das gleiche Spiel dazu
noch einmal verfolgen, diesmal unter aktiver Betei-
ligung Schleswig-Holsteins. Es wurde öffentlich,
dass Dänemark ab September den Bau eines däni-
schen Zollkontrollsystems von deutschem Boden
aus vor dem Autobahn-Grenzübergang Ellund
plant. So etwas lässt sich bekanntermaßen nur um-
setzen, wenn die Landesregierung mitmacht. Nach
Angaben des Direktors der dänischen Zollbehörde,
Erling Andersen - ich bitte Sie, darauf besonders zu
achten, weil ich ahne, wie Sie heute argumentieren
werden -, hätten diese Anlagen zwar ursprünglich
nichts mit den beschlossenen intensiveren Grenz-
kontrollen zu tun gehabt, sondern es sollte bei stich-
probenartigen Kontrollen die Verkehrssicherheit
für Autofahrer und Kontrollbeamte erhöht werden.
Durch beleuchtete Schilder sollten auch bei Dun-
kelheit Verkehrsüberprüfungen ermöglicht werden.
Nun aber - so Andersen weiter - werde man natür-
lich die Gunst der Stunde nutzen und diese schöne
Einrichtung für die neue Form intensiverer Kontrol-
len à la Dänemark auch nutzen. - Na prima. Das ist
auch klar. Schranken braucht man nämlich, soweit
ich weiß, zur Verkehrslenkung nur an Bahnüber-
gängen, Fähren oder Klappbrücken. Darüber reden
wir hier aber nicht, und deswegen sollten wir auch
nicht so tun, als sei das eine ganz normale verkehrs-
politische Angelegenheit, auch wenn hier heute der
Verkehrsminister dazu reden wird.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Hin-
tergrund dieser Installation auf schleswig-holsteini-
schem Boden ist das, was der „Schleswig-Holstei-
nische Zeitungsverlag“ als ,,Spiel mit dem Feuer“
bezeichnete - just zu dem Zeitpunkt, in dem sich
Europa in einer Existenzkrise befindet. Europa
droht auseinanderzudriften, einzelne Länder schot-
ten sich ab, überziehen sich mit Schmähungen,
schüren Vorurteile. Die Bundesregierung ist leider
an dieser Entwicklung unmittelbar beteiligt. Ich er-
innere nur an die schmähenden und falschen Aussa-
gen von Frau Merkel zu Arbeits- und Urlaubszeiten
in Griechenland. Die gleiche FDP, die die Steuern
senken will, droht damit, bei einer europäischen Ei-

nigung auf Eurobonds die Regierung verlassen zu
wollen.

Wo ist die europäische Vision? Wie provinziell
muss man sein, um zu glauben, durch Kleinstaaterei
der Lösung der globalen Finanz- und Wirtschafts-
krise näherzukommen!

(Beifall bei der SPD und vereinzelt bei
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Wenn wichtige Exportpartner eines Landes ihre
Währungen abwerten und Zollschranken errichten
können, dann brechen Gewinnerwartungen ein,
dann sind in der Folge Arbeitsplätze gefährdet, und
dann verringern sich auch die Steuereinnahmen und
dass für den Konsum verfügbare Geld der Allge-
meinheit. Das bekommen übrigens alle zu spüren -
vom Kellner bis zur Bauunternehmerin.

Europa ist die Idee, über gemeinsame Werte, über
vertiefte und vertrauensvolle Zusammenarbeit und
über Solidarität den Frieden, die Freiheit und den
Wohlstand der Menschen zu mehren. Der Bau von
neuen Grenzschranken widerspricht diesem
Grundgedanken fundamental. Wer das gutheißt,
zündelt an der europäischen Idee und damit an der
Zukunft Europas.

(Beifall bei der SPD)

Auch deswegen fordern wir die Landesregierung
auf, sich intensiv gegen diese Grenzanlagen zu
wehren und die bereits erteilte Genehmigung wie-
der zurückzunehmen beziehungsweise deren
Missbrauch zu verhindern. Die Geschäftsgrundlage
ist entfallen. Herr Ministerpräsident oder Herr Ver-
kehrsminister, der Sie heute hier reden, es geht
nicht um bessere Verkehrslenkung!

Die dänische Regierung erfüllt mit dieser Maßnah-
me eine Forderung der dortigen Rechtspopulisten
und folgt in der Begründung den von jenen verbrei-
teten Vorurteilen, man wolle die Kriminalität ein-
dämmen. Sie verschweigen uns wohlweislich, dass
über 70 % der Einbrüche in Ferienhäuser auf das
Konto dänischer Banden gehen und die jetzige
Form der Kontrollen durchaus gut funktioniert. In
Wirklichkeit gleicht diese Maßnahme doch eher ei-
ner Scheinaktivität und taugt besonders gut dazu,
Ressentiments und Vorurteile zu schüren. Schon
deswegen darf dieser Plan nicht kommen, und ich
bin übrigens froh, dass sich die dänischen Sozialde-
mokraten dagegen gewandt haben, diese Kontrollen
durchzuführen und zu verschärfen.

(Beifall bei der SPD)
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Bald sind in Dänemark auch Parlamentswahlen,
und ich hoffe, dass sich Toleranz und Vernunft ge-
gen dumpfe Stammtischpolitik durchsetzen werden.

(Wolfgang Kubicki [FDP]: Wenn Sie so wei-
terreden, dann nicht!)

Rechtspopulisten machen überall in Europa eine
Politik auf dem Rücken der Schwachen unserer
Gesellschaft. Sie setzen auf Ausgrenzung, sie set-
zen auf Abschottung und Intoleranz. Sie schüren
die Ausländerfeindlichkeit nicht nur in Dänemark,
und sie tragen in keiner Weise dazu bei, die Gren-
zen sicherer zu gestalten oder die grenzüberschrei-
tende Kriminalität wirksam zu bekämpfen.

Die Mahnung an Sie von Union und FDP ist leider
auch deswegen notwendig, weil wir ja wissen, wie
Sie sich im Zweifelsfall verhalten. Es ist erst weni-
ge Jahre her, dass Sie gemeinsam mit dem Rechts-
populisten Schill eine Regierung in Hamburg gebil-
det haben, jenem Herrn Schill, den man getrost als
Ganoven bezeichnen darf.

(Christopher Vogt [FDP]: Mit wem koalieren
Sie denn? - Weitere Zurufe von CDU und
FDP)

Wir konnten in Hamburg sehen, zu welchen Ab-
gründen es führt, wenn man Rechtspopulisten Gele-
genheit gibt, an einer Regierung teilzunehmen.

(Beifall bei der SPD und vereinzelt bei der
LINKEN)

Stellen wir uns dem offensiv entgegen! Rechtspo-
pulisten darf man nicht hoffähig machen, man muss
sie entschieden bekämpfen. Auch deswegen fordere
ich Sie auf, unserem Antrag heute zuzustimmen.

Abschottung und neue Grenzen können nicht unser
Weg in die Zukunft Europas sein. Wir sollten uns
vielmehr der klugen Empfehlung des norwegischen
Ministerpräsidenten Stoltenberg anschließen, mit
Toleranz und Solidarität dem Hass zu begegnen
und dabei aber auch wachsam zu sein. Der Attentä-
ter von Oslo und Utøya war - wie Sie wissen - ein
Spross der norwegischen Rechtspopulisten. Vor
diesem Hintergrund ist es besonders bemerkens-
wert, was der norwegische Ministerpräsident gesagt
hat und wie er sein Land in einer Situation, in der
so viele auf Abgrenzung und Fremdenfeindlichkeit
setzen, vertreten hat.

(Beifall bei SPD und BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Herr Kollege Kubicki, der Staatsminister im Aus-
wärtigen Amt, Werner Hoyer von der FDP, hat Fol-
gendes gesagt - ich zitiere:

„Es gibt nicht den geringsten Grund, bereits
jetzt Teile eines neuen […] Grenzkontroll-
systems zu bauen, über dessen Vereinbarkeit
mit dem Vertrag von Schengen sowohl bei
der Europäischen Kommission als auch bei
der Bundesregierung erhebliche Zweifel
bestehen.“

(Beifall der Abgeordneten Kirstin Funke
[FDP])

- Frau Funke, schön dass Sie klatschen. - Er findet
es unverständlich, wenn bereits Fakten auf dem Bo-
den geschaffen werden sollen. Eine Sprecherin der
EU-Innenkommissarin Cecilia Malmström reagierte
ebenfalls besorgt: Die seit Monaten vorhandenen
Bedenken zu den dänischen Grenzkontrollen seien
nicht ausgeräumt.

Nur die Landesregierung hält alles wieder einmal
für nicht so schlimm, schließlich sei der Bau ja
schon lange vereinbart gewesen. Ich kann nur sa-
gen: nicht in dieser Form, nicht für diesen Zweck
und nicht in dieser Zeit.

(Beifall bei der SPD)

Da in Schleswig-Holstein nun jeder weiß, dass es
müßig wäre, noch irgendwelche politischen Erwar-
tungen an Sie, Herr Ministerpräsident, zu richten,
wende ich mich an den Verkehrsminister. Herr
de Jager, ich wünsche mir heute von Ihnen ein
deutliches Wort. Setzen Sie ein Zeichen für Neuori-
entierung! Nutzen Sie die Chance zu sagen, dass
Sie das eben nicht verharmlosen, sondern dass Sie
an der Seite derer stehen, die ein anderes Europa
wollen, nämlich ein Europa der Toleranz, der offe-
nen Grenzen, nicht der Abschottung und der Vorur-
teile! Sorgen Sie mit dafür - nicht nur in Ihrer Rede,
sondern auch mit dem Wirken Ihrer neu aufgestell-
ten Fraktion -, dass wir hier gemeinsam für ein
Europa der Toleranz und der Zukunft miteinander
streiten!

(Beifall bei SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN und der LINKEN)

Präsident Torsten Geerdts:

Ich erteile dem Vorsitzenden der CDU-Landtags-
fraktion, Herrn Abgeordneten Johannes Callsen,
das Wort.

Johannes Callsen [CDU]:

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich habe
in den Sommerferien in Dänemark und Schweden
Urlaub gemacht. Ich habe es gern gemacht. Ich ha-
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be die Landschaft genossen. Ich habe mit den Men-
schen vor Ort viele Gespräche geführt. Kontrolliert
wurden wir an keiner Grenze, ich bin sicher, der
weit überwiegende Teil der Dänemarkurlauber
ebenso wie die Pendler zwischen Deutschland und
Dänemark auch nicht.

(Christopher Vogt [FDP]: Ich auch nicht!)

Als jemand, der in der deutsch-dänischen Region
groß geworden ist und jahrelang auch ehrenamtlich
kommunalpolitisch aktiv war, weiß ich um die be-
sondere Bedeutung der deutsch-dänischen Zu-
sammenarbeit. Herr Kollege Dr. Stegner, deswe-
gen will ich mich auch bemühen, damit sachlich
umzugehen.

(Beifall bei CDU und FDP)

Dänemark ist in wirtschaftlicher, aber auch in kul-
tureller Hinsicht, ein wichtiger Partner Schleswig-
Holsteins. Das wird auch so bleiben. Wir sind im
Europa der Regionen eine gemeinsame Wirt-
schaftsregion. Wir haben viele grenzüberschreiten-
de Wirtschaftsverflechtungen und einen Arbeits-
markt, bei dem die Grenze zum Glück keine Rolle
mehr spielt. Die dänische Art zu leben und mitein-
ander umzugehen, entspricht im Kern unserer Men-
talität und Denkungsart. Dies ist ein absolut solides
und unerschütterliches Fundament, auf dem unsere
Gemeinsamkeiten ausgebaut und weiter gefestigt
werden können.

Wir alle hier im Schleswig-Holsteinischen Landtag
wissen, dass wir uns gerade jetzt in einer entschei-
denden Phase befinden. Die Festigung und Vertie-
fung unserer Beziehungen erfährt - nicht zuletzt
durch unsere offene und weitsichtige Landespolitik
- übrigens von allen maßgeblichen Akteuren gelobt
- derzeit einen Qualitätssprung im wirtschaftlichen
und gesellschaftlichen Miteinander, wie es ihn zwi-
schen Regionen zweier Länder in Europa selten ge-
geben hat.

(Beifall bei CDU und FDP)

Zwischen den bisher getrennten Metropolregionen
Kopenhagen-Malmö und Hamburg mit der Elbregi-
on erfolgt im wahrsten Sinne des Wortes ein
Brückenschlag. Die Scharnierfunktion dieses neu-
en Kräftefeldes übernimmt Schleswig-Holstein. Ich
bin sicher, dass dies erhebliche positive Auswirkun-
gen auf die wirtschaftliche Entwicklung in unse-
rem Land haben wird.

All das ist aber nur möglich, weil wir zuallererst
Grenzen im Denken überschritten haben, um dann
ganz konkret auch die Grenzen zwischen den Mit-
gliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft zu be-

seitigen. An diesem Europa müssen wir permanent
arbeiten. Das ist unsere Aufgabe. Deshalb passt die
gegenwärtige Diskussion um die Einführung von
permanenten Zoll-, Steuer- und Drogenkontrol-
len - wie auch immer begründet - nicht zum Bild
eines grenzfreien Europas.

(Beifall bei CDU, FDP, SPD, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN und SSW)

Aus diesem Grund können wir den eingeschlagenen
Weg unserer dänischen Nachbarn so nicht für gut
halten. Deswegen war es richtig, dass sich der
Schleswig-Holsteinische Landtag in einer gemein-
samen Resolution in der Mai-Tagung klar positio-
niert hat. Wir haben gemeinsam - und das betone
ich - festgestellt, dass offene Grenzen und die
Vielfalt der europäischen Regionen und Kulturen
Stärke und Kern der europäischen Integration sind.

Wir haben gemeinsam den Entschluss der däni-
schen Regierung, permanente Grenzkontrollen des
Zolls an den Grenzübergängen und den Seehäfen
einzurichten, bedauert. Wir haben ebenso gemein-
sam an die dänische Regierung appelliert, die Wie-
dereinführung ständiger Grenzkontrollen zu über-
denken.

Ich rate uns aber auch, diese Diskussion nicht zu
hoch zu hängen. Viele Fachleute berichten mir - das
nehme ich auch aus eigener Anschauung mit -, dass
die deutsch-dänische Zusammenarbeit nach wie vor
sehr gut funktioniert. Wir sollten sie deshalb nicht
kaputtreden oder eine Krise herbeireden, wo keine
ist.

(Beifall bei CDU und FDP)

Das gute Verhältnis zu unseren Freunden und Part-
nern, unserem Nachbarland Dänemark, darf da-
durch nicht beeinträchtigt werden. Es ist ganz klar,
ob und inwieweit das Schengener Abkommen
oder das Europarecht verletzt werden, werden die
europäischen Institutionen schnell und eindeutig
klären müssen. Daher wäre es gut, wenn Dänemark
alle Pläne zur Vorbereitung ständiger Kontrollen
ruhen ließe.

(Beifall bei CDU und FDP)

Das gute Verhältnis zwischen Schleswig-Holstein
und Dänemark eignet sich aber auch in keiner Wei-
se für Wahlkampfattacken aus der Opposition. Des-
wegen sage ich hier in aller Deutlichkeit: Einen -
wie auch immer - gearteten Zusammenhang zwi-
schen den dänischen Rechtspopulisten und der Lan-
desregierung zu konstruieren ist infam.

(Beifall bei CDU und FDP)
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Diese Landesregierung, diese Koalition von CDU
und FDP haben sich bisher stets für ein friedliches,
offenes und tolerantes Miteinander in Europa ein-
gesetzt. Sie setzten sich heute dafür ein, und sie
werden sich auch in der Zukunft dafür einsetzen.
Die europäische Zusammenarbeit ist ein viel zu
hohes Gut, als dass wir sie hier und heute im Wahl-
kampfgetöse der Opposition untergehen lassen.
Versuchen Sie deshalb nicht, der Landesregierung
eine Nähe zum Rechtspopulismus durch die Auf-
stellung einer Verkehrssicherungsanlage zu unter-
stellen! Diese Unterstellung ist der Würde des
Hauses abträglich, und ich weise sie in aller Form
zurück.

(Beifall bei CDU und FDP)

Herr Kollege Dr. Habeck, ich würde mich freuen,
wenn sich auch die Grünen als Mitantragsteller in
dieser Frage und in dieser Weise gleich klar posi-
tionieren würden.

Der Landesregierung zu unterstellen, sie unterstüt-
ze dänische Dauerkontrollen an der Grenze, geht
übrigens auch deswegen an der Sache vorbei, weil
der Landesbetrieb für die A 7 in Auftragsverwal-
tung für den Bund handelt und die entsprechenden
Bundesbehörden von Beginn an eingebunden wa-
ren. Ich finde den Umkehrschluss Ihrer Vorwürfe
fast noch ein Stück bedenklicher. Liebe Kollegen
von der Opposition, mit Ihren Vorwürfen unterstel-
len Sie unserem Nachbarland Dänemark, dass die
permanenten Grenzkontrollen, über die wir heute
reden, seit 2008 sozusagen von langer Hand vorbe-
reitet wurden. Auch dies ist kein freundschaftlicher
Umgang miteinander.

(Beifall bei CDU und FDP)

Sinn und Zweck dieser Anlagen soll es sein, eine
effektive und vor allem sichere Stichprobenkontrol-
le des Zolls zu gewährleisten. „Sicher“ meint hier
die Sicherheit für Zöllner und Autofahrer auf der
Autobahn. Eine Diskussion über dauerhafte Grenz-
kontrollen hatte zu diesem Zeitpunkt - ich meine
2008 - wohl niemand in der dänischen Regierung
geführt.

(Zuruf von der SPD)

- Doch, doch. - Insofern ist es blanker Unsinn, der
Landesregierung zu unterstellen, sie würde den ver-
stärkten Grenzkontrollen durch die Aufstellung ei-
ner Verkehrsbeeinflussungsanlage Vorschub leis-
ten.

Ich glaube, dieses Thema, zu dem im Grunde in der
Diskussion im Mai schon alles gesagt wurde, eignet
sich weder für den Wahlkampf noch dazu, die gu-

ten Beziehungen zu unseren dänischen Nachbarn zu
fördern. Genau das ist uns aber für die Zukunft
wichtig. Es ist uns wichtig, gute Beziehungen und
ein partnerschaftliches Miteinander zwischen
Schleswig-Holstein und Dänemark zu haben. Ich
schlage vor, dass wir im Ausschuss über eine ge-
meinsame Fassung beraten.

(Anhaltender Beifall bei CDU und FDP)

Präsident Torsten Geerdts:

Das Wort erteile ich dem Vorsitzenden der FDP-
Landtagsfraktion, Herrn Abgeordneten Wolfgang
Kubicki.

Wolfgang Kubicki [FDP]:

Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Wir haben erst im Mai über die geplanten Grenz-
kontrollen Dänemarks diskutiert. Wir sind uns
fraktionsübergreifend einig gewesen, dass diese aus
unserer Sicht nicht nur nicht nötig sind, sondern
dass sie ein verheerendes Signal in Richtung Euro-
pa aussenden. Wir alle hier im Hohen Haus sind
ohne Ausnahme zu dem übereinstimmenden Appell
an Dänemark gekommen, von dem Vorhaben Ab-
stand zu nehmen. Daran hat sich bis heute nichts
geändert. Herr Kollege Dr. Stegner, ich bedauere,
dass Sie, vielleicht aus verständlichen Gründen,
weil Sie glauben, damit im Wahlkampf punkten zu
können, diese Gemeinsamkeit im Hohen Haus heu-
te aufgekündigt haben.

(Beifall bei der FDP und vereinzelt bei der
CDU)

Das Schengener Abkommen symbolisiert den
europäischen Raum der Freiheit, der Sicherheit und
des Rechts. Jugendliche wachsen heute ganz selbst-
verständlich mit der gewonnenen Mobilität über
Staatsgrenzen hinweg auf. Dass dies nicht nur so
ist, sondern dass dies auch von den Jugendlichen
gelebt und gewünscht wird, zeigte ganz deutlich die
Protestaktion unterschiedlicher Jugendorganisa-
tionen Schleswig-Holsteins und Dänemarks am 17.
Juni dieses Jahres an der deutsch-dänischen Gren-
ze in Kruså. Alle Jugendlichen, gleichgültig von
welcher Organisation sie kamen, haben sich ohne
Wenn und Aber dazu bekannt, dass sie sich ohne
Grenzkontrollen bewegen wollen, dass dies für sie
sehr wichtig ist und für sie zu einem gelebten Euro-
pa und zu einem Zusammenwachsen der Regionen
dazugehört. Das ist das, was wir im Hinterkopf be-
halten müssen, wenn wir über permanente Grenz-
kontrollen sprechen. Ich bin froh, dass die Vielzahl
der jungen Menschen deutlich gemacht hat, dass
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sich die dänische Regierung mit ihrer Diskussion
über permanenten Grenzkontrollen eigentlich rück-
wärts gewandt bewegt und nicht in die Zukunft
Europas schaut.

(Beifall bei FDP und CDU)

Herr Kollege Dr. Stegner, Sie sind eigentlich zu in-
telligent, als dass Sie aus dem Wunsch heraus, die
Landesregierung mit Rechtspopulisten in Europa
in Verbindung zu bringen, solche Reden halten
sollten, denn ich glaube nicht, dass unsere däni-
schen Nachbarn sehr erfreut darüber sind, dass die
Welt von hier aus an Stegners Wesen genesen soll.
Wenn jemand den Rechtspopulisten in Dänemark
Vorschub leistet, dann sind Sie es mit Ihrer Anma-
ßung, den Nachbarn vorschreiben zu wollen, wie
sie ihr Leben gestalten sollen. Sie sollten daran den-
ken, dass sich die Dänen und auch andere in Europa
fragen, ob sie dauernd von deutschen Politikern hö-
ren sollen, wie sie ihr Gemeinwesen organisieren
sollen.

(Beifall bei der FDP)

Wenn wir uns schon auf einem so grundsätzlichen
Terrain bewegen, wie es der Kollege Dr. Stegner
getan hat, dann möchte ich an Folgendes erinnern:
Kern liberaler Europapolitik war es immer, deut-
sche und europäische Interessen in Einklang zu
bringen. So haben insbesondere Hans-Dietrich
Genscher und Helmut Kohl es verstanden, dass
Deutschland nicht gegen, sondern nur mit Europa
gewinnen kann. Für uns war Europa - und ist es
noch immer - identitätsstiftend. Die europäische
Integration ist unumstößlich mit dem Frieden in
Europa verbunden. Seit Jahrzehnten setzen sich Po-
litik und Bürger beiderseits der Grenzen für ein Zu-
sammenwachsen der Grenzregionen ein. Mit der
Entscheidung, sich von den offenen Grenzübergän-
gen zu verabschieden, werden all diese Bemühun-
gen auf einen Schlag konterkariert. Europa ist dann
kein Raum der Freiheit. Schengen war mehr als nur
ein Symbol. Die offenen Grenzen sind ein Gewinn
für die europäische Einigung.

Europa ist auch ein Raum der Sicherheit. Zur Si-
cherheit gehört selbstverständlich dazu, dass die
Bürger Europas in ihren Rechten geschützt wer-
den. Deswegen sieht das Schengener Abkommen
in Ausnahmefällen und für eine begrenzte Zeit
Grenzkontrollen vor, wenn beispielsweise die na-
tionale Sicherheit betroffen ist. Das Abkommen
sieht aber auch stichprobenartige Kontrollen des
Zolls im sogenannten Grenzhinterland und an der
Grenze vor. Damit es dort nicht zu Verkehrsge-
fährdungen kommt, können entsprechende Ver-

kehrsanlagen errichtet werden. Genau dies sieht
Art. 23 ff. des Schengener Grenzkodexes vor.

Herr Kollege Stegner, genau dies war die Verabre-
dung von Dänemark und Deutschland im Jahr
2008. Darf ich Sie kurz daran erinnern, wer zum
Zeitpunkt der dänischen Anfrage im Jahre 2007 In-
nenminister des Landes Schleswig-Holstein war? -
Genau Sie waren es, und weder Ihnen noch Ihrem
Parteifreund Wolfgang Tiefensee, dem damaligen
Bundesverkehrsminister, ist anscheinend der Ge-
danke gekommen, dass Ampelanlagen im Auto-
bahngrenzübergang Ellund-Frøslev, die für zeitlich
begrenzte Zollkontrollen benutzt werden, nicht
schengenkonform wären. Diese Kontrollen gibt es
übrigens auch an der Grenze zu Polen beziehungs-
weise zu Tschechien.

Man darf bei allem Unmut über die Entscheidung
des Folketings nicht zwei verschiedene Entschei-
dungen miteinander vermengen. Da sind zum einen
die geplanten permanenten Kontrollen von däni-
scher Seite aus, die auch die Europäische Kommis-
sion für nicht begründbar erachtet . Sie behält sich
vor, Klage einzureichen. Zum anderen ist es das
Anliegen Dänemarks aus dem Jahr 2008, eine Ver-
kehrsanlage am Grenzübergang an der A 7 zu er-
richten. Die Vereinbarung zwischen Deutschland
und Dänemark gilt für stichprobenartige Kontrol-
len. Sollte Dänemark die Verkehrsanlagen abspra-
chewidrig für permanente Kontrollen nutzen,
wird dies sicherlich Konsequenzen haben. Wir wer-
den hier ganz genau hinsehen, denn als liberale
Europapartei können wir in einem solchen Fall das
Verhalten Dänemarks nicht einfach tolerieren.

(Beifall bei der FDP und vereinzelt bei der
CDU)

Herr Dr. Stegner, ich sage an dieser Stelle zur Frage
der Europarechtswidrigkeit auch: Hier sind nicht
Sie berufen, sondern die dafür zuständigen Institu-
tionen der Europäischen Kommission, auf die wir
uns verlassen sollten, notfalls auch auf den Euro-
päischen Gerichtshof. Wir sind eine Rechtsstaatpar-
tei, und das schließt Maßnahmen, wie Sie sie in Ih-
rem Antrag fordern, schlicht und ergreifend aus.

(Beifall bei der FDP)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, SPD und Grüne
fordern in ihrem Antrag die Landesregierung auf,
die bereits erteilte Genehmigung zurückzunehmen.
Davor können wir nur warnen. Es ist nicht unser
Verständnis davon, wie man mit Nachbarn und
Freunden umzugehen hat. Wir haben bisher immer
ein gutes Verhältnis zu unseren dänischen Nach-
barn gehabt und sind ihnen freundschaftlich ver-
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bunden. So soll es auch bleiben. Es wäre ein fataler
Affront gegen Dänemark, wenn wir ohne einen di-
rekten Nachweis der Vertragsbrüchigkeit die Ver-
einbarung über die Bundsregierung aufkündigen
würden. Kollege Stegner, es hat schon seinen Sinn,
dass man beim Abschluss von Verträgen dem Ver-
tragspartner vertraut und erst dann von einem Ver-
trag zurücktritt, wenn die Grundlage nicht mehr ge-
geben ist; wenn wir feststellen können, dass die
Grundlage nicht mehr gegeben ist, und dies nicht
nur - wie Sie es in Ihrer Rede getan haben - be-
fürchten.

Allerdings muss eine freundschaftliche Beziehung
auch kritische und besorgte Worte aushalten. Genau
das tun wir mit unserem Antrag. Wir wollen im Ge-
gensatz zu SPD und Grünen das Verhältnis zu Dä-
nemark nicht dauerhaft beschädigen, sondern un-
ser Unverständnis klar ausdrücken.

Die europaweite Diskussion über das Schengener
Abkommen ist auch Ausdruck dessen, die Frage zu
stellen: Quo vadis Europa? - Es ist für alle ersicht-
lich: Die Lage in Europa ist ernst. Die wirtschaftli-
chen und finanzpolitischen Turbulenzen strahlen in
alle anderen Politikfelder hinein und bringen den
Integrationsprozess der Union ins Stocken. Das
Projekt Europa ist unter Beschuss. Der Angriff auf
den Euro ist allgegenwärtig. Maßnahmen müssen
ergriffen werden, um unsere gemeinsame Währung
zu stabilisieren. Ein Auseinanderbrechen der Euro-
zone darf es nicht geben. Die gemeinsame Wäh-
rung ist neben dem grenzfreien Schengen-Raum ei-
ne der größten Errungenschaften in Europa.

Aber auch der Raum der Freiheit ist unter Be-
schuss. Dänische Rechtspopulisten greifen unsere
Freizügigkeit an. Gemeinsam haben wir unsere Kri-
tik geäußert, gemeinsam müssen wir weiter für die
unbeschränkte Reisefreiheit kämpfen; genauso wie
wir gemeinsam für den Erhalt des Euro kämpfen
müssen und kämpfen wollen. Kollege Stegner, wir
wollen dies aber nicht durch Belehrungen und Bes-
serwissereien gegenüber unseren europäischen
Partnern, sondern durch Gespräche, Verständigung
und Diskussion. Das müssten Sie eigentlich am
besten wissen.

(Beifall bei FDP, SSW und vereinzelt bei der
CDU)

Ein interner Disput schwächt dabei unsere eigene
Position und spielt den Rechtspopulisten in die
Hände. Ich sage ausdrücklich: Auch hier darf das
Thema nicht zum Wahlkampf missbraucht werden.
Wir müssen zeigen, dass wir Europa gemeinsam
weiterentwickeln wollen und auch weiterent-

wickeln können. Nur gemeinsam können wir dafür
sorgen, dass verlorenes Vertrauen in Europa und in
seine Institutionen wieder entsteht. Unser Bekennt-
nis zu Europa und zu den europäischen Werten
muss klar und eindeutig sein. In diesem Sinne den-
ke ich, wir sollten versuchen, im Ausschuss eine
gemeinsame Resolution hinzubekommen, die von
dem abweicht, was der Kollege Dr. Stegner heute
in seiner Rede erklärt hat.

(Beifall bei FDP, CDU und SSW)

Präsident Torsten Geerdts:

Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN er-
teile ich dem Kollegen Rasmus Andresen das Wort.

Rasmus Andresen [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]:

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Kolle-
ginnen und Kollegen! Am 10. September dieses
Jahres wird in Flensburg durch eine offizielle Feier
der Idstedt-Löwe durch den dänischen Prinz Joakim
an die Stadt Flensburg übergeben. Der Idstedt-Lö-
we stand früher für den Sieg der Dänen über die
Deutschen in der Schlacht bei Idstedt 1850. Als die
Flensburger Ratsversammlung vor über einem Jahr
mit sehr großer Mehrheit von ganz links bis sehr
konservativ für die Rückkehr des Löwen votierte,
waren sich alle einig. Der Löwe soll als Symbol für
das inzwischen friedliche und in vielen Punkten
vorbildliche Zusammenleben in der Grenzregion
neu interpretiert werden.

Das Grenzland und dessen deutsch-dänische Ge-
schichte ist voller Symbole wie der Idstedt-Löwe.
Nun kann man über recycelte Kriegsdenkmäler
denken, was man will. Richtig ist aber, dass die Ge-
schichte des Grenzlandes einen sehr positiven Ver-
lauf genommen hat.

Um so erschreckender ist die Entwicklung, die
durch Regierungshandeln in Schleswig-Holstein
und auch in Dänemark in letzter Zeit befördert wur-
de. Die Grenzkontrollen beziehungsweise die Ge-
nehmigung zum Bau von Kontrollanlagen auf
schleswig-holsteinischer Seite sind dafür ein Bei-
spiel.

Doch um die Debatte über die Grenzkontrollen zu
verstehen, lohnt es sich, etwas tiefer in die dänische
Politik einzusteigen. Dänemark steht kurz vor Par-
lamentswahlen. Und wie immer brauchen die däni-
schen Rechtspopulisten ein Thema, um von ihren
Misserfolgen in der Sozial- und Arbeitsmarktpolitik
abzulenken.
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Was in Kopenhagen zurzeit passiert, ist ein politi-
scher Kuhhandel. Damit die dänischen Rechtspopu-
listen Rentenkürzungen zustimmen, werden im
Norden unseres Landes wieder Grenzkontrollen
eingeführt.

(Beifall bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN,
SPD und der LINKEN)

So war es immer in den letzten zehn Jahren in Dä-
nemark: Sozialkürzungen im Tausch für Fremden-
feindlichkeit.

Ich habe mehrere Jahre in Dänemark gelebt und
auch im dänischen Parlament, im Folketing, gear-
beitet. Ich kann Ihnen sagen, dass dies das Erfolgs-
rezept der Dansk Folkeparti ist. Der Einfluss von
rechtspopulistischen Parteien und Bewegungen ist
kein spezifisch dänisches Problem. Rechtspopuli-
stische Tendenzen gibt es in allen europäischen
Ländern. Wie komplex eine politische Analyse und
die Zusammenhänge zwischen Rechtspopulismus
und politischer Gewalt ist, zeigen - darauf ist auch
Herr Stegner eingegangen - auch die traurigen Er-
eignisse vom 22. Juli dieses Jahres in Norwegen.

Aber das Hauptproblem ist nicht, dass es in Däne-
mark eine rechtspopulistische Partei gibt, sondern
dass diese in der Frage der Grenzkontrollen viel
Unterstützung aus der Bevölkerung erfährt. Es
muss Aufgabe von uns allen sein, Rechtspopulis-
mus in die Schranke zu weisen und für offene
Grenzen zu streiten.

(Beifall bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN,
SPD, DIE LINKE und SSW)

Deshalb haben wir uns vor der Sommerpause ein-
stimmig im Landtag von den Plänen der dänischen
Regierung distanziert.

Sehr geehrte Mitglieder der CDU-Fraktion und der
FDP-Fraktion, es sind Ihre Schwesterparteien in
Dänemark, die jetzt wiederholt mit den Rechtspo-
pulisten zusammenarbeiten.

(Widerspruch bei CDU und FDP)

Wir fordern Sie auf, den Dialog mit Ihren däni-
schen Parteifreunden zu suchen. Nutzen Sie Ihre
Kontakte, die Sie innerhalb der europäischen Par-
teien offensichtlich noch haben!

Es gab in den vergangenen Wochen auch Stimmen,
die aufgrund von diplomatischen Gepflogenheiten
oder um Dansk Folkeparti - -

(Zuruf: Armselig!)

- Das ist nicht armselig, sondern die Wahrheit. Wer
regiert denn in Dänemark? Ihre europäischen Par-
teifreunde!

(Beifall bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN,
SPD und der LINKEN)

Ich fordere Sie auf, mit denen in den Dialog einzu-
treten. Ich weiß nicht, warum Sie sich dagegen so
wehren, auf Ihre liberalen Parteifreunde in Däne-
mark zuzugehen. Sie wissen doch genauso gut wie
ich, wer dort im Moment Staatsminister ist. Deswe-
gen hatte ich sie ja aufgefordert, mit denen zu spre-
chen.

(Beifall bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN,
SPD und der LINKEN)

Es gab in den vergangenen Wochen auch Stimmen,
die aufgrund von diplomatischen Gepflogenheiten
oder um Dansk Folkeparti in der innerdänischen
Debatte nicht den Rücken zu stärken, auf kritische
Beiträge lieber verzichtet hätten. Ich glaube hinge-
gen, dass Schweigen und Konflikte zu tabuisieren
der falsche Weg ist. Es ist der falsche Weg, weil es
Rechtspopulismus Platz zum Verbreiten gibt.

In Zeiten, in denen antieuropäische Tendenzen
bis in die Regierungsfraktionen des Deutschen
Bundestages hineinreichen, ist es umso wichtiger,
konsequent für Europa und gegen Rechtspopulis-
mus zu streiten. Es geht grundsätzlich darum, nicht
zuzulassen, dass Europa auseinanderbricht. Es geht
darum, ob wir ein Europa einzelner Nationalstaaten
wollen oder ob uns die europäische Gemeinschaft
noch etwas wert ist.

Diese Debatte ist vielschichtig, und es wird keine
einfachen Antworten geben. Wir Grünen stehen für
ein offenes, ein solidarisches und ein demokratische
Europa. Wir stehen deshalb gegen antieuropäische
Tendenzen, gleichgültig ob sie von rechts oder von
links kommen.

(Beifall bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN,
SPD und der LINKEN)

Populistische Schnellschüsse, wie etwa Boykotte
gegen Dänemark zu verhängen, wie es FDP- und
auch Linksparteipolitiker in der Sommerpause ge-
fordert haben, sind für die Debatte jedenfalls äu-
ßerst kontraproduktiv.

(Beifall bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und SPD)

Es ist hingegen ein starkes Zeichen, wenn im Früh-
sommer von allen im Landtag vertretenen Parteien
sowie einer ganzen Reihe dänischer Jugendorga-
nisationen aus dem Grenzland für offene Grenzen
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und gegen die Maßnahmen der dänischen Regie-
rung am Grenzübergang Kruså demonstriert wurde.
Auch für diese Jugendlichen sollten wir uns ver-
stärkt für offene Grenzen einsetzen. Die jungen Dä-
nen und Schleswig-Holsteiner sind das lebende
Beispiel für das Zusammenwachsen in der
Grenzregion und somit dafür, für welches Symbol
der Idstedtlöwe in Zukunft stehen wird: für eine po-
sitive gemeinsame Zukunft! Die Menschen im
Grenzland haben mehr verdient als Rückschritte in
der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, wie es
beispielsweise in der Vergangenheit in der Minder-
heitenpolitik der Fall war.

Als Landtag haben wir uns - übrigens auch einstim-
mig - für Sønderborg und die Grenzregion als
europäischer Kulturhauptstadt 2017 ausgespro-
chen. Die Grenzkontrollen schaden der Bewerbung
massiv. Auch um ein Zeichen für die Kulturhaupt-
stadt 2017 zu setzen, müssen wir uns aktiver gegen
die Grenzkontrollen engagieren.

Doch was macht die schwarz-gelbe Koalition? - Sie
unterstützt den Bau von Grenzkontrollanlagen ak-
tiv. Die dänischen Verkehrsbehörden und der däni-
sche Zoll haben bereits angekündigt, dass diese An-
lagen natürlich auch für Grenzkontrollen eingesetzt
werden sollen. Die Grenze ist damit im wahrsten
Sinne des Wortes überschritten. Sie hätten späte-
stens nach der Ankündigung der dänischen Behör-
den handeln müssen.

Da das nicht nur eine Frage von Landespolitik, son-
dern auch von Bundespolitik ist, müssen sie halt
den Kontakt zur Bundesregierung suchen, der doch
in anderen Politikfeldern sonst immer so vorbild-
lich ist.

Die Position Ihrer Regierung ist völlig unklar, Herr
Ministerpräsident. Am 19. Mai 2011 werden Sie
noch im „Hamburger Abendblatt“ mit der Aussage
zitiert, dass Sie die Kritik aus Deutschland an Dä-
nemark nicht verstehen. Sechs Tage später heben
Sie als Abgeordneter im Landtag die Hand für den
gemeinsamen Antrag aller Fraktionen, der Kritik an
der dänischen Regierung formuliert. Wir freuen uns
natürlich über Lernerfolge beim Ministerpräsiden-
ten, jedoch fragen wir uns, wie nachhaltig diese
wirklich waren. Der designierte Spitzenkandidat
der CDU, Verkehrsminister Jost de Jager, scheint
von dem Landtagsbeschluss jedenfalls nicht viel zu
halten und fühlt sich dem nicht verpflichtet. So äu-
ßerte er laut der Zeitung „Nordschleswiger“ am
5. August gegenüber seinem dänischen Amtskolle-
gen Hans Christian Schmidt großes Verständnis für
die Einführung von Grenzkontrollen.

Wir fordern Sie deshalb auf, Herr Ministerpräsi-
dent, hier im Landtag zu erklären, welche Bedeu-
tung für Sie der Landtagsbeschluss aus der Plenar-
tagung im Mai hat und welche Konsequenzen Ihr
Kabinett daraus gezogen hat. Treten Sie ein in
einen aktiven Dialog mit der dänischen Seite! Am
Spielfeldrand zu stehen ist diesmal nicht genug: Es
wird Zeit, politisch zu handeln.

Ich finde es gut, wenn die Anträge an den Aus-
schuss überwiesen werden. Es kann ja sein, dass
wir da noch einen Kompromiss finden, auch wenn
uns persönlich die Kritik an der Landesregierung
sehr wichtig ist.

(Beifall bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN,
SPD und der LINKEN)

Präsident Torsten Geerdts:

Für die Fraktion DIE LINKE erteile ich Herrn Ab-
geordneten Heinz-Werner Jezewski das Wort.

Heinz-Werner Jezewski [DIE LINKE]:

Vielen Dank, Herr Präsident. - Liebe Kolleginnen
und Kollegen! Man mag ja geteilter Meinung zu
Europa sein, wie es heute aufgestellt ist. Man mag
sich streiten, ob es sinnvoll ist, diejenigen Libyer,
die es nicht geschafft haben, gegen ihren Despoten
aufzustehen und zu kämpfen, die ihr Land voller
Furcht verlassen haben, im Mittelmeer von europäi-
schen Polizeikräften bekämpfen zu lassen. Ich finde
das falsch. Man mag sich auch streiten, ob es sinn-
voll ist, europäische Großbanken mit Milliarden zu
stützen und gleichzeitig die Menschen in Griechen-
land, Portugal oder Irland zu zwingen, ihre Sozial-
systeme zu zerschlagen. Ich finde auch das falsch.

Aber über eines kann man in Europa in der heuti-
gen Zeit nicht mehr streiten: Das ist der Raum der
Freiheit, der Sicherheit und des Rechts. Dieses
Konzept des Raums der Freiheit, der Sicherheit und
des Rechts, das die Grundlage der Schengener Ver-
einbarungen bildet, steht ausdrücklich im Range ei-
nes Ziels der Europäischen Union. Wenn wir diese
Formulierung auf Deutschland anwenden würden,
könnten wir sagen, es hat auf EU-Ebene so etwas
wie Verfassungsrang.

Freiheit und Sicherheit lassen sich aber nicht ge-
geneinander ausspielen, sie bedingen einander. Das
ist uns allen anhand der tragischen Ereignisse in
Norwegen vor wenigen Wochen klar geworden.

Aber lassen Sie auch mich kurz zurückblicken auf
die Geschichte des deutsch-dänischen Verhältnisses
vor und nach der Entwicklung der Europäischen
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Union und der damit verbundenen Vereinbarungen
und Verträge.

In der nächsten Woche wird der dänische Kron-
prinz als Vertreter des Staates Dänemark in Flens-
burg den sogenannten Idstedt-Löwen dahin zurück-
bringen, wo er ursprünglich aufgestellt wurde

(Zuruf von der CDU: Der Bruder!)

- Entschuldigung, der Bruder des Kronprinzen, aber
auch er als Vertreter des Staates Dänemark -, aufge-
stellt als Symbol eines dänischen Siegs über den
preußischen Staat. Nur kurz durfte er damals dort
stehen, dann besiegten die gerade geschlagenen
Preußen den dänischen Gegner, schlugen dem Lö-
wen den Kopf ab und brachten ihn nach Berlin.
Jetzt wird dieser Löwe wieder nach Flensburg kom-
men, heute als Symbol einer neuen, einer gewach-
senen und entwickelten Nachbarschaft, die nicht
mehr darauf aus ist, Kriege zu führen.

Der Abriss der Grenzanlagen vor einigen Jahren
war ein Symbol des Prozesses, der zu dem Europa
geführt hat, das wir heute kennen. Und das sollten
wir unseren dänischen Nachbarn klarmachen: Wer
Grenzen zieht, der gefährdet den Frieden.

Nun wissen wir, dass die Dänen die Schengener
Verträge teilweise etwas anders sehen als die ande-
ren Mitgliedstaaten der EU. Die Dänen haben eine
Sonderklausel durchgesetzt, nach der das soge-
nannte „Schengenrecht“ in unserem Nachbarland
nicht als Teil des Gemeinschaftsrechts, sondern nur
auf völkerrechtlicher Basis gilt. Nach allgemeiner
Rechtsauffassung deckt allerdings auch diese Aus-
nahmeregelung nicht, dass an den dänischen Gren-
zen zu EU-Nachbarländern ständige Personenkon-
trollen durchgeführt werden.

Hier bin ich schon beim Streitpunkt. Sind es denn
eigentlich Personenkontrollen, die die Dänen zu-
künftig durchführen wollen? Oder sind es ,,nur“
Zollkontrollen? Momentan frage ich mich aber,
wieso diese Unterscheidung wichtig sein soll, denn
Dänemark ist, wie alle anderen EU-Länder, Mit-
glied der europäischen Zollunion und des euro-
päischen Wirtschaftsraums. Zwischen diesen
Ländern gilt der freie Warenverkehr, Zollkontrol-
len finden daher ausschließlich statt, um zu verhin-
dern, dass Waren von außerhalb dieses Wirtschafts-
raums in das Land mit den niedrigsten Außenzöllen
importiert und von dort aus in andere Mitgliedstaa-
ten mit höheren Außenzöllen weitergeschafft wer-
den.

Das macht ganz deutlich: Dänemark geht es offen-
sichtlich nicht darum, Zollvergehen zu verhindern,

denn dazu gibt es gar keinen Anlass. Dänemark
geht es darum, verstärkte Personenkontrollen an
seinen Außengrenzen durchzuführen. Nein, ich
muss mich korrigieren: Dänemark geht es nicht dar-
um, der dänischen Volkspartei geht es darum. Sie
will so ihr Profil als Partei der Saubermänner schär-
fen und ihre fremdenfeindliche Hetze weiter in die
Bevölkerung tragen.

Wie man hört, tut den anderen - bürgerlichen - Mit-
gliedern der Regierungskoalition in Dänemark der
Deal, der dazu geführt hat, mittlerweile schon leid.
Wir sollten also nicht ein ganzes Land an den Pran-
ger stellen, wenn wir wissen, dass nur eine Interes-
sengruppe, deren politischer Einfluss zudem auch
noch zu schwinden scheint, für diese Vorgänge ver-
antwortlich ist.

(Beifall bei der LINKEN)

Auch den meisten Dänen ist bekannt, was passieren
würde, wenn ihr Land wirklich diese Kontrollen
dauerhaft etablierte. Das würde den faktischen
Austritt Dänemarks aus den Schengener Verträgen
bedeuten. Das würde bedeuten, dass wir als Deut-
sche an der deutsch-dänischen Grenze EU-Außen-
kontrollen durchführen müssten. Das würde auch
bedeuten, dass die gesamte Planung für eine feste
Fehmarnbelt-Querung überarbeitet werden müss-
te. Und es würde faktisch bedeuten, dass die Euro-
päische Kulturhauptstadt 2017 in einem Land lie-
gen würde, das sich dem Europa, wie der überwie-
gende Teil der Europäer es sieht, nicht zugehörig
fühlen will. Das ist ein unmöglicher Zustand.

(Beifall bei der LINKEN)

Rein faktisch reden wir hier heute über diese Vor-
gänge, weil bereits vor Jahren ein Vertrag geschlos-
sen wurde, der es den dänischen Behörden erlaubt,
verkehrsregulierende Maßnahmen auf deutschen
Autobahnen durchzuführen. Das war im Jahre 2008
ein Vertrag, der kaum Aufsehen erregt hat. Vor al-
lem war es ein Vertrag, dessen Möglichkeiten von
der dänischen Seite bisher überhaupt nicht ausge-
nutzt wurden. Mich macht es sehr nachdenklich,
dass diese Maßnahmen gerade jetzt umgesetzt wer-
den sollen, wo es Beschlüsse gibt, wieder ständige
Kontrollen an der deutsch-dänischen Grenze durch-
zuführen.

Ich würde mich sehr freuen, wenn die deutsche
Seite ihre Zusagen aus diesem Vertrag einhalten
würde. Aber das ist nur unter einer Bedingung
möglich, unter der Bedingung, dass auch die däni-
sche Seite die Grundlage dieses Vertrages einhält,
die da lautet: Wir werden europäisches Recht ak-
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zeptieren, und wir werden keine ständigen Grenz-
kontrollen durchführen.

(Beifall bei der LINKEN und SSW)

Wie gesagt, niemand will das, weder wir hier in
Schleswig-Holstein noch unsere Nachbarn in Däne-
mark, noch die zuständigen EU-Gremien, nur die
dänischen Rechtspopulisten und - gezwungenerma-
ßen - die Koalitionspartner in der dänischen Staats-
regierung. Aber wir erwarten von der dänischen
Regierung dazu eine klare Aussage.

Nun wird innerhalb der nächsten Monate in Däne-
mark gewählt. Ich verstehe die Bedenken. Auch ich
glaube, wir sollten uns hüten, in den jetzt beginnen-
den Wahlkampf einzugreifen. Wir sollten unsere
Positionen klar machen, wir sollten dabei die Ge-
meinsamkeiten betonen, zu denen die einmütige
Ablehnung ständiger Grenzkontrollen gehört.

Deswegen freue ich mich sehr, dass die Anträge in
den Ausschuss gehen sollen und dass dort noch ein-
mal versucht werden soll, einen gemeinsamen An-
trag zu erstellen. Ansonsten ist DIE LINKE in der
Lage, allen vorliegenden Anträgen zuzustimmen.
Wenn wir uns allerdings entscheiden müssten, dann
würden wir dem weitestgehenden zustimmen, und
dann würden wir dem Antrag von SPD und Grünen
zustimmen.

(Beifall bei der LINKEN)

Präsident Torsten Geerdts:

Das Wort erteile ich jetzt der Vorsitzenden der
SSW-Fraktion, der Kollegin Anke Spoorendonk.

Anke Spoorendonk [SSW]:

Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen!
In einem sind wir uns alle einig: Eine permanente,
technologisch hochgerüstete Zollkontrolle an den
Grenzübergängen zwischen Schleswig-Holstein
und Dänemark ist keine gute Idee. Sie widerspricht
nicht nur dem Grundgedanken der offenen Gren-
zen, die in vielerlei Hinsicht eine schützenswerte
europäische Errungenschaft sind. Sie ist auch
schädlich für den grenzüberschreitenden Arbeits-
markt, die Wirtschaft und das kulturelle Zusam-
menwachsen der deutsch-dänischen Grenzregion.
Wir haben im letzten Jahrzehnt erlebt, dass Dänen
und Deutsche enger zusammengerückt sind, weil
Barrieren mühsam abgebaut und die grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit verstärkt wurden. Mit
neuen Kontrollen und Grenzanlagen werden psy-
chologisch wie materiell neue Barrieren errichtet.
Deshalb haben wir gegen den Beschluss Däne-

marks protestiert, wieder permanente Grenzkontrol-
len einzurichten.

Der Landtag hat bereits am 26. Mai fraktionsüber-
greifend, ja sogar einmütig dafür geworben, dass
die dänische Regierung ihre Entscheidung über-
denkt. Diese Botschaft ist in Dänemark auch sehr
wohl angekommen. Die Einmischung aus Kiel ist
trotz ihres diplomatischen Tons so manchem - nicht
nur in der Dansk Folkeparti - extrem sauer aufge-
stoßen, aber die Botschaft wurde gehört. Die innen-
politische Diskussion in Dänemark, in der der
SSW eine prominente Rolle gespielt hat - das sage
ich noch einmal, weil die beiden Minderheitenpar-
teien nördlich und südlich der Grenze die ersten
waren, die sich dagegen geäußert haben -, und der
außenpolitische Druck aus Deutschland und Brüs-
sel haben Wirkung gezeigt. Ein Teil jener Parteien,
die zuerst den Beschluss begrüßten, vor allem die
oppositionellen Sozialdemokraten und Sozialisten,
hat schnell die Meinung geändert. Aber auch im
Regierungslager ist erkennbar etwas geschehen,
seitdem die Frage der Grenzkontrolle im Frühjahr
über Wochen politisches Topthema in Dänemark
war. Der Bau von Gebäuden und Scannern wurde
auf die Zeit nach der Wahl verschoben und wird
hoffentlich nie erfolgen.

(Beifall)

Die Zollkontrollen, die heute wirklich durchge-
führt werden, sind sporadisch und wenig intensiv.
Sie entsprechen ganz offensichtlich nicht dem, was
die Regierung angekündigt hat und was die Befür-
worter der Grenzkontrollen erwarten. Insofern hat
die kritische Auseinandersetzung in der dänischen
Öffentlichkeit bereits etwas erreicht.

(Beifall bei SSW, CDU und FDP)

Trotzdem - das bleibt entscheidend - ist der Be-
schluss nicht zurückgezogen worden. Es bleibt das
offizielle Ziel der dänischen Regierung, ,,perma-
nente“ Zollkontrollen einzurichten und feste Grenz-
stationen zu bauen, die nicht nur mit Zöllnern be-
mannt, sondern auch mit Videoüberwachung, auto-
matischen Kennzeichenscannern und Röntgenscan-
nern ausgerüstet werden.

Vor diesem Hintergrund ist es natürlich, gelinde ge-
sprochen, pikant, dass die dänische Regierung aus-
gerechnet jetzt eine große Anlage zur Verkehrs-
lenkung an der Autobahngrenze Ellund/Frøslev
einrichten will. Diese Anlage wurde schon 2008 ge-
plant und hat ursprünglich nichts mit dem Grenz-
kontrollbeschluss von 2011 zu tun. Isoliert betrach-
tet geht es hier um eine technische Anlage, die auch
ohne die permanenten Grenzkontrollen Sinn macht.
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Der Aufbau von Leuchttafeln und Absperrungen
wurde 2008 beschlossen, um bei besonderen Ge-
fährdungslagen zeitbegrenzt intensive Polizeikon-
trollen durchführen zu können. Er sollte außerdem
die Arbeit der Zöllner sicherer gestalten, die auch
schon vorher dort stichprobenartig kontrolliert ha-
ben und dafür jedes Mal über die Autobahn turnen
mussten, um eine provisorische Verkehrslenkung
einzurichten. Dies ist eindeutig durch den Schenge-
ner Vertrag gedeckt. Diese Anlage könnte sogar
dazu beitragen, den Verkehr über die Grenze flüssi-
ger zu gestalten, weil sie die bisherige permanente
Drosselung ersetzt und die Geschwindigkeitsbe-
grenzung auf Zeiten beschränkt werden kann, in de-
nen kontrolliert wird. So weit, liebe Kolleginnen
und Kollegen, die isolierte Betrachtungsweise.

Aber natürlich passt diese Anlage nur allzu gut ins
Bild, das Venstre, Konservative und Dansk Folke-
parti mit ihren neuen Grenzplänen gezeichnet ha-
ben. Demnach soll auf der Autobahn der Verkehr
verlangsamt und zumindest zeitweise, möglicher-
weise auch permanent, durch einen sechsspurigen
Kontrollbereich geleitet werden. Auch dafür wären
die Leuchttafeln und Absperrungen gut geeignet.
Wir können also bei der heutigen Bewertung der
Anlage nicht ignorieren, dass wir uns politisch in
einer anderen Situation befinden.

(Vereinzelter Beifall bei der SPD)

Für Schleswig-Holstein hat diese dänische Anlage
eine besondere Qualität, weil sie notgedrungen süd-
lich der Grenze gebaut werden muss. Wenn die Au-
to- und Lkw-Fahrer auf der dänischen Kontrollflä-
che gleich hinter der Grenze zum Stehen kommen
sollen, müssen sie schon in Deutschland auf die
Bremse treten.

2008 war dies aber noch kein Problem, und sowohl
die Bundesregierung als auch die CDU/SPD-Lan-
desregierung haben den Wunsch der Dänen unter-
stützt. 2011 ist dies nun ein Problem. Aber viel-
leicht ist es auch eine Chance, denn es gibt dem
Land Schleswig-Holstein die Möglichkeit, in einen
Dialog mit der dänischen Regierung einzutreten
und ernst genommen zu werden.

(Zuruf des Abgeordneten Wolfgang Kubicki
[FDP])

Eben aus diesem Grund hält der SSW nichts davon,
hier und heute zu beschließen, dass die Landesre-
gierung die Absprache mit Dänemark brechen und
die Genehmigung dauerhaft zurücknehmen soll.

(Beifall bei SSW, CDU und FDP)

Die Landesregierung muss der dänischen Regie-
rung erklären, dass Schleswig-Holstein diese Anla-
ge nicht unterstützt, wenn nicht ausgeschlossen
werden kann, dass diese für dauerhafte Kontrollen
genutzt wird. Sie sollte der dänischen Regierung
klarmachen, dass Schleswig-Holstein keine Bauar-
beiten diesseits der Grenze wünscht, solange diese
Frage nicht geklärt ist. Das reicht allemal.

(Beifall beim SSW)

Präsident Torsten Geerdts:

Frau Abgeordnete, gestatten Sie eine Zwischenfra-
ge des Herrn Abgeordneten Kubicki?

Anke Spoorendonk [SSW]:

Ja.

Wolfgang Kubicki [FDP]: Sehr geehrte Frau
Kollegin Spoorendonk, wäre es nicht auch
eine intelligente Lösung zu erklären, dass wir
für den Fall, dass wir feststellen sollten, dass
Dänemark dauerhaft Grenzkontrollen ein-
richtet und durchführt, schlicht und ergrei-
fend den Strom abschalten, sodass sie nicht
mehr genutzt werden können?

- Das wäre durchaus eine kreative Möglichkeit.
Aber ich denke, das, was wir in unserem Ände-
rungsantrag vorsehen, ist zielführender.

(Beifall beim SSW)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt noch
einen guten Grund, weshalb es fehl am Platz ist, un-
diplomatisch vorzupreschen und die Genehmigung
zum Bau der Anlage zurückzuziehen: Innerhalb der
nächsten zwölf Wochen wird in Dänemark eine
Parlamentswahl stattfinden. Ganz gleich, ob diese
nun vom linken oder rechten Block gewonnen wird,
sind Änderungen am Grenzkontrollbeschluss
durchaus wahrscheinlich. Auch vor diesem Hinter-
grund möchte ich davor warnen, diesen Konflikt
jetzt zu überhitzen.

(Beifall des Abgeordneten Lars Harms
[SSW])

Der dänische Beschluss zur Einrichtung von perma-
nenten Grenzkontrollen war dadurch gekennzeich-
net, dass er die außenpolitische Wirkung ausgeblen-
det hat und rein innenpolitisch motiviert war. Es
wurde einfach ignoriert, dass eine Grenze immer
zwei Seiten hat. Wir sollten jetzt nicht denselben
Fehler begehen. Deshalb möchte ich in aller Deut-
lichkeit sagen: Wer glaubt, dass er irgendwas zur
Problemlösung beiträgt, indem er seinen europapo-
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litischen Heiligenschein putzt oder in Richtung
Landesregierung „Skandal!“ ruft, der handelt fahr-
lässig. Dies ist auch nicht der richtige Platz, um all-
gemeine Frustrationen über den Einfluss der
Rechtspopulisten auf die dänische Regierungspoli-
tik und auf die Politik vieler Parteien in Dänemark
loszuwerden.

(Beifall bei der FDP und des Abgeordneten
Dr. Michael von Abercron [CDU])

Wer wirklich erreichen will, dass Dänemark die
Pläne bezüglich permanenter Grenzkontrollen und
des Baues von Grenzanlagen beerdigt, der verzich-
tet jetzt besser darauf, diese Debatte über eine an
sich harmlose Anlage zur Verkehrslenkung auf die
Spitze zu treiben und den Landtag auseinanderzudi-
vidieren.

(Beifall bei SSW, CDU und FDP)

Denn damit riskiert man, in Dänemark genau das
Gegenteil zu erreichen. Wir sollten nicht jenen
Kräften in die Hände spielen, die immer wieder
gern den Eindruck vermitteln, dass sich das größere
Deutschland immer noch gern mit aller Macht in
die Politik der kleinen Nachbarn einmischt, wenn
es ihm in den Kram passt.

(Beifall bei SSW, CDU und FDP - Wolfgang
Kubicki [FDP]: Sehr richtig!)

Das sind nämlich dieselben Kräfte, die gar nicht ge-
nug Grenze bekommen können.

Ein Letztes muss klar sein: Wenn Dänemark seine
Pläne für eine permanente Grenzkontrolle zu-
rückzieht, dann spricht nichts gegen die Einrich-
tung dieser Anlage zur Verkehrslenkung, die für
sporadische Kontrollen oder auch in besonderen
Lagen genutzt werden kann. Entscheidend ist nicht
die Technik, entscheidend ist vielmehr, wie sie ge-
nutzt wird. Wir wollen nicht, dass die Anlage bei
Ellund/Frøslev zu einem Baustein in einer perma-
nenten Grenzkontrolle wird. Dieses Ziel, liebe Kol-
leginnen und Kollegen, sollte unser Handeln be-
stimmen. Darum bitte ich ganz eindringlich darum,
dass wir uns im zuständigen Europaausschuss zu-
sammensetzen, um einen gemeinsamen fraktions-
übergreifenden Antrag zu formulieren. Denn nur so
können wir unsere Position klarmachen und uns
nördlich der Grenze Gehör verschaffen.

(Lebhafter Beifall bei SSW, CDU und FDP)

Präsident Torsten Geerdts:

Ich rufe jetzt die Dreiminutenbeiträge auf. Zunächst
erteile ich für die SPD dem Herrn Abgeordneten
Rolf Fischer das Wort.

Rolf Fischer [SPD]:

Herr Präsident! Sehr verehrten Kolleginnen und
Kollegen! Lassen Sie mich einige Punkte aufneh-
men, die in der Debatte angesprochen wurden.

Ich möchte in die Richtung von Herrn Callsen sa-
gen: Richtig ist - das will ich hier deutlich ma-
chen -, dass keine Fraktion der dänischen Regie-
rung in irgendeiner Form unterstellt hat, schon
2008 an permanente Grenzkontrollen gedacht zu
haben. Dass Sie das in Ihrer Rede in einen Zusam-
menhang gebracht haben, scheint mir eher Aus-
druck dafür zu sein, dass Sie Ihre etwas lavierende
und weiche Haltung in dieser Frage dadurch über-
spielen wollen, dass Sie Attacken gegen die Oppo-
sition fahren.

(Zurufe von CDU und FDP: Oh, oh!)

Das mag Ihre neue Funktion nach sich ziehen, aber
es ist in der Sache falsch.

(Beifall bei der SPD)

Richtig ist aber auch - das haben meine Kollegen
deutlich gesagt -, dass die Umsetzung zu diesem
Zeitpunkt in einem ganz anderen politischen Um-
feld erfolgt ist als die eigentliche Planung. An die-
ser Stelle ist es sinnvoll, darauf zu verweisen, wie
diese Umsetzung in Dänemark interpretiert wird.
Herr Stegner hat ja die Zitate genannt. Das ist
schon ein Grund, hier noch einmal darüber zu re-
den, und das ist schon ein Grund, hier auch noch
einmal ganz deutlich zu sagen, was wir nicht wol-
len - Herr Hoyer hat deutlich gemacht, wie er es
sieht; seiner Interpretation schließen wir uns an -:
permanente Kontrollen an der Grenze.

(Beifall bei SPD und BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Ich will deutlich sagen: Es ist richtig, das hier anzu-
sprechen, aber es ist auch wichtig, dies gegenüber
Dänemark anzusprechen, gegenüber dem Folketing,
gegenüber der dänischen Regierung, und dies nicht
mit einem Antrag, wie ihn sich CDU und FDP aus-
gedacht haben und wie sie ihn vorgelegt haben, der
- wenn ich das sagen darf - sich gar nicht richtig
traut, das Problem im Kern anzusprechen. Das ist
zu wenig. Ich glaube, dass das bisher sehr gute
deutsch-dänische Verhältnis eine solche Kritik auch
aushalten muss und wird.
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(Beifall bei SPD und BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Hier muss, meine Damen und Herren - wie Sie so
schön an anderer Stelle formuliert haben - von Ihrer
Seite „geliefert“ werden.

Noch ein Schlusssatz zu einer Formulierung von
Frau Spoorendonk. Es geht nicht darum, hier allge-
mein Frust über Rechtspopulisten abzulassen.

(Beifall bei der LINKEN)

Vielmehr geht es ganz eindeutig darum, dass wir
feststellen müssen, dass in den europäischen Län-
dern seit geraumer Zeit jene Kräfte mit Wahlergeb-
nissen, die weit über 10 % liegen, eine Mehrheit er-
halten, die dieses Europa der Sicherheit und der
Freiheit, das wir alle wollen, infrage stellen. Es
kann nicht angehen, dass wir es zulassen, dass diese
Menschen Europaskepsis, Europamüdigkeit, Euro-
pagegnerschaft, ja Europafeindschaft aufbauen und
auch noch in politische Handlungen umsetzen kön-
nen. An dieser Stelle sagen wir hier klar und deut-
lich: Nein, nicht mit uns!

(Lebhafter Beifall bei SPD, BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN und der LINKEN)

Präsident Torsten Geerdts:

Zu einem weiteren Dreiminutenbeitrag erteile ich
nun Herrn Kollegen Dr. Ralf Stegner das Wort.

Dr. Ralf Stegner [SPD]:

Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Auch ich möchte dem Kollegen Callsen zu seiner
Jungfernrede als Fraktionsvorsitzender gratulieren.
Die Erleichterung Ihrer Fraktion konnten wir ja be-
merken.

(Herlich Marie Todsen-Reese [CDU]: Das ist
echt geschmacklos! - Christopher Vogt
[FDP]: Kein Neid! - Weitere Zurufe von der
CDU - Glocke des Präsidenten)

In einem Punkt möchte ich Sie, Herr Kollege Call-
sen, aber schon bitten, Ihre Zustimmung nicht dar-
auf zu gründen, dass Sie hier das Gegenteil dessen
behaupten, was alle hören konnten. Deswegen will
ich fürs Protokoll noch einmal zitieren, was Erling
Andersen gesagt hat, der kein deutscher Vertreter,
sondern der Direktor der dänischen Zollbehörde ist.
Ihn habe ich hier wörtlich zitiert, und ich habe dar-
auf hingewiesen, dass er gesagt hat, dass die Anla-
gen ursprünglich nichts mit den beschlossenen in-
tensiven Grenzkontrollen zu tun gehabt hätten. In-
sofern liegen die Hinweise auf Herrn Tiefensee und

auf andere völlig daneben. Keiner behauptet das.
Aber Erling Andresen sagt: Selbstverständlich wol-
len wir die neue Form für intensive Kontrollen nut-
zen. Das sind keine Behauptungen oder Befürch-
tungen, sondern klare Ankündigungen von däni-
scher Seite. Das ist der Punkt, Herr Kollege Call-
sen. Wenn man zuhörte, könnte man sich diese
Form, das Gegenteil zu sagen, was einfach falsch
ist, sparen. Man sollte sich lieber in der Sache aus-
einandersetzen und nicht irgendetwas behaupten,
was niemand festgestellt hat. Das wäre guter parla-
mentarischer Stil. - Punkt eins.

Punkt zwei: Liebe Kollegin Spoorendonk, wir sind
wirklich der Meinung, dass das deutsch-dänische
Verhältnis ein gutes ist und dass wir es erhalten
sollten. Wir haben in Europa bestürzende Entwick-
lungen im rechtspopulistischen Bereich. Der Herr
Kollege Fischer hat darauf hingewiesen. Es gibt
Leute, die zum Teil offen in einer Form auftreten,
wie wir sie seit Jahren in Ungarn, in Tschechien
und anderswo festgestellt haben. Es wird auch bis
in die Reihen unserer Parteianhänger hinein disku-
tiert. Unsere Sorge ist, dass ausländerfeindliche
Parteien Zulauf bekommen könnten. Da hilft es
nichts - und das hat auch mit europäischem Heili-
genschein gar nichts zu tun -, wenn man nicht glas-
klar fragt: Wo eigentlich, wenn nicht hier im Parla-
ment, sollte man das so klar aussprechen? Man darf
nicht weichen, sondern muss klar sagen: Das wol-
len wir nicht, das lassen wir nicht zu. Da machen
wir auch nicht klammheimlich nichts und warten
erst einmal ab, sondern wir leisten Widerstand.
Rechtspopulismus und Intoleranz sind etwas, was
wir uns nicht leisten können. Das geht nur mit offe-
ner Kritik und mit klarer Diskussion, erst recht in
den Parlamenten, Frau Kollegin Spoorendonk. Das
tun wir hier.

(Beifall bei SPD und BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Präsident Torsten Geerdts:

Bevor ich weitere Dreiminutenbeiträge aufrufe, be-
grüße ich weitere Gäste auf der Zuschauertribüne,
Schülerinnen und Schüler sowie deren Lehrkräfte
von der Gemeinschaftsschule Viöl sowie den Jäger-
stammtisch Malente. - Herzlich willkommen im
Schleswig-Holsteinischen Landtag!

(Beifall)

Das Wort zu einem weiteren Dreiminutenbeitrag
erteile ich Herrn Kollegen Niclas Herbst.
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(Christopher Vogt [FDP]: Welcher Partei ge-
hört eigentlich Sarrazin an? - Wolfgang Ku-
bicki [FDP]: Genau! Zu wem gehört eigent-
lich Sarrazin?)

Niclas Herbst [CDU]:

Herr Kollege Stegner, Sie haben eben mit dem Ein-
stieg in Ihre Rede gezeigt, worum es Ihnen wirklich
geht. Sie wollten eine grundlegend wichtige Ange-
legenheiten, die Sie bisher nur halb verstanden ha-
ben, für Wahlkampfgetöse nutzen. Das ist der Sa-
che wirklich nicht angemessen.

(Beifall bei CDU und FDP - Widerspruch bei
der SPD)

Herr Kollege Fischer, ich wende mich jetzt an Sie,
weil Sie in europapolitischen Fragen der deutlich
bessere Ansprechpartner sind als Ihr Fraktionsvor-
sitzender. Sie haben gesagt, unsere Haltung sei la-
vierend und weich. Ich stelle ganz sachlich fest:
Hier ist überhaupt nichts lavierend und überhaupt
nichts weich. Wir hatten bisher einen einstimmigen
Beschluss, der an Eindeutigkeit und Klarheit nichts
vermissen ließ. Hier ist nichts lavierend und weich.
Wir haben bisher eine klare, eindeutige Haltung,
und das sollten wir gegenseitig nicht kaputtreden.

(Beifall bei der CDU)

Richtig ist, dass Sie gesagt haben, natürlich muss
man über die Beschlüsse aus dem Jahr 2008, die
möglicherweise unter politisch anderen Umständen
getroffen worden sind, reden. Ja, natürlich, aber
dann bitte vernünftig und im Kontext, wie wir es
bisher parteiübergreifend, fraktionsübergreifend ge-
macht haben und nicht so populistisch, wie es hier
geschehen ist.

(Beifall des Abgeordneten Werner Kalinka
[CDU])

Richtig ist auch: Wir müssen über Rechtspopulis-
mus reden. Ich stelle fest: Wir haben im Landtag
und im Bundestag keine Rechtspopulisten. Ich neh-
me auch für meine Partei in Anspruch, dass das
auch ein Verdienst der CDU ist.

(Beifall bei CDU und FDP)

Wir sollten anfangen, in unserem eigenen Land zu
diskutieren, und nicht Ratschläge an andere Länder
geben.

(Zuruf von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:
Wir sind dabei!)

Wie das wirken kann, hat die Kollegin Spooren-
donk aufgezeigt.

Wir sollten uns eine Frage stellen: Wie kommt es
an, und was erreichen wir mit unserer heutigen Dis-
kussion? Nicht am besten schweigen. Wir haben
einen einstimmigen Beschluss, Herr Kollege Steg-
ner. Das ist kein Schweigen. Wenn man aber immer
wieder alles infrage stellt, was man beschlossen hat,
erreicht man das Gegenteil von dem, was Sie vor-
geben erreichen zu wollen.

(Beifall bei CDU und FDP)

Wir müssen uns fragen: Welche Wirkung erzielen
wir mit der Diskussion, die wir heute geführt ha-
ben? Hinsichtlich der innenpolitischen Wirkung
in Dänemark ist dem, was die Kollegin Spooren-
donk gesagt hat, nichts hinzuzufügen.

Was wollen wir erreichen mit den Schlagzeilen, die
wir morgen vielleicht lesen? Soll die Schlagzeile
lauten „Landtag streitet sich über Grenzanlagen“?
Wir waren eigentlich schon viel weiter. Diese
Schlagzeile will ich nicht lesen.

Wollen wir in Dänemark die Schlagzeile lesen
„Deutschland bricht einen Vertrag“? Wollen wir
das? Das will ich auch nicht lesen.

Ich habe leider die Befürchtung - ich hoffe, dass
das durch die Ausschussberatung geheilt wird -,
dass die Diskussion so, wie wir sie heute geführt
haben, ein Rückschritt war. Wir sollten uns Gedan-
ken darüber machen, ob es um die Sache geht oder
ob Sie hier Wahlkampf machen. Ich persönlich bin
an dieser Stelle dafür, dass es um die Sache geht.
Wahlkampf können wir an anderer Stelle machen.
Den sollten wir außen vor lassen und die grundle-
gende Bedeutung dieses Themas erkennen. Das ist
der wirkliche Punkt.

(Beifall bei CDU und FDP)

Präsident Torsten Geerdts:

Das Wort zu einem Dreiminutenbeitrag erteile ich
Herrn Kollegen Wolfgang Kubicki.

Wolfgang Kubicki [FDP]:

Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen!
In einem hatte der Kollege Dr. Stegner in seinem
Dreiminutenbeitrag recht. Es war eine herausragend
gute Rede des Kollegen Callsen. Herr Kollege Call-
sen, ich muss das nicht weiter bewerten. Ich habe
nichts anderes erwartet.

Ich würde gern auch wieder einmal Reden von
Herrn Dr. Stegner loben, aber bedauerlicherweise
komme ich nicht dazu, weil sie alle so grotten-
schlecht sind, dass man sich fragen muss, warum
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die es SPD-Fraktion zulässt, dass ihr Fraktionsvor-
sitzender ständig solche Reden hält. Ich will auch
kurz sagen, warum, Herr Kollege Dr. Stegner.

(Zurufe von der SPD)

Wenn Sie glauben, dass der Kampf gegen die ver-
kehrslenkenden Anlagen an der deutsch-dänischen
Grenze ein Markenstein im Kampf gegen Rechts-
populismus in Europa ist, tun Sie mir wirklich leid.

(Beifall bei FDP und CDU)

Wenn Sie das als Anknüpfungspunkt für Ihren mar-
tialischen Kampf gegen Rechtspopulismus nehmen,
muss ich Ihnen sagen: Hören Sie auf die Worte von
Anke Spoorendonk, die ich nicht loben muss, weil
sie selbst weiß, wie gut sie ist.

Es beginnt in Europa wieder das Bild des ugly Ger-
man an Gesicht zu gewinnen, des selbstgefällig und
selbstgerecht auftretenden Deutschen, der allen an-
deren sagt, wie sie ihr Leben zu gestalten haben.
Das ist eine sehr gefährliche Tendenz, die eine grö-
ßere Sprengkraft in Europa hat als das Auftreten
von Rechtspopulisten in einer Größenordnung von
10 oder 15 %.

(Zurufe von der SPD)

- Das hat mit Peinlichkeit überhaupt nichts zu tun,
Herr Kollege Dr. Stegner.

Ich glaube, dass die Debatte so, wie Sie sie führen,
und die Aufforderung an Deutschland, gegenüber
Dänemark vertragsbrüchig zu werden, genau den
Kräften in die Hände spielt, die in Dänemark mit
nationalistischen Tönen Wahlkampf machen und
damit Wählerstimmen gewinnen wollen. Genau das
ist die Konsequenz. Das müssten Sie als Soziologe
oder Politologe eigentlich wissen. Sie müssten es
besser wissen, als Ihr heutiges Auftreten es heute
hergegeben hat.

Ich gehe auf die Zwischenfrage der Abgeordneten
Anke Spoorendonk ein, ob die pragmatische Lö-
sung nicht darin bestehen könnte, wir bauen die
Anlagen - wie gesagt, auf deutschem Hoheitsge-
biets -, und wenn wir feststellen, dass die Dänen sie
vertragswidrig gebrauchen, schalten wir den Strom
einfach ab. Wäre das nicht eine pragmatische Lö-
sung? Wir wären sogar geradezu dazu verpflichtet,
weil wir auf unserem Hoheitsgebiet europarechts-
widriges Verhalten nicht dulden dürfen. Damit wä-
re das Problem im Zweifel wesentlich pragmati-
scher gelöst als mit den martialischen Reden, die
hier heute gehalten werden.

Eine Ankündigung derart, dass für den Fall perma-
nenter Grenzkontrollen von deutschem Hoheits-

gebiet eine entsprechende verkehrslenkende Lei-
tung nicht mehr stattfinden würde, würde wesent-
lich mehr Eindruck schaffen als die Erklärung, wir
nehmen eine Genehmigung zurück, was in Däne-
mark in den nächsten Wochen in die Hände derjeni-
gen spielen würde, die wir eigentlich bekämpfen
wollen.

Herr Kollege Dr. Stegner, bei aller Wertschätzung
auch für die Form der Wahlkampfführung, die Sie
ja brauchen: Eine Einmütigkeit in diesem Haus in
dieser Frage, die ich immer sehr geschätzt habe,
durch den Versuch aufzukündigen, CDU und FDP
als diejenigen zu brandmarken, die dem Rechtspo-
pulismus Vorschub leisten, ist extrem unverschämt.
Herr Sarrazin ist nicht Mitglied von CDU und FDP,
sondern nach wie vor Mitglied der SPD. Daran soll-
ten Sie denken.

(Beifall bei FDP und CDU)

Präsident Torsten Geerdts:

Herr Abgeordneter Kubicki, gestatten Sie eine Zwi-
schenfrage der Frau Abgeordneten Birte Pauls? -
Bitte.

Birte Pauls [SPD]: Herr Kollege Kubicki,
darf ich Sie freundlichst daran erinnern, dass
Sie vor der Sommerpause dazu aufgerufen
haben, das Land Dänemark als Tourist zu
boykottieren? Finden Sie das sehr hilfreich
im Kontext zu dem, was Sie gerade gesagt
haben? Geben Sie mir recht, dass es gut ist,
dass der Kollege Callsen an dieser Stelle
nicht auf Sie gehört hat?

Wolfgang Kubicki [FDP]:

Zunächst einmal, Frau Kollegin, sollten Sie richtig
zitieren und nicht Ihre halbwahren Fragen stellen.

(Zurufe von der SPD)

- Es ist typisch bei Ihnen - das habe ich Ihnen schon
mehrfach nachgewiesen -, dass Sie etwas in den
Raum stellen, was sich anschließend so nicht be-
wahrheitet, um darauf einen Popanz aufzubauen.

Ich habe auf dem Bundesparteitag meiner Partei ge-
sagt - so ist es auch erklärt worden -, ich hätte viel
Verständnis dafür, wenn deutsche Touristen für den
Fall permanenter Grenzkontrollen darauf verzichte-
ten, nach Dänemark zu fahren. Ich hielte das auch
für eine ökonomisch gute Lösung, und zwar des-
halb, weil dann Dänemark aus touristischen Grün-
den heraus reagieren und den Unsinn permanenter
Grenzkontrollen verhindern würde.
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(Wolfgang Baasch [SPD]: Das ist keine Ein-
mischung in die inneren Angelegenheiten?)

- Kollege Baasch, wenn Menschen auf Unbotmä-
ßigkeiten reagieren, halte ich das für sehr verständ-
lich. Das ist keine Einmischung in die inneren An-
gelegenheiten. Jeder entscheidet doch selbst, ob er
nach Dänemark in Urlaub fährt. Die Dänen werden
schon feststellen, was passiert, wenn die Urlauber
in kilometerlangen Staus stehen - keine Sorge.

(Beifall bei FDP und CDU)

Präsident Torsten Geerdts:

Zu einem weiteren Dreiminutenbeitrag erteile ich
Frau Kollegin Anke Spoorendonk das Wort.

Anke Spoorendonk [SSW]:

Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Ich möchte ein paar Bemerkungen loswerden. Ers-
tens haben mehrere Kolleginnen und Kollegen den
Idstedt-Löwen angesprochen. Auf dem neuen
Sockel des Löwen wird stehen, dass Deutsche und
Dänen in Freundschaft gemeinsam beschlossen ha-
ben, den Löwen wieder auf dem alten Friedhof in
Flensburg aufzustellen. Einige von Ihnen werden
wissen, dass ich mich in anderem Zusammenhang
etwas intensiver mit der Neuaufstellung befasst ha-
be. Kernpunkt dieses Beispiels ist, dass das im Dia-
log geschehen ist. Das ist die Kernaussage.

(Jürgen Weber [SPD]: Ja, nach 30 Jahren!)

- Ja, ich kenne die Vorgeschichte, lieber Kollege
Weber.

Die zweite Bemerkung geht in Richtung des Kolle-
gen Stegner. Es ist ja richtig, was der Kollege Ras-
mus Andresen sagt. Er und wir vom SSW sind die
Einzigen, die mehr lesen als den „Nordschleswi-
ger“. Wir wissen, dass es sich um einen Kuhhandel
gehandelt hat. Wir wissen, dass es pure Innenpoli-
tik war. Das haben wir in unserem Antrag am
26. Mai 2011 alle gemeinsam kritisiert.

Wir vom SSW, die Parteien der Minderheit nörd-
lich und südlich der Grenze haben nichts tabuisiert.
Wir waren die erste Opposition in Dänemark dazu,
weil sich kein anderer dazu äußern wollte. Wir vom
SSW haben uns immer wieder gegen die Fremden-
feindlichkeit der Dansk Folkeparti ausgesprochen.
Da brauchen wir uns überhaupt nicht zu verstecken.

In der vorliegenden Sache ist es so, dass wir vom
konkreten Vorgang ausgehen müssen. Da ist die
Frage erlaubt, ob der Antrag, der zu einer allgemei-
nen europapolitischen Debatte einlädt, wirklich

zielführend ist. Wir sagen: Das ist er nicht. Darum
appellieren wir noch einmal an alle, dass wir uns im
Ausschuss wieder auf unsere gemeinsame Linie be-
sinnen. Nur so können wir etwas erreichen.

(Beifall bei SSW, CDU und FDP)

Wir können gern jederzeit europapolitische Debat-
ten führen, aber wir müssen uns überlegen, wer der
Empfänger unserer Anträge ist und was wir errei-
chen wollen.

Darum bleibe ich dabei, was der SSW in seinem
Änderungsantrag vorschlägt: Wir wollen unverzüg-
lich eine Mitteilung der dänischen Regierung ha-
ben, dass das, was geplant ist, nicht Teil permanen-
ter Grenzkontrollen sein wird.

(Beifall)

Präsident Torsten Geerdts:

Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage?

Anke Spoorendonk [SSW]:

Ja, ich möchte nur noch einen Satz sagen. Mir ist es
wirklich egal, was der Chef von Told og Skat ge-
sagt hat. Er ist ein Verwaltungsmensch. Wichtiger
ist, was die politische Ebene sagt; darauf kommt es
an.

(Beifall bei SSW, CDU und FDP)

Wir wollen eine Stellungnahme. Wir wollen deut-
lich machen, was wir wollen.

Präsident Torsten Geerdts:

Ich erteile Herrn Dr. Stegner das Wort zu einer
Zwischenfrage.

Dr. Ralf Stegner [SPD]: Liebe Frau Kolle-
gin Spoorendonk, ich habe zwei Fragen an
Sie: Zum einen, ist Ihnen bekannt, ob die dä-
nische Regierung oder die sie stützende Par-
tei sich von den Äußerungen des Direktors
der dänischen Zollbehörde distanziert hat?
Zum anderen, teilen Sie die Auffassung der
Kollegen von Union und FDP, es sei Aus-
druck der Einmischung in innere Angelegen-
heiten oder des hässlichen, überheblichen
Deutschen, wenn man sich hier klar gegen
Rechtspopulismus im Parlament äußert?

Anke Spoorendonk [SSW]:

Zum Ersten: Ich habe in meiner Rede deutlich ge-
macht, dass sich die Regierung nicht von perma-
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nenten Grenzkontrollen distanziert hat. Das ist im-
mer noch ein Knackpunkt.

(Zuruf des Abgeordneten Rolf Fischer
[SPD])

- Lieber Kollege Fischer, das ist Beschlusslage. Aus
schleswig-holsteinischer Sicht muss es darauf an-
kommen zu sagen: Wir wollen nicht mittragen, dass
eine an sich vernünftige Verkehrsanlage dazu
missbraucht wird. Das müssen wir doch erreichen.

(Beifall bei SSW, CDU und FDP)

Zum Zweiten: Ich habe in meiner Rede auch ge-
sagt, wie die Reaktion nördlich der Grenze auf un-
sere Einmischung gewesen ist. Natürlich mischen
wir uns ein, und wir sollen uns ja auch einmischen,
aber wir müssen bei aller Einmischung natürlich
wissen, was wir erreichen wollen und was wir nicht
erreichen wollen. Darum sage ich: Angemessen ist
immer noch das, was wir in unserem Änderungsan-
trag vorschlagen, und die Linie, die wir im Europa-
ausschuss hoffentlich wieder bekommen. Das ist ei-
ne angemessene Reaktion. Wir wollen deutlich ma-
chen: Wir wollen keine permanenten Grenzkon-
trollen. Das ist die Botschaft.

(Beifall bei SSW, CDU und FDP)

Präsident Torsten Geerdts:

Für die Landesregierung erteile ich dem Minister
für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr, Herrn
Jost de Jager, das Wort.

Jost de Jager, Minister für Wissenschaft, Wirt-
schaft und Verkehr:

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Am
26. Mai dieses Jahres haben wir im Landtag die De-
batte zum Thema Europa ohne Grenzen geführt; es
ist ja schon mehrfach darauf Bezug genommen
worden. In dieser Debatte hat der Kollege Innen-
minister Klaus Schlie für die Landesregierung deut-
lich gemacht, dass er sich in seinem auf guter
Nachbarschaft gründenden Vertrauen nicht vorstel-
len kann, dass die dänische Regierung das Schen-
gen-System und mit ihm die Freizügigkeit inner-
halb Europas, zwei der größten Errungenschaften
im Rahmen des europäischen Einigungsprozesses,
infragestellt, und er hat deutlich gemacht, dass wir
diese Errungenschaften gemeinsam schützen und
verteidigen. Das ist die feste Überzeugung dieser
Landesregierung.

Ich sage aber auch, die für die Prüfung der Schen-
gen-Konformität der dänischen Kontrollmaßnah-

men zuständige EU-Kommission hat sich dazu
noch keine abschließende Meinung gebildet. Ein
Sprecher der EU-Kommission in Brüssel sagte in
der vorletzten Woche, dass die Kommission die
Entwicklung an den dänischen Grenzen sehr genau
beobachten, gegebenenfalls durch eigene Experten
erneut überprüfen und, wenn nötig, angemessen
reagieren wird.

Es ist selbstverständlich wichtig für uns, dass sich
Dänemark an die Schengen-Regularien hält und
dass dies durch die verantwortlichen europäischen
Institutionen überprüft und, wenn gerechtfertigt und
nötig, entsprechend geahndet wird.

(Beifall bei CDU, FDP und SSW)

Diese Überprüfung ist nicht abgeschlossen. Das ist
eine sehr wichtige Voraussetzung für die Beurtei-
lung der Frage, die wir heute behandeln und die
Gegenstand Ihres Antrags ist, ob wir eine Grundla-
ge haben, eine getroffene Vereinbarung, einen
rechtskräftigen Vertrag mit dänischen Behörden
rückgängig zu machen und zu kündigen. Denn dar-
um geht es. Wir werden mit dem Antrag von SPD
und Grünen nicht nur aufgefordert, uns zu entrü-
sten, sondern wir werden aufgefordert, eine getrof-
fene Vereinbarung zu diesem Zeitpunkt rückgängig
zu machen. Dafür gibt es keine Grundlage.

Herr Stegner, Sie haben ja nicht die Erwartung ge-
äußert was Sie heute von mir erwarten. Ich erwarte
von Ihnen, dass Sie nicht durch vorschnelle Be-
schlüsse die gute Nachbarschaft zu Dänemark in
Frage stellen für einen vermeintlichen populisti-
schen Punktsieg in einer solchen Debatte.

(Beifall bei CDU, FDP und SSW)

Präsident Torsten Geerdts:

Herr Minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage des
Herrn Abgeordneten Dr. Habeck?

Jost de Jager, Minister für Wissenschaft, Wirt-
schaft und Verkehr:

Ja, aber ich darf noch einen Satz hinzufügen: Herr
Stegner, ich erkenne diesen populistischen Punkt-
sieg in dieser Debatte für Sie auch nicht.

(Heiterkeit bei CDU und FDP)

Dr. Robert Habeck [BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN]: Herr Minister de Jager, darf ich
Sie um eine spontane Einschätzung als zu-
ständiger Minister bitten, wie Sie den Vor-
schlag des geschätzten Kollegen Kubicki be-
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werten, im Zweifelsfall, dass Grenzkontrol-
len doch stattfinden, den Strom abzudrehen?

- Spontan kann ich nicht beantworten, ob die Ver-
einbarung mit Dänemark auch die Lieferung von
Strom beinhaltet.

(Heiterkeit bei CDU, FDP und SSW)

Ich weiß nur, dass die Anlagen, die gebaut werden
sollen, Strom benötigen. Ob dieser Strom nun aus
erneuerbaren Energien aus Dänemark oder aus er-
neuerbaren Energien aus Schleswig-Holstein
kommt, kann ich nicht beantworten.

(Beifall bei CDU, FDP und SSW)

Meine Damen und Herren, damit wir uns vergegen-
wärtigen, worüber wir reden, darf ich noch einmal
die Chronologie der Ereignisse darlegen. Im No-
vember 2008 ist durch die dänische Zollbehörde an
die Straßenbauverwaltung des Landes die Absicht
herangetragen worden, Stichprobenkontrollen des
dänischen Zolls auf dänischer Seite verkehrssicher
und effektiv zu gestalten. Um den Verkehr ord-
nungsgemäß auf den dänischen Kontrollplatz zu
leiten, ist eine elektronische Anlage an der A 7 er-
forderlich, die bei Bedarf ein- und ausgeschaltet
werden kann. Das bedeutet aber, dass eine solche
Anlage auf deutscher Seite errichtet werden muss,
weil der dänische Kontrollplatz unmittelbar hinter
der Grenze liegt.

Ich darf an dieser Stelle betonen, dass die Straßen-
bauverwaltung des Landes dabei nicht allein agiert
hat. Zum einen handelt es sich bei der schleswig-
holsteinischen Straßenbauverwaltung - das wissen
Sie alle - um eine Auftragsverwaltung des Bundes,
und zum anderen ist an dieser Stelle entscheidend,
dass Bundesbehörden von Anfang an nicht nur be-
teiligt, sondern sogar federführend aktiv waren. Das
Bundesfinanzministerium hat gegenüber dem Ver-
kehrsministerium zuletzt im Juni letzten Jahres dar-
auf gedrängt, die Vereinbarung über die Errichtung
und den Betrieb der Anlage mit der dänischen Zoll-
behörde zum Abschluss zu bringen. Gleichzeitig
hat das Bundesfinanzministerium zum Ausdruck
gebracht, dass die deutsche Zollverwaltung die Bit-
te der dänischen Zollverwaltung unterstützt. Inso-
fern ist es kein einseitiges Agieren des Landesbe-
triebs gewesen. Neben dem Bundesfinanzministeri-
um war die Bundespolizei am gesamten Prozess
beteiligt. Ihr wurde gemäß Vereinbarung ebenso
das Recht zur Nutzung der Verkehrsbeeinflussungs-
anlage für eigene Zwecke eingeräumt.

Auf dieser Grundlage ist im Januar 2011 eine Ver-
einbarung geschlossen worden. Der Abschluss der

Vereinbarung zu den eingangs erwähnten Stichpro-
benkontrollen der dänischen Zollbehörde wurde
nunmehr im Sommer 2011 von dem Thema der dä-
nischen Grenzkontrollen überlagert. Da sind wir
wieder bei der Frage, dass die Kommission bisher
nicht festgestellt hat, ob das, was sich in Dänemark
tut, tatsächlich gegen das Schengen-Abkommen
verstößt. Das ist aber wichtig für die Tatsache, ob
diese Vereinbarung Gültigkeit hat oder nicht. Die
Vereinbarung ist auf der Grundlage des Schengener
Abkommens betroffen worden. Solange nicht fest-
gestellt ist, dass das, was die dänische Seite macht,
gegen das Schengener Abkommen verstößt, ist die
Grundlage für diese Vereinbarung weiterhin gültig.
Insofern haben wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt
keine Veranlassung, diese Vereinbarung zu kündi-
gen.

(Beifall bei CDU, FDP und des Abgeordne-
ten Lars Harms [SSW])

Präsident Torsten Geerdts:

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich
schließe die Beratung. Es ist beantragt worden, die
Anträge Drucksachen 17/1717, 17/1731 und 17/
1742 federführend dem Europaausschuss und mit-
beratend dem Innen- und Rechtsausschuss zu über-
weisen. Wer so beschließen möchte, den bitte ich
um das Handzeichen. - Die Gegenprobe! -
Stimmenthaltungen? - Das ist einstimmig so be-
schlossen.

Bevor ich den Tagesordnungspunkt 40 aufrufe, be-
grüße ich auf der Zuschauertribüne eine weitere Be-
suchergruppe, nämlich Schülerinnen und Schüler
und deren Lehrkräfte von der Gemeinschaftsschule
Viöl sowie den ehemaligen Landtagsabgeordneten
Günther Neugebauer ganz herzlich im Schleswig-
Holsteinischen Landtag. - Herzlich willkommen!

(Beifall)

Ich rufe Tagesordnungspunkt 40 auf:

Initiative für das Ehrenamt in Schleswig-Hol-
stein

Bericht der Landesregierung
Drucksache 17/1540

Ich erteile Herrn Finanzminister Rainer Wiegard
das Wort.

Rainer Wiegard, Finanzminister:

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen, mei-
ne Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Das
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Ehrenamt ist ein zentraler Pfeiler des gesellschaftli-
chen Zusammenhalts und des öffentlichen Lebens
in Schleswig-Holstein. In zentralen Städten genau-
so wie im ländlichen Raum werden wichtige Auf-
gaben durch engagierte Bürgerinnen und Bürger
ehrenamtlich wahrgenommen. Immerhin fast
900.000 Menschen in Schleswig-Holstein - und da-
mit fast 40 % aller Menschen über 14 Jahre - orga-
nisieren sich in Sportvereinen, in Feuerwehren, in
der Kinder- und Jugendarbeit, im Kultur- und
Sozialbereich und vielen anderen Aufgabengebie-
ten. Sie leisten zusammen etwa 200 Millionen
Stunden ehrenamtliche Arbeit im Jahr.

Der volkswirtschaftliche Nutzen dieser Arbeit für
die Gesellschaft ist unbezahlbar. Setzt man dafür
den durchschnittlichen Bruttoverdienst von etwa
20 € pro Stunde an, entspricht das ehrenamtliche
Engagement einem volkswirtschaftlichen Nutzen
von fast 4 Milliarden €. Es ist bemerkenswert, dass
man immer, wenn man über die Bewertung dieser
ehrenamtliche Tätigkeit spricht, zunächst hört, man
müsse dort 8,50 € ansetzen. Erst wenn man darauf
aufmerksam macht, dass diese Tätigkeiten das Füh-
ren von großen Verbänden und Vereinen oder die
Unterrichtung in Sport und andere Aufgaben um-
fassen, stellt man fest, dass es meistens Aufgaben
sind, die hauptamtlich deutlich überdurchschnittlich
entlohnt werden würden. Deshalb glaube ich, dass
diese Bewertung von etwa 4 Milliarden € durchaus
angemessen ist.

Angesichts der Tatsache, dass lediglich jedes zehn-
te dieser Engagements überhaupt regelmäßig ent-
schädigt wird, kann man die Bedeutung des Ehren-
amtes gar nicht hoch genug einschätzen. Deshalb
stelle ich für mich fest: Ohne Ehrenamt ist kein
Staat zu machen!

(Beifall bei CDU, FDP und vereinzelt bei der
SPD)

17 % der heute ehrenamtlich Tätigen - also von die-
sen 900.000 - wären im Übrigen sogar bereit, ihr
Engagement noch auszuweiten. Ihnen allen gilt un-
ser besonderer Dank für ihren Einsatz für unser Ge-
meinwohl.

(Vereinzelter Beifall)

Mit dieser Dankbarkeit ist es allerdings nicht getan.
Daraus erwächst auch die gemeinsame Pflicht und
Verantwortung, ehrenamtliches Tun nach Kräften
zu unterstützen, zum Beispiel mit einfachen und
sachgerechten Regelungen in einem transparenten
rechtlichen Rahmen mit einer leistungsfähigen In-
frastruktur. Das war nun eine ganze Menge auf ein-
mal. Aber vereinfacht dargestellt: Wir dürfen nicht

zulassen, dass bürokratische Hemmnisse oder
Rechtsunsicherheiten oder gar Nachteile gegenüber
nicht ehrenamtlich Tätigen die Bereitschaft für
mehr gesellschaftliches Engagement schmälern.
Der Staat ist eben nicht nur Profiteur, er ist gleich-
zeitig auch Dienstleister für ehrenamtlich tätige
Bürger.

Deshalb wurden in den letzten Jahren bereits einige
gesetzliche Verbesserungen vorgenommen. So wur-
den unter anderem die Mustersatzungen für die
Feuerwehren geändert, die Entschädigungsver-
ordnung angepasst und Höchstbeträge für steuer-
freie Aufwandsentschädigungen angehoben. An-
dere Initiativen befinden sich derzeit noch im Ge-
setzgebungsverfahren, beispielsweise auch die Än-
derung kommunalverfassungs- und wahlrechtlicher
Vorschriften, die auch das Ziel haben, ehrenamtli-
ches Engagement in der kommunalen Selbstver-
waltung zu steigern.

Vor diesem Hintergrund halte ich die Kritik für be-
rechtigt, dass zum Beispiel bei den steuerlichen
Vorschriften für ehrenamtliche Tätigkeiten, die sich
- wie eigentlich alle steuerlichen Vorschriften - im
Laufe der Jahrzehnte mit immer neuen Einzelrege-
lung zu einem gewaltigen Werk entwickelt haben,
eine Systematik schwer zu erkennen ist. Deshalb
sollte die Priorität auf der Schaffung einfacherer
Regelungen mit mehr Transparenz liegen. Der Be-
richt der Landesregierung nennt hierfür Ansatz-
punkte.

Ein Vorschlag - ich glaube, einer der wichtigsten in
diesem Bereich der steuerlichen Behandlung jeden-
falls - ist, eine einheitliche Befreiungsvorschrift
im Steuerrecht für jegliche ehrenamtliche Tätig-
keit zu schaffen,

(Beifall der Abgeordneten Petra Nicolaisen
[CDU], Ingrid Brand-Hückstädt [FDP] und
Monika Heinold [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN])

damit künftig sachlich nicht gerechtfertigte Abgren-
zungen entfallen, warum das eine Ehrenamt steuer-
lich so behandelt wird und das andere Ehrenamt so.
90 % der derzeit gewährten Entschädigungen wären
damit steuerfrei. Zusätzlich ist denkbar - dies ist
auch unser Vorschlag -, bei gewährten Entschädi-
gungen, bei denen aufgrund ihrer Höhe ein Teil die-
ser Entschädigungen noch steuerpflichtig bleiben
würde, die Option einer Pauschalbesteuerung zu
eröffnen. Diese Lösung hätte zudem den Charme,
dass in jedem Fall die Sozialversicherungspflicht
vermieden würde. Schließlich ist es eben gerade je-
ne Pflicht - die Sozialversicherungspflichtigkeit -,
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die in diesem Bereich wiederholt für erhebliches
Kopfschütteln gesorgt hat. Es ist schon kurios,
wenn einige Aufwandsentschädigungen für ehren-
amtliche Tätigkeiten sozialversicherungsfrei sind,
einzelne aber wieder nicht. Das mag formaljuri-
stisch erklärt werden können, aber häufig nur für
diejenigen, die das auch mehrere Semester studiert
haben. Im Übrigen versteht das eigentlich kein
Mensch.

Hier sind Steuerrecht, Sozialversicherungsrecht und
vor allen Dingen Lebenswirklichkeit stärker in
Übereinstimmung miteinander zu bringen. Schles-
wig-Holstein setzt sich mit Nachdruck für eine sol-
che Regelung ein.

Natürlich - darauf will ich hinweisen - ist es wich-
tig, Änderungen gründlich vorzubereiten. Sie müs-
sen auf verfassungsrechtlichen Vorgaben geprüft
werden, es müssen unterschiedlichen Interessen
von Bund und Ländern zusammengeführt werden,
denn ohne den Bund geht beim Steuer- und Sozial-
versicherungsrecht eben nichts. Deshalb befinden
wir uns auch in einem intensiven Dialog, um vor
dem Start entsprechender Initiativen die verfas-
sungsrechtlichen Vorgaben und die dadurch einge-
schränkten Handlungsspielräume einvernehmlich
zu definieren.

Als Finanzminister erkenne ich an, dass nicht alles
Wünschenswerte auch machbar ist. Ehrenamt ist
Ehrenamt, und Hauptamt ist Hauptamt. Diese Tren-
nung dürfen wir nicht einseitig aufweichen. Das ge-
bietet im Übrigen auch der Respekt vor den Steuer-
zahlern, das gebietet der Grundsatz der Gleich-
mäßigkeit der Besteuerung, und das gebietet nicht
zuletzt auch unsere Verfassung. Dennoch ist zwei-
felsohne genügend Raum für Veränderungen vor-
handen, und die hier genannten Vorschläge passen
zudem auch vollständig zu unseren grundsätzlichen
Überlegungen zur Steuervereinfachung. Die Lan-
desregierung wird deshalb gemeinsam mit anderen
Bundesländern versuchen, Bundesregierung, Bun-
destag und Bundesrat von der Notwendigkeit der
Maßnahmen zu überzeugen. Gespräche dazu laufen
bereits.

(Beifall bei der CDU)

Präsident Torsten Geerdts:

Die Landesregierung hat ihre Redezeit um 2 Minu-
ten überzogen. Diese zusätzliche Redezeit steht
auch den Fraktionen zur Verfügung.

Ich eröffne die Aussprache. Das Wort für die CDU-
Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten Werner
Kalinka.

Werner Kalinka [CDU]:

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Mit der
Initiative für das Ehrenamt in Schleswig-Holstein
wollten wir einen Prozess in Gang setzen, bei dem
sich am Ende spürbar etwas für die Menschen ver-
ändert. Ich freue mich, dass diese Initiative der
CDU und der FDP, der sich dann später auch SPD
und andere angeschlossen haben, von der Regie-
rung aufgenommen wurde. Die Regierung sollte ei-
nige bestimmte Maßnahmen prüfen. Andererseits
wollten wir für die Arbeit im Innen- und Rechtsaus-
schuss auch - wie es sich gehört - die Meinungen
der Betroffenen und Verbände hören.

Die schriftlichen Stellungnahmen aus der Anhörung
liegen vor. Es sind etwa 35 Antworten mit sehr vie-
len fundierten Aussagen, für die wir uns herzlich
bedanken.

Auch der mittlerweile vorliegende Bericht der
Landesregierung enthält wichtige Grundaussagen.
Dass noch eine mündliche Anhörung erfolgen wird,
hat der Innen- und Rechtsausschuss bereits im Juni
in Aussicht genommen. Wir können deshalb heute
bereits ein erstes Fazit ziehen, ein Zwischenfazit:
Es ist bereits viel Konstruktives zusammengekom-
men.

Aus dem Bericht der Landesregierung möchte ich
zwei grundlegende Weichenstellungen nennen. Wir
hatten kritisiert, dass es Probleme bei der steuerli-
chen Behandlung von Ehrenamtsentschädigungen
gibt. Ich glaube, wer von Ihnen ehrenamtlich tätig
ist, kann davon auch ein Lied singen. Wir haben
das nicht getan, weil wir meinen, dass es beim Eh-
renamt in der Hauptsache nur ums Geld geht. Die
Motivation von ehrenamtlich Engagierten kommt
nur selten aus dieser Richtung. Wenn überhaupt
Entschädigungen gezahlt werden, decken sie oft-
mals den tatsächlichen Aufwand überhaupt nicht
ab. Aber man kann auch die falschen Signale setzen
und die Menschen frustrieren, wenn man sie für ih-
re freiwilligen Leistungen mit zu viel Bürokratie
überzieht.

Zum Steuerrecht teilt die Landesregierung unsere
Kritik und will sich jetzt auf Bundesebene für eine
einheitliche Befreiungsvorschrift im Einkommen-
steuergesetz einsetzen. Das ist dem Bericht auf Sei-
te 29 zu entnehmen. Ich gehe davon aus, dass nicht
immer jeder alle Berichte genau durchliest, aber das
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wichtige dazu steht auf Seite 29. Es genügt, diese
Seite dazu durchzulesen.

Ein gleich gelagertes Problem besteht darin, dass
viele ehrenamtlich Tätige auf bestimmte Entschädi-
gungen Sozialversicherungsbeiträge abführen
müssen. Wer kommunal oder anders ehrenamtlich
tätig ist, weiß, dass seit zwei Jahren jetzt entspre-
chende Abrechnungen kommen. Was für ein Blöd-
sinn, dass ehrenamtlich Tätige jetzt noch eine eige-
ne Gehaltsabrechnung mit allen Angaben zur Sozi-
alversicherung bekommen. Das ist schlichtweg
Blödsinn, was dort passiert.

In vielen der uns zugegangenen schriftlichen Stel-
lungnahmen ist dieses Problem lebhaft beschrieben.
Dazu gehören die Handwerkskammer, aber auch
andere, die alle die gleichen Probleme damit haben.
Das sorgt dafür, dass das Ehrenamt zu Frust führt,
und das wollen wir nicht weiter haben.

Welche der Regierungen hat die Initiative ergriffen,
hier vorwärts zu gehen? - Das war Bayern. Und ich
glaube, wir werden uns selbstverständlich gern die-
ser bayrischen Initiative anschließen, damit dieses
Zuviel an Bürokratie endlich wegkommt. Ich freue
mich, dass die Landesregierung in Schleswig-Hol-
stein diesen Weg mit unterstützt.

Es wird deshalb darauf ankommen, dass wir auf
Bundesebene für diese Position werben. Das wird
schwierig, ist aber nicht aussichtslos. Ich erinnere
an den Feuerwehrführerschein. Wer sich in diesem
Haus an dieses Thema erinnert, der hat noch im
Hinterkopf - das betrifft ja auch das Ehrenamt -
dass zunächst überhaupt nichts passieren sollte.
Dann haben wir Druck gemacht, und heute steht es
auf der Tagesordnung des Landtags. Heute haben
wir die erste Lesung, Herr Kollege Matthiessen,
und morgen werden wir darüber im Ausschuss be-
raten. Ich fände es gut, wenn wir am Freitag dann
zur zweiten Lesung hier zumindest ein paar Minu-
ten über dieses Thema reden würden. Denn dass
wir hier zu einer Lösung für die Feuerwehren und
das Ehrenamt gekommen sind, liebe Kolleginnen
und Kollegen, verdient allemal ein paar Worte in
diesem Landtag.

(Beifall bei CDU und FDP)

Ich würde mich freuen, wenn auch die Opposition,
die Fraktion der Grünen und die anderen Fraktio-
nen, damit einverstanden wäre, dass wir am Freitag
darüber miteinander ein paar Worte verlieren. Ich
würde das hiermit gern - wenn es Ihnen recht ist -
in den Raum bringen und beantragen. Wir beraten
darüber morgen im Ausschuss.

(Zuruf der Abgeordneten Monika Heinold
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

- Heute ist die erste Lesung, morgen ist die Aus-
schussberatung, und die zweite Lesung ist dann am
Freitag.

Meine Damen und Herren, dies ist ein Zeichen. Der
Bund hat den Weg für eine landesrechtliche Rege-
lung frei gemacht, für die wir - wie ich schon ge-
sagt habe - in dieser Plenartagung die erforderli-
chen Schritte gehen werden.

Das Thema Ehrenamt hat Gewicht in allen Län-
dern, das sieht man auch im Bund.

Nach dem Bericht der Landesregierung werden
jetzt die Folgerungen aus den schriftlichen Stel-
lungnahmen zu ziehen und die mündliche Anhö-
rung durchzuführen sein. Nach einer ersten Ein-
schätzung ist die Entschädigungsfrage ein wichti-
ger, aber bei Weitem nicht der einzige Punkt. Ich
nenne als weitere wesentliche Punkte zum Ehren-
amt den mehrfach geäußerten Wunsch nach einer
von der öffentlichen Hand getragenen Haftpflicht-
und Unfallversicherung für bestimmte ehrenamtli-
che Tätigkeiten - ich meine, darüber muss man
sprechen -, und den Wunsch nach fachlicher Unter-
stützung und Beratung in Rechtsfragen. Auch das
ist ein Punkt. Es kann doch nicht sein, dass jemand
im Ehrenamt tätig ist, aber dann, wenn ein Problem
auftaucht, keine rechtliche Unterstützung und Bera-
tung hat. Dazu zählt aber auch die verständliche
Sorge um den personellen und finanziellen Rück-
halt für das Ehrenamt und die Sorge, dass es künf-
tig beim Abbau von Standards dazu kommen könn-
te, dass wichtige Aufgaben der öffentlichen Hand
auf das Ehrenamt abgewälzt werden.

Der Schleswig-Holsteinische Gemeindetag hat
einen sehr wertvollen Satz geschrieben:

„Ehrenamtliches Engagement und Haushalts-
konsolidierung sind teilweise kommunizie-
rende Röhren, weshalb es sich aus diesem
Grund als notwendig erweist, die Bedingun-
gen für die ehrenamtliche Tätigkeiten zu op-
timieren.“

Auch wenn man sich diese Entwicklung nicht
wünscht, ist es nur ehrlich zu sagen, dass es in man-
chen Bereichen gar nicht anders geht. Als die Frak-
tionen von CDU und FDP im Januar die Initiative
für das Ehrenamt gestartet haben, haben wir nicht
damit gerechnet, dass sogar der Kieler Oberbürger-
meister Torsten Albig die Initiative von CDU und
FDP ebenso wie die Initiative der SPD in einer
Stellungnahme loben würde. Dies alles zeigt, dass
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unsere parlamentarischen Beratungen auf einem gu-
ten Weg sind.

(Beifall bei CDU und FDP)

Präsident Torsten Geerdts:

Das Wort für die SPD-Fraktion erteile ich Herrn
Abgeordneten Andreas Beran.

Andreas Beran [SPD]:

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und
Herren! Im Namen der SPD-Landtagsfraktion
möchte ich mich erst einmal beim Finanzminister
und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des
Landes bedanken, die zu diesem Bericht beigetra-
gen haben. Er stellt für uns eine gute Grundlage für
die weitere Anhörung und Diskussion im Aus-
schuss dar. Und es war sicher nicht einfach, einen
so komplexen Bericht zusammenzustellen. Ich
freue mich besonders, dass der steuerrechtliche Teil
und auch der Teil zur Sozialversicherungspflicht so
ausführlich dargestellt ist, dass man damit etwas
anfangen kann, auch wenn es vielleicht etwas dröge
ist. Er ist eine gute Grundlage.

Der Bericht macht deutlich, dass wir hier in Schles-
wig-Holstein eine Gesellschaft von wirklich aktiven
Bürgerinnen und Bürgern haben: Laut vorliegen-
dem Bericht waren 2009 fast 900.000 Personen eh-
renamtlich tätig. Sie haben alle zusammen insge-
samt 185 Millionen Stunden im Jahr erbracht. Das
ist eine Leistung, die für unser Land unverzichtbar
ist. Übrigens sind auf einer Veranstaltung der Bür-
gerstiftung im Frühjahr dieses Jahres in Ahrensburg
ähnliche Ergebnisse aus einer Befragung vorgetra-
gen worden. Interessant war für mich das Ergebnis,
dass viele Befragte ihre Tätigkeit nicht als Ehren-
amt betrachten, sondern als freiwillige Arbeit.

Lassen Sie mich an dieser Stelle - insbesondere im
Namen meiner Fraktion - denen Dank sagen, die
diese freiwillige Arbeit für unser Land leisten. An
einer Dankeskultur für das Ehrenamt fehlt es nicht
in unserem Land. Ein jeder von uns hat beim Über-
bringen von Grußworten oder auf Jubiläen sicher
schon aus voller Überzeugung Dank ausgespro-
chen. Der Landtag sagt auch Dank durch die Verga-
be des Bürgerpreises, und ich denke, eine Lieb-
lingsbeschäftigung unseres Ministerpräsidenten ist
es zu Recht, ehrenamtlich Tätigen Dank zu sagen,
indem er sie auszeichnet. Die Anerkennung ist si-
cher eine wichtige Form der Motivation für das Eh-
renamt.

Ich weiß jedoch, Worte reichen nicht immer aus.
Auch die in dem Bericht dargestellten Motivations-
gründe, wie zum Beispiel ,,Sie wollen die Gesell-
schaft mit gestalten“, reichen dann nicht, wenn die-
se engagierten Mitbürgerinnen und Mitbürger in
der Praxis immer wieder auf Schwierigkeiten sto-
ßen. Es liegt an uns, der Politik, die Rahmenbedin-
gungen so zu gestalten, dass dem Engagement
nichts mehr im Wege steht.

Darauf zielt unser Antrag ab. Er enthält eine Reihe
von sehr konkreten Maßnahmen zur Unterstützung
des Ehrenamts. Ich empfehle, sich unseren Antrag
noch einmal sehr aufmerksam durchzulesen.

Auch die Landesregierung hat die Bedeutung und
den außerordentlichen volkswirtschaftlichen Nut-
zen in ihrem Bericht hervorgehoben. Die Aufgabe
von uns ist jedoch, auch wenn ich vielen Ausfüh-
rungen zustimmen kann, kritisch zu hinterfragen.
Verwundert hat mich der Bericht auf Seite 11.

„Wenn die hauptamtliche Arbeit nicht ausrei-
chend, umfassend und kompetent besetzt ist,
dann hat das Ehrenamt kein Fundament. In
der Folge bedeutet dies einen Rückgang im
Engagement.“

Diesen Satz kann ich voll und ganz unterstreichen.
Sie betonen sogar auf Seite 33:

„Auch für die Jugendarbeit und Jugendver-
bandsarbeit gilt, dass ehrenamtliche Tätigkei-
ten hauptamtliche Strukturen benötigen.“

Nur: Die Landesregierung hat bisher genau gegen-
teilig gehandelt.

Die Beschlüsse zum letzten Haushalt haben das
Fundament des Ehrenamtes getroffen. Ich kann Ih-
nen ein paar Beispiele nicht ersparen. Sie haben die
Sozialverträge um 15 % gekürzt. Dadurch sind die
Selbsthilfekontaktstellen in Gefahr. Sie haben die
Unterstützung der Mädchentreffs komplett gestri-
chen. Die Jugendverbände müssen ihre Arbeit auf-
grund starker Kürzungen verändern. Beim Kinder-
schutzbund haben Sie auch nicht haltgemacht und
sogar die Landesinitiative Bürgergesellschaft erhält
10 % weniger Zuschüsse. Sie haben hier überall
eingespart und damit das Ehrenamt getroffen. Es
mussten Mitarbeiter entlassen, Projekte gestrichen
und Angebote reduziert werden. So mussten in die-
sem Jahr hauptamtlich unterstützte Strukturen zu-
rückgefahren werden. Damit haben Sie das ehren-
amtliche Engagement stark gefährdet.

(Beifall bei SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN und der LINKEN)

4558 Schleswig-Holsteinischer Landtag (17. WP) - 53. Sitzung - Mittwoch, 24. August 2011

(Werner Kalinka)

http://lissh.lvn.parlanet.de/cgi-bin/starfinder/0?path=samtflmore.txt&id=fastlink&pass=&search=ID%3d2909&format=WEBVOLLLANG
http://lissh.lvn.parlanet.de/cgi-bin/starfinder/0?path=samtflmore.txt&id=fastlink&pass=&search=ID%3d1434&format=WEBVOLLLANG
http://lissh.lvn.parlanet.de/cgi-bin/starfinder/0?path=samtflmore.txt&id=fastlink&pass=&search=ID%3d1434&format=WEBVOLLLANG


Die Landesregierung könnte die Attraktivität des
Ehrenamtes gerade für jüngere Menschen steigern.
Dann darf man aber nicht bei den Jugendfreiwilli-
gendiensten sparen. Das ist oft der erste Kontakt
zum bürgerschaftlichen Engagement und kann Ju-
gendliche dafür begeistern.

Gleichzeitig verlagert die Landesregierung staatli-
che Aufgaben auf das Ehrenamt. Im Rahmen der
Umsetzung des Kinderschutzgesetzes ist ehrenamt-
liche Arbeit konkret installiert worden. Hier gilt
auch nicht das Subsidiaritätsprinzip, da das Ehren-
amt nicht überall die erforderliche Professionalität
erbringen kann. Laien können gelernte Fachkräfte
unterstützen, jedoch nicht ersetzen.

(Beifall bei SPD und der Abgeordneten Anke
Spoorendonk [SSW])

Es gäbe noch viel zu dem Bericht zu sagen. Allein
die gewährte Redezeit reicht bei Weitem nicht aus.

Zur Freiwilligen Feuerwehr noch eine kurze An-
merkung: Unter Punkt 2.2.3 „Neue Maßnahmen“
berichten sie über die Auszeichnung für Firmen als
Partner der Feuerwehr und dass sich das Mitglied
der Feuerwehr auch an dem Ort seiner Arbeitsstätte
zur Verfügung stellen kann. Das sind durchaus
sinnvolle Maßnahmen, doch neu sind sie bei Wei-
tem nicht. Es gibt sie bereits seit zehn Jahren.

Wirklich gute Vorschläge für neue Maßnahmen fin-
den Sie in der vorliegenden Stellungnahme des
Landesfeuerwehrverbandes. Da finden Sie sehr
konkrete Möglichkeiten, die die freiwillige Arbeit
der Feuerwehren im Land gut unterstützen würden.

(Beifall bei SPD und den Abgeordneten An-
ke Spoorendonk [SSW] und Detlef Matthies-
sen [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

Präsident Torsten Geerdts:

Für die FDP-Fraktion erteile ich Herrn Abgeordne-
ten Jens-Uwe Dankert das Wort.

Jens-Uwe Dankert [FDP]:

Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Meine Damen und Herren! Wir alle wissen aus un-
serer politischen und persönlichen Erfahrung, dass
ehrenamtliche Arbeit für unser Land unverzicht-
bar und unersetzlich ist. Bürgerliches Engagement
ist eine wesentliche Säule unserer Gesellschaft.

(Beifall der Abgeordneten Kirstin Funke
[FDP] und Werner Kalinka [CDU])

Was in Deutschland und in Schleswig-Holstein Tag
für Tag auf den Gebieten Sport, Soziales, Kultur
und den vielen sonstigen im Bericht aufgezählten
Handlungsfeldern geleistet wird, wäre ohne den
selbstlosen Einsatz von Millionen sich ehrenamtlich
engagierender Menschen nicht möglich. Ihnen gilt
unser ganzer Respekt.

(Beifall bei der FDP und vereinzelt bei der
CDU)

Ich sage angesichts der knappen Mittel in den
Haushaltskassen und der damit einhergehenden
Konzentration des Staates auf seine Kernaufgaben
voraus, dass die Bedeutung des Ehrenamtes immer
weiter steigen wird. So prophezeit es auch der sehr
detaillierte Bericht des Finanzministers. Ihnen, Herr
Minister und Ihren Mitarbeitern gebührt an dieser
Stelle unser Dank.

(Vereinzelter Beifall bei FDP und CDU)

Dieser Bericht ist auf Antrag der regierungstragen-
den Fraktionen angefertigt worden und dient uns
nun neben der bereits erfolgten schriftlichen Anhö-
rung als solide und konkrete Grundlage, Chancen
und Entwicklungsmöglichkeiten im Ehrenamt zu
erkennen sowie entsprechende gesetzliche Grund-
lagen zu ändern und zu entwickeln. Unterschiedli-
che Begrifflichkeiten in den verschiedenen Rechts-
gebieten, zum Beispiel Steuerrecht und Sozialver-
sicherungsrecht, sind nicht nur hemmend und für
die betroffenen Ehrenamtler schwer nachzuvollzie-
hen, nein, sie bewirken auch eine enorme Rechtsun-
sicherheit und zusätzlichen Verwaltungsaufwand.
Das kann und darf zukünftig nicht mehr gewollt
sein.

Die Förderung des Ehrenamts und der Abbau
bürokratischer Hemmnisse in Schleswig-Holstein
waren nicht zuletzt deshalb von Beginn an eines der
wesentlichen Ziele bei den Regierungsfraktionen in
dieser Legislaturperiode, und sie bleiben es auch
weiterhin.

(Vereinzelter Beifall bei FDP und CDU -
Werner Kalinka [CDU]: Sehr gut!)

- Danke, Herr Kalinka. Das haben Sie ja schon sehr
deutlich gemacht. - Damit sind auf dem Weg zu
besseren Rahmenbedingungen für ehrenamtlich Tä-
tige bereits zahlreiche nachhaltige Fortschritte er-
zielt worden. Allein schon die bisherigen Debatten
zu diesem Thema hier im Hohen Haus haben ge-
zeigt, dass alle Fraktionen den ehrenamtlich Täti-
gen in unserem Land hohen Respekt zollen. Dar-
über freue ich mich sehr.
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Unsere Landesregierung überprüft laufend die Rah-
menbedingungen für das ehrenamtliche Engage-
ment. So ist beispielsweise die Mustersatzung für
die Feuerwehren überarbeitet worden, um der zu-
nehmenden Trennung von Wohnort und Arbeits-
stätte Rechnung zu tragen. Wir begrüßen auch die
Erarbeitung einer gesetzlichen Grundlage für das
Betreuungswesen.

Die Entschädigungsverordnung - damit kommen
wir zum Geld - ist zuletzt zum 1. Dezember vergan-
genen Jahres an die aktuelle Preisentwicklung an-
gepasst und um 8 % angehoben worden. Gesetzlich
ist bereits jetzt eine regelmäßige turnusmäßige
Überprüfung vorgeschrieben, die die Werthaltigkeit
der Entschädigung gewährleisten soll.

Eine Erhöhung der Entschädigung für das Ehren-
amt im kommunalen Bereich - lassen Sie mich an
dieser Stelle eine sehr persönliche Bemerkung ein-
fügen: und leider auch von den von mir sehr ge-
schätzten Feuerwehren - kann nicht unmittelbar von
der Landesregierung bewirkt werden. Lediglich die
festzusetzenden Höchstbeträge können von hier aus
angehoben werden. Die Kommunen vor Ort können
und müssen entscheiden, ob sie den Ehrenamtlern
mehr zahlen wollen und ob sie das überhaupt kön-
nen.

Als FDP hat uns natürlich besonders gefreut, dass
das CDU-geführte Finanzministerium unsere Kritik
an den unterschiedlichen Regelungen zur Steuerbe-
freiung von Aufwandsentschädigungen für eh-
renamtliche Tätigkeiten im öffentlichen, rechtli-
chen und privaten Bereich teilt. Wir begrüßen es,
wenn eine entsprechende Initiative zur Vereinheitli-
chung der Einkommensteuerfreibeträge auf hohem
Niveau von Schleswig-Holstein ausgeht. Ich bin
mir natürlich bewusst, dass wir dazu dann die Un-
terstützung der Bundesregierung und von Finanz-
minister Dr. Schäuble benötigen.

Es gilt für uns den Nutzen der ehrenamtlichen Tä-
tigkeiten zu erhalten und nach Möglichkeit nicht
zuletzt aufgrund des demografischen Wandels noch
zu steigern. Wir müssen die Rahmenbedingungen
weiter ständig verbessern und optimieren. Genau
das werden wir tun. Ich hoffe, wir sind uns hier im
Hohen Haus darüber alle einig.

(Beifall bei FDP und CDU)

Präsident Torsten Geerdts:

Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN er-
teile ich der Frau Abgeordneten Monika Heinold
das Wort.

Monika Heinold [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]:

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Sehr ge-
ehrter Herr Finanzminister! Uns liegt ein ausge-
sprochen guter Bericht vor. Er beleuchtet das The-
ma in allen Facetten. Er macht konkrete Vorschlä-
ge, so wie gewünscht, und die wir im Steuerrecht
auch unterstützen. Dafür einen herzlichen Dank an
Sie und Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

(Beifall bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Wir unterhalten uns oft über eine Parlamentsre-
form. Wir hätten auch sagen können: Der Minister
berichtet und es geht an den Ausschuss, weil ich
glaube, dass wir keinen Dissens haben. Nichtsde-
stotrotz einige Anmerkungen. Den Rest können Sie
in meiner Pressemitteilung nachlesen. Erstens. Der
Satz ist bereits hier zitiert worden. Das Ehrenamt
braucht natürlich das Fundament hauptamtlicher
Arbeit. Herr Beran hat dies entsprechend ausge-
führt. Dies muss dann auch in den Haushaltsbera-
tungen eine Rolle spielen.

(Zuruf des Abgeordneten Werner Kalinka
[CDU])

Zweitens. Es ist sehr erfreulich, dass dieser Bericht
an den grünen Wohlfahrtsindex anknüpft, weil er
sehr konkret beleuchtet, was das Ehrenamt volks-
wirtschaftlich bringt und dies wiederum für die Ge-
sellschaft eine positive Entwicklung ist. Frau Loe-
dige guckt schon etwas genervt, weil sie mit dem
Wohlfahrtsindex ein Problem hat, aber das macht
nichts.

(Heiterkeit bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Die Grundlage eines Wohlfahrtsindex ist, genau
diese Dinge zu berechnen. Sie haben das mit 20 € ja
auch sehr realistisch gerechnet. Sie sagen auch,
dass Kostenerstattungsansprüche hinzukommen,
die damit eingereicht werden.

(Detlef Matthiessen [BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN]: Das klären wir noch!)

Insgesamt ist es eine gute Abbildung. Ich möchte
mich bei allen Ehrenamtlern und bei allen Ehren-
amtlerinnen bedanken, weil sie viel Zeit investie-
ren, um die Demokratie und unseren sozialen Zu-
sammenhalt zu erhalten, und weil sie einen Gegen-
pol zu einer Ellenbogengesellschaft und damit
einen Gegenpol zu skrupellosen Finanzhaien dar-
stellen, die sehr destruktiv agieren.

(Beifall bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
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Wir haben in unserem Land Hunderttausende von
Menschen, die sich für unser Land engagieren. Das
ist klasse. Vielen Dank für diesen Bericht. Auf
geht’s, damit wir steuerpolitisch nachbessern, was
nachzubessern ist.

(Beifall bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Präsident Torsten Geerdts:

Für die Fraktion DIE LINKE hat Herr Abgeordne-
ter Ulrich Schippels das Wort.

Ulrich Schippels [DIE LINKE]:

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Auch
ich möchte mich für den Bericht bedanken. Vor al-
lem möchte ich mich dafür bedanken, dass der Herr
Minister ein bisschen länger geredet hat, sodass ich
nicht so durch meinen Redebeitrag hetzen muss.

Ich möchte hier vor allem drei Themenbereiche an-
sprechen, die aus Sicht der Linken im Bereich der
Ehrenamtlichkeit besonders wichtig sind. Diese Be-
reiche möchte ich zur Sprache bringen und zur Dis-
kussion stellen.

Erstens. Meine Damen und Herren von der Regie-
rungskoalition, wenn sich der Staat aus der sozialen
Verantwortung zurückzieht, dann leidet das Ehren-
amt. Zweitens. Der Bundesfreiwilligendienst er-
weist dem Ehrenamt einen Bärendienst. Drittens.
Die von vielen politischen Parteien propagierten
schnelleren Übergänge von der Schule in die Ar-
beitswelt - Stichwort G 8 und verschulte Studien-
gänge - zerstören langfristig ehrenamtliche Struktu-
ren.

(Beifall bei der LINKEN)

Zum ersten Punkt: In der Anhörung ist von vielen
Vereinen, Verbänden und Initiativen darauf hinge-
wiesen worden: Ehrenamtlichkeit braucht auch
Hauptamtlichkeit und Unterstützungsstrukturen.
Wer den ehrenamtlich Tätigen die Hauptamtlichkeit
wegnimmt oder sie beschneidet, der legt die Axt an
die Ehrenamtlichkeit an, Herr Minister.

(Beifall bei der LINKEN)

Zu Recht weist die Landesarbeitsgemeinschaft der
Wohlfahrtsverbände in ihrer Stellungnahme auf die
Verschlechterung der Bedingungen für die Verbän-
de hin. Diese Aussagen ziehen sich durch viele
Stellungnahmen der schriftlichen Anhörung. In der
Tat ist es so, dass sich auch in Schleswig-Holstein
die Möglichkeiten verschlechtert haben, durch die
Haushaltspolitik freiwilliges Engagement zu för-
dern, zu halten und zu organisieren. Grund sind die

Kürzungen im Land und bei den Kommunen. Mit
Erlaubnis zitiere ich aus der Stellungnahme der In-
teressengemeinschaft Betreuungsvereine in Schles-
wig-Holstein: Es gibt einen direkten „Bezug zwi-
schen wohlfahrtsstaatlichen Aktivitäten und der Be-
reitschaft sich ehrenamtlich zu engagieren“.

Weiter heißt es dort:

„Zieht sich hingegen ein Staat aus seiner so-
zialen Verantwortung zurück, sinkt die Be-
reitschaft, sich ehrenamtlich zu betätigen.“

Die Kürzungen von staatlichen Zuwendungen
verhindern bürgerschaftliches Engagement. Die
Kürzungspolitik der Landesregierung ist direkt
schädlich für das Ehrenamt.

(Beifall bei der LINKEN)

Herr Wiegard, Sie haben vorhin gesagt, ohne Eh-
renamt sei kein Staat zu machen. Genau umgedreht
wird ein Schuh daraus: Ohne Staat ist kein Ehren-
amt zu machen.

(Beifall bei der LINKEN)

Zum zweiten Punkt: Der Bundesfreiwilligendienst
erweist dem Ehrenamt einen Bärendienst. Von der
Schmierenkomödie um die Quote abgesehen, die es
zwischen Bundesfreiwilligendienst und dem Frei-
willigen Sozialen Jahr gibt: Schon der damalige Zi-
vildienst hatte die Funktion, im sozialen Bereich
billige Arbeitskräfte zur Verfügung zu stellen. Der
neue Bundesfreiwilligendienst, der die Lücke des
nicht mehr existierenden Zivildienstes schließen
soll, bewirkt das Gleiche beziehungsweise soll das
Gleiche bewirken. Eigentlich ganz normal zu be-
zahlende sozialversicherungspflichtige Beschäfti-
gung wird durch den Bundesfreiwilligendienst er-
setzt. Es entsteht ein neuer und dauerhafter Niedrig-
lohnbereich. Die Grenze zur prekären Arbeit ver-
läuft fließend. Ich sage Ihnen: Bezahltes freiwilli-
ges Engagement, das zum Ersatz für notwendige
hauptamtliche Arbeit wird, findet nicht nur nicht
die Zustimmung der freien Wohlfahrtsverbände,
auch wir wehren uns gegen diese Billigjobs auf
Zeit.

(Beifall bei der LINKEN)

Zum dritten Punkt: Die von vielen politischen Par-
teien propagierten schnelleren Übergänge von der
Schule in die Arbeitswelt zerstören unserer Mei-
nung nach langfristig ehrenamtliche Strukturen.
Gerade in jungen Jahren wächst das Interesse der
Menschen für ehrenamtliches Engagement. Heute
ist das nicht mehr der Fall. Das Hetzen zum Abitur
in zwölf Jahren und ein verschultes Studium, das
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möglichst schnell hinter sich gebracht werden
muss, sind Feinde des Ehrenamtes. Hier helfen
auch keine Steuervergünstigungen, Rentenpunkte
oder sonstige Maßnahmen mehr. Es fehlt einfach
die Zeit, um sich engagieren zu können.

(Beifall bei der LINKEN)

Engagierte Menschen - engagierte Jugendliche -
lernen im Ehrenamtsbereich die Nutzung von Ge-
staltungsspielräumen und die Übernahme von Ver-
antwortung. Die Beschleunigung des Lebens, die
hier propagiert wird, macht die Menschen letztlich
sozial ärmer. Dem widersetzen wir uns.

(Beifall bei der LINKEN)

Ich möchte zum Ausgangspunkt zurückkommen.
Herr Kalinka, entschuldigen Sie, dass ich sie unter-
breche. Sie haben auf die Stellungnahme des Städ-
teverbandes und des Schleswig-Holsteinischen Ge-
meindetages hingewiesen. Mit Erlaubnis zitiere ich
daraus. Dort heißt es:

„Ehrenamtliches Engagement und Haushalts-
konsolidierung sind teilweise kommunizie-
rende Röhren, weshalb es sich auch aus die-
sem Grund als notwendig erweist, die Bedin-
gungen für ehrenamtliche Tätigkeit zu opti-
mieren.“

Damit wird die These vertreten, dass das Ehrenamt
in Zukunft Lückenbüßer für den Staat sein soll.
Auch Herr Dankert sagte dies. Meine Damen und
Herren, Herr Kalinka, Herr Dankert und Herr Wie-
gard, das wird nicht funktionieren. Die Menschen
sind klüger, als wir Politikerinnen und Politiker -
zumindest die meisten oder einige von uns - ge-
meinhin glauben. Die Menschen lassen sich nicht
für eine kalte und unsoziale Politik instrumentali-
sieren.

(Beifall bei der LINKEN)

Deshalb können Ihre Initiativen für das Ehrenamt
nur dann glaubwürdig sein und nur dann Wirkung
entfalten, wenn sich auch das Land seiner Verant-
wortung stellt. Kürzungen im sozialen Bereich sind
absolut kontraproduktiv.

(Beifall bei der LINKEN)

Wenn wir die Notwendigkeit des Ehrenamtes aner-
kennen und das Ehrenamt stärken wollen, dann
führt kein Weg an der Rücknahme der Haushalts-
kürzungen vom letzten Dezember vorbei, mit denen
die Landesregierung die Grundlagen des Ehrenam-
tes an vielen Stellen - unter anderem beim Freiwil-
ligen Ökologischen Jahr - zu zersetzen begonnen
hat.

(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsidentin Anita Klahn:

Für die Fraktion des SSW erteile ich der Fraktions-
vorsitzenden Frau Anke Spoorendonk das Wort.

Anke Spoorendonk [SSW]:

Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Der vorliegende Bericht, für den auch wir uns be-
danken, gewährt einen aktuellen Überblick über die
Situation des bürgerschaftlichen Engagements bei
uns in Schleswig-Holstein. Problematisch ist aber,
dass der Bericht das Wichtigste gar nicht berück-
sichtigt, nämlich die Ehrenamtlichen selbst. Daten
zu Alter, regionaler Verteilung, beruflichem Hinter-
grund oder Herkunft der ehrenamtlich Tätigen feh-
len komplett. Eine eigenständige wissenschaftliche
Untersuchung der Motive, der Interessen, der Zie-
le der Ehrenamtlichen und der Perspektiven des Eh-
renamts kann man sicherlich nicht erwarten, aber
im vorliegenden Bericht kommen diese Aspekte be-
dauerlicherweise nur indirekt vor.

Der Bericht zeigt gerade durch diese Leerstelle,
dass er eher von einem staatszentristischen Ver-
ständnis - ich setze dies einmal in Anführungszei-
chen - des Ehrenamtes ausgeht. Dabei erwächst aus
dem Ehrenamt eine gesonderte, pragmatische Sicht
und Herangehensweise, von der die Profis profitie-
ren. Das Ehrenamt vertieft und ergänzt professio-
nelle Tätigkeiten inhaltlich und qualitativ. Eigen-
ständige ehrenamtliche Sterbebegleitung in einem
Hospiz ergänzt beispielsweise die Palliativpflege
der professionellen Pflegekräfte und Ärzte, kann sie
aber keinesfalls ersetzen. Genauso wenig kann eine
ehrenamtlich organisierte Buchsammlung eine pro-
fessionelle Bibliothek ersetzen.

Ich könnte die Liste fortsetzen, denn inzwischen
wird das Ehrenamt ganz unverhohlen zur Entlas-
tung der öffentlichen Haushalte herangezogen. Wer
den gesamtgesellschaftlichen Nutzen des Ehrenam-
tes auf Heller und Pfennig ausrechnet, der verkennt,
dass Art und Umfang des bürgerschaftlichen Enga-
gements die Qualität und Kultur unseres Gemein-
wesens bestimmen.

Der Bericht der Enquete-Kommission des Bun-
destages hat aus diesem Grund ausdrücklich darauf
hingewiesen, dass das Ehrenamt grundsätzlich zu
unterstützen ist, ohne darauf zu schauen, ob das da-
mit verknüpfte Engagement für eine Regierung be-
quem ist oder nicht. Erst die Mischung aus Dabei-
sein und Dagegensein unterscheidet das soziale Ka-
pital der Bürgergesellschaft vom Obrigkeitsstaat,
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hieß es 2002 in dem Bericht. Ich denke, das gilt
noch heute.

Gerade darum muss es bei einer ernst gemeinten In-
itiative für das Ehrenamt um mehr gehen als um
Steuerrecht und Entschädigungsfragen. Bei der
Landesregierung erhalten allerdings Fragen der fi-
nanziellen Entscheidung absolute Priorität; die
Ehrenamtler selbst kommen erst beim allerletzten
Punkt der unter A vorgestellten Liste vor, genauer
gesagt schlägt der Finanzminister vor, dass Verbän-
de und Vereine dem Innen- und Rechtsausschuss
Vorschläge unterbreiten sollen. Selbst das klingt
eher nach Aufgabenabwälzung als nach einem ech-
ten Beteiligungsangebot.

Wenn man in den Stellungnahmen nachliest, findet
man viel mehr als nur die Diskussion finanzieller
Fragen, bei der der Bericht stehen bleibt. Diesen
Stellungnahmen ist zu entnehmen, dass viele Eh-
renamtliche die steuerlichen Regelungen tatsächlich
als zu aufwendig kritisieren und dass die Auf-
wandsentschädigungen nicht alle Kosten decken.
Es gibt also einerseits durchaus Handlungsbedarf in
den Bereichen Entschädigungs- und Steuerrecht.

(Beifall beim SSW)

Andererseits führen die Verbände weitere Punkte
an wie unter anderem bessere Beteiligungsmöglich-
keiten für das Ehrenamt, Gleichbehandlung des Eh-
renamts unabhängig vom Träger und Qualifizie-
rungsangebote für die Ehrenamtlichen. Das wird im
Bericht überhaupt nicht berücksichtigt. Die Landes-
regierung und das Ehrenamt reden also aneinander
vorbei, sodass die weitere Entwicklung des Ehren-
amtes nicht gerade rosig aussieht.

Viele Menschen wollen sich beteiligen, wollen die
Rahmenbedingungen aber selbst bestimmen. Das
scheint vielerorts der Verwaltung nicht geheuer,
zum Beispiel in Flensburg. Dort müssen sich die
Grünflächenpaten zunächst eine penible Kontrolle
ihres Rasenmähers gefallen lassen, bevor sie dem
Wildwuchs in Parks oder auf Kinderspielplätzen
zuleibe rücken. Das schreckt ab, genauso wie das
Einsparen stabiler, professioneller Strukturen, auf
die das Ehrenamt angewiesen ist.

Stattdessen wird das Ehrenamt zum Fundraiser de-
gradiert, wie Formulierungen „zur Sicherung der
Tragfähigkeit“, wie in dem Bericht nachzulesen ist,
für die die Ehrenamtlichen Sorge zu tragen haben,
nahelegen. Auf diesem Wege finanziert das Ehren-
amt professionelle Strukturen, die eigentlich das
Ehrenamt unterstützen sollten. Solche Fehlentwick-
lungen entwerten letztendlich dauerhaft und nach-

haltig das Ehrenamt. Aufgabe muss es sein, sich
mit diesen Fragestellungen zu befassen.

(Beifall beim SSW)

Vizepräsidentin Anita Klahn:

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich
schließe damit die Beratung.

Es ist beantragt worden, den Bericht der Landesre-
gierung, Drucksache 17/1540, dem Innen- und
Rechtsausschuss zur abschließenden Beratung zu
überweisen. Wer so beschließen will, den bitte ich
um das Handzeichen. - Gegenprobe! Stimmenthal-
tungen? - Dann ist das einstimmig so beschlossen.

Ich rufe die Tagesordnungspunkte 3 und 11 auf:

Gemeinsame Beratung

a) Zweite Lesung des Entwurfs eines Gesetzes
zur Änderung des Landesdatenschutzgesetzes

Gesetzentwurf der Fraktionen von CDU und
FDP
Drucksache 17/1599

Bericht und Beschlussempfehlung des Innen-
und Rechtsausschusses
Drucksache 17/1707

b) Erste Lesung des Entwurfs eines Gesetzes zur
Änderung des Landesdatenschutzgesetzes
und des Landesverfassungsschutzgesetzes

Gesetzentwurf der Landesregierung
Drucksache 17/1698

Zu diesem Tagesordnungspunkt begrüße ich unter
den Besuchern auch den Landesdatenschutzbeauf-
tragten, Herrn Dr. Weichert. - Herzlich willkom-
men!

(Beifall)

Ich erteile dem Herrn Berichterstatter des Innen-
und Rechtsausschusses, dem Abgeordneten Thomas
Rother, das Wort.

Thomas Rother [SPD]:

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen
und Kollegen! Der Einfachheit halber verweise ich
auf die knappe Vorlage.

(Beifall)
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Vizepräsidentin Anita Klahn:

Vielen Dank. Ich eröffne damit die Grundsatzbera-
tung. Das Wort hat Herr Innenminister Klaus
Schlie.

Klaus Schlie, Innenminister:

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten
Kolleginnen und Kollegen! Die Änderung des Lan-
desdatenschutzgesetzes als Folge der Umsetzung
des Urteils des Europäischen Gerichtshofes vom
9. März 2010 zur völligen Unabhängigkeit der
Landesdatenaufsichtsbehörden ist dringend erfor-
derlich. Der Gesetzentwurf der Regierungsfraktio-
nen beinhaltet daher ausschließlich diese Thematik.

Der EuGH hat in seinem Urteil über ein seit dem
22. November 2007 anhängiges Vertragsverlet-
zungsverfahren der Europäischen Kommission ge-
gen die Bundesrepublik Deutschland festgestellt,
dass die Datenschutzaufsichtsbehörden für den
nicht öffentlichen Bereich entgegen der EG-Daten-
schutzrichtlinie ihre Aufgaben nicht in völliger Un-
abhängigkeit wahrnehmen. Sie unterliegen viel-
mehr in den einzelnen Bundesländern in unter-
schiedlicher Weise der Rechts-, Fach- und/oder der
Dienstaufsicht. Damit wird nach Auffassung des
EuGH gegen europäisches Recht verstoßen.

Die Innenministerkonferenz und deren Arbeits-
kreis I haben sich mehrmals und gründlich mit den
Auswirkungen des EuGH-Urteils auf die Organisa-
tion der Datenschutzaufsicht im nicht öffentlichen
Bereich befasst und europarechtliche, verfassungs-
rechtliche sowie kompetenzrechtliche Fragen dis-
kutiert. Im Ergebnis sind die Landesdatenschutzge-
setze der Länder zu ändern und die Datenschutzauf-
sichtsbehörden keiner staatlichen Aufsicht zu unter-
stellen.

Das Unabhängige Landeszentrum für Daten-
schutz, das auch zuständige Aufsichtsbehörde für
den nicht öffentlichen Bereich ist, unterliegt nach
dem derzeitigen Landesdatenschutzgesetz der
Rechtsaufsicht des Innenministeriums. Diese Re-
gelung ist aufgrund des EuGH-Urteils nicht mehr
zulässig und daher aufzuheben.

Nach dem jetzigen Landesdatenschutzgesetz ist der
Ministerpräsident Dienstvorgesetzter des Landes-
beauftragten für den Datenschutz. Mit der Ge-
setzesänderung wird im Einklang mit der EuGH-
Entscheidung die Ausübung der Dienstaufsicht ein-
geschränkt. Der Landesbeauftragte für den Daten-
schutz untersteht ihr künftig nur noch, soweit nicht
seine Unabhängigkeit bei der Aufgabenwahrneh-

mung eingeschränkt wird. Damit orientiert sich das
Landesdatenschutzgesetz an den Bestimmungen
des Richtergesetzes, mit denen die richterliche Un-
abhängigkeit gewährleistet wird.

Die Umsetzung des EuGH-Urteils ist deshalb be-
sonders dringlich, weil die EU-Kommission die
Bundesregierung unter Zwangsgeldandrohung zur
vollständigen Umsetzung der gerichtlichen Ent-
scheidung aufgefordert hat. Aufgrund einer Bitte
des Bundesinnenministeriums wurde eine Fristver-
längerung zur Umsetzung bis zum 31. Oktober die-
sen Jahres gewährt. Bis dahin erwartet die Kom-
mission den erfolgreichen Abschluss des Gesetzge-
bungsverfahrens in allen Ländern. Aus diesem
Grund hat die Umsetzung des EuGH-Urteils abso-
luten Vorrang.

Der Gesetzentwurf der Landesregierung zur Ände-
rung des Landesdatenschutzgesetzes und des Ver-
fassungsschutzgesetzes enthält Änderungen zur
Modernisierung des Landesdatenschutzgesetzes.
Durch die zunehmende Nutzung des Internet und
vielfältige automatisierte Datenverarbeitungsver-
fahren sind Anpassungen an neue technische und
organisatorische Standards des Datenschutzes und
der Datensicherheit notwendig geworden. Mit dem
Gesetzentwurf werden daher erstmals die Rege-
lungen für die Veröffentlichung personenbezogener
Daten im Internet durch öffentliche Stellen geschaf-
fen. Ferner wird die Möglichkeit eröffnet, Verfah-
rensverzeichnisse für automatisierte Datenverarbei-
tungsverfahren im Internet zu veröffentlichen.

Darüber hinaus erfordern auch Rechtsänderungen
des Bundesdatenschutzgesetzes eine Anpassung
im Landesrecht. So wird entsprechend der Rege-
lung im Bundesrecht eine Informationspflicht bei
unrechtmäßiger Kenntniserlangung von Daten ein-
geführt. Bei dem jährlich zu erstellenden Tätig-
keitsbericht des ULD, der mit einem erheblichen
Verwaltungsaufwand verbunden ist, wurde der
Zeitraum auf zwei Jahre verlängert.

Die Änderungen des Landesdatenschutzgesetzes
wurden in enger Abstimmung mit dem ULD vorge-
nommen. Sie basieren weitgehend auf dessen Er-
fahrungen im praktischen Anwendungsbereich des
Gesetzes. Mit den im Regierungsentwurf vorgese-
henen Änderungen wird das Landesdatenschutzge-
setz zu einem modernen und zukunftsorientierten
Gesetz.

(Beifall bei CDU, FDP und vereinzelt bei der
SPD)
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Vizepräsidentin Anita Klahn:

Das Wort für die CDU-Fraktion erteile ich Herrn
Abgeordneten Dr. von Abercron.

Dr. Michael von Abercron [CDU]:

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr verehr-
ten Damen und Herren! Zahlreiche Ereignisse auch
gerade in der jüngsten Vergangenheit machen deut-
lich, welche atemberaubenden Fortschritte die Da-
tenverarbeitung macht, aber auch welchen Risiken
die Bürger ausgesetzt sind, wenn es um ihre Privat-
sphäre geht. Es gibt große Risiken, weil natürlich
die Neigung besteht, gerade im Interesse kommer-
zieller Anbieter bestimmte Daten zu erfassen.

Aber nicht nur da haben wir das Problem. Auch die
öffentliche Verwaltung ist ein Datensammler,
und sie tut das natürlich im Sinne von Sparsamkeit,
Verwaltungsvereinfachung und Schnelligkeit. Das
unterstützen wir auch. Trotzdem besteht ein großes
Risiko. Wir haben aktuelle Fälle gehabt. Denken
Sie zurück an die Aufklärung der EHEC-Erkran-
kungen. Diese ist sicherlich dank der elektronischen
Datenverarbeitung möglich gewesen. Auf der ande-
ren Seite gibt es dadurch auch Risiken, denn es
wurde sehr schnell klar, dass Verdachtsmomente
auf Personen und Firmen gefallen sind, die gar
nicht diejenigen waren, die diese Risiken hervorge-
rufen haben.

(Vereinzelter Beifall bei der CDU)

Wir reden heute über das Datenschutzgesetz für
Schleswig-Holstein für öffentliche Stellen. Dieses
Gesetz gibt es seit dem Jahr 2000. Seit dieser Zeit
hat es keine erheblichen Änderungen gegeben. Wir
wissen aber, dass gerade im Bereich der Datenver-
arbeitung große und sehr schnelle Fortschritte zu
verzeichnen sind. Wir haben gehört, der EuGH hat
angedroht, uns zu verklagen und uns eine Vertrags-
strafe aufzuerlegen, wenn wir einige wesentliche
Änderungen nicht durchführen. Deswegen ist hier -
das hat der Minister eben deutlich gemacht - Hand-
lungsbedarf gegeben. Außerdem haben wir Ände-
rungen im Bundesdatenschutzrecht, und es ist eine
Rechtsbereinigung notwendig, weil wir einen unab-
hängigen Landesdatenschutzbeauftragten haben.

Ungewöhnlich ist das Verfahren, weil wir zwei No-
vellen haben, es aber um ein Gesetz geht. Wir ha-
ben den einen Teil, nämlich die Rechtsstellung des
Datenschutzbeauftragten, abgetrennt, weil wir
sehr schnell handeln müssen. Das ist im Hause un-
strittig. Wir haben einen wichtigen Grund, wir müs-
sen nämlich der Vertragsstrafe durch den Europäi-

schen Gerichtshof entgehen. Deswegen unterstüt-
zen wir diese Novelle mit aller Kraft.

(Beifall bei CDU und FDP)

Lassen Sie mich nun auf einige Regelungsinhalte
der großen Novelle eingehen. Da geht es zunächst
einmal um mehr Sicherheit. Wir definieren die
Schutzziele für die Standards des Datenschutzes
neu. Da ist ein Stichwort die Anpassung an den
Stand der Technik. Das finde ich sehr positiv. Die
Veröffentlichung von Daten im Internet ist - als ein
Beispiel - nur erlaubt, wenn gesetzliche Vorgaben
dafür da sind oder aber eine Einwilligung vorliegt.
Auch das ist ein erheblicher Fortschritt bei der Si-
cherheit.

Der zweite Punkt ist die Transparenz. Wir schaf-
fen die Möglichkeit der Einsichtnahme - auch das
ist bereits angesprochen - in das Verfahrensver-
zeichnis zum Beispiel auch durch eine Internetver-
öffentlichung. Wir haben auch die Möglichkeit auf-
zuklären, wenn falsche Datenspeicherungen vorge-
nommen worden sind oder Fehler durch eine un-
rechtmäßige Datenerlangung gemacht worden sind.

Dritter Punkt: mehr Rechtssicherheit. Ganz wich-
tig sind besondere Maßnahmen beim Einsatz auto-
matisierter Verfahren. Hier ist eine neue Ausnah-
meregelung vorgesehen, nämlich wenn die Polizei
über Handys oder aber über Digitalkameras solche
Daten unverschlüsselt weitergeben muss. Das hal-
ten wir für sinnvoll, und das ist im Interesse der Si-
cherheit absolut notwendig.

Rechtsvereinfachung: Formal privatisierte Unter-
nehmen, wie wir sie häufig auf der kommunalen
Ebene haben, unterliegen zukünftig dem Bundesda-
tenschutzgesetz und sind damit privaten Unterneh-
men gleichgestellt. Auch dies ist eine Vereinfa-
chung. Das Gleiche gilt für die Videoüberwachung,
die nun auch durch das Bundesdatenschutzgesetz
abgedeckt ist.

Mehr Transparenz - der letzte Punkt - beim Be-
richt des Landesverfassungsschutzes. Hier gibt es
einen ganz besonderen Ansatz. Wir müssen das
Landesverfassungsschutzgesetz ändern, weil wir ei-
ne Abwägung vornehmen wollen, wann in den Be-
richten personenbezogene Daten sinnvollerweise
öffentlich gemacht werden sollen. Dies hat, meine
ich, eine sehr starke politische Bedeutung. Herr
Stegner, Sie haben heute Morgen den Rechtspopu-
lismus angesprochen. Hier wollen wir handeln und
nicht nur polemisieren. Wir sind im Zweifel für die
Sicherheit. Gerade bei Extremismus muss Sicher-
heit im Zweifel Vorrang haben.
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Lassen Sie mich zum Abschluss sagen: Sicherheit,
Transparenz und Vereinfachung, das sind die Ziele.
Wir sind der Überzeugung, dies erreichen wir mit
den beiden Gesetzentwürfen. Schleswig-Holstein
soll beim Datenschutz Vorreiter bleiben und mit der
Sicherheit und Technik Schritt halten.

(Beifall bei CDU und FDP)

Vizepräsidentin Anita Klahn:

Für die SPD-Fraktion erteile ich Herrn Abgeordne-
ten Peter Eichstädt das Wort.

Peter Eichstädt [SPD]:

Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und
Herren! Schleswig-Holstein hat im Jahr 2000 eines
der modernsten Landesdatenschutzgesetze be-
schlossen. Allerdings - das haben wir bereits gehört
- machen jetzt die technischen Entwicklungen und
die Entwicklungen im Rechtsbereich im Bund und
in der EU eine Anpassung des Gesetzes notwendig.
Wir haben deshalb heute gleich zwei Gesetzentwür-
fe vorliegen - die Gründe sind genannt -, einen, der
schon im Innen- und Rechtsausschuss beraten wur-
de, und einen Gesetzentwurf der Landesregierung
in erster Lesung.

Zunächst zum Gesetzentwurf der Landesregie-
rung. Wir begrüßen im Wesentlichen die ange-
strebten Änderungen. Hervorzuheben ist, dass der
Entwurf von der statischen Benennung von Einzel-
schutzmaßnahmen wegkommt und stattdessen zu
allgemeinen Datenschutzzielen findet. Im Übrigen
sind uns viele der Änderungen, die in dieses Gesetz
aufgenommen worden sind, aus den Forderungen
des Datenschutzbeauftragten im Datenschutzbericht
2010 bekannt.

Der Datenschutz wird in Zeiten des Internets, der
vielen neuen Kommunikationsmöglichkeiten und
anderer technischer Errungenschaften zur Übermitt-
lung und Speicherung von Daten zunehmend wich-
tiger. Jeder Mensch, der sich im Internet bewegt,
hinterlässt in seinem Alltag vielfältige Spuren, sei
es beim Telefonieren, beim Surfen im Internet,
beim Gang zum Arzt oder auch einfach nur beim
Einkaufen. Diese Daten könnten unter anderem für
Werbezwecke, aber auch für Kriminelles
missbraucht werden.

Der Missbrauch von Daten für Werbezwecke ist in
jüngster Zeit durch die Diskussion in den Fokus ge-
rückt, die der Datenschutzbeauftragte im Zusam-
menhang mit dem Gefällt-mir-Button von Face-
book angestoßen hat. Auch wenn wir nicht meinen,

dass er in allen Punkten recht hat, halten wir diesen
Anstoß für begrüßenswert. Ich glaube allerdings
nicht, dass wir mit Verboten und Strafen der Pro-
blemlage gerecht werden.

Ich möchte, weil über das Gesetz selbst alles gesagt
worden ist - wir werden uns im Ausschuss damit
beschäftigen -, auf diesen Aspekt etwas näher ein-
gehen, der in der Diskussion in den letzten Tagen
eine Rolle gespielt hat. Die sozialen Netze haben
sich lange verselbstständigt und sind zu einem inte-
grierten Bestandteil des Lebens nicht nur junger
Menschen geworden. Diese sind sich zu einem
großen Teil durchaus darüber bewusst, welche Da-
ten von ihnen im Netz verbleiben und dass sie wei-
terverwendet werden oder werden können. Sie ord-
nen diesen Umstand ihrem Wunsch, im Netz zu
kommunizieren, aber vielfach und bewusst unter.
Ich glaube, wir kommen nicht voran, wenn wir die-
sen Umstand nicht akzeptieren und weiter dem
Phantom eines scheinbar möglichen umfassenden
Datenschutzes in Zeiten des Internets hinterherlau-
fen. Es gilt vielmehr, persönlich abzuwägen zwi-
schen Nutzen und Schaden. Diese Abwägung
kommt bei vielen jungen Menschen zu einer ein-
deutigen, für uns oft überraschenden Entscheidung
gegen die totale Abschirmung persönlicher Daten.
Das, glaube ich, ist auch ein grundlegender Denk-
fehler, der in der Diskussion, die der Datenschutz-
beauftragte angestoßen hat, eine Rolle spielt. Die
Möglichkeiten, die die neuen Technologien für je-
den Einzelnen bieten, dürfen nicht unangemessen
eingeschränkt werden. Gleichzeitig müssen aber die
freiwillig und bewusst hergegebenen Daten, die ge-
sammelt, möglicherweise weitergegeben und aus-
gewertet werden, vor Missbrauch geschützt werden.
Es ist nicht einfach, diesen Spagat zwischen der
Freiheit im Netz einerseits und der Sicherheit der
personenbezogenen Daten andererseits hinzube-
kommen.

Unsere Antwort - das wissen Sie - ist die immer
wiederholte Forderung nach einer verstärkten Ver-
mittlung von Medienkompetenz, für die sich mei-
ne Fraktion schon seit Längerem immer wieder ein-
setzt.

(Beifall bei der SPD)

Es gilt: Nur wer um die Risiken weiß, kann verant-
wortungsvoll mit seinen Daten im Netz umgehen.
Das heißt auch: Wer seine Daten in voller Kenntnis
hergibt, tut das dann auch im Rahmen des Rechts
auf Selbstbestimmung über seine persönlichen Da-
ten.

4566 Schleswig-Holsteinischer Landtag (17. WP) - 53. Sitzung - Mittwoch, 24. August 2011

(Dr. Michael von Abercron)

http://lissh.lvn.parlanet.de/cgi-bin/starfinder/0?path=samtflmore.txt&id=fastlink&pass=&search=ID%3d3061&format=WEBVOLLLANG
http://lissh.lvn.parlanet.de/cgi-bin/starfinder/0?path=samtflmore.txt&id=fastlink&pass=&search=ID%3d2902&format=WEBVOLLLANG
http://lissh.lvn.parlanet.de/cgi-bin/starfinder/0?path=samtflmore.txt&id=fastlink&pass=&search=ID%3d2902&format=WEBVOLLLANG


Bei einer der wesentlichen Neuerungen im Gesetz
handelt es sich genau um diesen Punkt: die Rege-
lungen zur Veröffentlichung von Daten im Inter-
net.

Wir werden dies und anderes im Ausschuss bespre-
chen. Es ist müßig, alle Punkte noch einmal aufzu-
zählen. Meine beiden Vorredner, vor allen Dingen
Herr von Abercron, haben sehr ausführlich darüber
gesprochen.

Nicht in den Entwurf aufgenommen worden ist die
im Datenschutzbericht genannte Forderung nach ei-
ner obligatorischen Bestellung von behördlichen
Datenschutzbeauftragten. Das werden wir im
Ausschuss sicherlich noch einmal erörtern, ebenso
wie die noch offenstehende Ausgestaltung des § 35
Abs. 1 des Landesdatenschutzgesetzes.

Lassen Sie mich zum Abschluss noch etwas zum
Gesetzentwurf von CDU und FDP sagen. Diese
Novellierung war notwendig, weil die Europäische
Datenschutzrichtlinie umgesetzt werden musste, um
die Kontrollstellen für den Datenschutz so zu ge-
stalten, dass sie ihre Aufgaben in völliger Unabhän-
gigkeit wahrnehmen können. Der EuGH hatte im
Jahr 2010 gefordert, dass die Arbeit der Landesda-
tenschutzbehörden weisungsfrei erfolgen muss. Die
Anpassung ist deshalb schlüssig. Sie hätte etwas
früher erfolgen können. So schwierig war das ei-
gentlich nicht. Aber sei’s drum, nur das Ergebnis
zählt.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsidentin Anita Klahn:

Für die FDP-Fraktion erteile ich der Frau Abgeord-
neten Ingrid Brand-Hückstädt das Wort.

Ingrid Brand-Hückstädt [FDP]:

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Ange-
sichts einer zunehmend gläsernen Existenz des Bür-
gers wird es für den Einzelnen immer schwieriger,
seine Privat- und Intimsphäre zu verteidigen. Am
Anfang des 21. Jahrhunderts hat der Schutz der
Privatsphäre und der persönlichen Kommunika-
tion eine völlig neue, zentrale Bedeutung für eine
demokratische Gesellschaft. Angesichts einer ra-
santen technologischen Entwicklung, die anschei-
nend niemals abgeschlossen sein wird, sondern ein
fortdauernder Prozess ist, haben gerade wir als Ge-
setzgeber darauf zu achten, dass die Grundrechte,
insbesondere die Persönlichkeitsrechte, jedes Ein-
zelnen gewahrt werden.

(Beifall bei FDP und CDU)

Gerade beim Datenschutz müssen wir uns immer
wieder klarmachen, dass eine der demokratischen
Grundideen darin besteht, die Eingriffsbefugnisse
des Staates zu beschränken, um den freiheitlich
denkenden und handelnden Bürger zu stärken,
selbst wenn dabei die Interessen des Staates zurück-
stehen müssen. Diese Beschränkungen sind für uns
Liberale fundamentale praktische Existenzbedin-
gungen unserer Staatsform, der Demokratie. Ein-
griffe in die Grundrechte wurden in den letzten Jah-
ren stets mit der sogenannten Sicherheit für den
Bürger begründet. Wir Liberale sagen: In Wirklich-
keit wurde der Abbau von Freiheitsrechten betrie-
ben.

So gesehen bin ich mit dem Entwurf der Landes-
regierung zur Änderung des Landesdatenschutzge-
setzes durchaus zufrieden. Die Änderungen des bis-
herigen Landesdatenschutzgesetzes sind erforder-
lich. Sie sind der Modernisierung und Anpassung
an neue technische und rechtliche Entwicklungen
geschuldet und bereinigen altes Überflüssiges.
Neue Regelungen im Bundesdatenschutzgesetz und
die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs
wurden bei der Änderung eingearbeitet, und der zu-
nehmenden Nutzung des Internets wurde Rechnung
getragen.

Es ist erfreulich, dass in § 21 eine Rechtsgrundlage
zur Veröffentlichung von personenbezogenen Da-
ten im Internet geschaffen werden soll, nämlich
bei Zustimmung des Betroffenen oder durch den
Erlass einer Rechtsvorschrift. Damit wird Rechtssi-
cherheit geschaffen. Die Informationspflicht der
Betroffenen sowie des ULD durch die datenverar-
beitende Stelle bei unrechtmäßiger Kenntniserlan-
gung von Daten ist ein wichtiges Zeichen von
Transparenz.

Weiterhin wird Klarheit über die Verfügbarkeit von
Daten und Verfahren, über Vollständigkeit und Zu-
rechenbarkeit, Transparenz, Nichtverkettbarkeit
von personenbezogenen Daten und über die Siche-
rung der Ausübbarkeit der den Betroffenen zuste-
henden Rechte geschaffen. Damit passen wir uns
den internationalen Standards an. Die nunmehr ge-
forderte Verschlüsselung und Protokollierung
personenbezogener Daten ist zu begrüßen.

Bei der geplanten Erlaubnis zur Videoüberwa-
chung und -aufzeichnung bei öffentlichen Stellen
ist eine Interessenabwägung zwischen deren Aufga-
benerfüllung, dem Hausrecht und der schutzwürdi-
gen Belange Betroffener vorgeschrieben. Das ist
ebenfalls zu begrüßen. Zudem wird die Erkennbar-
keit der Überwachung festgeschrieben, und eine
Speicherung oder weitere Verarbeitung dürfen nur
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bei Erforderlichkeit erfolgen. Weiter heißt es, für
einen anderen Zweck dürften die Aufzeichnungen
nur verarbeitet oder benutzt werden, soweit dies zur
Abwehr von Gefahren für die staatliche oder öffent-
liche Sicherheit sowie zur Verfolgung von Strafta-
ten erforderlich sei.

Da ist sie wieder, die viel beschworenen Sicherheit
des Bürgers, ohne Zweifel ein hohes Gut. Aber
darf die behauptete Sicherheitslage unsere Freiheit
einschränken, und wenn ja, wie weit? Wir glauben
weiter an die Freiheit und nicht an die Angst.

(Beifall bei FDP, CDU, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN und der Abgeordneten Anke
Spoorendonk [SSW])

Wer in den letzten Jahren in England war, hat sich
an die Kameras an jedem Ort ab der Einreise und in
allen und an allen öffentlichen Einrichtungen und
Plätzen längst gewöhnt. Über die Erfolge des soge-
nannten CCTV streiten sich aber auch in England
die Gelehrten.

Dass die Videoüberwachung tatsächlich ein All-
heilmittel gegen die Kriminalität ist, darf bezwei-
felt werden.

(Rolf Fischer [SPD]: Richtig!)

New Scotland Yard spricht von einer Aufklärungs-
rate von nur 3 % was die Videoüberwachung an-
geht, und dass sich ein Terrorist nicht von Videoka-
meras abhalten lässt, haben nicht nur die Attentäter
von New York gezeigt. Es ist also durchaus berech-
tigt, immer wieder die politische Frage nach dem
Nutzen dieses Instruments zu stellen.

(Beifall bei der FDP und der Abgeordneten
Anke Spoorendonk [SSW])

Die Fragestellung an sich ist keineswegs ein An-
griff auf die staatliche Sicherheit, wie es gern aus
dem Süden dieser Republik kolportiert wird, son-
dern die dringend erforderliche Verteidigung der
individuellen Freiheit und eines Wertesystems, das
niemals, auch nicht im Namen der Sicherheit, auf-
gegeben werden darf.

(Beifall bei der FDP und der Abgeordneten
Rolf Fischer [SPD] und Anke Spoorendonk
[SSW])

Wir werden also im Ausschuss noch über einige
Punkte zu sprechen haben. Ich freue mich darauf.

Was den zweiten Teil angeht, so sind die Formalitä-
ten schon von meinen Vorrednern erklärt worden.
In der Tat ist für unseren Landesdatenschutzbe-
auftragten die völlige Unabhängigkeit von staatli-

cher Aufsicht geschaffen worden. Das ist gut und
richtig so. Dass unser Datenschutzbeauftragter in
dieser Unabhängigkeit schon längst angekommen
ist, hat er letzten Freitag bewiesen.

(Beifall bei FDP, CDU und BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Vizepräsidentin Anita Klahn:

Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN er-
teile ich dem Herrn Abgeordneten Thorsten Fürter
das Wort.

Thorsten Fürter [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]:

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen
und Herren! Die Diskussionen um den Gefällt-mir-
Button von Facebook und um Google Street View
vor ein paar Monaten haben gezeigt: Das Daten-
schutzrecht bedarf einer grundsätzlichen Überarbei-
tung. Die Datenschutzkultur ist in verschiedenen
Rechtsräumen offensichtlich ganz unterschiedlich
ausgeprägt. Deutschland gilt, obwohl es aus Karls-
ruhe diverse „Klatschen“ für überzogene Sicher-
heitsgesetze sowohl im Bund als auch in Schles-
wig-Holstein gab, international immer noch als
Musterländle des Datenschutzes. Schleswig-Hol-
stein hat innerhalb dieses Musterländles dank eines
innovativen Datenschutzbeauftragten viele Debat-
ten mit bestimmt und wird dies auch weiterhin tun.

(Beifall bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und der Abgeordneten Anke Spoorendonk
[SSW])

Aber im Zeitalter des Internets ziehen manchmal
dunkle Wolken im Musterländle auf. Nicht alle
wollen sich kampflos der deutschen Datenschutz-
kultur ergeben.

Wir diskutieren heute über das Landesdaten-
schutzgesetz. Es gilt - hierauf wurde bereits hinge-
wiesen - eigentlich nur für die öffentlichen Stellen
beziehungsweise regelt den Datenschutz von öf-
fentlichen Stellen; aber das Beispiel von Facebook
und die Verwendung des Gefällt-mir-Buttons durch
Behörden hat gezeigt, dass es auch Zuständigkeiten
gibt, die wir in Schleswig-Holstein regeln können
und regeln müssen.

Ich finde, wenn wir diese Herausforderungen, die
sich für den Datenschutz stellen, annehmen wollen,
dann muss der Datenschutz auf drei Säulen beru-
hen, die wir nebeneinander stellen müssen. Die er-
ste Säule sind die Datenschutzbeauftragten, die
zweite Säule ist die Politik, und das Dritte sind die
Bürgerinnen und Bürger selbst.
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Dass ich hier überhaupt die Politik nenne - den
einen oder anderen wird es wundern -, hat einen
Grund. Manchmal hat man den Eindruck, als habe
die Politik das Thema Datenschutz „outgesourced“,
als seien dafür jetzt allein die Datenschutzbeauf-
tragten zuständig. Tatsächlich gehen sehr viele De-
batten von den Datenschutzbeauftragten aus. Die
jüngste Facebook-Diskussion ist dafür ein gutes ein
Beispiel. Es waren ja keine Politiker oder Minister,
die dieses Thema angegangen sind, sondern es wa-
ren Datenschutzbeauftragte. Wenn Datenschutzbe-
auftragte bei der Gesetzgebung beraten, kommt da-
bei Vernünftiges heraus, was auch die hier vorlie-
genden Gesetzentwürfe zeigen. Wenn es aber auf
internationaler Ebene darum geht, in harte Ver-
handlungen zu gehen, um grundlegende Daten-
schutzprinzipien durchzusetzen, dann ist dies Auf-
gabe der Politik. Ich würde sagen, in der heutigen
Zeit ist dies sogar eine Kernaufgabe der Politik.

In Berlin muss sich noch Erhebliches tun, damit die
deutsche Datenschutzkultur nicht bald im Regen
steht. Denn die Menschen - ich meine gerade auch
die jungen Menschen, mit denen ich spreche - sind
zwiegespalten. Sie wollen - darauf haben Sie, Herr
Eichstädt, hingewiesen - die Möglichkeiten, die das
Netz bietet, nutzten, aber sie wollen auch darauf
vertrauen, dass es mit den Daten, die sie preisge-
ben, immer irgendwie gutgeht. Insoweit ist Politik
gefordert, einen Rechtsrahmen zu setzen, der dies
zumindest ansatzweise garantiert.

(Beifall bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Damit bin ich bei der dritten Säule, den Bürgerin-
nen und Bürgern, angelangt. Die Verwendung von
Daten ist auch Teil des eigenen Lebens, Teil der
Kultur, Teil der Selbstbestimmung. Wir müssen die
Bürgerinnen und Bürger noch stärker in den Schutz
ihrer Daten einbeziehen. Auch hier gilt: Daten-
schutzbeauftragte sind keine Zauberer, die mit ge-
ringen finanziellen und organisatorischen Mitteln
dafür sorgen, dass es keine Datenschutzverstöße
gibt. Wir müssen auch die Instrumente der Zivilge-
sellschaft weiter schärfen.

Ich sagte es bereits: Vor diesem Hintergrund begrü-
ßen wir die Vorlage eines Gesetzentwurfs durch die
Landesregierung und auch den aus vorgelagerten
Beschleunigungszwecken Entwurf von CDU und
FDP. Die Stärkung der Unabhängigkeit des Daten-
schutzbeauftragten werden wir heute in zweiter Le-
sung verabschieden. Der Datenschutzbeauftragte
wird damit nicht nur länger als unabhängig bezeich-
net, sondern er erhält auch eine stärkere rechtliche
Unabhängigkeit von der Exekutive. Dementspre-
chend haben die Grünen diesem Gesetzentwurf im

Innen- und Rechtsausschuss zugestimmt und wer-
den ihm auch heute im Landtag zustimmen.

Ich möchte einen Aspekt herausgreifen, weil wir im
Innen- und Rechtsausschuss noch Debatten zum
Entwurf des Landesdatenschutzgesetzes führen
wollen, der jetzt von der Regierung eingebracht
wird, und möchte auf die Löschungsfristen Bezug
nehmen. Es wird eine fünfjährige Löschungsfrist
vorgesehen. Wir könnten im Innen- und Rechtsaus-
schuss darüber diskutieren, inwieweit das praktika-
bel ist. Ich habe nämlich die Befürchtung, dass es
sich die Behörden nicht leisten können, regelmäßig
alle Internetangebote durchzupflügen, die älter als
fünf Jahre sind. Das wird schlicht dazu führen, dass
alle Internetangebote mit einer Verfallsfrist von
fünf Jahren versehen werden. Dann werden all die-
se älteren Internetangebote pauschal aus dem Inter-
net verschwinden.

Ich vergleiche das mit Zeitungsarchiven und Infor-
mationen, die darin enthalten sind. Diese werden
auch nicht vernichtet. Es kann ja ein Interesse ge-
ben, solche Sachen zu recherchieren.

Wir müssen bei der Einspeisung dieser Daten stär-
ker darauf setzen, strikt und restriktiv vorzugehen.
Die Daten, die sich dann im Internet befinden,
brauchen diese fünfjährige Verfallsfrist möglicher-
weise nicht. Darüber könnten wir reden. Wir wollen
auch keine Bürokratie in den Informationsämtern
der Ministerien aufbauen, die regelmäßig alte Inter-
netangebote durchforstet.

Vizepräsidentin Anita Klahn:

Bitte kommen Sie zum Schluss.

Thorsten Fürter [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]:

Ich komme zum Schluss. - Wir werden dem einen
Antrag zustimmen und den anderen im Innen- und
Rechtsausschuss wohlwollend begleiten.

(Beifall bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsidentin Anita Klahn:

Für die Fraktion DIE LINKE erteile ich Herrn Ab-
geordneten Heinz-Werner Jezewski das Wort.

Heinz-Werner Jezewski [DIE LINKE]:

Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Datenschutz in Schleswig-Holstein, das ist ein Feld,
das über viele Jahre hin gut bestellt wurde. Der
schleswig-holsteinische Datenschutzbeauftragte
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ist landesweit anerkannt. Wir dürfen uns freuen, ihn
in diesem Amt zu haben.

(Beifall bei der LINKEN)

In der vergangenen Woche hat Thilo Weichert wie-
der einmal gezeigt, warum er das Vertrauen dieses
Hauses genießt. Er hat sich massiv gegen das mäch-
tige und einflussreiche Unternehmen Facebook ge-
stellt und ist auch nicht davor zurückgeschreckt,
unkritische Nutzer und Nutzerinnen von Facebook
zu verärgern.

Seine Unabhängigkeit und sein besonderes Engage-
ment hat er auch in der Vergangenheit schon oft un-
ter Beweis gestellt. Hierfür möchte ich ihm meinen
Dank und meine Anerkennung aussprechen.

(Beifall bei der LINKEN und BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN)

Ich würde es mir wünschen - gerade im letzten Bei-
trag haben wir es gemerkt, wenn wir zugehört ha-
ben -, dass er noch mehr Kraft in die Vermittlung
von Medienkompetenz investiert. Ich glaube, wir
wären schon einen Schritt weiter, wenn jeder, der in
diesem Land zu entscheiden hat, wüsste, dass es
nicht um die I-like-it-Buttons bei Facebook geht,
sondern um Buttons auf anderen Seiten, die dann
Verbindungen zu Facebook-Plattformanwendungen
herstellen. Dann wird auch klar, was Thilo Wei-
chert in der letzten Woche gemacht hat. Er hat nicht
Facebook angegriffen, das in Irland oder sonst wo
sitzt, sondern er hat Verantwortung ganz klar von
denen abverlangt, die hier in Deutschland mit Face-
book Geschäfte machen. Der Kreis Nordfriesland
hat es offensichtlich begriffen. Er hat die Facebook-
Buttons auf seinen Internetseiten heute entfernt. Sie
sollen gern eine Facebook-Fanseite haben. Ich glau-
be, niemand hat etwas dagegen. Denn die Daten
desjenigen, der sich auf Facebook bewegt, hat Fa-
cebook ohnehin. Der kann auch auf jeden I-like-it-
Button klicken. Ansonsten sollte man sehr vorsich-
tig damit sein.

Diese Diskussion ist eigentlich gar nicht die, die
wir führen, hat aber etwas damit zu tun. Es ist rich-
tig, die Menschen an ihre datenschutzrechtliche
Verantwortung zu erinnern und sie dafür auch in
die Verantwortung zu nehmen. Besonders wichtig
ist dies natürlich bei öffentlichen Anbietern und bei
Firmen. Sie sind immer wieder an die Pflicht zum
Schutz der Daten ihrer Kundinnen und Kunden zu
erinnern.

Genau darum geht es, Kollege Fürter, dass die Da-
ten der Kundinnen und Kunden gelöscht werden.
Wenn die Regierung zukünftig Internetangebote au-

tomatisch nach fünf Jahren entfernen will, dann ha-
be ich das Gesetz völlig falsch verstanden. Ich finde
zum Beispiel, dass die Debatte, die wir heute füh-
ren, auch im Jahr 2017 noch nachlesbar sein sollte.
Das halte ich für sehr sinnvoll. Allerdings sollten
wir dann nicht mehr nachlesen können, wer sich
diese Debatte alles angeguckt und die Inhalte run-
tergeladen hat.

(Zuruf des Abgeordneten Thorsten Fürter
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

Es geht um die Daten der Kundinnen und Kunden.
Sie sind zu schützen, wenn nötig auch mit der An-
drohung von Bußgeldern, wenn gesetzliche Vor-
schriften nicht eingehalten werden.

Der Gesetzentwurf von CDU und FDP schafft
Rechtssicherheit, indem das Landesdatenschutzge-
setz an die Vorgaben des Urteils des EuGH ange-
passt wird. DIE LINKE begrüßt, dass die Unab-
hängigkeit des Datenschutzbeauftragten gestärkt
wird. Hier wird ganz deutlich, der Datenschutzbe-
auftragte nimmt seine Aufgaben ausschließlich
nach Recht und Gesetz ohne eine Informations-
oder gar - wie von der Landesregierung gefordert -
eine Konsultationspflicht gegenüber der Landesre-
gierung wahr. Wir werden dem Gesetzentwurf da-
her zustimmen.

Nun zum Gesetzentwurf der Landesregierung.
Ich gebe der Landesergierung recht: Die daten-
schutzrechtlichen Bestimmungen müssen an eine
neue Realität angepasst werden. Das Landesdaten-
schutzgesetz ist veraltet, und es ist grundsätzlich zu
begrüßen, dass die Landesregierung eine Novellie-
rung anstrebt. Der vorliegende Entwurf lässt ihr Be-
mühen erkennen, allerdings sieht DIE LINKE in ei-
nigen Punkten noch dringenden Beratungsbedarf.

So möchten wir gern diskutieren, ob es sinnvoll ist,
dass das Unabhängige Landeszentrum für Daten-
schutz künftig Entgelte für die datenschutzrecht-
liche Beratung von öffentlichen Stellen eintreiben
soll. Denn ist nicht gerade genau diese Beratung
und kritische Begleitung die Aufgabe des ULD, die
durch Landesmittel finanziert werden muss? Bür-
den wir den Kommunen damit nicht schon wieder
finanzielle Lasten auf, die sie ohnehin schon lange
nicht mehr schultern können?

Zudem frage ich mich auch, warum die Landesre-
gierung die öffentlich-rechtlichen Unternehmen,
die am Wettbewerb teilnehmen, aus dem Anwen-
dungsbereich dieses Gesetzes herausnehmen will.
Das macht mich zunächst einmal misstrauisch, und
ich möchte Sachverständige in den Innen- und
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Rechtsausschuss einladen und sie zu dieser und an-
deren Fragen hören.

Ich will aber nicht nur Kritisches sagen. Ich begrü-
ße zum Beispiel, dass in § 5 des Entwurfs ganz kla-
re Vorgaben für die Ausführung des Gesetzes for-
muliert werden. Wie diese am Ende aussehen sol-
len, können wir im Ausschuss sicherlich noch bera-
ten. Ich begrüße auch, dass künftig bereits das Un-
terlassen technisch-organisatorischer Maßnahmen
zum Datenschutz bußgeldbewährt sein soll. Das ist
richtig.

Alles in allem wird dieser Gesetzentwurf sicherlich
Gegenstand längerer und eingehender Beratungen
und Anhörungen im Ausschuss sein. Ich freue mich
darauf und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der LINKEN und vereinzelt bei
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsidentin Anita Klahn:

Für die Fraktion des SSW erteile ich der Fraktions-
vorsitzenden, der Frau Abgeordneten Anke Spoo-
rendonk, das Wort.

Anke Spoorendonk [SSW]:

Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Der SSW begrüßt, dass das Landeszentrum für Da-
tenschutz zukünftig nicht mehr unter der Rechtsauf-
sicht des Innenministeriums arbeitet und damit der
Rechtsprechung des EuGH zur Unabhängigkeit
der Datenschützer entsprochen wird. Außerdem
sehen wir die Novelle des Landesdatenschutzge-
setzes mit der Anpassung an die technischen und
inhaltlichen Entwicklungen grundsätzlich positiv.

Es gibt zwei Änderungen, die aus Sicht des SSW
sinnvoll wären und die wir in den Innen- und
Rechtsausschuss einbringen werden. Der erste
Punkt bezieht sich auf § 35 LDatenschutzG und
die nur einmal zulässige Wiederwahl des Landes-
datenschutzbeauftragten. Genau wie bei der Be-
auftragten für soziale Angelegenheiten und dem
Flüchtlingsbeauftragten sollte auch hier eine Wie-
derwahl mehrmals zulässig sein.

Darüber hinaus sollten die Gebührenregelungen
in § 43 LDatenschutzG spezifiziert werden. Be-
hördliche Datenschutzbeauftragte haben die Aufga-
be, datenschutzkonforme Verfahren im Land einzu-
setzen. Wenn kein Datenschützer bestellt ist, muss
das ULD diese Test- und Freigabeverfahren durch-
führen. Da hier Personal des ULD gebunden wird,
weil die Behörden vor Ort keine Datenschützer

bestellen, sollten die Behörden auch die entspre-
chenden Kosten übernehmen.

Darüber hinaus sind die Änderungen zum Beispiel
zur Veröffentlichung von Daten im Internet oder
die Erweiterung der Löschungstatbestände
durchaus sinnvoll und entsprechen einem moder-
nen Datenschutz im Zeitalter des Internet. Das
Landesdatenschutzgesetz ist immerhin elf Jahre alt
- das haben wir jetzt schon mehrfach gehört -, und
damals war Schleswig-Holstein in Sachen Daten-
schutz Vorreiter. Dass die konkrete Arbeit unserer
Datenschützer auch heute immer noch in aller Mun-
de ist, passt also in dieses Bild. Daher ist es höchste
Zeit, dass wir dieses Gesetz endlich den aktuellen
gesellschaftlichen Herausforderungen anpassen.

(Beifall bei der LINKEN)

In den letzten Jahren gab es bundesweit viele Da-
tenskandale und Auseinandersetzungen mit großen
Unternehmen in Sachen Datenschutz. Als Beispiel
sei hier auf die Debatte über Google Street View
verwiesen. In der Auseinandersetzung mit diesem
großen internationalen Konzern haben es Daten-
schützer, Politiker und die Gesellschaft mit bei-
spielhaftem Engagement und kritischem Bewusst-
sein geschafft, Regeln zu entwickeln, die die aus-
ufernde Datenansammlung von Google eindämmt
oder zumindest infragestellt. Die Einsprüche sind
individuell handhabbar und wirken nachhaltig. Dies
wünsche ich mir für den gesamten Datenschutz.

(Unruhe)

Die Menschen in Schleswig-Holstein haben insge-
samt ein sehr ausgeprägtes Datenschutzbewusst-
sein. Nicht zuletzt die Menge an Einsprüchen ge-
gen Google Street View hat dies noch einmal be-
legt. Auf diesem hohen Niveau müssen wir anset-
zen, um den Datenschutz fit für die Zukunft zu ma-
chen. Die Bundesregierung hat schon aufgegeben,
bevor sie überhaupt angefangen hat, und verweigert
nicht nur alle gesetzgeberischen Ambitionen, son-
dern setzt zudem auf Freiheit, Eigenverantwortung
und Rücksichtnahme. Das hört sich gut an, ist aber
im besten Fall naiv.

(Anhaltende Unruhe)

Auch aus unserer Sicht ist es wenig zielführend,
jetzt einfach mit der pauschalen Ankündigung
von Strafen zu kommen. Datenschutz ist nicht für
den Datenschutz da, sondern für die Menschen. Die
aktuelle Debatte um den Gefällt mir-Button von
Facebook hat dies noch einmal deutlich gemacht.

Vielen Datenschützern ist Facebook bekanntlich
schon lange ein Dorn im Auge. Zu intransparent ist
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der Umgang mit den Daten, als dass der individuel-
le Nutzer noch die Übersicht darüber hätte, was mit
seinen persönlichen Daten eigentlich passiert. Eine
einfache Lösung wäre es, Facebook einfach zu mei-
den. Damit würde man aber Millionen von Face-
book-Nutzern im Regen stehen lassen. Das ist also
keine realistische Empfehlung. Auch Verbote oder
die Androhung von Bußgeldern sind nicht die Lö-
sung. Damit verspielen die Datenschützer höch-
stens ihre Glaubwürdigkeit.

Wir müssen vielmehr eine Balance finden, eine Ba-
lance aus praxistauglichen rechtlichen Rahmenbe-
dingungen einerseits und Aufklärungsarbeit, Sensi-
bilisierung für den Umgang mit privaten und öf-
fentlichen Daten und Medienkompetenz anderer-
seits. Karl Michael Betzl sagte 2006 im Bayrischen
Landtag:

„Datenschutz ist Machtkontrolle, Daten-
schutz ist Schutz des Individuums, Daten-
schutz ist Schutz der Freiheit, Datenschutz ist
Schutz der informationellen Selbstbestim-
mung.“

Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist weiterhin
die Gemengelage, mit der wir es zu tun haben.

(Vereinzelter Beifall bei SSW, SPD, BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN und der LINKEN)

Vizepräsidentin Anita Klahn:

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich
schließe die Beratung. Wir kommen zur Abstim-
mung, und zwar erstens über den Gesetzentwurf der
Fraktionen von CDU und FDP zur Änderung des
Landesdatenschutzgesetzes, Drucksache 17/1599.
Der Ausschuss empfiehlt, den Gesetzentwurf un-
verändert anzunehmen. Wer so beschließen will,
den bitte ich um das Handzeichen. - Gegenprobe! -
Enthaltungen? - Damit ist der Gesetzentwurf ein-
stimmig angenommen worden.

Wir kommen zweitens zum Gesetzentwurf der Lan-
desregierung zur Änderung des Landesdatenschutz-
gesetzes und des Landesverfassungsschutzgesetzes,
Drucksache 17/1698. Es ist beantragt worden, den
Gesetzentwurf dem Innen- und Rechtssausschuss
zu überweisen. Wer dem zustimmen will, den bitte
ich um das Handzeichen. - Gegenprobe! - Enthal-
tungen? - Das ist einstimmig so beschlossen.

Bevor wir Tagesordnungspunkt 10 aufrufen, möch-
te ich bekannt geben, dass die Sitzung des Wirt-
schaftsausschusses im Anschluss der Vormittagssit-
zung des Plenums in Raum 139 stattfindet.

Ich rufe jetzt Tagesordnungspunkt 10 auf:

Erste Lesung des Entwurfs eines Gesetzes zur
Aufhebung des Fahrberechtigungszuständig-
keitsgesetzes

Gesetzentwurf der Landesregierung
Drucksache 17/1697

Wird das Wort zur Begründung gewünscht? - Das
ist nicht der Fall. Eine Aussprache ist nicht vorge-
sehen. Ich schlage vor, den Gesetzentwurf Drucksa-
che 17/1697 dem Innen- und Rechtsausschuss zu
überweisen. Wer zustimmen will, den bitte ich um
das Handzeichen. - Gegenprobe! - Enthaltungen? -
Das ist einstimmig so beschlossen.

Ich unterbreche die Sitzung bis 15 Uhr.

(Unterbrechung:12:55 bis 15:03 Uhr)

Vizepräsidentin Anita Klahn:

Meine Damen und Herren! Wir setzen die Beratun-
gen fort. Für den heutigen Nachmittag hat sich Herr
Abgeordneter Thorsten Fürter von der Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN krankgemeldet. Wir
wünschen ihm von dieser Stelle aus gute Besse-
rung.

(Beifall)

Begrüßen Sie mit mir auf der Besuchertribüne Gä-
ste des Kreisverbands von BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN aus Pinneberg und Mitglieder des
U-Boot-Stammtisches Kiel! - Herzlich willkommen
im Haus!

(Beifall)

Ich rufe Tagesordnungspunkt 19 auf:

Bildungsförderalismus neu gestalten

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/1602

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE
Drucksache 17/1739

Wird das Wort zur Begründung gewünscht? - Das
ist nicht der Fall. Dann eröffne ich die Aussprache.
Das Wort für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN hat Frau Abgeordnete Ines Strehlau.

Ines Strehlau [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]:

Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Das Thema Bildungsföderalismus brennt den Men-
schen auf den Nägeln. Wenn der „Spiegel“ und die
„Süddeutsche Zeitung“ titeln: „Irrsinn Bildungsfö-

4572 Schleswig-Holsteinischer Landtag (17. WP) - 53. Sitzung - Mittwoch, 24. August 2011

(Anke Spoorendonk)

http://lissh.lvn.parlanet.de/cgi-bin/starfinder/0?path=samtflmore.txt&id=fastlink&pass=&search=ID%3d3061&format=WEBVOLLLANG
http://lissh.lvn.parlanet.de/cgi-bin/starfinder/0?path=lisshfl.txt&id=fastlink&pass=&search=DID=K-56439&format=WEBVORGLFL1
http://lissh.lvn.parlanet.de/cgi-bin/starfinder/0?path=samtflmore.txt&id=fastlink&pass=&search=ID%3d3061&format=WEBVOLLLANG
http://lissh.lvn.parlanet.de/cgi-bin/starfinder/0?path=lisshfl.txt&id=fastlink&pass=&search=DID=K-56005&format=WEBVORGLFL1
http://lissh.lvn.parlanet.de/cgi-bin/starfinder/0?path=lisshfl.txt&id=fastlink&pass=&search=DID=K-56599&format=WEBVORGLFL1
http://lissh.lvn.parlanet.de/cgi-bin/starfinder/0?path=samtflmore.txt&id=fastlink&pass=&search=ID%3d3081&format=WEBVOLLLANG
http://lissh.lvn.parlanet.de/cgi-bin/starfinder/0?path=samtflmore.txt&id=fastlink&pass=&search=ID%3d3081&format=WEBVOLLLANG


deralismus“ oder „Bildung und Föderalismus - Ein
deutscher Sadismus“, so zeigt dies, dass es auch ein
hochgradig emotionalisiertes Thema ist. In den
Umfragen sprechen sich bis zu 90 % der Menschen
dafür aus, dass der Bund die Kompetenz für die
Bildung bekommen soll. Die Bildungspolitikerin-
nen und -politiker in den Ländern aber sagen: Bil-
dung ist am besten bei uns aufgehoben. Wir wissen,
was für unsere Schülerinnen und Schüler am besten
ist.

Wir haben also ein Problem. Um dies zu lösen,
müssen wir alle unseren Blickwinkel verändern.
Wir müssen die Familien, Schülerinnen und Schü-
ler, Studierenden und die Lehrkräfte in den Mittel-
punkt stellen - ohne idologische Scheuklappen.

(Beifall bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN,
der LINKEN und SSW)

Die Brücke dafür bauen wir mit unserem Antrag.
Wir denken Mobilität und Qualität zusammen und
bauen die Brücke in ein Bildungssystem, das die
Balance zwischen notwendiger bundesweiter Ein-
heitlichkeit und Freiheit vor Ort an den Schulen
schafft. Voraussetzung für das Gelingen ist ein neu-
es Verständnis zwischen Bund und Ländern. Wir
müssen Bildung wieder als gesamtstaatliche Aufga-
be ansehen - nicht Bund und Länder gegeneinander,
sondern gemeinsam.

(Beifall bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
sowie der Abgeordneten Dr. Ralf Stegner
[SPD] und Flemming Meyer [SSW])

Dazu gehört auch, dass das Kooperationsverbot
fallen muss, das haben wir bereits vor einiger Zeit
hier beschlossen.

Aber das reicht nicht. Die Zeit ist reif für einen
Neuanfang im Bildungsföderalismus, und die
Chancen stehen gut. Bei der Schulstruktur sind wir
bundesweit dabei, auf ein zweigliedriges System
mit Gemeinschaftsschule und Gymnasien zuzulau-
fen. Das ist für uns Grüne ein harter Brocken, aber
auch wir akzeptieren, dass die Zeit für eine Schule
für alle noch nicht reif ist. Viele Eltern wollen das
Gymnasium behalten.

Mit den gleichen Schulformen können wir endlich
auch die Lehrerbildung kompatibel gestalten. Es
ist doch Irrsinn, dass Lehrkräfte teilweise nicht ein-
mal im benachbarten Bundesland unterrichten dür-
fen, weil sie die falschen Fächerkombinationen stu-
diert haben.

Auch bei den Bildungsstandards müssen wir
nachbessern. Mit ihnen werden richtigerweise
Kompetenzen in den Mittelpunkt gestellt - also kei-

ne englischen Grammatikarbeiten mehr, sondern
Verständnis von Texten und Sprechen der Sprache.
Aber diese Bildungsstandards sind noch nicht in al-
len Ländern implementiert, also umgesetzt. Die
Trichtermethode für Lernstoff gibt es zum Teil im-
mer noch. Um bei den Lehrinhalten eine Gleich-
wertigkeit zu garantieren, brauchen wir bundesweit
abgestimmte Qualitätsstandards und Evaluations-
verfahren, die die Schulen nutzen, um ihre Stärken
zu erkennen und um ihre Defizite zu beheben.

Als Ergänzung brauchen wir bundesweite Lei-
stungsmessungen von Flensburg bis Kempten -
nicht alle Prüfungen bundesweit an einem Tag, aber
gleichwertige Aufgaben, die auf bundesweit ein-
heitlichen Kompetenzstufen basieren.

(Jürgen Weber [SPD]: Hört! Hört!)

Dieser bundesweit gleiche Rahmen entzerrt das
Wirrwarr im Bildungssystem und erleichtert den
Familien und Lehrkräften einen Umzug in ein ande-
res Bundesland.

Wir sagen in unserem Antrag aber nicht, dass in
Hamburg und München am gleichen Tag das Glei-
che gelernt wird. Das Ziel ist vorgegeben, aber den
Weg dorthin können - ja, sollen - Schulen individu-
ell auf die Schülerinnen und Schüler abstimmen.

(Beifall bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Die Entwicklung des einheitlichen Rahmens über-
lassen wir nicht der Kultusministerkonferenz. Ein-
stimmigkeitsprinzip und Eigeninteressen der Län-
der sprechen dagegen. Für diese Aufgabe brauchen
wir eine Kommission, die aus Wissenschaftlerinnen
sowie Wissenschaftlern und Vertreterinnen und
Vertretern unterschiedlicher gesellschaftlicher
Gruppen besteht. Eine ähnliche Kommission gab es
bereits vor 40 Jahren: den deutschen Bildungsrat.
Er hat innovative Vorschläge gemacht, die immer
noch aktuell sind. So etwas brauchen wir wieder!

Auch eine Notbremse haben wir in unseren Antrag
eingebaut. Wenn die Länder es nicht schaffen, sich
zu einigen, bekommt der Bund spätestens 2017 die
Richtlinienkompetenz. Aber wir sind zuversicht-
lich, die Notbremse nicht ziehen zu müssen, denn
auch CDU, SPD und LINKE haben erkannt, dass
wir den Bildungsföderalismus überarbeiten müssen.
Die Chancen stehen also gut.

Lassen Sie uns von Schleswig-Holstein aus die Dis-
kussion in Gang bringen. Dann können wir auch
wieder einmal positive Schlagzeilen produzieren.

(Beifall bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
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Da das Thema sehr komplex ist, beantrage ich für
die grüne Fraktion, unseren Antrag und den der
LINKEN in den Bildungsausschuss zu überweisen.
Dort können wir ausführlich beraten und auch den
Sachverstand von Expertinnen und Experten hinzu-
ziehen.

(Beifall bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsidentin Anita Klahn:

Für die CDU-Fraktion erteile ich Frau Abgeordne-
ter Heike Franzen das Wort.

Heike Franzen [CDU]:

Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren!
Ich möchte den Antragstellern, der Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, gleich vorweg sa-
gen, dass wir Ihren Antrag sehr ernst nehmen. Sie
weisen mit Recht darauf hin, dass die Akzeptanz
der Bevölkerung für den Bildungsföderalismus
dramatisch gesunken ist. Das hat die vielfältigsten
Gründe. Die jüngsten Umfragen zur Zukunft der
Bildung in Deutschland wurden von der Bertels-
mann Stiftung durchgeführt und führen uns ein-
drücklich vor Augen, was wir eigentlich schon lan-
ge wissen: Etwa 480.000 Befragte haben gezeigt,
dass die Unzufriedenheit mit dem deutschen Bil-
dungssystemen groß ist.

Gemeinsam haben wir im Dezember letzten Jahres
die Landesregierung aufgefordert, eine Bundesratsi-
nitiative zur Aufhebung des Kooperationsverbo-
tes zwischen Bund und Ländern auf den Weg zu
bringen. Die von Ihnen jetzt vorgeschlagene Verla-
gerung von Kernkompetenzen der Bildungspolitik
von den Ländern auf den Bund benötigt nicht nur
eine Verfassungsänderung im Bund, sondern sie
schwächt auch den Einfluss der Länder an sich.
Wenn wir in dieser Frage als handelnde Akteure in
der Politik unsere Kompetenzen abgeben - und
zwar vollständig -, dann können wir auch den Föde-
ralismus an sich infrage stellen. An der Stelle will
die CDU einen anderen Weg gehen.

Für uns steht außer Frage, dass Bund und Länder in
Zukunft im Bildungsbereich stärker zusammenar-
beiten müssen. Bereits Ende März 2010 diskutier-
ten die Bildungspolitiker der CDU intensiv über die
Zukunft des Kooperationsverbots. Angestoßen wur-
de die Debatte übrigens von Schleswig-Holstein. In
einem Land, in dem jährlich 80.000 Schülerinnen
und Schüler mit ihren Familien in ein anderes Bun-
desland wechseln, müssen gravierende Unterschie-
de in den Schulsystemen angeglichen werden. Dazu
gehören vergleichbare Abschlussprüfungen, bessere

Abstimmungen der Inhalte der Lehreraus- und
-fortbildung, Koordinierung der Lehrinhalte und ei-
ne effektive Evaluation der Schulen. Bund, Länder
und Kommunen müssen in der Bildungspolitik en-
ger zusammenarbeiten dürfen,

(Beifall bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und der Abgeordneten Marion Herdan
[CDU])

sowohl bei der Finanzierung als auch bei den Inhal-
ten wie beispielsweise den Bildungsstandards und
der Lehrerausbildung.

Die Länder haben in vielen Bereichen Mühe, ihrer
gemeinsamen Bildungsverantwortung gerecht zu
werden. Besonders deutlich zeigt sich dies im Be-
reich der Bildungsfinanzierung und auch bei der
Umsetzung einheitlicher Bildungsstandards im
schulischen Bereich.

Wir sind der Auffassung, dass das Kooperations-
verbot, welches Bund und Länder die Zusammenar-
beit in Bildungsfragen verbietet, in dieser Form
nicht mehr zweckmäßig ist. Wir haben in Deutsch-
land eine gemeinsame Verantwortung für die Bil-
dung. Daher muss der Bund auch unterstützend zur
Seite stehen können. Wir teilen die Auffassung von
Bundesministerin Schavan zur Weiterentwicklung
des Bildungsföderalismus. Ich rege daher an, dass
wir zunächst einmal im Bildungsausschuss darüber
beraten, wie weit die Landesregierung inzwischen
mit der Bundesratsinitiative vorangeschritten ist.

Die Drohkulisse Ihres Antrags allerdings, den Fö-
deralismus an sich zu schwächen, lehnen wir ab.
Die Union steht für eine Bildungspolitik mit Ko-
operation und klaren Zuständigkeiten. Die Länder
tragen grundsätzlich die Verantwortung für die Bil-
dung, ihnen kommt die Hauptaufgabe in der Wei-
terentwicklung und im Ausbau des Bildungssys-
tems zu. Zwischen den Ländern muss die Ver-
gleichbarkeit vor allem bei den Bildungsinhalten
und -abschlüssen erhöht werden. Mögliche Hemm-
nisse bei der Frage der Kooperation der Länder un-
tereinander und mit dem Bund sind zu prüfen und
im Einvernehmen abzubauen.

Auf dieser Basis können wir gern im Ausschuss be-
raten. Vielleicht kommen wir ja an dieser Stelle
auch wieder einmal zu einem interfraktionellen An-
trag. Das würde die Position unseres Landes im
Bundesrat sicher stärken.

(Vereinzelter Beifall bei CDU und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN)

Der Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE ist
für uns aufgrund der Regelungswut allerdings nicht
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zustimmungsfähig. Ich beantrage die Überweisung
der beiden Anträge in den Bildungsausschuss.

(Beifall bei CDU, FDP und BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Vizepräsidentin Anita Klahn:

Für die SPD-Fraktion erteile ich Herrn Abgeordne-
ten Martin Haabersaat das Wort.

Martin Habersaat [SPD]:

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Das
Für und Wider des Bildungsföderalismus kann
man in fünf Minuten schwer umfassend diskutieren.
Um den Umfang und die Komplexität des Themas
anzudeuten, zitiere ich einen Historiker aus unseren
Reihen, dessen Namen ich später gern auf Anfrage
preisgebe. Er schrieb, der Bildungsföderalismus sei
nicht weniger als die ,,systemische Generalgrenze
im deutschen politischen System“.

Ich möchte die Zeit nutzen, um mit Ihnen aus der
Sicht eines Historikers in fünf Stationen von 1946
bis 2006 einige Blickpunkte auf die Debatte zu
werfen und einige Schlussfolgerungen anzubieten.

Station eins: Schleswig-Holstein 1946. Aus der
Tatsache, dass das Land Schleswig-Holstein älter
als die Bundesrepublik Deutschland ist, ergibt sich,
dass wir eine Debatte über die Bildungshoheit von
Bund oder Ländern ganz ruhig führen können. Die
Existenz des Landes hängt nicht von seiner Zustän-
digkeit für die Bildungspolitik ab. Wir können ohne
Aufregung Vor- und Nachteile verschiedener Mög-
lichkeiten gegeneinander abwägen.

(Heiterkeit bei der SPD)

Station zwei: KMK 1948. Auch die Kultusminis-
terkonferenz ist älter als die Bundesrepublik. Be-
trachtet man die Entwicklung Deutschlands und der
Bildungspolitik in den vergangenen 63 Jahren,
muss man feststellen, dass in Deutschland nicht al-
les schlecht gelaufen ist. Heute nun wegen eines
diffusen Unbehagens allein der KMK Versagen
vorzuwerfen, ist wohlfeil, aber nicht ganz zielfüh-
rend. Die Kultusminister - da nehmen wir sie auch
einmal in Schutz - vertreten dort schließlich die po-
litischen Standpunkte ihrer jeweiligen Landtags-
mehrheiten. Die sind demokratisch legitimiert und
insofern nicht per se anzugreifen. Möglicherweise
lohnt es sich aber, über eine Reform der KMK zu
sprechen, beispielsweise über die Einführung von
qualifizierten Mehrheiten anstelle des Einstimmig-
keitsprinzips.

(Beifall bei der SPD)

Station drei: der Bildungsrat, existent von 1966 bis
1975. Der Bildungsrat war eines von mehreren Gre-
mien, mit dessen Hilfe Bund und Länder im Laufe
der Jahre um Verbesserungen im Bildungsbereich
bemüht waren. Ich bin nicht ganz sicher, warum die
Grünen gerade dieses Beispiel gewählt haben. Viel-
leicht weil der Vorsitzende ein Kieler namens Erd-
mann war? Man weiß es nicht.

(Heiterkeit bei SPD und BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Wichtige Impulse lieferte der Bildungsrat jedenfalls
zu verschiedenen Themenfeldern, zum Beispiel zur
Gesamtschule und zur Ganztagsschule. Allerdings
müssen wir uns heute die Frage stellen: Sind wirk-
lich fehlende Impulse das Problem im Bildungswe-
sen? Mein Eindruck ist manchmal, es sind eher zu
viele Impulse, die auf das Bildungssystem einwir-
ken.

(Beifall bei der SPD)

Zu suchen wäre also ein Rat oder ein Weg, der die
Legislativen von Bund und Ländern in Gleichklang
bringt. Von parlamentarischem Selbstvertrauen
würde es allerdings zeugen, wenn man einen sol-
chen Rat dann auch Parlamentariern anvertrauen
würde.

(Beifall bei der SPD und der Abgeordneten
Anke Spoorendonk [SSW])

Station vier: der PISA-Schock 2001. Wir haben
einen kleinen Sprung gemacht, das haben Sie alle
bemerkt. Nachdem Deutschland jahrzehntelang
nicht an internationalen Bildungsstudien teilgenom-
men hatte, brachten TIMSS 1995 und vor allem PI-
SA 2001 Bewegung in die Bildung. Die Bildungs-
landschaft veränderte sich, viele Änderungen sind
noch nicht abgeschlossen, vieles ist noch nicht von
allen akzeptiert.

Wichtig ist mir aber die Feststellung: Nicht jede
Änderung ist negativ, und nicht alles wäre in der
Hand eines Bundesbildungsministers besser aufge-
hoben gewesen. Ein Beispiel sind die Gemein-
schaftsschulen, die vielen Schülerinnen und Schü-
lern durch längeres gemeinsames Lernen den Weg
zum Abitur ermöglichen. Das hätte uns ein CSU-
Bildungsminister sicher niemals ermöglicht.

(Beifall bei der SPD)

Station fünf: die Föderalismusreform 2006. Wir
wissen nicht, was künftige Historiker als besondere
Leistungen der Großen Koalition auf Bundesebene
2005 bis 2009 hervorheben werden, vermutlich
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wird es allerdings nicht die Föderalismusreform
sein. Der Schleswig-Holsteinische Landtag hat je-
denfalls interfraktionell gefordert, dass sich künftig
alle staatlichen Ebenen wieder für ein verbessertes
Bildungssystem einsetzen dürfen sollen. Die Be-
schlusslage vieler Parteien sieht das schon seit den
70er-Jahren vor. Die SPD forderte eine ,,Verein-
heitlichung der Bildungsplanung“, die FDP eine
,,Grundsatzkompetenz des Bundes“, und die CDU
hat etwas verschlungen gefordert, man solle ,,dieje-
nigen Materien bundeseinheitlich regeln, bei denen
das aus sachlichen Gründen geboten ist“. Das war
das Berliner Programm der CDU von 1971.

Der Ausblick: Bildungspolitik muss mehr sein als
der kleinste gemeinsame Nenner, sogar mehr als
die Summe von 16-Länder-Bildungspolitiken. Das
Ziel ist klar: Bessere Standards, mehr Mobilität.
Wenn wir sie von den Menschen verlangen, müssen
wir ihnen das auch ermöglichen. Aber mit welchen
Mitteln und um welchen Preis? Man kann einige
Passagen des grünen Antrags so verstehen, als wäre
die alte Dreigliedrigkeit des Schulsystems im Zwei-
fel besser, wenn sie denn bundesweit eingeführt
würde. Da sind wir in Norddeutschland schon wei-
ter. Unser Weg wäre, uns dafür einzusetzen, in
Norddeutschland mit mehr Kooperation statt mit
mehr Konkurrenz für eine Vereinheitlichung zu
arbeiten. Auch wir wollen das Thema gern im Bil-
dungsausschuss weiter diskutieren.

(Beifall bei der SPD und vereinzelt bei
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsidentin Anita Klahn:

Begrüßen Sie bitte mit mir auf der Besuchertribüne
den ehemaligen CDU-Landtagsabgeordneten und
Vorsitzenden des Agrarausschusses Claus Hopp. -
Herzlich willkommen im Haus!

(Beifall)

Für die FDP-Fraktion erteile ich Frau Abgeordneter
Cornelia Conrad das Wort.

Cornelia Conrad [FDP]:

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen
und Kollegen! Wenn wir über Bildungsföderalis-
mus diskutieren, stoßen wir schnell an die Grund-
mauern unserer föderalen Verfassung. Wir wissen,
das Grundgesetz legt die Kultushoheit in die Hän-
de der Bundesländer. Dabei - und das möchte ich
gleich zu Beginn meiner Rede unmissverständlich
klarstellen - soll es unserer Meinung nach auch
bleiben. Eine Übertragung von Bildungskompeten-

zen an den Bund, wie es die Grünen in ihrem An-
trag vorschlagen, lehnen wir ab. Wir brauchen Frei-
heit für die Schulen vor Ort und nicht mehr Vorga-
ben von oben.

(Beifall bei der FDP)

Für uns Liberale ist Bildung ein Bürgerrecht und
die Zukunftsressource unseres Landes. Daher benö-
tigen wir in der Bildungspolitik zweierlei. Erstens.
Handlungsfreiheit für die Basis, ganz im Sinne
des Subsidiaritätsgedankens. Beherzigen wir das
und geben den Einrichtungen die Freiheit, die ihre
Situation vor Ort genau kennen! Denn Entscheidun-
gen über die Ausgestaltung von Schule werden nur
den Anforderungen gerecht, wenn sie auch den re-
gionalen und lokalen Gegebenheiten weitestgehend
entsprechen. Wir brauchen eigenverantwortliche
Schule, eigenverantwortungsbewusste Entscheidun-
gen, die diese Schulen treffen.

Mit dem neuen Schulgesetz hat die Regierung ent-
sprechende Weichen gestellt und die Eigenverant-
wortlichkeit der Schulen gestärkt. Wenn man die
Debatte in den überregionalen Medien - jüngst im
„Spiegel“ - verfolgt, dann sieht man, dass Schles-
wig-Holstein an der Spitze der Bewegung steht.

Gleichmacherei von oben herab darf es an dieser
Stelle auf keinen Fall geben.

(Vereinzelter Beifall bei der FDP)

Einen bundesweiten organisierten Bildungszentra-
lismus werden wir Liberale nicht mittragen.

(Zuruf von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vor allem brauchen wir keine zentralistische Bun-
desanstalt für Bildung. Vielmehr wäre darüber
nachzudenken, den Kommunen als Schulträger
mehr Verantwortung zu geben.

Zweitens. Da sind wir dann näher beieinander. Wir
brauchen ein echtes gelebtes Miteinander aller
staatlichen Ebenen in der Bildungspolitik.

Für die besten Startchancen in der Bildung zu sor-
gen, müssen wir als gesamtstaatliche Verantwor-
tung begreifen.

(Zuruf des Abgeordneten Ulrich Schippels
[DIE LINKE])

Ein erster richtiger Schritt war es, dass wir als
Schleswig-Holsteinischer Landtag die Landesregie-
rung beauftragt haben, eine Bundesratsinitiative zur
Aufhebung des Kooperationsverbots zu starten.
Denn das Kooperationsverbot ist und war nie zeit-
gemäß. Das haben wir bereits bei seiner Einführung
gesagt und daher auch im Deutschen Bundestag ab-
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gelehnt. Als FDP haben wir hier immer eine klare
Meinung vertreten.

Es ist richtig: Wir setzen uns auf Bundesebene für
gemeinsame Bildungsstandards ein. Gleichzeitig
bekennen wir uns aber auch zum Wettbewerb zwi-
schen den Ländern. Wir Liberale plädieren dafür,
einen gemeinsamen Rahmen für die Bildungspolitik
zu schaffen. Zentrale Punkte sind Transparenz und
Wettbewerb sowie Qualitätssicherung und die Ver-
einbarung vergleichbarer Standards.

(Zuruf des Abgeordneten Dr. Robert Habeck
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

Wir wollen uns auf Bundesebene in diesem Sinne
engagieren. Wir wollen gemeinsame Projekte auf
den Weg bringen. Wir wollen hier aber auch die re-
gionalen und gemeinsamen Unterschiede achten.
Vorstellbar sind aus unserer Sicht die Unterstüt-
zung von Brennpunktschulen durch den Bund, die
Förderung lernschwacher Schüler oder auch verhal-
tensauffälliger, wie es jetzt schon mit der Schulso-
zialarbeit angelaufen ist, und der Ausbau von Ganz-
tagsangeboten.

Ein partnerschaftliches Miteinander von Bund,
Ländern und Kommunen ist es, was wir im Bil-
dungsbereich brauchen. Pragmatische, zielorientier-
te Lösungen müssen das Gebot sein. In dieser Dis-
kussion liegen Chancen, Chancen, die wir ergreifen
können, und das sollten wir auch tun. Deshalb freue
ich mich darauf, mit Ihnen im Bildungsausschuss
weiter zu diskutieren und auch darüber zu diskutie-
ren und zu debattieren, um Ihren Antrag weiterzu-
entwickeln.

(Beifall bei der FDP - Dr. Robert Habeck
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Abzu-
wickeln! - Zuruf von der SPD)

Vizepräsidentin Anita Klahn:

Für die Fraktion DIE LINKE erteile ich Herrn Ab-
geordneten Björn Thoroe das Wort.

Björn Thoroe [DIE LINKE]:

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! In ei-
nem Punkt sind wir uns alle einig: Das Kooperati-
onsverbot hat sich nicht bewährt. Dann enden al-
lerdings auch schon die Gemeinsamkeiten. Wir
wollen einen Weg aufzeigen, wie die drängenden
Probleme im Bildungssystem angemessen gelöst
werden können. Dafür bedarf es aber einer grundle-
genden Neugestaltung der Bildungspolitik in
Deutschland.

(Beifall bei der LINKEN)

Genau diesem Anspruch werden wir mit unserem
Antrag gerecht. Unser Antrag ist in vielen Punkten
weitergehender als der Antrag der Grünen. Nach
Meinung der LINKEN bedarf es nicht nur gut klin-
gender Einheitsrhetorik. Es reicht in unseren Augen
nicht aus, die Notwendigkeit einer bundeseinheitli-
chen Regelung festzustellen, wie es die Grünen tun.
Wir brauchen eine politische Diskussion, welchen
Weg die Bildungspolitik in Deutschland einschla-
gen soll.

(Beifall bei der LINKEN)

Einheitlichkeit ist dabei schön und gut, aber wenn
damit die bundesweite Manifestierung des geglie-
derten Schulsystems einhergeht, ist das in den Au-
gen meiner Fraktion keine geeignete Strategie ge-
gen soziale Ungerechtigkeit.

(Beifall bei der LINKEN)

Den Bildungsföderalismus neu gestalten heißt nicht
nur bundeseinheitliche Strukturen zu schaffen, es
ist auch und vor allem eine Frage der Ausgestal-
tung dieses Bildungssystems. Dies muss von An-
fang an mitdiskutiert werden. Die Position der LIN-
KEN ist dabei eindeutig.

DIE LINKE will eine Schule für alle und Koopera-
tion statt Wettbewerb zwischen den Bundesländern.
DIE LINKE will den Zugang zu den Hochschulen
bundesweit erleichtern und das Kooperationsverbot
kippen. Nach Ansicht der LINKEN ist dabei aber
auch entscheidend, dass die Ausfinanzierung des
Bildungssystems abgesichert wird. Verschämt
schweigt Schwarz-Gelb mittlerweile über das soge-
nannte 10-%-Ziel. 10 % des Bruttoinlandsprodukts
sollen für Bildung zur Verfügung gestellt werden,
hatten die Kanzlerin und ihre Wissenschaftsminis-
terin vollmundig verkündet. Nichts davon ist übrig
geblieben. Wieder wurden nur Sonntagsreden ge-
schwungen, denen keine Taten folgten.

Wenn das Bildungssystem endlich ausfinanziert
wäre, hätten Sie sich auch die unsinnige Mausche-
lei um die Überführung des IFM-GEOMAR in die
Helmholtz-Gemeinschaft sparen können, Herr de
Jager. Sie hätten uns auch die haarsträubende Be-
gründung zur wissenschaftlichen Neuausrichtung
erspart, die nicht vom politischen Kuhhandel um
die Millionen des Bundes abzulenken vermag.

(Beifall bei der LINKEN)

Auch die unsägliche Diskussion um die Uni Lübeck
hätten wir dann nicht führen müssen.
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Wir wollen mit unserem Antrag eine nachhaltige
Bildungspolitik erreichen. DIE LINKE will, dass
die allgegenwärtige Projektitis ein Ende hat, eine
Projektitis, die befristete Projekte mit Bundesmit-
teln anstößt, die dann aufgrund knapper Kassen in
den Kommunen nicht weitergeführt werden kön-
nen. Dann verlaufen angestoßene Ideen im Sande,
alle Beteiligten sind frustriert und die ohnehin
knappen Mittel verschwendet.

Ich weise auch auf die Rahmenbedingungen und
die Finanzierung der beruflichen Aus- und Weiter-
bildung hin. Für DIE LINKE endet der Lernprozess
nicht nach Abschluss der Berufs- oder Hochschul-
ausbildung. Die Prämisse des lebenslangen Ler-
nens muss unabhängig vom sozialen Status ge-
währleistet werden. Dass wir dank der schwarz-gel-
ben Kürzungen bei den Trägern der Erwachsenen-
und Weiterbildung gerade auf dem besten Weg
sind, das wohnortnahe Bildungsangebot in Schles-
wig-Holstein abzuschaffen, ist für DIE LINKE
nicht hinnehmbar.

(Beifall bei der LINKEN)

Schleswig-Holstein braucht seine Bildungsstätten.
DIE LINKE fordert, dass der Bund finanzielle Mit-
tel auch für diesen Bildungsbereich zur Verfügung
stellt. Um am Ende noch einmal klarzustellen, es
geht nicht um Zentralismus, es geht nicht um
Gleichmacherei, sondern es geht darum, in koope-
rativer Zusammenarbeit einen gemeinsamen Rah-
men zu schaffen und gemeinsame Ziele zu formu-
lieren - Ziele, die nicht nur aus reinem Selbstzweck
einheitlich sind, sondern grundlegende Antworten
auf die Unterfinanzierung des Bildungssystems ge-
ben. Die Bildungsfrage muss auch als soziale Frage
gesehen werden. DIE LINKE kämpft bundesweit,
also auch hier in Schleswig-Holstein für ein sozia-
les und ausfinanziertes Bildungssystem.

(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsidentin Anita Klahn:

Für die Fraktion des SSW erteile ich Frau Frakti-
onsvorsitzender Anke Spoorendonk das Wort.

Anke Spoorendonk [SSW]:

Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Mit der Forderung nach bundesweit einheitlichen
Regelungen für das Bildungssystem reagieren die
Kolleginnen und Kollegen von BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN auf die zunehmende Unzufriedenheit mit
dem bundesdeutschen Bildungsföderalismus. Ob
die angedeutete Peitsche, die Bildungspolitik allein

dem Bund zu überlassen, zielführend ist, wage ich
allerdings zu bezweifeln. Mit so wenigen Fehltrit-
ten kann man nach Meinung des SSW das histo-
risch gewachsene System des Bildungsföderalismus
nicht mal eben ändern.

Allerdings ist die Unzufriedenheit der Bevölkerung
ein klares Indiz dafür, dass hier etwas getan werden
muss. Dennoch möchte ich ein Fragezeichen an die
Forderung setzen, den Bildungsföderalismus an
sich zu schmälern oder gleich ganz abzuschaffen.
Dass er die Quelle allen Übels in der Bildungspoli-
tik sein soll, mag also dahingestellt sein.

Richtig ist allerdings, dass die Befürworter des
überarbeiteten Bildungsföderalismus als Ergebnis
der Föderalismusreform I einen bildungspoliti-
schen Wettbewerb zwischen den Ländern wollten,
und zwar frei nach dem Motto: die besten Ideen
ausprobieren und in andere Länder exportieren.
Stattdessen haben wir ein beispielhaftes Lehrstück
dafür bekommen, dass Wettbewerb nicht nur pro-
duktiv sein kann, sondern bei fehlenden Ressourcen
vor allem zerstörend. Dass Schleswig-Holstein in
den Verhandlungen der Föderalismuskommission
vor dieser Fehlentwicklung gewarnt hat, ist rück-
blickend ein schwacher Trost. Kooperation und
Konkurrenz liegen nah beieinander, und aktuell
überwiegen in den Ländern ganz klar die eigenen
Interessen vor denen der gesamten Republik.

Dies ist ein Hauptübel des gelebten Bildungsföde-
ralismus. Übergeordnet betrachtet scheinen die
Bundesländer vergessen zu haben, dass Bildung ei-
ne nationale Aufgabe ist und gemeinsam ange-
packt werden muss. Die Länder tragen gemeinsam
die Verantwortung für den Bildungsstandort
Deutschland. Dabei kann es nicht darum gehen,
dass alle den gleichen Weg gehen. Wichtig sind
aber solidarisches Handeln und gemeinsame Ziel-
vereinbarungen, die über - in den Ländern unter-
schiedlich ausgestaltete - Bildungsstandards hinaus-
gehen.

Der Föderalismus hat gerade im Bildungsbereich
viele Vorteile. Er bietet die Chance, vor Ort auf
Probleme zu reagieren und relativ flexibel zu agie-
ren. Die Angelegenheiten bleiben überschaubar und
verstehbar, und sowohl historische als auch regio-
nale Besonderheiten können berücksichtigt werden.
In der Schulpolitik kann man einheitliche Bildungs-
standards setzen, aber es kommt vor Ort in den
Schulen auf die Umsetzung an. Die Qualität von
Schule bestimmt sich in großem Maße durch die
Eigenverantwortung vor Ort und eine inhaltliche
Diskussion, die ganz bestimmt nicht auf höherer
Ebene zu führen ist.
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Es ist zudem ein Vorurteil, dass der Bund per se al-
les besser macht. Es wird nie danach gefragt, wie
der Bund die Bildung besser machen sollte oder
was der Bund überhaupt tun könnte. Ich denke, es
wäre klar, dass man ganz schnell ein Superministe-
rium schaffen würde, das den aktuellen Herausfor-
derungen in der schleswig-holsteinischen Bildungs-
politik noch weniger gerecht werden könnte als die
jetzige Landesregierung.

Für den SSW steht fest: Wir wollen nicht die Ab-
schaffung des Bildungsföderalismus, sondern sei-
ne Modernisierung. Dafür brauchen wir eine Fö-
deralismusreform III, die allerdings nicht mit der
Brechstange zu haben sein wird. Ein erster Schritt
muss sein, dass der Weg für eine Bund-Länder-Ar-
beitsgruppe geebnet wird, die einen konsensfähigen
Vorschlag zur Änderung des Bildungsföderalismus
erarbeitet. Diese Arbeitsgruppe darf aber keine rein
exekutive Veranstaltung werden. Nicht nur der
Bundestag, sondern auch die Landesparlamente
sind ausreichend zu beteiligen, das haben uns die
vorhergehenden Föderalismuskommissionen zu Ge-
nüge gelehrt. Die Zeit der Absichtserklärungen ist
vorbei, jetzt muss gehandelt werden. Ich denke, zu-
mindest in diesem Punkt sind wir mit den Grünen
einer Meinung.

Die Einführung eines Kooperationsverbots war ein
Fehler, der geheilt werden muss, denn letztlich
kommt das Eingeständnis dieses Fehlers nicht nur
den finanzschwachen Bundesländern, sondern allen
Bundesländern zugute. Dass es nur so möglich sein
wird, die Intentionen des Bildungsgipfels von Bund
und Ländern aus dem Jahr 2008 umzusetzen, füge
ich in Klammern hinzu.

Parallel zu diesem ganz dicken Brett sollte man aus
Sicht des SSW auch andere pragmatische Schritte
ins Auge fassen, um den Bildungsföderalismus zu
modernisieren. Die Länder müssen sich zum Bei-
spiel die Frage gefallen lassen, warum ihr Engage-
ment in der KMK immer weiter nachlässt. Wir
meinen, wir brauchen eine Stärkung der KMK
durch andere Führungs- und Entscheidungsstruktu-
ren, ein handlungsfähiges Sekretariat und ein aus-
kömmliches Budget. Statt die gesamte Bildungszu-
ständigkeit auf den Bund zu verlagern, brauchen
wir die Stärkung eines solidarischen Föderalismus
verbunden mit einer Belebung der gesamtstaatli-
chen Verantwortung in Bund und Ländern im Bil-
dungsbereich. Nur so werden wir aus Sicht des
SSW unser Bildungssystem zukunftsfähig gestalten
können.

(Beifall beim SSW)

Vizepräsidentin Anita Klahn:

Zu einem Dreiminutenbeitrag erteile ich dem Frak-
tionsvorsitzenden von BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN, Herrn Dr. Robert Habeck, das Wort.

Dr. Robert Habeck [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]:

Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren!
Wenn die Landesschülervertretungen zum Bundes-
schülervertretungstreffen zusammenkommen, dann
spielen sie ein Spiel. Das Spiel heißt: Ich sage dir,
welches Schulsystem ich habe, und du sagst mir,
aus welchem Bundesland ich komme. Weil die
Schüler dort Fachleute sind, kriegen sie das mei-
stens raus, aber alle anderen würden scheitern, denn
nach den Zählungen, die mir vorliegen, haben wir
in Deutschland allein in der Sekundar- und in der
Primarstufe I 64 verschiedene Schulsysteme. Hier
von einem kooperativen Wettbewerb zu sprechen,
ist falsch. Das ist einfach zu viel, und ich glaube, es
ist unproduktiv und - in meinen Worten - Schwach-
sinn, das zu machen und fortzusetzen.

(Beifall bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und vereinzelt bei der CDU)

Deswegen möchte ich zwei Aussagen widerspre-
chen. Frau Conrad, Sie haben gesagt, wir müssen
im Bund Rahmenbedingungen festsetzen. So weit,
so gut, das ist der Punkt. Genau darum geht es,
nämlich Rahmenbedingungen festzusetzen. In Ihren
wenig klaren Ausführungen haben Sie jedoch keine
Rahmenbedingungen definiert, sondern Sie haben
ein Sammelsurium von Instrumenten vorgeschla-
gen, die eben nicht helfen werden, dieses Klein-
Klein in der Bildungspolitik aufzubrechen. Ja, wir
wollen Rahmenbedingungen!

(Beifall bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Frau Franzen, Sie haben gesagt, die Grenze für uns
sei der bestehende Länderföderalismus. Ich sage Ih-
nen: Für meine Fraktion hat der Länderföderalis-
mus nur dann eine Zukunft, wenn es gelingt, einen
sinnvollen kooperativen Bildungsföderalismus zu
entwickeln. Wenn das nicht gelingt und wenn die
Länder nicht ihrer zentralen Aufgabe gerecht wer-
den, Bildung chancengerecht für alle Menschen
umzusetzen und die Durchlässigkeit innerhalb des
Systems und über die Grenzen hinweg umzusetzen,
dann wird auch der Föderalismus, wie wir ihn in
der Bundesrepublik kennen, keinen Bestand haben
können. Das ist der erste Punkt. Bildung ist das Er-
ste, die Struktur der Länder muss ihr folgen.
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Das ist auch die Bedeutung dieser Debatte, die
nicht hoch genug anzusiedeln ist. Wir haben in
Deutschland historische Fehlentscheidungen getrof-
fen. Wir haben uns auf einen Bologna-Prozess ge-
einigt, und Europa rückt zusammen. Wir überlegen
gemeinsame Standards in der Hochschulbildung.
Parallel dazu entscheiden wir im Rahmen der Föde-
ralismusreform II, dass es keine einheitlichen Stan-
dards geben kann und dass der Bund sich noch
nicht einmal einmischen darf. Völlig gegen die
europäische Laufrichtung haben wir einen histori-
schen Fehler gemacht.

Unser Antrag will, diesen Fehler umzudrehen. Es
wäre super, wenn wir uns in Schleswig-Holstein
darauf einigen könnten. Dazu müssen wir das Rad
nicht komplett neu erfinden. Die Schweiz, die kein
zentralistisch regiertes Land ist, macht uns vor, wie
es sein könnte. Es gibt dort einen Verfassungsarti-
kel, den Bildungsföderalismus frei zu betreiben.
Vorweg gesetzt wurde jedoch ein Bildungsrah-
menartikel, der Kriterien regelt und die Inhalte
aufzählt, bei denen sich die Kantone einigen müs-
sen. Die Kantone haben die Freiheit, dies allein hin-
zubekommen, aber wenn sie dies nicht hinbekom-
men, dann hat die Schweizerische Zentralregierung
das Recht, die Entscheidungskompetenz an sich zu
ziehen und eine Einigung umzusetzen.

Ich meine, so weit müssen wir denken. So weit soll-
ten wir gehen. Wenn wir den Mumm dazu haben,
dann senden wir ein Signal aus, um die - wie ich
finde - historische Fehlentscheidung in der Bil-
dungspolitik jetzt umzudrehen. Das bedeutet, nicht
vor bestehenden Strukturen haltzumachen, sondern
mutig und weitsichtig die Anforderungen im Bil-
dungsbereich für die Zukunft zu lösen.

(Beifall bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsidentin Anita Klahn:

Für die Landesregierung erteile ich dem Minister
für Bildung, Herrn Dr. Ekkehard Klug, das Wort.

Dr. Ekkehard Klug, Minister für Bildung und
Kultur:

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Der
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
ist von einer sehr populären Erlösungsphantasie be-
seelt. Es geht um die Erlösung von föderaler Bil-
dungspolitik durch bundesweite Regelungen.
Diese Heilserwartung knüpft sich an die Vision ei-
ner bunt zusammengesetzten Kommission, die aus
Vertretern von Bund und Ländern, der Wissen-
schaft und diverser gesellschaftlicher Gruppen ein-

berufen werden soll. Sie soll die Aufgabe haben,
die Grundlagen für ein einheitliches Schulsystem
von Flensburg bis Konstanz zu schaffen; eine Art
„Loga Dschirga“, eine große Stammesversammlung
für die Bildungspolitik in Deutschland.

(Beifall bei der FDP)

Ich muss offen sagen, ich finde den Ansatz, mit ei-
ner solchen Kommission voranzukommen, reich-
lich naiv. Richtig sind wohl der Grundgedanke und
der Hintergedanke, die Sie motiviert haben, diesen
Antrag zu stellen. Dies ist auch aus den Reden Ihrer
beiden Vertreter deutlich geworden. Der Grundge-
danke ist sicherlich richtig. Die Schulentwicklung
in den deutschen Bundesländern muss wieder stär-
ker auf die Ziele der Kompatibilität und der An-
schlussfähigkeit und damit auch auf die Erleichte-
rung von Mobilität im Bundesgebiet ausgerichtet
werden. Das ist ein ganz wichtiges Anliegen, dem
wir uns stellen müssen, auf dessen Verwirklichung
wir hinarbeiten müssen.

(Beifall bei der FDP)

Wenn die Grünen das nun auch so sehen, dann ist
das sehr gut; denn die kürzlich erst in Hamburg ge-
scheiterte grüne Idee einer Primarschule - Frau Kol-
legin Erdmann, eine sechsjährige Primarschule -
war jedenfalls noch ein Beitrag zur Auseinander-
entwicklung der Schullandschaft in Deutschland.

Meine Damen und Herren, es gibt bereits in mehre-
ren Bereichen erhebliche Anstrengungen der Län-
der mit dem Ziel, verbindliche gemeinsame Rege-
lungen zu verankern. Dazu gehören beispielsweise
gemeinsame Lehrstandserhebungen, die in den
Schulen in bestimmten Jahrgangsstufen vorgenom-
men werden, und die Vereinbarung verbindlicher
Bildungsstandards, wie sie schon vor einiger Zeit
für die Sekundarstufe I und deren Abschlüsse fest-
gelegt worden sind. Entsprechende Standards für
die Sekundarstufe II sind in Vorbereitung.

Mehrere Bundesländer, nämlich Bayern, Mecklen-
burg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt,
Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen,
arbeiten gemeinsam an der Entwicklung eines Auf-
gabenpools mit normierten, das heißt von den An-
forderungen her vergleichbaren schriftlichen Ab-
ituraufgaben. Ich bin sehr froh darüber, dass Ham-
burg auch nach dem Regierungswechsel, der ja
kürzlich stattgefunden hat, also auch unter dem
Kollegen Ties Rabe, dem neuen Hamburger Schul-
senator, seine Mitarbeit an dieser gemeinsamen
Länderinitiative festhält. Ich halte das für ein wich-
tiges Zeichen im Sinne parteiübergreifender Bemü-
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hungen, in unserem Bildungssystem vergleichbare
Anforderungen und Standards festzulegen.

Lassen Sie mich noch einen Satz sagen; wenn Sie
eine Frage stellen wollen, dann anschließend, so-
fern die Präsidentin das erlaubt.

(Heiterkeit)

Es ist sehr schade, dass sich Baden-Württemberg
jetzt nach dem letzten Regierungswechsel unter ei-
nem grünen Ministerpräsidenten aus dieser gemein-
samen Länderzusammenarbeit zur Entwicklung ei-
nes Aufgabenpools für das schriftliche Abitur ver-
abschiedet hat. Insoweit würde ich mich sehr freu-
en, wenn Sie auch in Ihre Reihen, in Ihre Partei, in
andere Landesverbände diese Zielsetzung, mehr
Vergleichbarkeit und Kompatibilität zwischen den
Ländern zu erreichen, hineintragen und dort vertre-
ten würden.

Vizepräsidentin Anita Klahn:

Sehr geehrter Herr Minister, lassen Sie jetzt die
Zwischenfrage der Frau Abgeordneten Erdmann
zu?

Dr. Ekkehard Klug, Minister für Bildung und
Kultur:

Aber gern.

Anke Erdmann [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Das passt jetzt nicht mehr ganz auf
den Punkt. Herr Minister, ich habe eine Fra-
ge. Sie haben gesagt, die Grünen würden
Heilserwartungen in gewisser Weise an ein
Stammesgremium richten. Ich hatte ja meine
Heilserwartung im letzten Jahr auf die Lan-
desregierung gerichtet. Als wir über das Ko-
operationsverbot gesprochen hatten, waren
wir uns alle einig: Hier muss jetzt Zug rein-
gebracht werden. Wie weit ist es denn mit
dem Kooperationsverbot? Einige Monate
sind jetzt ja schon ins Land gezogen. Wann
fällt es denn?

Dr. Ekkehard Klug, Minister für Bildung und
Kultur:

Darüber werden wir Ihnen im Bildungsausschuss
eingehend berichten. Wissenschaftsministerium
und Bildungsministerium werden Ihnen dazu ge-
meinsam unsere Überlegungen darlegen. Nachdem
der Kollege de Jager ja für den Bereich Wissen-
schaft seine Vorstellungen in einer früheren Land-
tagsrede erläutert hat, werde ich gleich noch in mei-
ner Rede meine Überlegungen zum Thema Koope-

rationsverbot für den Schulbereich darlegen. Wenn
Sie gestatten, will ich das gern hier ausführen.
Dann sollten Sie über den Weg dahin und die Initia-
tiven, die wir vorbereiten, im Bildungsausschuss
gemeinsam beraten.

Auch ich halte das gegenwärtige weitgehende Ko-
operationsverbot im Bildungsbereich für falsch.
Das wirkt sich ganz besonders zum Nachteil finanz-
schwacher Länder aus. Um hier zu einer Änderung
zu kommen, ist es erforderlich, den Artikel 91 b des
Grundgesetzes, der ja zurzeit kaum Möglichkeiten
für ein Zusammengehen von Bund und Ländern im
Bildungsbereich bietet, wieder zu ändern, um neue
Handlungsfelder zu erweitern. Ich halte es aller-
dings für falsch, hier so vorzugehen, wie es die
SPD-Bundestagsfraktion in einem Entschließungs-
antrag vom 25. Mai 2011 vorgeschlagen hat. Das
ist die Bundestagsdrucksache 17/5911; der Kollege
Weber schreibt schon mit. Dabei geht es darum, ei-
ne Zusammenarbeit, also gemeinsame Länderakti-
vitäten im Bildungsbereich jedweder Art zuzulas-
sen. Konkret heißt es in diesem Entschließungsan-
trag der SPD-Bundestagsfraktion, dass Bund und
Ländern durch eine Grundgesetzänderung die Mög-
lichkeit eröffnet werden soll, bei den notwendigen
Maßnahmen zur Sicherstellung der Leistungsfähig-
keit des Bildungswesens zusammenwirken zu kön-
nen. Was als notwendig erkannt wird, ist in der Tat
sehr interpretationsfähig. Das öffnet Tür und Tor
für alle möglichen als wichtig eingeschätzten Berei-
che, die dann natürlich von der Bundesregierung
vorgegeben werden.

Ich sehe dabei die große Gefahr, dass es zu demsel-
ben Effekt kommt, den wir in der Vergangenheit
hatten, und zwar durchaus bei parteipolitisch unter-
schiedlich zusammengesetzten Bundesregierungen,
nämlich dass es immer wieder zu befristeten, mehr-
jährigen Programmen kommt, die dann vermutlich
auch noch komplementär zu finanzieren sind, also
von Landesseite einer Mitfinanzierung bedürfen.
Wenn dann die paar Jahre um sind, stehen wir da
und müssen allein in dem Bereich, der mal für eine
gewisse Zeit gefördert worden ist, weitermachen.
Eine solche allgemeine Regelung verlockt gerade
dazu, dass es für die politische Profilierung natür-
lich sehr wirksame zeitlich befristete Sonderpro-
gramme gibt, nach deren Auslaufen dann in den
verschiedenen wichtigen Bereichen des Bildungs-
wesens die Finanzierung fehlt. Länder und Kom-
munen sind dann auf sich allein gestellt.

Ich will das Beispiel des Ausbaus von Ganztags-
schulen mit Baumaßnahmen nennen. Mit der Aus-
gestaltung dieses Ganztagsangebots waren an-
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schließend Länder und Kommunen auf sich gestellt.
Und auch die Vereinbarung, die kürzlich zum Bil-
dungs- und Teilhabepaket geschlossen worden ist,
nämlich bis 2013 einschließlich den Kommunen er-
kleckliche Mittel für Schulsozialarbeit zur Verfü-
gung zu stellen, ist ein weiteres Beispiel. Wie es
dann ab 2014 weitergeht, ist ja nach wie vor offen.

Wir brauchen in wesentlichen Bereichen der Bil-
dungspolitik, vor allem im Schulbereich, aber auch
im vorschulischen Bereich, dort, wo es um Qualität
der Schulen und der Bildungseinrichtungen insge-
samt geht, Lösungen, die für eine nachhaltige, dau-
erhafte finanzielle Absicherung wichtiger Aufgaben
sorgen. Mein Vorschlag ist deshalb, dass man sich
über konkrete Änderungen, Erweiterungen des Ar-
tikels 91 b des Grundgesetzes unterhalten sollte,
also nicht eine allgemeine Klausel, die alles Mögli-
che zulässt, sondern konkrete Aufgabenbereiche
definiert, in denen Bund und Länder zusammenwir-
ken können und sollen. Mein Vorschlag wäre, dass
es der Bereich der frühkindlichen Bildung, also
Qualitätsverbesserungen in Krippen und Kinderta-
geseinrichtungen, sein sollte, ferner die Schulsozi-
alarbeit, die Förderung von Ganztagsangeboten in
Schulen und die Entwicklung eines inklusiven Bil-
dungswesens im Sinne der UN-Behindertenrechts-
konvention. Das wären Bereiche, von denen wir
wissen, es kostet eine Menge Geld, um dort Neues
auf die Beine zu stellen. Sowohl Länder als auch
Kommunen sind hier allein auf sich gestellt über-
fordert mit den mittelfristig und langfristig auftre-
tenden Forderungen. Wenn es gelingt, die Zusam-
menarbeit langfristig über das Grundgesetz abzusi-
chern, dann wäre wirklich eine Menge für die Bil-
dungsqualität in Deutschland erreicht. Und dies oh-
ne dabei die föderale Bildungsverantwortung aus
der Hand zu geben.

(Beifall bei FDP und CDU)

Vizepräsidentin Anita Klahn:

Die Redezeit des Ministers wurde um 3,5 Minuten
überzogen. Ich frage die Fraktionen, ob sie davon
Gebrauch machen wollen. - Das ist der Fall. Dann
erteile ich jetzt Herrn Abgeordneten Jürgen Weber
von der SPD-Fraktion das Wort.

Jürgen Weber [SPD]:

Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Herr Minister Klug hat noch einmal die Diskussion
um den Artikel 91 b aufgemacht. Deshalb kann ich
das natürlich so nicht im Raum stehen lassen. Lie-
ber Ekkehard Klug, ich will aber auch zu den vor-

hergehenden Dingen noch ein paar Sätze sagen.
Mir scheinen ein paar Klarstellungen notwendig zu
sein, weil wir, glaube ich, aufpassen müssen, dass
die Diskussion nicht in die falsche Richtung läuft.

Bei dem Antrag der Grünen - deswegen ist der
gut, aber nicht hinreichend - handelt es sich um
einen Antrag, der im Wesentlichen zu der Instru-
mentendebatte passt; die Diskussion hat das heute
wieder relativ deutlich gemacht. Es wird über In-
strumente, über Gremien oder Formen geredet.
Ausgangspunkt ist aber doch die Frage, was wir ei-
gentlich mit dem Bildungssystem in Deutschland
machen wollen. Damit müssen wir auch über die
Bildungsinhalte reden, darüber, die Bildungsstan-
dards bundesweit auf ein qualitatives Niveau hin zu
entwickeln.

(Beifall bei der SPD)

Das geht weit darüber hinaus. Die Zeit reicht nicht
aus, um das auszuführen.

Zweitens. Es geht um Artikel 91 b des Grundge-
setzes. Sie haben, Herr Klug, die Punkte benannt,
die die Länder im besonderen Maße drücken, weil
sie besonders teuer sind und wir Schwierigkeiten
haben, sie zu finanzieren. Also brauchen wir den
Bund. Moderner Föderalismus ist aber nicht, zu sa-
gen, das können wir nicht bezahlen, das soll der
Bund bezahlen.

(Beifall bei SPD und BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Primär wollen wir eine Öffnung, eine Zuständigkeit
aller, um die Entwicklung gemeinsam voranzutrei-
ben. Vor der Föderalismuskommission I hatten wir
Restelemente eines kooperativen Föderalismus. Er
ist Anfang der 70er nicht erfunden worden, weil die
Länder es klasse fanden, sondern weil wir damals
schon einmal einen Bildungsnotstand und eine Bil-
dungskatastrophe in den Ländern hatten und gesagt
haben: Berlin - damals Bonn -, hilf! Dann ist das
entwickelt worden. Dieselbe Situation besteht jetzt.
Wir wollen nicht nur über Finanzströme, Kofinan-
zierungen und Modellversuche reden, sondern über
Bildungspolitik aus einem Guss in dieser Republik.
Das ist der zentrale Ansatz.

(Beifall bei SPD und BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Ein anderes Beispiel. Sie haben Baden-Württem-
berg genannt, sie haben auch eine Gruppe von Län-
dern genannt, ich weiß aus dem Kopf gar nicht
mehr, welche Länder Sie nannten, die in einer Ar-
beitsgruppe zur Vorbereitung von Prüfungsaufga-
ben sind. Auch das hilft nicht. Das Zusammenkom-
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men einzelner Länder, die einmal eine gemeinsame
Idee haben, hilft nicht. Sie erinnern sich, wir haben
zu Zeiten anderer politischer Mehrheiten die Situa-
tion mit den VERA-Vergleichsprüfungen gehabt,
wo die unionsregierten Länder schon aus Trotz
nicht dabei waren, weil sie es sich nicht überlegt
hatten, und dann im Grundschulbereich Vergleichs-
prüfungen nur in einigen Ländern gelaufen sind, in
anderen nicht. Es geht nicht darum, dass einige sich
etwas überlegen und andere sich etwas überlegen
und man dann aus einem Gefühl von Freiwilligkeit
und „Man könnte einmal“ die Sachen regelt. Viel-
mehr muss eine Verbindlichkeit her.

Deswegen ist die Öffnung des Artikels 91 b des
Grundgesetzes nicht die Zielsetzung, sondern die
notwendige Voraussetzung, um überhaupt ein ge-
meinsames Bildungssystem in dieser Republik
vernünftig zu entfalten. Darüber zu diskutieren,
lohnt sich allemal. Es ist ein Déjà-vu. Alles, was
schiefgelaufen ist, haben wir vor der Föderalismus-
reform I ausführlich diskutiert, und wir haben davor
gewarnt. Nun ist es da, nun müssen wir den Scha-
den begrenzen. Das sollten wir gemeinsam tun.
Vielleicht schaffen wir es.

(Beifall bei SPD und BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Vizepräsidentin Anita Klahn:

Für einen weiteren Redebeitrag im Rahmen des er-
weiterten Zeitkontingents erteile ich der Fraktions-
vorsitzenden des SSW, Frau Abgeordneter Anke
Spoorendonk, das Wort.

Anke Spoorendonk [SSW]:

Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Die Ausführungen des Herrn Bildungsministers
veranlassen mich dazu, noch einmal das Wort zu
ergreifen. Wir kommen nicht weiter, wenn wir sa-
gen: Gut, jetzt machen wir die Zusammenarbeit
auf dieser konkreten Ebene, die aus dem Redebei-
trag des Ministers hervorging: gemeinsame Abitur-
prüfungsaufgaben, gemeinsame Bereitstellung von
Hilfen und so weiter. Diese Art von Bildungspolitik
mag wünschenswert sein, aber das ist nicht das,
was eigentlich Kern der Diskussion sein sollte. Da-
mit bin ich bei dem, was Kollege Weber vorhin an-
sprach.

Wir haben uns, als es um die Föderalismusreform
ging, mehrfach mit der Zukunft unseres Föderalis-
mus beschäftigt. Wir haben uns damit auseinander-
gesetzt, was die Funktion der Landesparlamente
sein sollte. Es gab damals und gibt auch weiterhin

viele negative Aussagen über die Arbeit von Lan-
desparlamenten unter der Überschrift „Zukunft des
deutschen Föderalismus“.

Der Föderalismus ist nicht nur historisch gewach-
sen, sondern es gibt gute Gründe für ihn. Herr Kol-
lege Habersaat hat es historisch dargestellt. Der
Kernpunkt muss der solidarische Föderalismus
sein, den wir vor der Föderalismusreform I gehabt
haben, und darum muss es gehen. Das heißt, wir
schaffen die Weiterentwicklung unseres Bildungs-
föderalismus nur, wenn wir diese Solidarität unter
den Ländern und zwischen Bund und Ländern ein-
fordern.

Wir brauchen eine gemeinsame Bildungsplanung
von Bund und Ländern. Wir haben sie schon ein-
mal gehabt. Wir brauchen auch Ressourcen für den
Bildungsbereich, weil nur so die Ziele des Bil-
dungsgipfels umgesetzt werden können. Das ist das
Mindeste. Das erreichen wir aber nicht, indem wir
sagen, wir machen gemeinsame Abiturprüfungsauf-
gaben. Das ist nicht der Kernpunkt.

Es ist richtig, dass etwas gemacht werden muss.
Darum unser Vorschlag, es hochzuhängen und es
als eine Weiterführung der Föderalismuskommissi-
onsarbeit zu sehen. Es gibt aber auch unterhalb die-
ser Ebene weitere Schritte zu tun. Ich bleibe dabei,
auch die KMK muss modernisiert werden. Es kann
nicht angehen, dass die Länder sagen: Nein, damit
wollen wir nichts zu tun haben. Denn auch dort ist
es möglich, solidarisches Handeln einzufordern.

Kurz und gut: Dieses Thema ist wichtig. Wir müs-
sen es im Bildungsausschuss nicht nur weiter disku-
tieren, sondern auch Stellungnahmen dazu einfor-
dern. Wir müssen dann auch auf Bundesebene ge-
meinsam tätig werden. Schnacken ist vorbei.

(Beifall bei SSW und BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Vizepräsidentin Anita Klahn:

Für einen weiteren Beitrag erteile ich Frau Abge-
ordneter Anke Erdmann von BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN das Wort.

Anke Erdmann [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]:

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Ich
möchte auf zwei Punkte dieser Debatte eingehen.
Zunächst einmal auf das Kooperationsverbot und
dann auf den Zeitplan. Wir hatten im Juni 2010 das
erste Mal einen entsprechenden Antrag zur Auflö-
sung des Kooperationsverbots eingebracht. Im De-
zember 2010 gab es dann einen gemeinsamen An-
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trag. Ich würde mich freuen, wenn es noch vor der
Neuwahl möglich wäre, Herr Minister, Ihre Vor-
stellungen im Ausschuss zu hören.

Der zweite Punkt, auch in Ihre Richtung, Minister
Klug: Sie haben recht, es stimmt, es ist wirklich be-
dauerlich, dass die Projektmittel des Bundes für
das Teilhabepaket Schulsozialarbeit befristet
sind. Aber ich kann überhaupt nicht verstehen, wie
Sie als Mitglied der Landesregierung dies bewei-
nen. Denn der Bildungsgipfel, den Schleswig-Hol-
stein und Hessen im letzten Jahr haben platzen las-
sen, wollte genau dies erreichen. In Aussicht ge-
stellt waren - Sie erinnern sich an die Kleine Anfra-
ge, die wir dazu gestellt haben - an die 100 Millio-
nen € vom Bund, die für die Bildungsfinanzierung
für dieses Land und auch für andere Bundesländer
möglich gewesen wären. Genau das war das Ziel.
Weil Frau Merkel mit ihrer Vorstellung, den Län-
dern das Geld auch dauerhaft zu geben, nicht
durchgekommen ist, musste sie jetzt dieses Bil-
dungs- und Teilhabepaket stricken. Deswegen be-
weinen Sie etwas, was Sie selber mit verursacht ha-
ben, jedenfalls diese Landesregierung.

(Vereinzelter Beifall bei BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Ich erinnere mich noch sehr gut, dass Sie, Herr
Minister de Jager, im Ausschuss unglaublich stolz
darauf waren, dass Sie diesen Bildungsgipfel zu-
sammen mit Hessen haben platzen lassen, weil Sie
gesagt haben - ich sehe, Sie sind es auch immer
noch; aber man muss sich überlegen, worauf man
stolz ist -: nicht finanzierbar. Insofern können Sie
vielleicht miteinander austragen, wer jetzt über
wessen vergossene Milch weint.

(Beifall bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und SSW)

Vizepräsidentin Anita Klahn:

Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Ich
schließe damit die Beratungen.

Es ist beantragt worden, den Antrag Drucksache
17/1602 sowie den Änderungsantrag 17/1739 dem
Bildungsausschuss zu überweisen. Wer so beschlie-
ßen will, den bitte ich um das Handzeichen. - Ge-
genprobe! - Enthaltungen? - Dann ist das einstim-
mig so beschlossen worden.

Ich rufe die Tagungsordnungspunkte 5, 6 und 8 auf:

Gemeinsame Beratung

a) Erste Lesung des Entwurfs eines Gesetzes zur
Änderung kommunalverfassungsrechtlicher
Vorschriften

Gesetzentwurf der Fraktion der SPD
Drucksache 17/1660

b) Erste Lesung des Entwurfs eines Gesetzes zur
Änderung kommunalverfassungs- und wahl-
rechtlicher Vorschriften

Gesetzentwurf der Landesregierung
Drucksache 17/1663

c) Erste Lesung des Entwurfs eines Gesetzes zur
Änderung des Finanzausgleichsgesetzes, der
Gemeindeordnung, der Amtsordnung sowie
des Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes für
Schleswig-Holstein

Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN
Drucksache 17/1693

Wird das Wort zur Begründung gewünscht? - Das
ist nicht der Fall. Ich eröffne die Grundsatzberatung
und erteile Herrn Abgeordneten Thomas Rother
von der SPD-Fraktion das Wort.

Thomas Rother [SPD]:

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen
und Kollegen! Mit den vorliegenden Gesetzentwür-
fen kommen wir der Umsetzung der Anforderungen
des Urteils des Landesverfassungsgerichts vom
26. Februar 2010 bezüglich der Amtsordnung und
des Veränderungsbedarfs bei weiteren kommunal-
rechtlichen Vorschriften ein großes Stück näher. Es
wäre allerdings wünschenswert gewesen, dass die-
ses Gesetzesvorhaben mit einer umfassenden Re-
form der Verwaltungsstrukturen, einer Verwal-
tungsstrukturreform, die diesen Namen auch ver-
dient, verbunden gewesen wäre; aber unsere ver-
kürzte Landtagswahlperiode und auch die näher
rückende Phase der Aufstellung von Kandidatinnen
und Kandidaten zur Kommunalwahl 2013 machen
das nicht ernsthaft möglich. In der kommenden
Wahlperiode - da können Sie sicher sein - werden
wir dann mit veränderten Mehrheiten die notwendi-
gen Reformschritte auf den Weg bringen.

(Beifall der Abgeordneten Dr. Ralf Stegner
[SPD] und Dr. Henning Höppner [SPD])
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Wir beraten ja nun mehrere Gesetzentwürfe. Der
Gesetzentwurf meiner Fraktion ist auch eine Reak-
tion auf die ersten Vorstellungen des Innenminis-
ters für diesen Bereich. Nun ist es zwar nicht ganz
so schlimm gekommen wie zunächst befürchtet,
aber, Herr Minister, es ist schon eine etwas seltsa-
me Taktik, ganz tief in die Grabbelkiste des Minis-
teriums zu greifen und alle noch so schrägen Vor-
schläge in das Verfahren zu geben, um dann später
vieles wieder einzusammeln. Das hört sich viel-
leicht kreativ an, deutet aber eher auf mangelnde
Professionalität hin.

(Beifall bei der SPD)

Es ist ja nicht alles schlecht, Herr Schlie. Es hat ei-
ne umfassende Beteiligung der kommunalen Seite
durch das Ministerium gegeben. Das stimmt, und
das ist auch gut so. Das hat die Grenzen wieder et-
was gerader gerückt. Dennoch gibt es unterschiedli-
che Auffassungen, die in mancher Hinsicht wesent-
lich sind. Gleichzeitig möchte ich Ihnen, Herr Mini-
ster, an der einen oder anderen Stelle ein Kompro-
missangebot machen. Vielleicht kommen wir auch
eher zusammen als Sie mit Ihrem innenpolitischen
Sprecher, der gleich eine ganz neue Gemeindeord-
nung vorschlägt, die, um es vorsichtig zu formulie-
ren, inhaltlich nicht immer ganz mit Ihrem Vor-
schlag zusammenpasst.

Doch nun zur Amtsordnung. Liebe Kolleginnen
und Kollegen, wir sollten bei allen Neuregelungs-
versuchen nicht den Ausgangspunkt vergessen,
dass die demokratische Legitimation der Amtsaus-
schüsse vom Landesverfassungsgericht als unzurei-
chend eingestuft wurde. Die naheliegende Möglich-
keit, dies zu heilen, besteht darin, die Übertragung
von gemeindlichen Aufgaben nach Gewicht und
Umfang mittels eines Katalogs zu beschränken. Da-
her waren die ersten Versuche des Innenministers,
Aufgaben trickreich einfach auf Zweckverbände zu
übertragen, doch ein wenig zu simpel gedacht.
Rechtsgutachten haben bestätigt, dass diese Umge-
hung natürlich nicht zulässig ist, auch wenn die
Zweckverbände eine andere verfassungsrechtliche
Stellung haben als die Ämter. Zudem wären die
Verhältnisse in den Kommunen durch viele Zweck-
verbandsgremien zusätzlich belastet und kompli-
zierter geworden.

Die Gemeinden haben darüber hinaus die Pflicht
zur Selbstverwaltung. Zu den der Gemeinde vor-
behaltenen Selbstverwaltungsaufgaben zählen in er-
ster Linie Planungsaufgaben. Wenn Gemeinden
diese Selbstverwaltung auch in einem qualitativ
und quantitativ begrenzten Rahmen nicht mehr aus-
üben möchten, sollten sie eher über ihre Existenz-

berechtigung als über eine Aufgabenübertragung
nachdenken.

(Beifall bei der SPD)

Die nun vom Innenminister vorgeschlagene Rege-
lung wird dem verfassungsrechtlich vorgegebenen
Gebot zur demokratischen Selbstverwaltung aber
immer noch nicht gerecht. Über die Gestaltung der
Kataloglösungen in § 5 der Amtsordnung und damit
über die Frage, ob nun die Fünf-aus-16-Lösung des
Innenministeriums oder unsere sparsamere Nen-
nung von fünf Aufgabenbereichen die sinnvollere
und besser zu handhabende Variante ist, kann man
sich sicherlich konstruktiv streiten. Darüber hinaus
legen wir Ihnen unseren § 5 a ans Herz, der eine
Revisionsklausel für die erforderliche Flexibilität in
einem sich verändernden Aufgabenspektrum vor-
schlägt. Ich glaube, das ist eine praktikable Lösung.

Ganz unmöglich ist aus unserer Sicht aber die
Schliesche Neuformulierung in § 2 Abs. 3 des Ge-
setzes über die kommunale Zusammenarbeit. Damit
soll nämlich durch die Hintertür, wenn auch ohne
zusätzliche Verbandsgremien, doch wieder die
Möglichkeit einer kompletten Aufgabenübertra-
gung auf die Zweckverbände hineingenommen
werden. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist
schlichtweg nicht möglich. Wenn das beschlossen
wird, treffen wir uns wahrscheinlich bald vorm
Verfassungsgericht wieder. Es ginge nur - das ist
ein Kompromissangebot, Herr Minister -, wenn
durch einen Negativkatalog, ähnlich den Rege-
lungen in § 28 der Gemeindeordnung, die Aufga-
benübertragung begrenzt wäre. Wenn Ihnen unse-
re Meinung nicht genügt: Diese Auffassung wurde
auch von Herrn Professor Dr. Ewer beim letzten
Schleswiger Forum zum öffentlichen Recht im Juni
dieses Jahres vertreten. - Bei allen anderen Ände-
rungen der Amtsordnung sind wir uns schon recht
nahegekommen.

Aber nun zur Gemeindeordnung. Gut ist, dass der
Innenminister keine weitere Reduzierung oder Frei-
gabe der Grenze für die Bestellung von Gleichstel-
lungsbeauftragten vorsieht. Besser wäre es natür-
lich, wenn wir die alte Einwohnergröße von 10.000
statt 15.000, bei der eine Gleichstellungsbeauf-
tragte bestellt werden muss, wieder in das Gesetz
aufnehmen würden.

(Beifall bei SPD und der LINKEN)

Gleichstellung bleibt auch im 21. Jahrhundert ein
zentrales Thema, und sogar die neue Ministerpräsi-
dentin des Saarlandes, die CDU-Mitglied ist und
bei ihrer Wahl ein paar Schwierigkeiten hatte, be-
zeichnet sich selbst als Quotenfrau. Ihr hat das also
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auch nicht geschadet. Das kann somit eigentlich
nicht alles Teufelinnenwerk sein, sondern das ge-
hört zu einer modernen Gesellschaft. Daher sollten
wir die entsprechenden Änderungen auch vorneh-
men.

(Beifall bei der SPD und der Abgeordneten
Anke Erdmann [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN])

Der Liebe zur Verwaltungsvereinfachung darf die
Bürgerbeteiligung - sie ist ein wichtiger Bestand-
teil unserer Demokratie - nicht geopfert werden.
Daher sollten von § 47 f, der die Beteiligung von
Kindern und Jugendlichen regelt - auch von forma-
len Regelungen -, die Finger gelassen werden. Se-
niorenbeiräte gehören verpflichtend in die Kom-
munalverfassung, und ehrenamtlichen Initiativen
muss es erleichtert werden, Bürgerbegehren auf
den Weg zu bringen.

(Beifall bei SPD und der LINKEN)

Zu Letztgenanntem sieht unser Gesetzentwurf eine
unentgeltliche Beratung, verlängerte Fristen, eine
Unterschriftenstaffelung nach Einwohnerzahlen,
die Streichung der Beschränkung auf wichtige Auf-
gaben und ein Anhörungsrecht in der Gemeindever-
tretung vor. Damit nehmen wir schon jetzt wesent-
liche Punkte der laufenden „Volksinitiative für
mehr Demokratie“ in das Gesetzgebungsverfahren
auf.

Zu einer weiteren Demokratisierung gehört auch
ein Stück Kommunalisierung. Mit der Einführung
einer „großen kreisangehörigen Stadt“ in das Ge-
setz möchten wir eine bürgernähere und effizientere
Aufgabenerfüllung ermöglichen. Darüber, wo die
Einwohnergrenze für die Begriffsbestimmung ge-
zogen wird, lässt sich streiten; aber es gibt außer
Norderstedt weitere Städte, die einer solchen Auf-
gabenwahrnehmung ganz sicher gewachsen sind.

(Beifall bei der SPD)

Zur Demokratisierung gehört auch das Recht, in
Gemeinden von 4.000 bis 8.000 Einwohnern einen
hauptamtlichen Bürgermeister direkt und nicht, wie
es der Herr Innenminister vorschlägt, indirekt zu
wählen. Eine Schlechterstellung gegenüber anderen
Bürgermeistern, wie im Entwurf des Innenministers
vorgesehen, würde Wahl und Funktion dieses
Amtsträgers entwerten und bleibt letzten Endes un-
verständlich. Aber vielleicht finden Sie dazu noch
ein paar Worte.

(Beifall bei der SPD)

Im Gemeindewirtschaftsrecht möchten wir die
Kontrollrechte der Gemeindevertreter gegenüber
kommunalen Betrieben und Beteiligungsgesell-
schaften stärken; denn diese vergessen leider allzu
oft, wem diese Unternehmen gehören, nämlich den
Bürgerinnen und Bürgern. Wenn deren gewählte
Vertreterinnen und Vertreter tätig werden, fühlen
sie sich oftmals nicht ausreichend informiert. Das
liegt weniger an ihrer mangelnden Sachkunde, son-
dern eher am Verhalten der Geschäftsführungen
und der hauptamtlichen Verwaltung. Daher dienen
klare gesetzliche Berichtspflichten auch dem Frie-
den zwischen beiden Seiten.

Es ist gut, dass der Innenminister seine für das Ge-
meinde- und Kreiswahlgesetz vorgeschlagene Re-
duzierung der Sollzahlen der Vertreterinnen und
Vertreter zurückgenommen hat. Denn eine geringe-
re Vertretungsdichte der Einwohnerinnen und Ein-
wohner hätte zu weniger Chancen auf Vertretung in
der Selbstverwaltung gerade für neue Gruppierun-
gen geführt und eine deutliche Arbeitsmehrbelas-
tung für alle zur Folge gehabt. Im Bundesvergleich
sind wir hier ohnehin im unteren Bereich.

Die Veränderungen im Verhältnis der Listen- zu
Wahlkreisbewerbern, bei dem Zählverfahren, den
Abweichungsgrenzen bei den Wahlkreisen sowie
der Mindesteinwohnerzahl zur Bildung einer Ge-
meindevertretung sind richtig und stoßen wohl bei
allen Fraktionen auf Zustimmung. Allerdings hal-
ten wir es für erforderlich, in die Gemeinordnung
eine Vorschrift über die Staffelung der Vertreter-
zahl zur Bildung einer Fraktion aufzunehmen. Das
ist unser Vorschlag zu § 32 a der Gemeindeord-
nung. Denn nach dem Fortfall der Fünfprozenthür-
de ist Bewegung in der politischen Landschaft der
Kommunen entstanden. Das mag man je nach Be-
troffenheit mögen oder nicht mögen; aber dies darf
nicht dazu führen, dass nach Fraktionszerwürfnis-
sen das Einnehmen von Fraktionszuwendungen der
wesentliche Existenzzweck einer politischen Ge-
meinschaft wird. Insoweit müssen Grenzen gesetzt
werden.

(Beifall des Abgeordneten Detlef Buder
[SPD] und bei der LINKEN)

Den Vorschlägen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN zur Förderung der freiwilligen gemeindlichen
Gebietsänderungen mit dem Ziel - davon gehe ich
aus -, dass es weniger und nicht mehr Gemeinden
werden,

(Detlef Buder [SPD]: Ja!)

stehen wir positiv gegenüber. Über die Details kön-
nen und sollten wir natürlich reden.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, trotz der Vor-
wahlkampfzeiten, in denen wir uns ja schon befin-
den, macht es wieder einmal Freude, Gemeinsam-
keiten zu benennen. Das macht uns aber nicht frei
davon zu vergessen, dass es erforderlich bleibt, die
Aufgabenverteilung zwischen dem Land und den
Kommunen sowie den Kommunen untereinander
mit dem Ziel größerer Effizienz grundlegend neu zu
ordnen, die kommunalen Aufgaben und ihre Fi-
nanzierung in einem Leistungsgesetz eindeutig zu
beschreiben, eine umfassende kommunale Verwal-
tungsstrukturreform vor allem im kreisangehöri-
gen Bereich vorzubereiten sowie das Verhältnis
zwischen Haupt- und Ehrenamt in der kommunalen
Selbstverwaltung zu überprüfen und eine Verbesse-
rung der Arbeitsbedingungen in den kommunalen
Vertretungsgremien auf den Weg zu bringen. Im
Mai 2012 fangen wir dann auch damit an.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsidentin Marlies Fritzen:

Für die Landesregierung als Antragstellerin zu b)
erteile ich nun Herrn Minister Schlie das Wort.

Klaus Schlie, Innenminister:

Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Kolleginnen
und Kollegen! Ich freue mich, dass wir heute über
drei Gesetzentwürfe diskutieren, die auf eine be-
deutsame Änderung von Vorschriften des Kommu-
nalverfassungsrechts sowie des Gemeinde- und
Kreiswahlgesetzes abzielen. Bei aller Unterschied-
lichkeit, die Sie krampfhaft versucht haben heraus-
zuarbeiten, Herr Kollege Rother, begrüße ich, dass
vom Grunde her in diesem Haus ein relativ breiter
Grundkonsens gerade bezüglich der kommunalen
Struktur besteht. Sie haben vorhin eine Gemeinde-
strukturreform im kreisangehörigen Bereich ange-
mahnt. Also ist die, die Herr Dr. Stegner einmal auf
den Weg gebracht hat, zumindest aus Ihrer Sicht of-
fensichtlich nichts gewesen. Darüber können Sie
das nächste Mal wieder aus der Opposition heraus
diskutieren. Ich glaube jedenfalls, dass im Wesent-
lichen der Grundkonsens, der besteht, hoffen lässt,
dass wir das Gesetzgebungsverfahren zügig voran-
bringen können, was nicht zuletzt auch Wunsch der
kommunalen Ebene ist.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, zentraler Bau-
stein der Gesetzentwürfe ist die Novellierung der
Amtsordnung zur Umsetzung des Urteils des Lan-
desverfassungsgerichts vom 26. Februar 2010. Da-
nach ist die bestehende Möglichkeit, Selbstverwal-
tungsaufgaben von Gemeinden ohne Beschrän-

kung auf die Ämter zu übertragen, verfassungswid-
rig. Das Gericht hat in seiner Entscheidung im We-
sentlichen zwei Wege aufgezeigt, die der Gesetzge-
ber zur Wiederherstellung eines verfassungsgemä-
ßen Zustandes ergreifen kann, nämlich die Einfüh-
rung der unmittelbaren Wahl des Amtsausschusses
und die Beschränkung der Übertragung von Selbst-
verwaltungsaufgaben auf die Ämter.

Es besteht Einvernehmen mit der kommunalen
Ebene, dass die erforderliche Änderung der Amts-
ordnung mit Blick auf die Kommunalwahl 2013
noch vor der im kommenden Mai anstehenden vor-
gezogenen Landtagswahl in Kraft gesetzt sein
muss. Dass trotzdem seit dem Urteil eine gewisse
Zeit vergangen ist, hat im Wesentlichen zwei Grün-
de.

Erstens. Das Urteil musste sorgfältig ausgewertet
und die vom Gericht aufgezeigten Handlungsoptio-
nen mussten einer eingehenden Analyse unterzogen
werden. Denn selbst heute bestehen unter den mit
der Materie befassten Juristen unterschiedliche
Deutungen einzelner Passagen des Urteils. Das ist
keine Kritik am Landesverfassungsgericht. Mir ist
an dieser Stelle aber der Hinweis wichtig, dass ge-
rade deswegen Sorgfalt vor Eile gehen musste.

Zweitens war es mir wichtig, diejenigen, die von
der Änderung der seit Jahrzehnten geltenden
Rechtslage betroffen sind, einzubinden und mitzu-
nehmen. Deshalb habe ich in vier Regionalkonfe-
renzen mit rund 750 kommunalen Vertretern sowie
in zehn weiteren kommunalen Informationsveran-
staltungen mit noch einmal rund 1.700 Kommunal-
politikern einen intensiven Dialog über die zukünf-
tige Ausgestaltung der Amtsordnung sowie über
Überlegungen zur Änderung anderer kommunalver-
fassungsrechtlicher Vorschriften geführt. Ich freue
mich, dass Sie das intensiv verfolgt haben. Wären
Sie dabei gewesen, dann hätten Ihre Gesetzentwür-
fe ein bisschen anders ausgesehen.

(Beifall bei CDU und FDP - Zuruf des Abge-
ordneten Peter Eichstädt [SPD])

Dabei wurde die aufgezeigte Möglichkeit der Ein-
führung der unmittelbaren Wahl des Amtsausschus-
ses von den Vertretern der kommunalen Landesver-
bände geschlossen und von den kommunalen Ver-
tretern vor Ort fast einhellig abgelehnt. - Wenn das
richtig ist, dann ist das eine breite Übereinstim-
mung. Die freut mich ganz besonders.

(Zuruf des Abgeordneten Dr. Andreas Tietze
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

Schleswig-Holsteinischer Landtag (17. WP) - 53. Sitzung - Mittwoch, 24. August 2011 4587

(Thomas Rother)

http://lissh.lvn.parlanet.de/cgi-bin/starfinder/0?path=samtflmore.txt&id=fastlink&pass=&search=ID%3d3073&format=WEBVOLLLANG
http://lissh.lvn.parlanet.de/cgi-bin/starfinder/0?path=samtflmore.txt&id=fastlink&pass=&search=ID%3d2931&format=WEBVOLLLANG
http://lissh.lvn.parlanet.de/cgi-bin/starfinder/0?path=samtflmore.txt&id=fastlink&pass=&search=ID%3d2931&format=WEBVOLLLANG


- Es gab den einen oder anderen Grünen, der die
Wahl der Amtsaussschüsse gefordert hat. Aber das
war eine absolute Minderheit. Das hat in den Dis-
kussionen in den Veranstaltungen keine entschei-
dende Rolle gespielt.

Eine völlig neue Funktion der Ämter durch die Ein-
führung der Direktwahl kommt aus Sicht der kom-
munalen Vertreter nicht in Betracht. Deswegen ist
es umso verwunderlicher, dass die Fraktion von
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit ihrem Gesetzent-
wurf trotzdem an der Forderung einer Direktwahl
der Amtsausschüsse festhält. Die Landesregierung
will jedenfalls die gewachsenen und bewährten
kommunalen Strukturen, wenn dies vor Ort ge-
wünscht ist, erhalten und setzt daher die Hand-
lungsoption Beschränkung der Übertragung von
Selbstverwaltungsaufgaben auf das Amt um.

Wo die Grenze einer verfassungsfesten Übertra-
gungsmöglichkeit liegt, lässt sich dem Urteil vom
26. Februar 2010 weder in quantitativer noch in
qualitativer Hinsicht, jedenfalls nicht eindeutig, ent-
nehmen. In enger Zusammenarbeit mit dem Schles-
wig-Holsteinischen Gemeindetag und dem Städte-
verband Schleswig-Holstein konnte ein aus unserer
Sicht verfassungskonformer und sachgerechter
Kompromiss gefunden werden. Danach kann das
Amt aus einem Katalog von 16 Selbstverwaltungs-
aufgaben - wie ich betone - mit geringem politi-
schem Gestaltungsspielraum aufgrund von Be-
schlüssen der Gemeindevertretung bis zu fünf Auf-
gaben in seine Trägerschaft übernehmen - im Übri-
gen mit deutlich mehr Gestaltungsmöglichkeiten
für die Gemeinden, als das der Entwurf der SPD-
Fraktion vorsieht. Parallel sollen nach unserer Vor-
stellung amtsinterne Zweckverbände zugelassen
werden.

Ein wesentliches Ergebnis der Regionalkonferen-
zen ist, dass sich Kommunalpolitikerinnen und
Kommunalpolitiker ihrer Verantwortung bewusst
sind und vor Ort gerade kein Interesse besteht, sich
der politischen Entscheidungsmöglichkeiten in grö-
ßerem Maße zu entledigen. Von daher sehe ich we-
der die Gefahr übermäßig vieler neuer Zweckver-
bände noch die von mehr Bürokratie, denn amtsin-
terne Zweckverbände sollen für die Durchführung
von Entscheidungen die Verwaltung des Amtes in
Anspruch nehmen können und können sehr schlank
gestaltet werden. Es ist völlig daneben, wenn Sie
glauben, dass das durch die Hintertür die Möglich-
keit eröffnen würde, mehr Aufgaben zu übertragen.
Nein, auch das - -

Vizepräsidentin Marlies Fritzen:

Herr Minister, ich habe mich bemüht, in Ihrer Rede
einen Punkt zu finden. Ich frage Sie trotzdem, ob
Sie eine Frage des Herrn Abgeordneten Dr. Habeck
zulassen.

Klaus Schlie, Innenminister:

Wenn der Punkt gleich deutlich wird, gern, Frau
Präsidentin. - Es ist völlig daneben, wenn Sie glau-
ben, dass durch die Hintertür eine Übertragung von
wesentlichen weiteren Aufgaben erfolgen soll. Das
ist nicht der Fall.

(Zuruf von der SPD: Warum schreiben Sie
das dann nicht rein?)

Das ist auch in den Diskussionen eindeutig deutlich
geworden. Das ist auch die Position der Landesre-
gierung. - Jetzt gern.

Vizepräsidentin Marlies Fritzen:

Vielen Dank. - Herr Kollege Dr. Habeck, Sie haben
das Wort.

Dr. Robert Habeck [BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN]: Herr Minister Schlie, ich wollte
Sie fragen, warum Sie glauben, dass fünf
Aufgaben übertragen werden können und
nicht etwa vier oder sechs. Wie kommen Sie
auf die Zahl fünf?

Klaus Schlie, Innenminister:

Weil es eine Diskussion darüber gegeben hat, in
welchem Umfang es möglich ist, dass bestimmte
Aufgaben, die eben nicht an den Selbstverwaltungs-
charakter der Gemeinde anfassen, übertragen wer-
den können. Wir haben versucht, aus einer Interpre-
tation im juristisch festen Sinn aus dem Urteil des
Landesverfassungsgerichts herauszulesen, wo eine
solche Grenze ist und wo es sachgerechte Ansprü-
che aus den Gemeinden heraus gibt. Die Grenze ist
bei fünf gelegt worden. Ich habe deutlich gemacht,
Herr Abgeordneter Habeck - -

(Der Abgeordnete Dr. Robert Habeck
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN] macht eine
Geste)

- Nein, das ist nicht, wie Sie es deutlich gemacht
haben, über den Daumen gepeilt gemacht worden.
Diese Grenze ist in juristischer und sachlicher Ab-
wägung festgelegt worden. Wir halten diese Gren-
ze, die wir bei fünf festgelegt haben, und die
16 Aufgaben, aus denen heraus fünf Aufgaben
übertragen werden können, für das, was verfas-
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sungsrechtlich vertretbar ist und dem Urteil des
Landesverfassungsgerichts entspricht.

Der Gesetzentwurf sieht zudem in vielen Punkten
Novellierungen des Kommunalverfassungsrechts
insgesamt sowie des Gemeinde- und Kreiswahlge-
setzes vor. Beispielhaft nenne ich folgende Punkte:
Gemeinden ab 4.000 Einwohnerinnen und Einwoh-
nern ohne eigene Verwaltung erhalten die Möglich-
keit, durch eigene Entscheidung einen hauptamtli-
chen Bürgermeister beziehungsweise eine haupt-
amtliche Bürgermeisterin zu bestellen, jedoch nicht
die Befugnis, eine eigene Verwaltung einzurichten.
Deswegen ist es sinnvoll, dass die Wahl so stattfin-
det, wie das im Gesetzentwurf vorgesehen ist.

Über den Ausschluss der Öffentlichkeit in Sitzun-
gen muss künftig in jedem Einzelfall entschieden
werden. Eine allgemeine Ausschlussregelung ist
nicht mehr möglich. Grundsätzlich tagen die Aus-
schüsse also öffentlich.

Für Landräte und Amtsdirektoren werden die Qua-
lifikationsanforderungen eigene Befähigung und
Sachkunde aufgenommen.

Für künftige Kommunalwahlen erfolgt eine Anglei-
chung der Zahl der Direkt- und der Listenmandate
bei Gemeinden über 15.000 Einwohnerinnen und
Einwohnern und bei kreisfreien Städten und Kreis-
en. Künftig soll nur noch ein Direktmandat gegen-
über den Listenmandaten mehr vergeben werden,
um die Gefahr des Entstehens von mehr Sitzen mit
der Folge der Kompensierung durch Ausgleichs-
mandate zu minimieren.

Für Städte über 50.000 Einwohner soll der Sonder-
status Große kreisangehörige Stadt eingeführt wer-
den. Wir haben schon seit einigen Jahren den Mo-
dellversuch Norderstedt.

Wie im Landeswahlrecht wird die Sitzverteilung
nun auch auf kommunaler Ebene von d’Hondt auf
das Verfahren Sainte-Laguë/Schepers umgestellt.

Das sind wesentliche Punkte. Aufgrund der Zeit
kann ich hier keine weiteren nennen.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, meine lie-
ben Kolleginnen und Kollegen, der Gesetzentwurf
der SPD-Fraktion enthält im Gegensatz zum Ent-
wurf von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN viele Über-
einstimmungen mit den Vorstellungen der Landes-
regierung. Einige Abweichungen entsprechen aller-
dings nicht dem Ziel der Stärkung der Kommunen,
sondern würden das Gegenteil bewirken.

So ist insbesondere nicht nachvollziehbar, dass die
Grenze für die Pflicht zur Bestellung einer haupt-

amtlichen Gleichstellungsbeauftragten von
15.000 wieder auf 10.000 Einwohnerinnen und Ein-
wohner abgesenkt werden soll, zumal die Anhe-
bung dieser Grenze auf den aktuellen Wert erst
2006 im Zuge der Verwaltungsstrukturreformge-
setzgebung unter Federführung des damaligen In-
nenministers Dr. Stegner erfolgte. Herr Abgeordne-
ter Rother, Sie haben ja schon deutlich gemacht,
warum Sie wieder ran wollen an das Verwaltungs-
strukturgesetz: Sie halten es für nicht durchset-
zungsfähig. Sie sollten da nicht so kritisch mit
Herrn Dr. Stegner umgehen.

Vizepräsidentin Marlies Fritzen:

Herr Minister, gestatten Sie eine weitere Zwischen-
frage des Herrn Abgeordneten Dr. Stegner?

Klaus Schlie, Innenminister:

Ja.

Vizepräsidentin Marlies Fritzen:

Herr Dr. Stegner, Sie haben das Wort.

Dr. Ralf Stegner [SPD]: Sehr geehrter Herr
Minister, möglicherweise erinnern Sie sich
noch an die Verhandlungen zur Bildung der
Großen Koalition. Falls Sie das noch tun,
mögen Sie sich auch daran erinnern, dass die
Veränderung bei der Einwohnerzahl etwas
ist, was man als Preis gegenüber der Union
entrichten musste, um zu einer Einigung zu
kommen? Wir haben das immer für falsch
gehalten, und das soll wieder korrigiert wer-
den. Vielleicht können Sie das in Ihrem Erin-
nerungsvermögen wiederfinden. Das hat mit
der Verwaltungsstrukturreform gar nichts zu
tun.

(Beifall bei der SPD)

Klaus Schlie, Innenminister:

Herr Abgeordneter Dr. Stegner, mein Erinnerungs-
vermögen reicht nicht nur bis zum Entstehen der
Großen Koalition, sondern auch bis zum Ende. Das
fand ich noch interessanter.

(Beifall bei CDU und FDP)

Beides Mal waren Sie beteiligt. Es ist richtig, dass
das auf unser Ansinnen hin hineingekommen ist,
aber Sie waren der Innenminister und haben dem
zugestimmt. Ich halte das auch für eine vernünftige
Regelung.
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, neben der
angestrebten verpflichtenden Einführung von Se-
niorenbeiräten - warum eigentlich nur in Gemein-
den mit mehr als 8.000 Einwohnerinnen und Ein-
wohnern? - halte ich auch die angedachten Ände-
rungen bei Bürgerbegehren und Bürgerentscheid
für bedenklich, die die Funktionsfähigkeit der kom-
munalen Selbstverwaltung dann beeinträchtigen
würden, wenn Sie kleinen Minderheiten Mittel an
die Hand geben, die Umsetzung von Entscheidun-
gen demokratisch legitimierter Organe zu blockie-
ren.

Im Gesetzentwurf der Fraktion von BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN zählen viele Vorschläge aus-
schließlich auf eine Gemeindegebietsreform. Zu-
dem enthält er Vorgaben, die in keiner Weise nach-
vollziehbar sind. Mir drängt sich der Eindruck auf,
dass die Vorschläge der Grünen auf möglichst
schnelle Veränderungen ohne klare Konzepte ab-
zielen. Sie haben die Konzepte zwischenzeitlich ja
mehrmals geändert. Ich habe einmal versucht, das
alles nachzuvollziehen.

(Zurufe)

- Nein, ich halte das für legitim, nicht dass Sie den-
ken, das würde ich kritisieren.

(Zurufe)

Ich selber habe ja auch einen Veränderungsprozess
in meinen Vorstellungen durchgemacht, allerdings
basiert mein Änderungsprozess auf der Vorstellung
von mindestens 2.500 Kommunalpolitikern, Ihrer
auf der von ungefähr 12.

(Heiterkeit und Beifall bei CDU und FDP)

Aus fachlicher Sicht - ich meine das wirklich ernst,
ich habe das gemeinsam mit denjenigen diskutiert,
die sich intensiv mit dieser Frage im kommunalen
Raum beschäftigt haben - ist im Entwurf der Frakti-
on BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN leider nichts
Brauchbares zu finden.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Ge-
setzentwurf der Landesregierung ist das Ergebnis
intensiver Erörterungen mit zahlreichen Vertretern
der kommunalen Ebene. Dieser Aufwand - davon
bin ich überzeugt - hat sich gelohnt. Das Ergebnis
setzt nun nicht nur verfassungsrechtliche Vorgaben
rechtssicher um, sondern hat dazu auch bei den
kommunalen Landesverbänden und in der Breite
der kommunalen Vertretungen viel Zustimmung er-
fahren. Mehr kann ein Innenminister nicht erwar-
ten. Wenn auch Sie dem nun noch alle zustimmen,
bin ich glücklich.

(Beifall bei CDU und FDP)

Vizepräsidentin Marlies Fritzen:

Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN er-
teile ich Herrn Abgeordneten Dr. Robert Habeck
das Wort.

Dr. Robert Habeck [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]:

Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren!
Ich bin dem Minister außerordentlich dankbar, dass
er deutlich gemacht hat, dass wir nicht einer Mei-
nung sind, wie man nach dem Vortrag des Kollegen
Rother den Eindruck hätte haben können.

Meine Damen und Herren, ich bin in Heikendorf
groß geworden. Ich weiß, wie es sich anfühlt, gegen
Schönkirchen zu verlieren. Ich habe mich mit
Schönbergern geprügelt. Ein Laboer hat mir einmal
eine Freundin ausgespannt, und die Brodersdorfer
waren sowieso bescheuert, weil sie immer in der
Schule die Klasse dichtgemacht haben. Mit anderen
Worten: Ich weiß, wie es sich anfühlt, in einem
Dorf aufzuwachsen, aber frage mich: Sind das star-
ke politische Argumente? - Nein, das sind sie nicht.

Ich habe die letzten zehn Jahre in Großenwiehe ge-
lebt, auch ein nicht besonders großes Dorf. Ich
weiß, wie wir jahrelang hämisch über das Gewerbe-
gebiet in Wanderup gelacht haben, bis in Wanderup
auf einmal die ganzen Solarscheunen entstanden
sind und wir eifersüchtig geguckt haben, wie sich
Wanderup entwickelt. Ich frage mich: Ist der Streit
zwischen Gemeinden ein starkes politisches Argu-
ment?

Ich weiß von dem Streit zwischen Gemeinden über
Oberstufenzentren an Gemeinschaftsschulen, ich
weiß um die Auseinandersetzungen bei der Geneh-
migung neuer Baugebiete und den Streit mit den
zentralen Orten, die meist auch nicht größer sind als
die Orte, die die Baugebiete haben wollen. Aber ist
es klug, sich von seiner Eifersucht und Häme leiten
zu lassen? - Die Antwort kann doch nur lauten:
Nein, es ist nicht klug.

(Beifall bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN,
der LINKEN und des Abgeordneten Werner
Kalinka [CDU])

Meine Damen und Herren, wir brauchen zu Beginn
der Debatte einen starken Begriff von kommunaler
Selbstverantwortung. Worüber reden wir eigent-
lich? Das ist mehr als nur Rhetorik. Kommunale
Selbstverantwortung bedeutet, dass in der Kom-
mune die Menschen über die Angelegenheiten, die
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sie unmittelbar betreffen, direkt entscheiden sollten.
Das ist das Prinzip der Debatte. Wenn das nicht
eingehalten wird, wenn nicht mehr Aufgaben vor-
liegen, die das Leben in der ersten staatlichen In-
stanz direkt betreffen - Schule, Kita, Kultur und
später das Altersheim -, dann haben wir keinen star-
ken Begriff mehr von kommunaler Selbstverant-
wortung. Wenn die Aufgaben in Gremien entschie-
den werden, wo kein direkter demokratischer Ein-
fluss gegeben ist, geben wir den Begriff von starker
kommunaler Selbstverwaltung preis. Das muss ver-
hindert werden.

(Beifall bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und der LINKEN)

Herr Minister Schlie, es ist leicht, „alle Macht den
Dörfern“ zu rufen, wenn die Dörfer faktisch ohn-
mächtig sind. Dann nützt es auch nichts, auf 2.000
Kommunalpolitiker zu verweisen. Es geht um
Strukturen und einen starken, einen normativen Be-
griff von Kommunalpolitik. Ihre Gesetzesvorlage -
das gebe ich gern zu - heilt den Verfassungsverstoß,
den das Landesverfassungsgericht festgestellt hat,
für den Moment, aber er geht nicht von einem star-
ken Begriff kommunaler Selbstverantwortung aus,
er stellt die Frage gar nicht, sondern höhlt diese nur
immer mehr aus, indem er sich einzig von der Form
leiten lässt und auf Verfahren konzentriert, er geht
nicht auf die Substanz von Kommunalpolitik ein.

Was schlimmer ist: Er ist nicht zukunftsfest. Das
war eher noch Ihr alter Entwurf, der die Streichung
von § 5 Gemeindeordnung vorsah. Um das zu bele-
gen, zitiere ich einen starken Leumund gegen den
Innenminister, nämlich den Innenminister Schlie
selbst, der in der Zeitung „Die Gemeinde“ des
Schleswig-Holsteinischen Landkreistags ausgeführt
hat, als er noch auf einem anderen Trip war - dem
ist nichts entgegenzusetzen -:

,,Angesichts all dieser Rechtsunsicherheiten
wird mit einer Kataloglösung kaum sicherzu-
stellen sein, dass kein einziges Amt den Cha-
rakter eines Gemeindeverbandes erlangen
kann… Im Ergebnis weist daher eine Katalo-
glösung nicht aus sich heraus die notwendige
Flexibilität aus, sondern müsste ständig über-
prüft und gegebenenfalls regelmäßig in ei-
nem erneuten, entsprechend aufwendigen
Gesetzgebungsverfahren an gesellschaftliche
Veränderungen angepasst werden, um über
einen längeren Zeitraum hinweg rechtssicher
Bestand haben zu können.“

(Detlef Matthiessen [BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN]: Hört, hört!)

Herr Innenminister, genauso ist es. Genau das ma-
chen Sie jetzt, und das nennen Sie Bürokratieabbau
à la Schwarz-Gelb. Herzlichen Glückwunsch!

(Beifall bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Das ist der Vorschlag, den Sie uns vorlegen. Sie sa-
gen, die Gemeinden dürfen aus einem Katalog von
16 Selbstverwaltungsaufgaben fünf Aufgaben zur
Übertragung aussuchen. Die Antwort auf die Zu-
kunft der Struktur der Kommunalpolitik lautet:
Fünf aus 16! Das ist die kommunale Zukunft, das
ist das politische Angebot dieser Landesregierung
an die Gemeinden! Herr Minister, das ist doch kein
Angebot, das ist Lotto! Mich erinnert das an die
Reise per Anhalter durch die Galaxie, wo die Ant-
wort auf die Frage nach dem Leben, dem Univer-
sum und dem ganzen Rest lautet: 42. Das ist die
Antwort auf alle Fragen. Sie nennen nur Zahlen,
Sie geben keine inhaltliche Antwort.

Meine Damen und Herren, um zur SPD zu kom-
men: Der Spitzenkandidat Torsten Albig schlug
jüngst vor, den 120-Millionen-Eingriff in den kom-
munalen Finanzausgleich zu kompensieren, indem
man ein Viertel der öffentlichen Aufgaben abbaue.
Im NDR-Interview präzisierte er dann, dass Denk-
malschutz und Stadtplanung abgebaut werden
könnten. Einmal abgesehen von der Sinnhaftigkeit,
Denkmalschutz und Stadtplanung abzubauen, und
dem ewigen Rumgehacke auf dem Denkmalschutz
- es gibt in beiden Bereichen zusammengenommen
vielleicht hundert Stellen im ganzen Land auf allen
Ebenen. Selbst wenn wir gar keine Stadtplanung
und gar keinen Denkmalschutz mehr machen wür-
den - was rechtlich wie praktisch gar nicht geht -,
fehlten noch immer 24.900 Stellen beziehungswei-
se 99,6 % der anvisierten Aufgabenkritik.

Dabei ist der Vorsatz von Herrn Albig ja richtig,
nämlich Verwaltungsvereinfachung, sie ist nötig.
Liebe SPD, nur ist sie systematisch falsch beant-
wortet. Wir haben im kommunalen Bereich eine
Ebene zu viel. Hier muss Aufgabenkritik ansetzen.

(Beifall bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
sowie vereinzelt bei CDU und SSW)

Unterhalb der Kreise sollte es nur noch eine kom-
munale Verwaltungsebene geben. Genau das sieht
Ihr Gesetzentwurf aber nicht vor. Er passt nicht zu
den Vorschlägen von Herrn Albig.

Vizepräsidentin Marlies Fritzen:

Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage des
Herrn Abgeordneten Dr. Kai Dolgner?
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Dr. Robert Habeck [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]:

Gern.

Vizepräsidentin Marlies Fritzen:

Herr Dolgner, Sie haben das Wort.

Dr. Kai Dolgner [SPD]: Herr Kollege Ha-
beck, können Sie mir bitte mitteilen - Sie ha-
ben gesagt: kommunale Verwaltungsebene -,
wie viele kommunale Verwaltungsebenen es
unterhalb der Kreise gleichzeitig für den Ein-
wohner gibt?

Dr. Robert Habeck [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]:

- Ich habe die Frage akustisch nicht verstanden.

Dr. Kai Dolgner [SPD]: Sie haben gesagt:
Eine kommunale Verwaltungsebene unter-
halb der Kreise ist zu viel.

- Ja.

Das bedeutet also, dass es Ihrer Meinung
nach mindestens zwei Verwaltungsebenen
unterhalb der Kreise geben muss.

- Ja.

Sagen Sie mir bitte, wo es zwei Verwaltungs-
ebenen unterhalb der Kreisebene gleichzeitig
gibt.

- Es ist doch der Kern der Debatte, dass wir über
Ämter und Gemeinden reden. Sie werden das in der
Fortführung meines Vortrags gleich hören.

(Dr. Kai Dolgner [SPD]: Die Gemeinde hat
keine - -)

Vizepräsidentin Marlies Fritzen:

Herr Kollege, keine Dialoge. Sie haben die Mög-
lichkeit, eine Nachfrage zu stellen.

Dr. Kai Dolgner [SPD]: Herr Kollege
Dr. Habeck, wenn Sie die Kommunalebene
neu ordnen wollen: Ist Ihnen bekannt, dass
eine amtsangehörige Gemeinde keine eigene
Verwaltungsebene hat, die Sie streichen kön-
nen?

(Zuruf des Abgeordneten Günther Hilde-
brand [FDP])

Dr. Robert Habeck [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]:

Es geht darum, nur eine Sitzung für die jeweiligen
Probleme zu haben. Darum geht es. Das werde ich
jetzt ausführen.

(Herlich Marie Todsen-Reese [CDU]: Das ist
heute schon so! - Günther Hildebrand [FDP]:
Es gibt nur eine Sitzung! - Weitere Zurufe)

- Sie werden es sehen. Sie kennen den Vorschlag
von uns. Genau darum geht es.

(Zurufe)

- Bitte?

(Zurufe)

- Ja, aber warten Sie es ab!

(Zurufe)

- Ich fahre fort, Frau Präsidentin. Ist das in Ord-
nung?

Starke kommunale Selbstverwaltung bedeutet, dass
es etwas zu entscheiden geben muss. Wo es das
nicht gibt, müssen die Kommunen so groß und so
stark sein, dass es etwas zu entscheiden gibt. Wenn
es das also nicht mehr gibt, sondern alles in den
Amtsausschuss verlagert wird, brauchen wir grö-
ßere, stärkere und handlungsfähige Kommunen.
Nun ist die Frage, wie wir eine neue starke kom-
munale Selbstverwaltung schaffen, die - das habe
ich genannt, das sind die beiden Prinzipien - direkt
legitimiert Aufgaben erfüllt und direkt legitimierte
Gremien hat. Hier gibt es einiges zu lernen, auch
wir Grüne haben einiges gelernt und unsere Positi-
on korrigiert.

Erstens sehen wir nicht, wie das Land auf Kosten
der Kommunen sparen kann. Jeder Euro, den die
Kommunen durch eine Reform einsparen, ist ein
Euro der Kommunen und sollte bei ihnen bleiben.

(Vereinzelter Beifall bei CDU und FDP und
Beifall der Abgeordneten Detlef Matthiessen
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN] und Antje
Jansen [DIE LINKE])

Das schließt nach unserem Entwurf eine
Schlechterstellung im kommunalen Finanzaus-
gleich für Gemeinden, die sich reformieren - das
heißt fusionieren -, durch einen veränderten Schlüs-
sel über fünf Jahre hinweg aus.

Zweitens wird jedes Modell scheitern, das am Reiß-
brett die Landkarte von Schleswig-Holstein neu
zeichnet. Wie Verwaltungs- und Kommunalkulis-
sen im Detail aussehen, müssen innerhalb der poli-
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tischen Rahmenbedingungen, über die wir jetzt
schreiten, die Kommunen selbst entscheiden.

Drittens setzen wir auf ein Anreiz- und nicht auf
Zwangsmodell und haben deshalb das ohnehin -
was vermutlich vielen Menschen nicht bekannt ist -
im Gesetz enthaltene Prämienmodell für Fusionen
um weitere 100.000 € pro Gemeinde aufgestockt,
was, falls sie fusionieren, auch noch eine hautamtli-
che Verwaltung überflüssig macht.

Viertens sollen die Menschen in den Gemeinden
selbst und direkt in einer Urabstimmung über den
Zusammenschluss mit anderen Gremien entschei-
den - die Menschen!

Fünftens haben wir, gerade weil wir wissen, wie
sich all das am Anfang Aufgezählte - Fußball-Nie-
derlagen, Prügeleien et cetera - anfühlt, die Dorf-
schaft als eigene kommunale Einheit gestärkt.

Sechstens bedeutet kommunale Selbstverwaltung in
der Konsequenz eben auch hinzunehmen, wenn
sich Kommunen gegen größere Gebietseinheiten
entscheiden. Das nehmen wir in unserem Gesetz-
entwurf hin, auch wenn wir es für falsch und für in-
effektiv halten. Was wir allerdings nicht hinnehmen
können, ist ein Verstoß gegen das Prinzip kommu-
naler Selbstverwaltung - Herr Dolgner, darum geht
es -, dass nämlich Entscheidungen in nicht direkt
gewählten Gremien fallen.

(Zuruf des Abgeordneten Dr. Kai Dolgner
[SPD])

Deshalb ist die Konsequenz, dass da, wo es keine
so starken Gemeinden gibt, dass die Ämter über-
flüssig werden, Amtsausschüsse neu gewählt wer-
den - und zwar direkt. Und da haben Sie die Dop-
pelstruktur, die Sie eben nicht einordnen konnten.
Die ist nicht effektiv.

(Beifall bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsidentin Marlies Fritzen:

Herr Kollege, würden Sie eine weitere Zwischen-
frage des Herrn Abgeordneten Dr. Dolgner gestat-
ten?

Dr. Robert Habeck [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]:

Gern.

Vizepräsidentin Marlies Fritzen:

Herr Kollege Dr. Dolgner!

Dr. Kai Dolgner [SPD]: Herr Kollege Ha-
beck, haben Sie wahrgenommen, dass ich
nicht auf die Selbstverwaltungsebene rekur-
riert habe - da sind wir einer Meinung, dass
es bei einer direkt gewählten Selbstverwal-
tungsebene bleiben soll, wie sie auch jetzt
schon existiert, da wäre keine Ebene des Sta-
tus quo zu streichen- , sondern dass Sie kon-
statiert haben, dass es zwei Verwaltungsebe-
nen unterhalb der Kreisebene gibt, und dass
das nicht so ist? Sie haben keine zwei Selbst-
verwaltungsebenen, von denen Sie eine strei-
chen können.

(Rasmus Andresen [BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN]: Wo ist denn die Frage?)

Das haben Sie konstatiert. Haben Sie das
mitbekommen? Ich glaube, es ist wichtig die
Frage an der Stelle zu stellen.

(Zuruf des Abgeordneten Wolfgang Kubicki
[FDP])

Dr. Robert Habeck [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]:

Wir wollen eine Ebene unterhalb der Kreise. Das ist
eine Selbstverwaltungsebene, auf der die Bürger
über die Aufgaben, die sie angehen, direkt entschei-
den. Alle anderen Ebenen sind überflüssig.

(Beifall bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und SSW)

Wir brauchen keine Verwaltungsebene mit Ämtern,
wo die Aufgaben noch einmal vorbereitet und ge-
doppelt werden, weil sie im Kern undemokratisch
ist. Der Entwurf des Innenministers wird das nur
für den Moment heilen und nicht für die Zukunft.
Da nicht zu sehen, dass man alle Arbeit noch ein-
mal verdoppelt, erscheint mir langsam halsstarrig,
Herr Dolgner.

Vizepräsidentin Marlies Fritzen:

Gestatten Sie eine Nachfrage, Herr Kollege Dr. Ha-
beck?

Dr. Robert Habeck [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]:

Ja, aber wir kommen nicht von der Stelle. - Bitte!
Ich erkläre es gleich noch einmal.

Dr. Kai Dolgner [SPD]: Das können Sie
gern tun. Dann beantworten Sie mir die ein-
fache Frage: Jetzt - zu diesem Zeitpunkt -
gibt es wie viele Ebenen der Selbstverwal-
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tung unter der Selbstverwaltungsebene Kreis
zurzeit?

- Unterhalb des Kreises gibt es die Gemeinden als
Selbstverwaltungsebene.

(Dr. Kai Dolgner [SPD]: Danke!)

- Herr Dolgner, das heißt trotzdem, dass sich die
Arbeiten in den Gemeinden und Amtsausschüssen
ineffektiv und nach meiner Auffassung auch unde-
mokratisch doppeln. Das ist doch nicht so schwer
zu sehen.

(Beifall der Abgeordneten Detlef Matthies-
sen [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN] und Mo-
nika Heinold [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]
- Zuruf des Abgeordneten Wolfgang Kubicki
[FDP])

Wie man sieht, gebe ich zu, dass dieser Weg, den
wir in unserem Entwurf vorgeschlagen haben, et-
was mühsam ist. Er ist auch mühsamer, als sich par
odre du mufti die Welt zu malen, wiedewiedewie
sie einem gefällt, und zu sagen: Wir haben an ei-
nem grünen Tisch festgelegt, wie Schleswig-Hol-
stein aussieht.

Aber er ist konsequent und folgerichtig, wenn man
den ersten Gedanken, den ich hier formuliert habe,
aufgreifen will, dass sich nämlich die Demokratie
von unten legitimiert und dass Bürgerbeteiligung
und Demokratie als subsidare Formen - wo die
Probleme da gelöst werden, wo sie entstehen - ernst
genommen werden.

Wenn wir wollen, dass wir starke Kommunen ha-
ben - selbstverwaltete, starke Kommunen -, wenn
wir Selbstverwaltung ernst nehmen, wenn wir mit
anderen Worten wollen, dass die Dinge so funktio-
nieren, wie wir es uns vorstellen, wie es einmal ge-
dacht war und wie es auch einmal war, als der de-
mografische Wandel noch kein Thema, Europa weit
weg und die Aufgaben noch nicht so groß und kom-
pliziert waren, wenn wir wollen, dass Kommunal-
politik funktioniert, wie wir uns wünschen, dass sie
funktioniert, und wie wir sie kannten, dann müssen
wir die Strukturen dafür ändern.

(Beifall bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und SSW)

Vizepräsidentin Marlies Fritzen:

Meine Damen und Herren, bevor wir in der Debatte
fortfahren, bitte ich Sie, mit mir gemeinsam auf der
Tribüne Mitglieder des Kreisverbandes der FDP
aus Schleswig-Flensburg sowie der CDU Schwan-

sen zu begrüßen. - Herzlich willkommen hier im
Kieler Landeshaus!

(Beifall)

Für die CDU-Fraktion erteile ich nun Frau Kollegin
Petra Nicolaisen das Wort.

Petra Nicolaisen [CDU]:

Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und
Herren! Herr Kollege Habeck, vielleicht noch ein-
mal für Ihr Verständnis - als Bürgermeisterin kann
ich hier Aufklärungsarbeit leisten -:

(Beifall bei CDU und FDP)

Es gibt in allen Gemeinden Entscheidungen zu
treffen, und es gibt unterhalb der Gemeinde die
Amtsverwaltung. Das ist die Verwaltungsebene,
die für die Kommune hier zuständig ist.

(Wolfgang Kubicki [FDP]: So ist das!)

Meine verehrten Damen und Herren, das Kommu-
nalverfassungsrecht ist die Geschäftsgrundlage un-
serer Demokratie im Kleinen. Wir haben im Land
Schleswig-Holstein 1.100 Gemeinden und Kreise.
Darin arbeitet eine große Zahl engagierter Men-
schen, die selbst bestimmen wollen, was in ihrem
Umfeld geschieht - siehe das Thema Ehrenamt, das
wir heute Morgen in der Plenarsitzung bereits bear-
beitet haben.

Wenn man hier die Gesetze ändert, muss man dies
sorgsam tun und die Betroffenen und ihre Vorschlä-
ge auch hören. Ich möchte dem Innenminister dan-
ken, dass er dies zu vielen der vorgelegten Rege-
lungen auch getan hat. Seit dem Herbst letzten Jah-
res hat es - das wurde angesprochen - auf den Re-
gionalkonferenzen und anderen Veranstaltungen ei-
ne umfassende Diskussion über das Kommunal-
recht gegeben. Dieses hat immerhin auch die Op-
position in den letzten Monaten veranlasst, mehrere
Gesetzentwürfe zu einzelnen kommunalrechtlichen
Themen vorab in den Landtag zu bringen, deren In-
halte wir in den heute vorliegenden Gesetzentwür-
fen der Opposition zum Teil wiederfinden.

Es besteht weiterhin Diskussionsbedarf. Einer der
wichtigsten Punkte im Gesetzentwurf der Landesre-
gierung betrifft die Frage der Amtsordnung. Die
vom Verfassungsgericht aufgezeigten Lösungsmög-
lichkeiten sind bekannt.

In Artikel 1 des Gesetzentwurfs der Landesregie-
rung wird nunmehr die Kataloglösung gewählt. Ei-
ner oder mehreren Kommunen wird die Übertra-
gung von Selbstverwaltungsaufgaben weiterhin ge-
stattet, jedoch in eingeschränkter Form, um dem
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Landesverfassungsgerichtsurteil Rechnung zu tra-
gen. Die Amtsverwaltung bereitet Beschlussemp-
fehlungen vor und steht den Kommunen unterstüt-
zend zur Seite. Mindestens zwei amtsangshörige
Gemeinden können zukünftig die Trägerschaft von
Selbstverwaltungsaufgaben aus einem Auswahl-
katalog ganz oder teilweise übertragen. Der Aus-
wahlkatalog beinhaltet 16 Aufgaben, von denen
maximal fünf Aufgaben ausgewählt werden kön-
nen. Die Aufgaben und der Umfang der Übertra-
gung müssen genau bezeichnet werden.

Mit der Neuregelung der Zusammensetzung des
Amtsausschusses erfährt der Amtsausschuss zu-
mindest in einigen Ämtern eine Reduzierung. Die
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister gehören
dem Amtsausschuss an, ab 1.000 Einwohnern ent-
sendet jede Gemeinde ein weiteres Mitglied, und ab
3.000 Einwohnern sind es zwei weitere Mitglieder.
Den Mitgliedern des Amtsausschuss werden Stim-
menkontingente zugewiesen, und zwar je 100 ange-
fangene Einwohner eine Stimme im Amtsaus-
schuss. Es erfolgt ein Systemwechsel, der besonde-
re Mehrheitserfordernisse im Amtsausschuss regelt
beziehungsweise die Stimmenverteilung anders ge-
wichtet. Entscheidend ist nicht die Zahl der Mit-
glieder, sondern die Zahl der Stimmen. Diesen Vor-
schlag der Stimmenverteilung gab es bereits im
Jahr 2006 im zweiten Verwaltungsstrukturgesetz.
Auch das wurde schon angesprochen. Zukünftige
Amtsdirektorinnen und -direktoren müssen die er-
forderliche Eignung, Befähigung und Sachkunde
haben, um diesen Posten auszufüllen.

Diese Regelungen sind das Ergebnis davon, dass
die Interessen der Betroffen gehört wurden. Die
breite Mehrheit der kommunalen Vertreter und
kommunalpolitisch Interessierten hat sich in Regio-
nalkonferenzen gegen eine Direktwahl der Amts-
ausschüsse ausgesprochen, also auch gegen das,
was BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit ihrem eige-
nen Gesetzentwurf vorschlagen.

Meine Damen und Herren von den Grünen, wenn
Sie die Beteiligung der Betroffenen wirklich so
hoch schätzen würden, wie Sie immer vorgeben,
dann hätten Sie Ihren eigenen Gesetzentwurf so
nicht vorlegen dürfen. Sie wollen darin eine Wahl
der Amtsausschüsse, die von den Betroffenen im
Land auf breiter Mehrheit abgelehnt wird. Umso er-
staunlicher finde ich auch die gleichzeitige Aussage
in der Begründung Ihres Gesetzentwurfs, dass Sie
die Ämter mittelfristig überflüssig machen wollen.

(Dr. Robert Habeck [BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN]: Das ist nur folgerichtig!)

Herr Kollege Habeck, Ihre Presseäußerungen vom
Februar dieses Jahres, in der nur noch von 150
Großgemeinden in Schleswig-Holstein die Rede ist,
habe ich noch gut im Kopf. Aber wenn man mehr
Selbstbestimmung vor Ort und mehr demokratische
Beteiligung ernst nimmt, dann darf man die Kern-
aufgaben kommunaler Selbstverwaltung nicht auf
eine höhere Ebene verlagern - das heißt nicht, dass
es nicht zu freiwilligen Zusammenschlüssen von
Gemeinden kommen darf. Das heißt nichts anderes,
als dass sich die Entscheidungen noch weiter von
den Bürgern vor Ort entfernen. Die Angelegenhei-
ten werden sich damit noch weiter von den Men-
schen entfernen, die sie angehen. Nehmen wir das
Urteil des Landesverfassungsgerichts Mecklenburg-
Vorpommern zur dortigen Kreisgebietsreform als
Beispiel. Wir können nur hoffen, in Schleswig-Hol-
stein niemals zu solchen Modellen gezwungen zu
sein, die zwar zulässig, aber sehr bürgerfremd sind.

Ich will Ihnen auch gern sagen, dass ich als Bürger-
meisterin in meiner Nachbargemeinde zurzeit eine
Gemeindezusammenlegung erlebe, wenn ich auch
nicht direkt mit ihr zu tun habe, die nicht reibungs-
los funktioniert. Sie spaltet die Dorfbevölkerung.
Es findet sich hier nämlich nicht jeder wieder, man
muss aber auf diesem Weg alle mitnehmen. Die
bisher geleistete Ehrenamtlichkeit findet schlicht-
weg nicht mehr statt, die Bürgerinnen und Bürger
können sich mit dem neuen Gebilde nicht identifi-
zieren. Der Gesetzentwurf der Landesregierung be-
lässt es bei der Freiwilligkeit und Bürgernähe,
und er belässt die Entscheidungsfreiheit richtiger-
weise vor Ort.

Zu Artikel 2 des Gesetzes: Über die Gemeindeord-
nung wird es den Gemeinden zukünftig erlaubt,
Gebietsteile durch Vertragsschließung umzuge-
meinden. Bisher war hier die Entscheidung der
Kommunalaufsicht erforderlich. Einwohnerver-
sammlungen können ohne Vorgabenfestlegung er-
folgen. Bei der künftigen Berechnung des Verhält-
nisausgleichs wird von d`Hondt auf das Auszähl-
verfahren St. Laguë/Schepers umgestellt.

Ausschuss- und Gemeindevertretersitzungen sind
grundsätzlich öffentlich, die Nichtöffentlichkeit
muss stets neu beschlossen werden. Gemeinden mit
über 4.000 Einwohnern können zukünftig im Rah-
men der finanziellen Möglichkeiten beschließen,
dass ein hauptamtlicher Bürgermeister gewählt
werden soll, sie haben jedoch nicht die Befugnis,
eine eigene Verwaltung einzurichten. Dies wird nö-
tig, da der Arbeitsumfang gestiegen und die Arbeit
im Rahmen der ehrenamtlichen Tätigkeit nicht
mehr leistbar ist.
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All diese Maßnahmen basieren auf der Erkenntnis,
dass wir die Entscheidungsfreiheit vor Ort erhalten
und stärken müssen. Und wir sollten vereinfachen.
Ich darf mir deshalb auch die Bemerkung erlauben,
dass die CDU-Fraktion bereits einen Vorschlag
vorgelegt hat, wie wir die Gemeindeordnung auch
redaktionell einfacher fassen könnten. Auch dies
sollten wir im Ausschuss mit beraten.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Änderung des
Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes. Für das Kom-
munalwahlrecht schlägt die Landesregierung ähn-
liche Schritte vor, wie sie der Landtag schon für das
Landtagswahlrecht mit deutlicher Mehrheit be-
schlossen hat. Das kann man tun, man muss es aber
nicht. Jedenfalls zwingt das letzte Landesverfas-
sungsgerichtsurteil nicht dazu. Für die Kommunal-
vertretungen gibt es schließlich keine Zielgröße von
69 in der Landesverfassung, die hier verletzt wer-
den könnte. Deshalb sollten wir dies intensiv bera-
ten. Es geht immerhin um über 1.100 Kommunen
in unserem Land.

Ebenso ist mir eine gründliche Beratung der Ge-
meindevertretungsgrößen wichtig. Die Probleme
mit vielen Mehrsitzen und Ausgleichsmandaten
entstehen nach der letzten Kommunalwahl zu zwei
Drittel in Kommunen mit über 10.000 Einwohnern.
Auf das ganze Land gerechnet werden auf diese
Weise nur etwa 3 % mehr Mandate vergeben, als es
die Ausgangsgrößen in § 8 des Gemeinde- und
Kreiswahlgesetzes vorsehen. Vielleicht kann man
hier ja auch flexible oder punktuelle Lösungen
schaffen.

Meine Damen und Herren, es liegt insgesamt ein
Gesetzentwurf vor, der den Kommunen den not-
wendigen Spielraum lässt und ihnen weiteren Spiel-
raum einräumt. Ich zitiere den ehemaligen SPD-
Abgeordneten, Klaus-Peter Puls, der gesagt hat:

„Das Konzept lässt neben der Kirche auch
die politische Verantwortung im Dorf.“

Abschließend noch ein Wort zum Entwurf der
SPD-Fraktion. Er geht in eine ähnliche Richtung
wie der der Landesregierung, beinhaltet jedoch nur
eine Übertragung von fünf Selbstverwaltungsauf-
gaben auf die Ämter. Für die Kommunen bedeutet
das aus meiner Sicht eine Einschränkung für die
Aufgabenwahrnehmung. Zum Thema Gleichstel-
lung von Mann und Frau wollen Sie das Hauptamt
der Gleichstellungsbeauftragen bei 10.000 Einwoh-
nern vorschreiben. Warum eigentlich? Das ist we-
der notwendig noch bezahlbar. Auch die verpflich-
tende Einführung von Seniorenbeiräten in Kommu-
nen über 8.000 Einwohnern erschließt sich mir

nicht. Auch Gemeinden mit 800 Einwohnern haben
Seniorenbeiräte. Ich meine, wir sollten die Kommu-
nen möglichst viel selbst entscheiden lassen; ent-
scheidend ist, was sie wollen. Ich freue mich auf
die Ausschussberatung.

(Beifall bei CDU und FDP)

Vizepräsidentin Marlies Fritzen:

Für die Fraktion der FDP hat nun Herr Kollege
Günther Hildebrand das Wort.

Günther Hildebrand [FDP]:

Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Auch wenn die Opposition anderer Meinung sein
muss, wir von der Koalition sind extrem handlungs-
fähig und stellen das mit diesem Gesetzentwurf zur
Kommunalverfassungsreform erneut unter Be-
weis.

(Beifall bei FDP und CDU - Zurufe von der
SPD)

- Wir sind extrem handlungsfähig, Herr Kollege
Stegner.

(Wolfgang Baasch [SPD]: Extrem, ja! - Wei-
tere Zurufe - Glocke der Präsidentin)

Wir setzen den Koalitionsvertrag trotz deutlich ab-
gekürzter Legislaturperiode Stück für Stück um. So
setzt der Kabinettsentwurf die richtungsweisenden
Vorgaben aus dem Urteil des Landesverfassungsge-
richts vom 26. Februar 2010 konsequent um. Damit
wird - und das hatte oberste Priorität - die verfas-
sungswidrige Rechtslage beseitigt. Auch die Vor-
schriften des Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes
werden angepasst und das Kommunalverfassungs-
recht von einengenden Vorschriften befreit. Zu-
gleich werden den Kommunen die notwendigen
Handlungsspielräume verschafft und die kommu-
nale Eigenverantwortung gestärkt.

Meine Damen und Herren, die Kommunen sind die
Keimzelle der Demokratie, deshalb wollen wir mit
diesem Entwurf die demokratische Teilhabe auf der
kommunalen Ebene weiter verbessern.

Die zum Teil angestrebte große Reform der Ver-
waltungsstrukturen war allerdings wegen der kurz-
en Legislaturperiode und der bevorstehenden Kom-
munalwahl im Januar 2013 nicht seriös zu leisten.
Diese Aufgabe werden wir ab dem 7. Mai 2012
überzeugend erledigen.

(Beifall bei der FDP - Zuruf des Abgeordne-
ten Dr. Ralf Stegner [SPD])
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- Ich habe von „wir“ gesprochen, Herr Kollege
Stegner.

Meine Damen und Herren, schauen wir uns den Ge-
setzentwurf einmal näher an. Gegenüber den ersten
Entwürfen zeigt er deutliche Verbesserungen. Herr
Minister Schlie ist ganz offen in die von ihm einbe-
rufenen Regionalkonferenzen und Informationsver-
anstaltungen gegangen, hat die überzeugenden Vor-
schläge vor Ort angenommen und in der Folge sei-
nen ersten Entwurf entsprechend überarbeitet.

So eine Anhörung der Basis machen sonst ja nur
die Sozialdemokraten auf der Suche nach Spitzen-
kandidaten. Wir führen so eine Anhörung zielge-
richtet auf der Suche nach der fachlich besten Kom-
munalverfassung für unser Land durch. So sieht an-
ständiges Regieren aus.

(Beifall bei der FDP und vereinzelt bei der
CDU)

Lassen Sie mich an einigen Beispielen erklären,
was diese Kommunalverfassungsreform so gut
macht.

(Wolfgang Kubicki [FDP]: Extrem gut!)

Erstens. Wir von der FDP konnten uns gemeinsam
mit dem Gemeindetag mit der Forderung nach der
sogenannten Kataloglösung für die an die Ämter
übertragbaren Aufgaben durchsetzen. Wir sind da-
von überzeugt, dass sich diese lange diskutierte
Möglichkeit der begrenzten Übertragung von
Selbstverwaltungsaufgaben 5 aus 16 - immerhin
besser als 5 aus 49 - in der Praxis bewährt.

(Dr. Ralf Stegner [SPD]: Das stimmt!)

Wir stellen jetzt das Verhältnis Ämter zu Gemein-
devertretungen in der Amtsordnung auf legale
Füße.

Zweitens. Die neue Zusammensetzung des Amts-
ausschusses sorgt dafür, dass die amtsangehörigen
Gemeinden und Städte hier entsprechend ihrer Ein-
wohnerzahl repräsentiert sind. Das ist gut. Noch
besser ist allerdings, dass die Direktwahl der Amts-
ausschüsse nicht eingeführt werden soll - im Ge-
gensatz zu den Grünen, die dies wollen und die mit
der Direktwahl des Amtsausschusses den amtsange-
hörigen Gemeinden das Wasser abgraben wollen.

(Beifall bei der FDP)

Wir begrüßen, dass Innenminister Schlie in § 9 der
Amtsordnung versucht, eine Regelung zu finden,
die verhindert, dass die Amtsausschüsse zu groß
werden. Allerdings haben wir noch Bedenken hin-
sichtlich der Gesamtzusammensetzung und der Zu-

sammensetzung nach Partei- beziehungsweise
Fraktionszugehörigkeit sowie der Verteilung der
Stimmrechte. Ob diese Neuregelung mit Stimm-
kontingenten und der theoretischen Möglichkeit ei-
nes Stimmensplittings praktikabel ist, werden wir in
den Anhörungen im Innen- und Rechtsausschuss
diskutieren und auf ihre Praxistauglichkeit hin un-
tersuchen.

Drittens. Die vorübergehend beabsichtigte Verklei-
nerung der Gemeindevertretung ist wieder vom
Tisch. Das Verhältnis der unmittelbaren Vertreter
und Listenvertreter wird allerdings sinnvoll zum
Zwecke der Wahlgleichheit angeglichen. Dies ist
besonders wichtig, um analog zum Landeswahlge-
setz Überhang- und Ausgleichsmandate nach Mög-
lichkeit zu verhindern.

Viertens. Ferner haben wir uns für die Beibehaltung
der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
starkgemacht und im Gesetzentwurf vorgesehen.

Fünftens. Den Erhalt der verpflichtenden Regelung
einer hauptamtlichen Gleichstellungsbeauftragten
in den Kommunen ab 15.000 Einwohnern haben
wir ebenfalls erreicht, wenn ich auch zugeben
muss, dass wir in der Vergangenheit für die Frei-
willigkeit eingetreten sind. Dort haben wir unseren
Standpunkt verändert.

Sechstens. Auch hinsichtlich der Mindeststärke der
Fraktionen konnte sich die FDP-Fraktion bei den
vorbereitenden Gesprächen durchsetzen. Es bleibt
bei einer Mindeststärke von zwei Vertreterinnen
und Vertretern.

Siebentens. Dass schließlich eine gesetzliche Rege-
lung des Grundmandats für Ortsbeiräte geschaffen
wird, freut vor allem unsere Kommunalpolitiker vor
Ort.

Vizepräsidentin Marlies Fritzen:

Herr Kollege Hildebrand, gestatten Sie eine Zwi-
schenfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Habeck?

Günther Hildebrand [FDP]:

Ja.

Dr. Robert Habeck [BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN]: Vor dem Hintergrund, wo sich
die FDP durchgesetzt hat, würden Sie mir
verraten, wo sich der Innenminister durchge-
setzt hat?

(Wolfgang Kubicki [FDP]: Bei dem Rest!)
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- In den Gesprächen vorweg haben wir noch be-
stimmte Forderungen durchgesetzt, die im ersten
Entwurf nicht enthalten waren.

(Dr. Robert Habeck [BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN]: Wo hat sich der Innenminister
durchgesetzt? - Wolfgang Kubicki [FDP]:
Das war keine Frage an den Kollegen Hilde-
brand!)

- Fragen Sie ihn!

Achtens. Für Transparenz sorgt auch, dass der Aus-
schluss der Öffentlichkeit in Ausschusssitzungen
künftig nicht mehr durch eine allgemeine Regelung
möglich ist. Zukünftig muss darüber in jedem Ein-
zelfall entschieden werden.

Neuntens. Erwartungsgemäß und nach der Wahl-
rechtsreform folgerichtig wird künftig bei der
Sitzverteilung von Kommunalvertretungen und
kommunalen Ausschüssen das gerechtere, von der
FDP bereits seit Langem propagierte Zählverfahren
nach St. Laguë/Schepers angewandt werden.

(Zuruf des Abgeordneten Dr. Ralf Stegner
[SPD])

Dieses Verfahrens erfüllt die Erfolgswertgleichheit
optimal und bevorzugt tendenziell weder große
noch kleinere Parteien. Nebenbei ein Punkt, den die
grüne Fraktion in der damaligen Koalition mit der
SPD nicht durchsetzen konnte.

Zehntens. Dieser letzte Punkt meiner Ausführungen
ist eine kleine Anekdote aus unserem parlamentari-
schen Alltag. Aufgrund einer Anforderung unserer
Fraktion gibt es in § 22 der Gemeindeordnung eine
Definition des unmittelbaren Vor- und Nachteils
zur Frage der Befangenheit. Im Frühjahr 2011 wur-
de nämlich ein sozialdemokratisches Mitglied des
Schleswiger Schulausschusses zur Frage G 8 oder
G 9 für die Schleswiger Domschule von der Ver-
waltung als befangen erklärt, weil er mit einer Leh-
rerin der betroffenen Schule, die keine Funktion
hatte, verheiratet ist, jedoch entgegen der SPD-
Fraktionsmeinung für G 9 votieren wollte und nicht
wie die SPD für G 8. Zur gleichen Zeit wurde im
Kreis Schleswig-Flensburg ein Schulleiter, der
gleichzeitig sogar Vorsitzender des Schulausschus-
ses war, zu Fragen der Schulentwicklung und der
Einrichtung eines Oberstufenzentrums an seiner
Schule für nicht befangen erklärt. Daran kann man
sehen, wie mit zweierlei Maß gemessen wird.

(Beifall bei der FDP)

Kollege Brodersen hat mit dazu beigetragen, dass
es nun zu dieser Neuregelung der Befangenheitsfra-
ge in § 22 der Gemeindeordnung kommt.

Vizepräsidentin Marlies Fritzen:

Herr Abgeordneter, gestatten Sie eine Zwischenfra-
ge der Frau Abgeordneten Pauls?

Günther Hildebrand [FDP]:

Gern.

Vizepräsidentin Marlies Fritzen:

Frau Pauls, Sie haben das Wort.

Birte Pauls [SPD]: Herr Kollege, würden
Sie bitte zur Kenntnis nehmen, dass der
Kommunalpolitiker nicht von der Verwal-
tung als befangen eingestuft worden ist, son-
dern sich selber als solches bezeichnet hat!
Es ist auch den Kommunalpolitikern anheim-
gestellt, sich selber als befangen zu verhal-
ten.

Günther Hildebrand [FDP]:

Liebe Kollegin, das war, nachdem ihm die Verwal-
tung unmissverständlich mitgeteilt hatte, dass er be-
fangen sei. Da wollen wir gern bei der Wahrheit
bleiben.

(Zuruf von der SPD - Katharina Loedige
[FDP]: Natürlich stimmt das!)

Sie sehen allein anhand dieser Punkte, wie intensiv
gearbeitet wurde, um diesen Gesetzentwurf der Re-
gierung hier und heute in erster Lesung verabschie-
den zu können. Aber auch SPD und Grüne waren in
der gesamten Zeit nicht untätig und haben uns in
der Sommerpause ihre Ideen zum Lesen vorgelegt.
Die Sozialdemokraten kommen einmal mehr mit
Seniorenbeiräten und Bürgerbegehren. Ansonsten
finden wir nicht viel Neues beziehungsweise nichts,
was nicht auch schon in unserem Entwurf steht.

Die kommunale Selbstverwaltung wird durch den
Regierungsentwurf wenigstens weitaus mehr ge-
stärkt als durch den Entwurf der SPD. Erst recht
wenig überzeugend ist das sogenannte grüne Kon-
zept einer Kommunalreform von unten. Wahr-
scheinlich liegt es schlicht und ergreifend daran,
dass den Grünen die Sozialdemokraten mit ihrem
Entwurf zuvorgekommen sind und sie sich grün vor
Neid um die zu erwartende PR betrogen fühlten. In
unseren Reihen hat es mindestens für Erheiterung
gesorgt, dass die Sozialdemokraten am 4. Juli 2011
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um 12:16 Uhr ihren Entwurf zur Kommunalverfas-
sungsreform vorlegten, die Grünen daraufhin am
selben Tag nur zwei Stunden später mit der Einla-
dung zu ihrer Pressekonferenz für den folgenden
Tag zum selben Thema reagierten. Der entspre-
chende grüne Gesetzentwurrf ist - nur der Vollstän-
digkeit halber - indes erst zwei Wochen später, am
18. Juli 2011, eingereicht worden.

Vizepräsidentin Marlies Fritzen:

Herr Kollege, gestatten Sie eine weitere Zwischen-
frage des Herrn Abgeordneten Dr. Habeck?

Günther Hildebrand [FDP]:

Ja.

Dr. Robert Habeck [BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN]: Herr Kollege Hildebrand, wür-
den Sie mir erklären, wann der Innenminister
seine Pressekonferenz zur Verwaltungsre-
form gemacht hat und ob er etwa auch nei-
disch auf die SPD reagiert hat?

(Zuruf: Ganz bestimmt!)

- Kollege Habeck, wissen Sie, seit wann es den ent-
sprechenden Entwurf des Innenministers gibt und
seit wann er beispielsweise auf der Tour durch
Schleswig-Holstein war, um diesen vorzustellen?
Insofern brauchen wir uns über diesen Zeitpunkt
keine Gedanken zu machen.

(Wolfgang Kubicki [FDP]: Das war eine al-
berne Frage!)

Vizepräsidentin Marlies Fritzen:

Gestatten Sie eine Nachfrage des Herrn Abgeordne-
ten Dr. Habeck?

Günther Hildebrand [FDP]:

Ja.

Dr. Robert Habeck [BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN]: Aufgrund des Zwischenrufs des
Kollegen Kubicki möchte ich gern nachfra-
gen, wann der Innenminister seine Presse-
konferenz gegeben hat. Es war nämlich der-
selbe Tag wie der für unseren Entwurf, und
Sie fragen, ob Sie sich möglicherweise vor-
stellen können, dass es einen ursächlichen
Zusammenhang zwischen dem Entwurf des
Innenministeriums und unserem gegeben hat.

- Ich kann Ihnen jetzt die Daten des Innenministers
nicht genau sagen, weil ich sie nicht vorliegen ha-
be. Sie wissen es ja wahrscheinlich.

Angeblich soll der Gesetzentwurf der Grünen ein
Gegenmodell zu dem Vorhaben der Regierung dar-
stellen, da auf Freiwilligkeit und Bürgerbeteiligung
statt Hinterzimmerkrämerei gesetzt werde. Liebe
Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, Sie
sollten den Gesetzentwurf zuerst lesen, bevor sie
ihn kommentieren. Nur ein Griff in die Schublade
mit den alten, immer wiederkehrenden Schlagwor-
ten entspricht nicht dem Inhalt dieses Entwurfs.
Kollege Habeck, nach Ihren vorherigen Einlassun-
gen am Mikrofon kann ich nur den Schluss ziehen:
Wir sollten das Schreiben von Kommunalverfas-
sungen nicht Schriftstellern überlassen, sondern
Leuten, die etwas davon verstehen.

(Beifall bei der FDP und des Abgeordneten
Tobias Koch [CDU])

Lieber Kollege Habeck, um Kommunalpolitik be-
werten zu können, reicht es nicht aus, nur auf dem
Dorf zu wohnen, sondern Sie sollten für diesen Fall
- wenn Sie sich weiterhin dazu äußern - auch ein
kommunales Mandat anstreben. Dann können Sie
das besser beurteilen.

(Beifall bei der FDP)

Über Ihren Dorfvorsteher oder Ihre Dorfvorstehe-
rin, der oder die nach Angabe des Abgeordneten
Fürter auf der Pressekonferenz Flohmärkte und
Straßenfeste organisieren könne, sollte indes noch
einmal intensiv nachgedacht werden.

(Beifall des Abgeordneten Christopher Vogt
[FDP])

Zusammenfassend sage ich zum Grünen-Entwurf
mit den Vielleichts, den Eventuells und den Wenn-
nicht-dann Folgendes:

Die neue Maxime der Grünen lautet ganz offen-
sichtlich: Wie hätten Sie es denn gern? - So weit, so
gut. Uns ist bewusst: Die Kommunen und Ämter,
die Kreise und kreisfreien Städte sind ein wichtiger
Bestandteil für eine effektive, effiziente und bürger-
nahe Erledigung staatlicher Aufgaben. Das muss
gewährleistet werden. Dieser Gesetzentwurf trägt
mit dazu bei. Ich freue mich auf interessante Bera-
tungen im Innen- und Rechtsausschuss.

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich
möchte jetzt schließen. Nach dem Einstieg in die
heutige Sitzung und aus gegebenem Anlass möchte
ich die vielleicht nicht nur in diesen Tagen am häu-
figsten zitierte Person zitieren:
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“Im liberalen Sinne heißt liberal nicht nur li-
beral.”

(Beifall bei der FDP)

Vizepräsidentin Marlies Fritzen:

Für die Fraktion DIE LINKE erteile ich Herrn Ab-
geordneten Heinz-Werner Jezewski das Wort.

Heinz-Werner Jezewski [DIE LINKE]:

Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Herr Minister, auch ich finde es gut, und ich be-
glückwünsche Sie dazu, dass Sie mit 2.000 Kom-
munalvertretern gesprochen haben, bevor Sie die-
sen Gesetzentwurf vorgelegt haben. Ich schätze die
Meinungen und den Sachverstand dieser Kommu-
nalvertreter hoch ein. Ich denke nur, dass man auch
hier werten und gewichten soll. Ich frage mich im-
mer, was passieren würde, wenn wir plötzlich die
Füchse danach befragten, ob wir die Hühnerjagd
abschaffen sollen oder nicht.

Uns liegen drei verschiedene Entwürfe für die Lö-
sung eines Problems vor, von denen sich zumindest
einer glücklicherweise grundlegend von den ande-
ren unterscheidet. Ich bin kein Jurist, aber ich gehe
davon aus, dass alle Lösungsmöglichkeiten für die
Ämterproblematik verfassungsfest sind und dem
Urteil des Landesverfassungsgerichts entsprechen.
Alles andere wäre enttäuschend. Ich sehe aber, dass
ausschließlich der Gesetzentwurf der Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zumindest einige
Anforderungen erfüllt, die für DIE LINKE bei einer
Reform des kommunalen Verfassungsrechts im
Vordergrund stehen würden.

Jede staatliche Ebene bedarf der demokratischen
Legitimation, und je dichter diese Ebene an den
Bedürfnissen der Menschen agiert, desto direkter
muss diese Legitimation sein. Amtsverwaltungen,
die nach wie vor nicht von den Menschen gewählt
werden können, in deren Leben sie eingreifen, fehlt
diese Legitimation; egal ob sie nun drei, fünf oder
sechzehn verschiedene Aufgabenbereiche der kom-
munalen Selbstverwaltung abdecken.

(Beifall bei der LINKEN)

Für DIE LINKE kann der Weg also nur sein, frei-
willige Zusammenschlüsse zu leistungsfähigen,
aber trotzdem - oder vielleicht gerade deswegen -
bürgernahen und bürgerfreundlichen Verwaltungs-
einheiten herbeizuführen. Dort, wo das nicht mög-
lich ist, müssen Amtsverwaltungen und deren kom-
munale Selbstverwaltung von den Einwohnerinnen

und Einwohnern bei Kommunalwahlen demokra-
tisch legitimiert werden.

Kollege Hildebrand, ich frage mich, wie man Kom-
munen das Wasser abgräbt, wenn man demokrati-
sche Wahlen von Selbstverwaltungen herbeiführt.
Das ist ein Demokratieverständnis, das ich so nicht
teilen kann.

(Beifall bei der LINKEN und des Abgeord-
neten Dr. Robert Habeck [BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN])

Ich bin aber nicht so naiv, dass ich glauben würde,
dass gute Argumente die beiden größten Fraktionen
in diesem Haus umstimmen könnten. Wir werden
uns also auf das Ämtermodell einstellen müssen,
das CDU und SPD im Prinzip in der gleichen Art
und Weise vorschlagen. DIE LINKE wird sich auf
dieses Modell einlassen; zumindest solange die
Mehrheitsverhältnisse in diesem Hause so sind, wie
sie sind. Ich hoffe aber, dass Details der neuen
Kommunalverwaltung in den Ausschüssen doch
noch an die Bedürfnisse der Menschen in unserem
Land angepasst werden können. Sinnvolle Ansätze
dazu sehe ich in allen drei Gesetzentwürfen. Ande-
re wichtige Punkte vermisse ich bisher.

DIE LINKE will eine erheblich bessere Beteili-
gung und Einflussnahme der Einwohnerinnen und
Einwohner auf die Entscheidungen, die vor Ort ge-
fällt werden. Verpflichtend vorgeschriebene Ein-
wohnerversammlungen und Einwohnerfragestun-
den sind für uns eine Selbstverständlichkeit, ohne
die wir keiner Lösung zustimmen können.

(Beifall bei der LINKEN)

Mit der Öffentlichkeit aller Ausschüsse in den
Kommunen geht es uns ebenso. Kinder-, Jugend-
und Seniorenbeiräte in hauptamtlich verwalteten
Gemeinden sind für uns ein Muss. Zudem wollen
wir analoge Beteiligungsstrukturen auch in ehren-
amtlich verwalteten Gemeinden; zumindest ab einer
bestimmten Größe. Wir wollen angemessene Quo-
ren für Bürgerbegehren und halten den Vorstoß der
SPD für richtig und sinnvoll. Wir denken aber, dass
wir dieses Anliegen in einem eigenen Gesetz besser
verwirklichen können als in der Kommunalverfas-
sung.

(Beifall bei der LINKEN)

All das werden wir in den Ausschüssen besprechen.
Dann werden wir irgendwann in diesem Haus ein
Gesetz verabschieden, das den Mindestanforde-
rungen des Landesverfassungsgerichts ent-
spricht, dessen bin ich mir sicher. Ich bin mir aber
genauso sicher, dass die Probleme der Kommunen
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in unserem Land dadurch nicht geringer werden.
Ich glaube, wir können schon froh sein, wenn sie
nicht größer werden. Die einzige Lösung für die
Probleme, die die Kommunen wirklich belasten, ist
eine angemessene Beteiligung der Kommunen am
Reichtum und an den Einnahmen des Landes.

(Beifall bei der LINKEN)

Ohne die Rücknahme der Kürzungen von 120 Mil-
lionen € jährlich im kommunalen Finanzausgleich
werden die Kommunen weiterhin nicht in der Lage
sein, auch nur ihre Pflichtaufgaben zu erfüllen. Von
den Leistungen, die so gern freiwillige Leistungen
genannt werden, obwohl sie keineswegs mehr frei-
willig sind, will ich gar nicht reden.

Sie können nicht immer mehr die Verantwortung
für das Leben der Menschen in unserem Land auf
die Kommunen abwälzen, ohne diese dafür mit den
notwendigen Mitteln auszustatten. Die Kommunen
in Schleswig-Holstein sind im Moment in einem
Prozess, zumindest die schwerwiegendsten Folgen
der Kürzungsorgie der Landesregierung im aktuel-
len Doppelhaushalt aufzufangen. Beratungsstellen,
Mädchentreffs, Frauenhäuser, Kultureinrichtungen,
Theater, Musikschulen und viele weitere Einrich-
tungen müssen vor der endgültigen Zerschlagung
bewahrt werden. Die Migrationsberatung muss wei-
terhin gewährleistet werden, und Kita-Plätze müs-
sen bereitgestellt werden; und das alles mit immer
weniger Einnahmen, weil diese Landesregierung
die Kommunen am ausgestreckten Arm verhungern
lassen will. Die Kommunen leisten dabei oft Groß-
artiges; unabhängig davon, ob sie einem Amt ange-
hören oder nicht, ob sie eine kreisfreie oder eine
kreisangehörige Stadt sind oder ob sie haupt- oder
ehrenamtlich verwaltet werden. Diesen Kommu-
nen, oder besser gesagt den Akteurinnen und Ak-
teuren, die dort in der kommunalen Selbstverwal-
tung wirken, gilt mein ausdrücklicher Dank.

(Beifall bei der LINKEN)

An diese Akteure und an diese Kommunen sollten
wir denken, wenn wir die hier vorliegenden Ge-
setzentwürfe in den Ausschüssen beraten. Wir soll-
ten auch an die Unmöglichkeit denken, Gesellschaft
und Demokratie an der Basis zu organisieren, wenn
die Kassen leer sind.

(Beifall bei der LINKEN und SSW)

Vizepräsidentin Marlies Fritzen:

Vielen Dank, Herr Kollege. Für den SSW erteile
ich der Frau Kollegin Anke Spoorendonk das Wort.

Anke Spoorendonk [SSW]:

Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Wir vom SSW haben nie ein Geheimnis daraus ge-
macht, dass wir mit der indirekten Legitimation
der Amtsausschüsse, dem ausufernden System der
Aufgabenübertragungen und den unübersichtlichen
Zweckverbandslösungen unsere Probleme haben.
Als wir Ende 2008 die Antwort der Landesregie-
rung auf die Große Anfrage von BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN und SSW zu den Aufgaben der Ämter
und Gemeinden bekamen, wurde klar, dass das vom
Bundesverfassungsgericht bereits 1979 festgestellte
kritische Maß der Aufgabenübertragung noch wei-
ter überschritten wurde. Die Ämter waren schon
lange nicht mehr nur die Schreibstuben der Ge-
meinden, sondern sie agierten de facto als Gemein-
deverbände. Der Erfolg vor dem Landesverfas-
sungsgericht gegen diese verfassungswidrige Hand-
habung der Amtsordnung war daher ein Erfolg für
die kommunale Demokratie.

(Beifall beim SSW und des Abgeordneten
Detlef Matthiessen [BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN])

Dies war ein Erfolg für den Einfluss der Menschen
vor Ort auf ihr Leben, weil die Entscheidungsträger
in den Gemeinden vom Volk legitimiert sind. Was
mit dem Alltag der Menschen in den Gemeinden zu
tun hat, sollte dort entschieden werden. Das ist der
Inhalt dieses Erfolges.

(Beifall beim SSW und des Abgeordneten
Dr. Robert Habeck [BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN])

Das Urteil des Landesverfassungsgerichts hat meh-
rere Optionen eröffnet, wie wir zurück zu einer ver-
fassungskonformen Zusammenarbeit auf der
kommunalen Ebene kommen können. Der Aufga-
benkatalog für die Zusammenarbeit der Gemeinden
ist nur eine Möglichkeit. Die Wahl der Amtsebene
oder eine Gebietsreform sind weitere Möglichkei-
ten.

Mit der Wahl des Aufgabenkatalogs hat die Lan-
desregierung eine Klein-Klein-Lösung gewählt, die
zwar den Anforderungen des Landesverfassungsge-
richts formal entspricht, die politisch und praktisch
gesehen aber weder transparent noch zukunftsfähig
ist.

(Beifall bei SSW, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN und der LINKEN)

Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben dürfen
grundsätzlich nicht an die Ämter übergeben wer-
den, aber maximal fünf Aufgaben aus dem Katalog,
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der diese genau festlegt, dürfen doch übergeben
werden. Eine Aufgabenübertragung an Zweckver-
bände ist auch möglich. Die Verwaltung kann dann
wieder beim Amt liegen. Dies ist nicht in die Zu-
kunft gerichtete Kommunalpolitik, sondern ein
Herumdoktern an den Symptomen, denn wer weiß
schon heute, was in drei oder in zehn Jahren als
grundlegende Selbstverwaltungsaufgabe einzuord-
nen ist.

Statt das Urteil des Landesverfassungsgerichts zu
nutzen, um die kommunale Struktur Schleswig-
Holsteins endlich fit für die Zukunft zu machen,
stellt die Landesregierung alles zurück auf Anfang.
Fakt ist aber gerade, dass die Gemeinden ihre Auf-
gaben nicht allein bewältigen können und die Auf-
gaben deshalb nach und nach an die Ämter abge-
schoben haben. Genau zu diesem Problem sollte
sich die Landesregierung verhalten, das tut sie aber
nicht.

(Beifall bei SSW und BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Isoliert betrachtet sind dies für eine Übertragung
geeignete Aufgaben wie zum Beispiel Förderung
des Tourismus oder Gesundheitspflege. Das sind
gute Beispiele dafür, dass es sinnvoll und notwen-
dig für die Gemeinden ist zusammenzuarbeiten. Zu-
dem sind die Gemeinden in den letzten Jahren -
nicht nur vom Landesrechnungshof - immer wieder
aufgefordert worden, effizientere Strukturen aufzu-
bauen, Bürokratie zu minimieren und gemeinsam
Aufgaben anzugehen. Dies spricht eindeutig dafür,
dass die Gemeinden zu klein sind, um zu überleben,
sowohl personell als auch finanziell, und dass hier
das eigentliche Problem liegt.

Darüber hinaus ist die zukünftige Funktion der
Ämter völlig unklar. Weder sind sie die Schreib-
stuben der Gemeinden, noch sind sie die Ausfüh-
renden der kommunalen Aufgaben. Vielmehr wer-
den die Ämter zu Zwittern degradiert, die ein
bisschen hiervon und ein bisschen davon, aber nicht
zu viel und nicht zu wenig machen dürfen. Keiner
weiß, wie die Unterstützung der Gemeinden durch
die Ämter zukünftig aussehen soll. Mit der Mög-
lichkeit, Zweckverbände zu bilden, wird außerdem
eine parallel-bürokratische Struktur aufgebaut, da
jeder Verband seine eigene Satzung, eine Ver-
bandsversammlung und einen Vorsteher braucht.
Wir verlieren uns hier also in Problemen der tägli-
chen Praxis und des Miteinanders, weil keiner mehr
weiß, was jetzt wie und überhaupt gemacht werden
darf, weil die Bürokratie einfach überhandnimmt.
Auch nimmt der Entwurf keine Rücksicht auf die in
einigen Ämtern bereits laufende Diskussion zum

Zusammenschluss zu einer Gemeinde. Hier wäre es
zumindest gut gewesen, den Gemeinden Rüstzeug
mitzugeben.

Weitere Probleme wie die Anpassungsbedürftigkeit
solcher Aufgabenkataloge werden zwar im SPD-
Gesetzentwurf mit einer Überprüfung geregelt, der
große Wurf ist aber - das muss ich leider feststellen
- auch dieser Entwurf nicht. Auch ist unklar, wie
trennscharf die Grenze zwischen primär techni-
schen Aufgaben und Selbstverwaltungsaufgaben
gezogen werden kann, die einen herausragenden
gestalterischen Spielraum haben. Anpassung und
Trennschärfe hin oder her, klar ist, dass es so keine
Verbesserung für die Einwohnerinnen und Einwoh-
ner vor Ort gibt. Das, so denke ich, ist immer noch
die Messlatte, mit der wir es hier zu tun haben.

Mit einer Struktur- und Gebietsreform sähe dies an-
ders aus, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aus
Sicht des SSW bietet das Urteil des Verfassungsge-
richts eine Steilvorlage, um endlich eine Reform
der kommunalen Strukturen durchzuführen. Wir
gehen davon aus, dass Gemeinden mit einer Bevöl-
kerung von mindestens 8.000 Einwohnerinnen und
Einwohnern ihre Bürgerinnen und Bürger kompe-
tent und eigenverantwortlich beraten und bedienen
können. Deshalb fordern wir - nicht zum ersten
Mal, füge ich hinzu -, dass die heutigen Ämter zu
leistungsfähigen Gemeinden umgewandelt wer-
den.

(Beifall beim SSW)

Durch solch eine Kommunalreform werden Ge-
meindevertretungen - nicht die Bürgermeister, die
Gemeindevertretungen - wieder in den Mittelpunkt
des Handelns gerückt.

(Beifall beim SSW)

Sie wären in der Lage, ihre Aufgaben eigenständig
zu erledigen. Dies wäre ein Schritt in die Zukunft;
denn eines ist heute schon sicher: Mit dem Aufga-
benkatalog wird uns diese Problematik spätestens
in der nächsten Legislaturperiode wieder vor die
Füße fallen.

(Beifall bei SSW und der LINKEN)

Die Regierungskoalition hat in ihrem Koalitions-
vertrag beschlossen,

„die kommunale Selbstverwaltung zu stärken
und das kommunale Verfassungsrecht von
einengenden Vorgaben zu befreien, den
Kommunen mehr Handlungsspielräume zu
verschaffen und die kommunale Eigenverant-
wortung zu stärken“.
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Dies sieht dann in der Praxis so aus, dass die Ge-
meinden eigenständig entscheiden können, wie und
wann sie ihre Einwohnerinnen und Einwohner über
bedeutsame Angelegenheiten informieren und Ein-
wohnerversammlungen oder Fragestunden durch-
führen, wobei der Hinweis auf die Rechte durch das
Informationsfreiheitsgesetz entfällt. Diese Ände-
rungen in der Gemeindeordnung haben somit einen
schalen Beigeschmack. Viele Menschen wissen
heute nicht mehr, was auf den verschiedenen Ver-
waltungsebenen geleistet wird und wie man diese
kontrollieren könnte. Statt ihnen mit dem direkten
Hinweis auf das Informationsfreiheitsgesetz ein
Werkzeug an die Hand zu geben, wie sie an Infor-
mationen gelangen können, sollen die kommunalen
Verwaltungen - unter der Überschrift „Bürokratie-
abbau“, denke ich - entlastet werden. Das ist eine
völlig falsche Prioritätensetzung.

Der SSW bedauert sehr, dass die Landesregierung
das Urteil des Verfassungsgerichts nicht nutzt, um
endlich innezuhalten und zu überlegen, wohin sich
die kommunale Struktur des Landes entwickeln
soll. Der Wirrwarr, den Sie hier schaffen, kann je-
denfalls nicht die Lösung sein. Die Halbherzigkeit
des SPD-Entwurfs macht es leider nicht besser.
Dass der Gesetzentwurf von BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN unseren Vorstellungen mehr entgegen-
kommt, kann keinen überraschen. Wir werden aber
auch noch eigene Änderungsanträge stellen, wenn
es zu den Beratungen im Ausschuss kommt.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich fasse zusam-
men: Wir brauchen eine umfassende und langfristi-
ge Strategie dafür, wie die kommunale Struktur
insgesamt aussehen soll. Wir brauchen kein büro-
kratisches Klein-Klein. Wir brauchen eine Gebiets-
und Strukturreform, denn nur so kann handlungsfä-
hige, gestaltungsstarke und bürgernahe kommunale
Demokratie überhaupt funktionieren. Der Landtag
hat für die Zukunftsfähigkeit der Gemeinden und
der kommunalen Strukturen das Heft in der Hand,
und er sollte es auch nutzen.

(Beifall bei SSW und der LINKEN)

Vizepräsidentin Marlies Fritzen:

Vielen Dank, Frau Kollegin. Für die Landesregie-
rung hat sich Herr Innenminister Schlie erneut zu
Wort gemeldet. Ich erteile ihm nunmehr hiermit das
Wort.

Klaus Schlie, Innenminister:

Vielen Dank, Frau Präsidentin! Ich will das in die-
ser Debatte gern deutlich hervorheben: Wir haben

rund 10.000 ehrenamtliche Frauen und Männer in
Schleswig-Holstein, die sich kommunalpolitisch
engagieren. Und wir haben - ich denke, das ist eine
ganz eindeutige und klare Erkenntnis auch aus den
Diskussionen, die ich vor Ort geführt habe - in der
Masse eine strikte Ablehnung einer staatlich ver-
ordneten Gebietsreform.

Was ist denn nun erreicht worden, beziehungsweise
was wird mit diesem Gesetz erreicht werden?

Erstens. Es bleibt eine politische Ebene nah an den
Bürgerinnen und Bürgern in der Gemeinde erhal-
ten, und zwar mit dort direkt und indirekt gewähl-
ten, also unmittelbar den Bürgerinnen und Bürge-
rinnen verantwortlichen Gemeindevertretern. Die
sind vor Ort verantwortlich. Wir haben keine an-
onyme bürgerferne Großgemeinde, sondern dort,
wo es gewünscht wird, haben wir eine direkte, un-
mittelbare, in jeder politischen Entscheidung ge-
genüber den Bürgern verantwortliche Gemeinde-
vertretung.

Zweitens. Da, wo es gewollt, wo es gewünscht ist,
wo es innerhalb der Gemeinde auch wirklich ver-
langt wird, besteht doch heute schon die Möglich-
keit, eine Gebietsreform durchzuführen. Sie sug-
gerieren immer, als würde es das gar nicht geben.
Frau Abgeordnete Nicolaisen hat es ja dargestellt,
dass das ein schwieriger Prozess ist. Ich war auch
in einem Amt im Kreis Schleswig-Flensburg, in
dem diese Diskussion jetzt geführt wird. Ich habe
zugesagt, die Unterstützung auch hinsichtlich der
Informationen, die notwendig sind, um deutlich zu
machen, welche Auswirkungen, welche Konse-
quenzen das hat, den Verantwortlichen zu geben.

Frau Präsidentin, ich möchte das gern im Zusam-
menhang darstellen.

Vizepräsidentin Marlies Fritzen:

Sagen Sie mir, wenn Ihr Punkt beendet ist.

Klaus Schlie, Innenminister:

Ich werde dann ein Signal geben.

Vizepräsidentin Marlies Fritzen:

Danke.

Klaus Schlie, Innenminister:

Ich bin der Auffassung, dass man es dann, wenn es
gewollt ist, tatsächlich auch machen soll, wenn es
Veränderungen geben soll, wenn die Menschen
mitmachen wollen. Aber doch nicht wir hier in
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Kiel, sondern es muss vor Ort geregelt werden.
Dann soll man es auch tun. Die rechtlichen Mög-
lichkeiten dazu bestehen. Aber doch nicht durch die
Hintertür, wie das durch die Direktwahl des Amts-
ausschusses, Herr Kollege Habeck, leider suggeriert
wird.

(Zurufe von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Das ist eben die Einführung der Gebietsreform
durch die Hintertür.

(Weitere Zurufe von BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

- Hören Sie mir einmal zu! Herr Habeck, dies wäre
dann tatsächlich eine doppelte Selbstverwaltung.
Wenn Sie nicht meinen, dass das eine Gebietsre-
form durch die Hintertür ist, dann haben Sie die
Selbstverwaltungsebene Amt und die Selbstverwal-
tungsebene Gemeinde, oder es ist eine Gemeinde-
gebietsreform durch die Hintertür. Sie müssen
schon sagen, was Sie wollen.

Es ist doch unsinnig zu sagen, wir würden doppelte
Strukturen schaffen. Der Abgeordnete Dolgner hat
ja durch seine Fragen deutlich gemacht, dass es das
auf kommunaler Ebene weder in der Selbstverwal-
tungsebene noch in der Verwaltungsebene unter-
halb der Kreise gibt. Das, was Sie hier wollen, wäre
tatsächlich eine Doppelung der Selbstverwal-
tungsebene.

Ämter sind - das ist doch ganz eindeutig und klar
bestätigt auch durch das, was durch die Verwal-
tungsstrukturreform auf Amtsebene in der großen
Koalition mit angeschoben worden ist - eben Back-
office-Systeme - dieser Begriff ist vorhin in einem
Zwischenruf des Kollegen Kubicki gefallen -, gera-
de was die Verwaltung angeht. Sie sind moderne,
sie sind zielgerichtete, schlanke und effizient arbei-
tende Verwaltungen.

Es ist vernünftig, dass sie das tun, dass sie die Ent-
scheidungen der Menschen, die vor Ort gewählt
sind, in Verwaltungshandeln umsetzen. Dort, wo
Ämter eine für eine Region koordinierende und in
eine bestimmte Zielrichtung gehende politische
Entscheidungskompetenz haben, haben wir es auf
fünf Aufgaben beschränkt, die natürlich nicht den
Kern der Selbstverwaltungsaufgaben betreffen. Ich
halte das für vernünftig. Mir geht es wirklich um ei-
ne sachgerechte Debatte. Deswegen habe ich diese
breite Diskussion geführt.

Ich habe immer versucht herauszufinden, Herr Kol-
lege Habeck, wo bei Ihnen der Ansatz ist. Sie sagen
- jedenfalls werden Sie so in den „Husumer Nach-
richten“ zitiert -, bevor die Amtsausschüsse auf Be-

fehl von oben direkt gewählt werden, möchten Sie
den Gemeinden die Chance geben, sich freiwillig
mit anderen zusammenzuschließen. Sie müssen
schon sagen, was Sie konkret wollen. Sie sehen den
Vorteil für den Bürger in einem Mehr an Selbstbe-
stimmung. Nein, das ist nicht ein Mehr an Selbst-
bestimmung, es sei denn, das, was Kollege Tietze
auch in diesem Artikel ausgeführt hat, würde Wirk-
lichkeit werden. Er spricht von direkter Demokra-
tie. Er hat uns erzählt, es gab früher auch Things.
Die Friesen haben sich schon immer am Lagerfeuer
getroffen. Das kann es ernsthaft nicht sein. Die
Friesen können dies nach wie vor machen, ich finde
es auch ganz toll, wenn sie sich einmal im Jahr am
Lagerfeuer treffen. Aber ansonsten ist es schon so,
dass wir die demokratischen Spielregeln in einer
komplizierter gewordenen Welt mit Verwaltungs-
strukturen brauchen.

Ich führe diese Diskussion nicht als Selbstbeweih-
räucherung. Mit ist es damit schon ernst. Ich bin
mit Eckpunkten ganz offen in diese Diskussion ge-
gangen und habe einen ersten Entwurf in einer Dis-
kussion mit breiter Beteiligung weiterentwickelt.
Ich sage es noch einmal: Von rund 10.000 Kommu-
nalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern 2.500
erreicht zu haben - das sind rund 25 % -, das ist
doch das, was Sie eigentlich wollen, das ist doch
die Beteiligung der Basis. Das Votum war so etwas
von eindeutig, das können Sie sich gar nicht vor-
stellen. Dann muss man es auch akzeptieren, ob es
einem gefällt oder nicht.

Ich bin jedenfalls ganz zufrieden, auch mit der
einen oder anderen Äußerung der Grünen. Ich zitie-
re einmal aus einer Mail, die uns erreicht hat - wört-
liches Zitat -:

„Besonders beeindruckt hat mich das untade-
lige demokratische Verständnis des Herrn
Minister Schlie, das er vehement und deut-
lich vertreten hat. Auch die bemerkenswerte
klare Denkweise und die Aufmerksamkeit
des Herrn Schlie haben mich positiv über-
rascht.

Jürgen Kaldewey, Gemeindevertreterspre-
cher BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Kreis-
verband Bad Segeberg.“

Ich finde das in Ordnung.

(Beifall bei CDU und FDP)

Vizepräsidentin Marlies Fritzen:

Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und
Kollegen, nach der Geschäftsordnung haben nach
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der erneuten Redezeit der Landesregierung alle
Fraktionen Anspruch auf weitere fünf Minuten Re-
dezeit. Ich habe zwei Meldungen für Dreiminuten-
beiträge; die könnten Sie dann auf fünf Minuten
verlängern. Die erste Wortmeldung liegt vom Kol-
legen Dr. Andreas Tietze vor. - Ich erteile Ihnen
hiermit das Wort.

Dr. Andreas Tietze [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]:

Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Lieber Herr Minister Schlie, ich habe mich zum
einen auf die Wortmeldung von Ihnen zum ersten
Beitrag und zum anderen zum zweiten Beitrag ge-
meldet. Ich frage Sie etwas. Das Herzstück Ihrer
Reform ist die Aufgabenübertragung. Sie haben
bereits einige Erfahrungen auch als Entbürokratisie-
rungsstaatssekretär gesammelt, wo es genau um
diese Frage der Aufgabenübertragung ging. Was
am Ende von den Kreisen auf die Gemeinden über-
tragen worden ist, kann man nicht wirklich als Auf-
gabenübertragung bezeichnen. Kaum jemand hat es
in Anspruch genommen.

Von den restlichen Aufgaben wollen Sie fünf von
16 übertragen. Das sind Aufgaben wie Abwasserbe-
seitigung, Wasserversorgung, Bauunterhaltung,
Schulträgerschaft, sonstige Bildungs- und Kul-
tureinrichtungen, Trägerschaft Kita, Förderung
Sport, Freizeitgestaltung, soziale Betreuung, Brand-
schutz, Förderung Tourismus, Wirtschaftsförde-
rung, Gesundheitspflege, integrierte ländliche Ent-
wicklung, Aufbau schneller Internetzugang, Ener-
gie- und Wasserversorgung - 16 wichtige Aufga-
ben. Sie wollen jetzt fünf Aufgaben übertragen.

Ich frage Sie: Welche Aufgabe nimmt sich denn die
Gemeinde oder das Amt da heraus? Wie findet -
das ist eine ganz entscheidende Sache - eine strate-
gische Steuerung statt? Ich komme aus einem
Kreis, in dem es seit zehn Jahren eine Sozialraum-
orientierung gibt. Es gibt Aufgaben, die bedürfen
einer fachlichen Leitung, eines gewissen überge-
ordneten Know-hows. Die unterschiedlichen Auf-
gaben, die Sie in einem Kreisgebiet haben, bedeu-
ten, dass Sie nicht strategisch steuern können, dass
Sie gegebenenfalls aus einem Wunschkatalog diese
und jene Aufgabe haben. Das ist ein absolut strate-
gischer Fehler und führt nicht zum Bürokratieab-
bau, sondern zum Bürokratieaufbau.

Der zweite Punkt. Wir wissen alle, dass wir im
ländlichen Raum extreme Probleme durch den
Fachkräftemangel haben. Es ist genau die Frage:
Wie bekommen wir gute Verwaltungsmitarbeiterin-

nen und -mitarbeiter in den ländlichen Raum? Dies
bedeutet, Aufgaben zu haben, die dieser Fachlich-
keit bedürfen, um die Fachkräfte in die Regionen zu
bekommen. Da sehe ich ein riesiges Problem.

Schließlich geht es um die fachliche Steuerung. Wir
wollen Qualität auch im ländlichen Raum haben.
Dazu haben Sie keine Antwort gegeben. Ich habe
das Gefühl, man hat bei Ihnen im Ministerium zu-
sammengesessen und gefragt: Wie kriegen wir die
Kuh vom Eis, wie machen wir es verfassungskon-
form? Dann nehmen wir fünf von 16 Aufgaben - so
haben Sie es hier dargestellt. Sie haben nicht wirk-
lich eine Begründung geliefert, wie Sie auf die fünf
kommen. Sie haben das sozusagen nach Ermessen
festgelegt. Deshalb halten wir das im Grunde ge-
nommen für falsch.

Wir haben eine konkrete Aufgabe des Verfassungs-
gerichts zu lösen gehabt. Unser Gesetzentwurf ist
hier sehr konkret. Demokratische Legitimierung
und Fachlichkeit soll zusammengebracht werden.
Ich kann nicht verstehen, Herr Schlie, wie nach Ih-
rem Gesetzentwurf die Gemeinden diese elf Aufga-
ben von 16, die ich genannt habe, in einem Feier-
abendparlament erfüllen sollen, auch vor dem Hin-
tergrund des demografischen Wandels. Hier ist
ein Konstruktionsfehler. Sie werden feststellen,
dass Sie mit dem vorgelegten Gesetzentwurf, kaum
dass er beschlossen ist, wieder genau die Verfahren
in Gang setzen, weil das Gesetz nicht funktioniert
und verändert werden muss. Der Landkreistag hat
Ihnen das gesagt. Der Landkreistag hat Ihnen genau
diese Kritik benannt. Sie haben das ignoriert.

Ihr Gesetzentwurf ist kein Neuanfang, sondern Sie
haben lediglich die alte Problematik aufgearbeitet,
die Sie schon als Entbürokratisierungsstaatssekretär
nicht in den Griff bekommen haben. Sie haben das
fortgesetzt, was in der letzten Legislaturperiode ge-
scheitert ist. Ihr Gesetzentwurf ist ein rückwärtsge-
wandter Entwurf, kein vorwärtsgewandter Entwurf
für Schleswig-Holstein.

(Beifall bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsidentin Anita Klahn:

Das Wort hat Frau Kollegin Anke Spoorendonk.

Anke Spoorendonk [SSW]:

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte in Er-
innerung rufen, worum es eigentlich geht. Schles-
wig-Holstein hat über 1.100 Gemeinden und rund
2,7 Millionen Einwohner. Schleswig-Holstein hat
sehr viele kleine Gemeinden mit unter 100 Einwoh-
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nerinnen und Einwohnern. Dann frage ich mich:
Wie ist die Zukunftsfähigkeit der kommunalen
Demokratie bei diesen kommunalen Strukturen ge-
währleistet? Diese Frage ist bisher nicht beantwor-
tet worden. Kollege Habeck hat den Versuch unter-
nommen, diese Frage zu beantworten. Es kann
nicht angehen, dass kommunale Demokratie so de-
finiert wird, als dass es darauf ankommt, die direkte
Nähe zum Bürgermeister oder zur Bürgermeisterin
zu haben. Das ist nicht kommunale Demokratie.

(Beifall bei SSW und BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Kommunale Demokratie heißt, dass Aufgaben - ich
habe es vorhin schon gesagt, ich wiederhole es aber
gern -, die mit der Gestaltung des täglichen Lebens
zu tun haben, in der Gemeinde vor Ort auch bewäl-
tigt und gelöst werden können, dass Menschen wis-
sen, hier ist etwas, wozu ich eine Stellungnahme
einholen kann, wo ich Kritik äußern kann, wo ich
bei Wahlen auch sagen kann: Du, du und du wirst
abgewählt, weil du deine demokratische Aufgabe
nicht gelöst hast.

Kommunale Demokratie heißt aber auch, dass die
Augenhöhe von Verwaltung und Selbstverwaltung
gegeben sein muss. Das ist nicht der Fall. Man kann
herauf- und herunterdeklinieren, dass Amtsverwal-
tungen Backoffices sind, aber wir wissen alle, dass
die Praxis in den Kommunen bisher anders ausge-
sehen hat.

(Beifall bei SSW und BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Ich gehe jede Wette ein, dass es durch diese Katalo-
glösung nicht anders aussehen wird.

Man sagt, man müsse die Identität und Bürgernähe
wahren. Ich frage mich: Ist Bürgernähe denn in den
kreisfreien Städten unmöglich? Ist Bürgernähe in
Bundesländern, die andere kommunale Strukturen
haben, unmöglich? Hat denn Schleswig-Holstein
die Weisheit der Bürgernähe mit Löffeln gegessen,
und alle anderen haben das nicht? Das kann es doch
nicht sein.

Es ist bedauerlich, dass die Chance, die uns mit
dem Urteilsspruch des Landesverfassungsgerichts
gegeben wurde, nicht genutzt wird. Wir werden
nichts bewegen, wenn wir von dem Gesetzentwurf
der Landesregierung ausgehen. Das ist die bittere
Konklusion der heutigen Debatte.

(Beifall bei SSW und BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Vizepräsidentin Marlies Fritzen:

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen
liegen nicht vor.

Es ist Ausschussüberweisung beantragt worden.
Wer sich diesem Antrag anschließen möchte, den
bitte ich um das Handzeichen. - Die Gegenprobe! -
Stimmenthaltungen? - Damit sind die Gesetzent-
würfe allesamt an den Innen- und Rechtsausschuss
überwiesen worden.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 14 auf:

Erste Lesung des Entwurfs eines Gesetzes zur
Stärkung der Mitwirkung der Seniorinnen und
Senioren am gesellschaftlichen Leben in Schles-
wig-Holstein (Seniorenmitwirkungsgesetz
Schleswig-Holstein - SenMitwG SH)

Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE
Drucksache 17/1713

Wird das Wort zur Begründung gewünscht? - Das
ist nicht der Fall. Dann eröffne ich die Grundsatz-
beratung und erteile der Frau Abgeordneten Antje
Jansen von der Fraktion DIE LINKE das Wort.

Antje Jansen [DIE LINKE]:

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Am
23. September wird hier im Schleswig-Holsteini-
schen Landtag zum 23. Mal das Altenparlament zu-
sammentreten. Hinter dem Altenparlament steht die
Idee, den Problemen und Wünschen von Seniorin-
nen und Senioren in Schleswig-Holstein Raum und
Gewicht zu verleihen. Darüber, dass diese Idee der
Beteiligung gut und sinnvoll ist, herrscht wahr-
scheinlich Einigkeit unter den hier versammelten
Abgeordneten aller Fraktionen.

Aber nach der vorherigen Debatte, die wir über die
Veränderung der Kommunalverfassung geführt ha-
ben, habe ich große Zweifel daran, dass wir hier
noch einmütig über die Beteiligung von Seniorin-
nen und Senioren diskutieren können. Sie wollen
es den Kommunen als freiwillige Aufgabe über-
lassen; wir wollen es verpflichtend festschreiben.
Das ist auch notwendig. Wir wollen, dass sie betei-
ligt werden müssen. Wenn man die Kassen der
Kommunen ansieht, kommt durchaus der Verdacht
auf, dass eine Beteiligung der Seniorenbeiräte in
Schleswig-Holstein immer schwerer werden wird.

Deshalb ist es wichtig, dass wir heute unseren Ge-
setzentwurf vorlegen, um nämlich die Mitwirkung
der Seniorinnen und Senioren am gesellschaftlichen
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Leben in Schleswig-Holstein zu stärken und auch
weiterhin zu ermöglichen.

(Beifall bei der LINKEN)

Wir bilden uns aber nicht ein, wir hätten damit das
Rad neu erfunden. Das ist nicht Sinn unserer Vorla-
ge. Der in Artikel 1 des Entwurfs verfasste Kern
des Seniorenmitwirkungsgesetzes folgt im We-
sentlichen den Bestimmungen des Seniorenmitwir-
kungsgesetzes, wie es der Landtag unseres Nach-
barlandes Mecklenburg-Vorpommern im Juli
2010 beschlossen hat.

Der demografische Wandel führt dazu, dass die
Zahl der älteren Menschen auch in Schleswig-Hol-
stein stetig zunimmt. Die Bevölkerungsgruppe der
Seniorinnen und Senioren wächst. Aber diese Al-
tersgruppe hat das klassische Altenteil längst ver-
lassen, meine Damen und Herren. Die Gesellschaft
konnte sich den Verzicht auf die Lebenserfahrung
und die Aktivität der Seniorinnen und Senioren
noch nie erlauben, und sie kann es angesichts der
wachsenden durchschnittlichen Lebenserwartung
der älteren Generation immer weniger.

Es ist Aufgabe von Politik, diesen Veränderungs-
prozess gerade in einer alternden Gesellschaft in
entsprechenden Strukturen widerzuspiegeln.

(Beifall bei der LINKEN)

Die wichtige Tätigkeit der Seniorenbeiräte in den
Kommunen und Kreisen, die Arbeit des Landes-
seniorenrats und nicht zuletzt die Diskussionen
des Altenparlaments hier im Hause zeigen, dass
diese Entwicklung auch in Schleswig-Holstein seit
vielen Jahren im Gange ist. Sie zeigen auch, dass
Beteiligung und Mitwirkung von Seniorinnen und
Senioren mehr ist als ein politisches Alibi. Die älte-
ren Menschen hier im Land wollen die Mitwirkung.
Sie nehmen ihre Interessen wahr und vertreten sie.

Wir glauben, es ist an der Zeit, die Mitwirkung der
Seniorinnen und Senioren auf eine verpflichtende
gesetzliche und damit verbindlichere Grundlage zu
stellen.

(Beifall bei der LINKEN)

Mit unserem Gesetzentwurf wollen wir ein politi-
sches Signal setzen. Wir wollen auf die Klagen
über die fehlende Verbindlichkeit im Umgang mit
den Beschlüssen und Diskussionen in den Beteili-
gungsgremien reagieren. Solche Klagen gibt es ge-
rade von Menschen, die sich engagieren und die
heutigen Möglichkeiten der Seniorenmitwirkung
aktiv nutzen. Es ist immer ein deutliches Warnsi-

gnal, wenn Menschen nicht genügend Gehör fin-
den.

In die gleiche Richtung zielt ein Beschluss des Al-
tenparlaments vom September 2010. Das Altenpar-
lament hat damals einen Antrag des Landessenio-
renrats beschlossen, mit dem die Einrichtung von
Seniorenbeiräten und deren verbindliche Stellung
in die Gemeindeordnung aufgenommen werden
soll. Die SPD hat das im November in einem Ge-
setzentwurf und auch heute in der ersten Lesung
des Gesetzentwurfs zur Änderung kommunalver-
fassungsrechtlicher Vorschriften aufgegriffen. Die-
se Ergänzung der Gemeindeordnung finden wir
richtig und wichtig. Wir haben sie aus rein systema-
tischen Gründen in unseren Gesetzentwurf über-
nommen.

Wir wollen aber mehr. Wir wollen die verpflich-
tende Beteiligung des Landesseniorenbeirats in al-
len seniorenpolitischen Fragen, auch auf der Ebene
der Landespolitik.

(Beifall bei der LINKEN)

Wir wollen den Beiräten durch eine gesetzliche
Grundlage Gehör in eigener Sache verschaffen,
was manchmal auf der Strecke bleibt, wenn die Be-
teiligung der Seniorinnen und Senioren auf die
Freiwilligkeit der Strukturen gestützt bleibt. Wir er-
hoffen uns von diesem Gesetzentwurf, einen Pro-
zess hin zu einer verbindlicheren Mitwirkung von
Seniorinnen und Senioren auf allen drei Ebenen in
Gang zu setzen. Wir erhoffen uns weiter, über die
Beratung in den Ausschüssen und vielleicht auch in
einem dazugehörigen Anhörungsverfahren dazu zu
kommen, dass die eigentlich Betroffenen in den
Diskussions- und Gestaltungsprozess einbezogen
und an ihm beteiligt werden.

Das zentrale Anliegen unseres Gesetzentwurfs ist
die Stärkung der Mitwirkung der Seniorinnen und
Senioren am gesellschaftlichen Leben in Schles-
wig-Holstein. Wir sind selbstverständlich überzeugt
von der Notwendigkeit und Richtigkeit unseres Ge-
setzentwurfs. Aber wir sind auch nicht überheblich,
meine Damen und Herren. Wir erwarten, dass wir
mit unserer Vorlage der parlamentarischen Arbeit
und der Diskussion um die Seniorenmitwirkung ei-
ne konstruktive Arbeitsgrundlage geben können,
und wir freuen uns auf eine breite und intensive
Ausschussdebatte.

(Beifall bei der LINKEN)
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Vizepräsidentin Marlies Fritzen:

Für die CDU-Fraktion erteile ich jetzt Herrn Kolle-
gen Werner Kalinka das Wort.

Werner Kalinka [CDU]:

Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und
Herren! Die Fraktion DIE LINKE will die Beteili-
gung von Senioren stärken, indem durch ein Gesetz
an verschiedenen politischen Schnittstellen Senio-
renbeiräte errichtet werden sollen. - Das ist ein The-
ma, das ich aus meiner kommunalen Arbeit kenne
und seit Jahren immer wieder bearbeitet habe. Des-
wegen spreche ich auch zum Thema. - Diesen Se-
niorenbeiräten soll in der Hauptsache eine empfeh-
lende und beratende Funktion zukommen.

Wer einen solchen Gesetzentwurf vorlegt, der muss
der Auffassung sein, dass es ein Defizit gibt, der
muss der Auffassung sein, dass ältere Menschen zu
wenig Chancen haben, ihren Interessen Gehör zu
verschaffen. Dies ist aber nicht der Fall.

Fangen wir bei uns im Parlament an. Die Stich-
worte fielen bereits. Nach Definition des vorliegen-
den Gesetzentwurfs sind Senioren Bürger ab
60 Jahren. Ich werde im nächsten Jahr 60. Glauben
Sie, dass ich meine Interessen nicht mehr vertreten
kann?

(Heiterkeit bei CDU und FDP)

Unter uns Abgeordneten befinden sich zehn Kolle-
gen, die dieses Alter mit ihrem Geburtstag im näch-
sten Jahr erreichen werden. Weitere 13 sind unter
uns, die bereits 60 Jahre alt sind. Der Landtag ist
auch insoweit ein repräsentatives Abbild der Ge-
sellschaft.

(Beifall bei CDU und FDP)

Hier findet jährlich ein Altenparlament statt. Es ist
geübter Brauch, dass die Fraktionen die Beschlüsse
des Altenparlaments nicht nur zur Kenntnis neh-
men, sondern auch Stellungnahmen dazu abgeben.
Jeder kann zudem die Landtagsfraktionen oder den
Abgeordneten seines Vertrauens anschreiben. Der
Petitionsausschuss kann angerufen werden. Beim
Landtag gibt es eine Bürgerbeauftragte für soziale
Angelegenheiten. In den Ausschüssen werden die
Seniorenverbände gehört. Auch kann auf die politi-
schen Parteien zugegangen werden. Die CDU hat
zum Beispiel eine Senioren-Union. Auch an die Re-
gierung kann man sich mit seinen Anliegen wen-
den. Jeder kann sich also vertrauensvoll beteiligen,
in welcher Form auch immer.

Im kommunalen Bereich ist es nicht anders. Die
schleswig-holsteinische Gemeindeordnung sieht be-
reits heute in § 47 d vor, dass jede Gemeinde für
gesellschaftlich bedeutende Gruppen durch Satzung
einen besonderen Beirat einrichten kann. Das kön-
nen auch Seniorenbeiräte sein, wenn dies vor Ort
von einer demokratischen Mehrheit gewünscht
wird. Das, was Sie für alle zur Pflicht machen wol-
len, existiert heute schon auf freiwilliger Basis. Und
das ist der Unterschied in den Auffassungen. Sie
möchten im Land neue Strukturen aufbauen und die
Entscheidungsfreiheit vor Ort darüber abschaffen.
Wir möchten, dass möglichst viel weiter vor Ort
entschieden wird. Ob ja oder nein, soll jeder selbst
für sich entscheiden.

Wer einmal die Sitzungen von Gemeindevertretun-
gen besucht und erlebt hat, weiß, dass die Alters-
struktur dort meist nicht anders ist als bei uns im
Hohen Hause. Und selbst wenn dort nur junge Ge-
meindevertreter säßen, fände ich es schon ein sehr
eigenes Bild vom Menschen, wenn man meint, dass
die ehrenamtlichen Entscheidungsträger die Sorgen
und Nöte der Eltern und Großeltern nicht sähen.
Man muss auch Vertrauen in die Menschen haben.

(Beifall der Abgeordneten Johannes Callsen
[CDU] und Ingrid Brand-Hückstädt [FDP])

Die Probleme in diesem Land werden nicht dadurch
besser, dass man heute neue Gremien schafft, die -
wenn es darauf ankommt - noch nicht einmal etwas
durchsetzen können. Man nährt mit so etwas auch
falsche Erwartungen.

Die Beteiligung der Bürger ist ein sehr hohes Gut.
Aber es entspricht auch heute einem gewissen Zeit-
geist zu vergessen, dass die zeitaufwendigste und
anspruchvollste Form der Bürgerbeteiligung in der
Wahrnehmung des passiven Wahlrechts besteht.

Die Türen zur Übernahme von Ehrenämtern stehen
offen, und auch im Kleinen kann viel bewegt wer-
den. Heute Abend, während ich die Ehre habe, bei
Ihnen zu sitzen, sind Senioren der Gemeinde
Dobersdorf zusammen mit meiner Frau, die dort
Bürgermeisterin ist. Sie macht sich mit den Senio-
ren und der Feuerwehr einen schönen Tag. Was
meinen Sie, wie gern ich dabei gewesen wäre!

Meine Damen und Herren, dabei sind es nicht ein-
mal die älteren Menschen, bei denen wir Nach-
wuchsprobleme für das kontinuierliche und verant-
wortungsvolle Engagement haben - es ist vor allem
die junge Generation, die wir begeistern müssen. Es
ist wichtig, wenn man an Politikverdrossenheit und
anderes denkt. Wir müssen viel tun, damit das Ver-
trauen in die Politik, ob bei Senioren oder jungen
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Menschen, nicht leidet. Das ist eine ganz wichtige
Botschaft, die wir uns immer wieder vor Augen
halten müssen.

Zum vorliegenden Gesetzentwurf und der Interes-
senvertretung für alle Bürger! Mit welcher Begrün-
dung will man andere gesellschaftlichen Gruppen
von diesem Privileg ausschließen? Ihre Idee, einen
Seniorenbeirat zentral zu organisieren, ist aus Ihrer
Sicht eine Form, das zu organisieren. Meine Erfah-
rung sagt, die Senioren organisieren selbst vor Ort,
gestalten das selbst. Seniorenarbeit wird dadurch
nicht schlechter, im Gegenteil, vielleicht sogar bes-
ser. Das muss jeder selbst entscheiden.

(Zuruf der Abgeordneten Antje Jansen [DIE
LINKE])

Wir sollten uns auf das wirklich Notwendige be-
schränken. Deswegen sage ich: Kleine verpflichten-
den neuen Strukturen, sondern Seniorenbeiräte soll-
ten ihre Arbeit vor Ort so gestalten, wie sie es selbst
für richtig ansehen.

(Beifall bei CDU und FDP)

Vizepräsidentin Marlies Fritzen:

Für die SPD-Fraktion erteile ich Frau Kollegin Sie-
grid Tenor-Alschausky das Wort.

Siegrid Tenor-Alschausky [SPD]:

Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Die Situation der Seniorinnen und Senioren in un-
serem Land, ihre Möglichkeiten der Mitwirkung am
gesellschaftlichen Leben beschäftigen uns in
Plenardebatten immer wieder. Uns allen ist be-
kannt, dass die Anzahl älterer Menschen im Ver-
hältnis zur Gesamtbevölkerung kontinuierlich zu-
nimmt. Diese demografische Entwicklung stellt
Anforderungen an uns ebenso wie an die Kommu-
nen, was die Bereitstellung altengerechten Wohn-
raums, angemessener Infrastruktur sowie die Ver-
sorgung mit medizinischen und pflegerischen An-
geboten angeht.

Seniorinnen und Senioren verfügen über einen
Schatz an beruflichen Erfahrungen, sozialer Sensi-
bilität und ehrenamtlicher Einsatzfreude. Die Le-
benserfahrung der Älteren muss in die gesell-
schaftspolitische Entscheidungsfindung einge-
bracht werden.

(Beifall bei der LINKEN)

Der Gesetzentwurf der LINKEN, übrigens fast
wortgenau übereinstimmend mit entsprechenden
Gesetzen in den Ländern Berlin und Mecklenburg-

Vorpommern, unternimmt nun den Versuch, die
Mitwirkung der Seniorinnen und Senioren am ge-
sellschaftlichen Leben in Schleswig-Holstein zu
stärken. Viele der im Gesetzentwurf vorgeschlage-
nen Artikel finden unsere Unterstützung. Dies gilt
insbesondere - das wird Sie nicht verwundern - für
§ 47 d der Gemeindeordnung in Schleswig-Hol-
stein, der sich so in unserem Gesetzentwurf zur Än-
derung kommunalrechtlicher Vorschriften wieder-
findet. Diese Änderung der Gemeindeordnung
wird seit Jahren vom Altenparlament gefordert und
von uns Sozialdemokraten unterstützt.

Wer also die Beteiligung der Seniorinnen und Se-
nioren an der Willensbildung insbesondere auf
kommunaler Ebene will, der kann sich dieser
grundsätzlichen Forderung der Seniorinnen und Se-
nioren in unserem Land eigentlich nicht verschlie-
ßen. Ihre Mitwirkungsmöglichkeiten hängen näm-
lich zurzeit ganz konkret davon ab, ob sie einen
Anspruch auf Gehör und Mitsprache haben oder ih-
nen solche Möglichkeiten je nach Klugheit der
kommunalen Gremien gewährt werden. Die ehren-
amtlich tätigen Mitglieder der Seniorenbeiräte im
Land fordern diesen rechtlichen Anspruch ein und
sind nicht gewillt, ihre Mitwirkungsmöglichkeiten
als Gnadenakt zu empfangen.

(Beifall des Abgeordneten Detlef Buder
[SPD])

Einer intensiven Diskussion, insbesondere auch mit
den organisierten Seniorinnen und Senioren, bedür-
fen die vorgeschlagenen Mitwirkungsmöglichkeiten
und die rechtliche Stellung des nach dem Gesetz-
entwurf neu zu bildenden Landesseniorenbeirats.
Seniorenbeiräte in den Kommunen werden auf
höchst unterschiedliche Weise gebildet, teils durch
Urwahl, teils durch Delegationen aus Seniorenorga-
nisationen und Wohlfahrtsverbänden, teils durch
Mischformen. Ob diese unterschiedliche demokrati-
sche Legitimation den hier vorgeschlagenen Rech-
ten eines neuen Landesseniorenbeirats zugrunde ge-
legt werden kann, bedarf unseres Erachtens einer
genauen Prüfung.

Ebenso bedarf § 7, der sich mit den Befugnissen
des Landeseniorenbeirats beschäftigt, der Diskussi-
on mit den Betroffenen. Es darf nicht der Eindruck
erweckt werden, ein ehrenamtlich tätiger Landesse-
niorenbeirat könne in gleichem Umfang wie ein
Parlament die Arbeit einer Landesregierung beglei-
ten.

(Beifall bei der LINKEN und vereinzelt bei
der SPD)
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Auch hier bedarf es noch intensiver Beratungen mit
dem Landesseniorenrat und in den Fachausschüs-
sen.

Wenn man, wie DIE LINKE, einen Gesetzentwurf
aus einem anderen Bundesland übernimmt, kann es
vorkommen, dass man einen wichtigen Teil der be-
währten Praxis der Mitwirkung der Seniorinnen
und Senioren in unserem Bundesland aus dem
Blick verliert. Ich meine hier die segenreiche Insti-
tution des Altenparlaments. Seit 23 Jahren können
die Seniorinnen und Senioren ihre Anliegen ein-
bringen, diskutieren und beschließen. Zu ihren Be-
schlüssen nehmen die Fraktionen und die Landesre-
gierung Stellung, und diese Stellungnahmen wer-
den in einer Nachbereitungsveranstaltung zum Al-
tenparlament von den Seniorinnen und Senioren be-
wertet.

Alle Seniorinnen und Senioren, die sich auch in
„Bundesgremien“ einbringen, berichten immer wie-
der, dass die Seniorinnen und Senioren anderer
Bundesländer sie um dieses Gremium im Land
Schleswig-Holstein beneiden.

(Unruhe)

Vizepräsidentin Marlies Fritzen:

Frau Kollegin, gestatten Sie bitte eine Bemerkung
von hier oben. - Ich bitte die Kolleginnen und Kol-
legen, etwas ruhiger zu sein und der Rednerin Auf-
merksamkeit zu schenken!

Siegrid Tenor-Alschausky [SPD]:

Vielen Dank, Frau Präsidentin. Aber ich bin da
nachsichtig. In höherem Alter lässt die Konzentrati-
onsfähigkeit um diese Uhrzeit vielleicht bei man-
chen schon etwas nach.

(Beifall bei SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN und SSW)

Andere Seniorinnen und Senioren in anderen Bun-
desländern finden unser Altenparlament nachah-
menswert. Eine solch bewährte Einrichtung sollte
unbedingt Bestandteil eines Seniorenmitwir-
kungsgesetzes Schleswig-Holstein sein.

(Beifall des Abgeordneten Wolfgang Baasch
[SPD])

Der Landtagspräsident hat es zur Eröffnung des
21. Altenparlaments im Jahr 2009 wunderbar for-
muliert:

„Das Altenparlament nimmt in Schleswig-
Holstein einen festen Platz in der politischen

Willensbildung ein und wird vom Land wie
von der Landesregierung als Impulsgeber für
ihre Entscheidungen geschätzt.“

(Beifall bei SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN und SSW)

Vizepräsidentin Marlies Fritzen:

Für die Fraktion der FDP erteile ich Herrn Kollegen
Jens-Uwe Dankert das Wort.

Jens-Uwe Dankert [FDP]:

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Ich
sage ausdrücklich hinzu: Liebe machtvolle Gruppe
der Seniorinnen und Senioren in diesem Parlament,
wie Werner Kalinka es beschrieben hat!

(Beifall bei FDP, CDU und SPD)

Seniorinnen und Senioren wollen als geachtete und
gleichberechtigte Bürger anerkannt und behandelt
werden. Ich möchte für meine Fraktion ausdrück-
lich hinzufügen, dass nach unserem Verständnis li-
berale Seniorenpolitik Jung und Alt gleichermaßen
angeht, weil sie das Gegeneinander der Generatio-
nen verhindern und das Miteinander erreichen soll.

(Beifall bei FDP und CDU - Werner Kalinka
[CDU]: Bravo!)

Seniorinnen und Senioren wollen und sollen in Ver-
antwortung für die Gesellschaft selbst zu Wort
kommen und eigene politische Vorstellungen ver-
treten. Deshalb unterstützt meine Partei und Frakti-
on schon immer die Einrichtung von Vertretungen,
die diesem Ziel dienen.

Meine Damen und Herren, wir alle erleben tagtäg-
lich in der politischen Arbeit insbesondere auf
Kommunalebene die rege Beteiligung und Mitwir-
kung von Seniorinnen und Senioren am sozialen,
kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Leben,
organisiert in Seniorenbeiräten. Wir unterstützen
die Schaffung von Seniorenbeiräten, sind aber der
Ansicht, dass die bestehende Regelung des § 47 d
der Gemeindeordnung in der vorliegenden Form
völlig ausreichend ist.

(Beifall der Abgeordneten Katja Rathje-
Hoffmann [CDU])

Meine Damen und Herren, wenn Sie den bisherigen
und vorherigen Tagesordnungspunkt aufmerksam
verfolgt haben, wird Ihnen aufgefallen sein, dass
die Regierungskoalition in ihrem Entwurf zur Re-
form der kommunalen Verfassung keine Änderung
darin vorgesehen hat.
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Unsere Kommunen sind reif genug zu entscheiden,
welche Beiräte sie einrichten wollen. Wer von Ih-
nen Kommunalpolitiker mit Herz ist, wird mir mit
Sicherheit zustimmen. Die Vielzahl der bestehen-
den Seniorenbeiräte zeigt, dass die Regelung er-
folgreich genutzt wird. Strikte Vorgaben benötigen
die Kommunen nicht.

Auf Landesebene - auch das ist hier schon gesagt
worden, aber es muss immer wieder erwähnt wer-
den - gibt es den Landesseniorenrat, der als Dach-
organisation die Interessen der älteren Generation
gegenüber Parlament und Regierung sowie der Öf-
fentlichkeit vertritt. Das Land unterstützt den Se-
niorenrat und andere Netzwerke mit jährlichen Zu-
schüssen.

Meine Damen und Herren, Seniorinnen und Senio-
ren haben darüber hinaus wie jeder andere Bürger
die Möglichkeit, sich am normalen Prozess der po-
litischen Willensbildung zu beteiligen. Mein Kolle-
ge Werner Kalinka hat ausdrucksvoll aufgezeigt,
wie die Situation hier im Parlament ist, und auch
ich gehöre zu denjenigen, die zur politischen Wil-
lensbildung beitragen.

Auch in diesem Hohen Haus wird die Beteiligung
und Mitwirkung gefördert, nämlich im Altenparla-
ment, für dessen Fortführung sich meine Fraktion -
ich glaube auch alle anderen Fraktionen - ausdrück-
lich einsetzt. Aus dem Altenparlament - so ist mei-
ne Erfahrung und Wahrnehmung - kommen viele
Vorschläge und Initiativen. Ich füge gern hinzu -
das ist das Erleben, das wir immer wieder haben -,
dass nach meinem Eindruck und meiner Wahrneh-
mung die Alten in diesem Parlament sehr selbstbe-
wusst ihren Platz im politischen Geschehen bean-
spruchen und wahrnehmen.

Meine Damen und Herren, es stellt sich also die
Frage, welchen Gewinn der von der Fraktion Die
LINKE vorgelegte Gesetzentwurf zu ohnehin schon
bestehenden Regelungen und dem gelebten Enga-
gement der Seniorinnen und Senioren hat. Wichtig
ist für meine Fraktion, nicht pseudohaft Beteili-
gungsrechte zu fordern, die keinen wesentlichen
Fortschritt zum bisherigen Stand erbringen, sondern
in allen Politikfeldern vernünftige Seniorenpolitik
zu betreiben und die Interessen von Seniorinnen
und Senioren mit einzubeziehen.

Ich möchte bewusst hervorheben, was diese Regie-
rungskoalition schon bewiesen hat: So setzt diese
Regierungskoalition einen deutlichen Schwerpunkt
im Bereich der Pflegepolitik. Unser Gesundheits-
minister Dr. Heiner Garg hat eine einheitliche In-
formationsplattform „Wege zur Pflege“ initiiert.

Trotz der bedrückenden Haushaltslage wurde die
Anzahl der staatlich geförderten Ausbildungsplät-
ze im Pflegebereich erhöht. Die Wohnraumförde-
rung kann in diesem Zusammenhang als weiteres
gutes Beispiel dienen; auch diese ist trotz der not-
wendigen Haushaltskonsolidierung auf dem Niveau
der vergangenen Jahre geblieben. Ein Programm-
schwerpunkt bleibt weiterhin die Förderung preis-
werten Wohnraums für ältere Menschen.

Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und
Kollegen von der LINKEN, ich kann schon jetzt
ankündigen, dass meine Fraktion den Gesetzent-
wurf in dieser Form keinesfalls mittragen wird. Wir
werden sehen, was die Beratung im Ausschuss
bringt.

(Beifall bei FDP und CDU)

Vizepräsidentin Marlies Fritzen:

Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat
Frau Abgeordnete Dr. Marret Bohn das Wort.

Dr. Marret Bohn [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]:

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen
und Kollegen! Ein Viertel aller Schleswig-Holstei-
nerinnen und Schleswig-Holsteiner sind 60 Jahre
alt oder älter. Mit dem demografischen Wandel
wächst der Anteil der Älteren in unserer Bevölke-
rung. Ältere Menschen sind heute in der Regel bes-
ser ausgebildet, aktiver und gesünder als in jeder
Generation davor. Das haben wir dem medizini-
schen Fortschritt und den besseren Lebensbedin-
gungen zu verdanken. Auch wir alle wollen sicher-
lich gern an dieser erfreulichen Entwicklung teilha-
ben. Diese Entwicklung ist Teil des demografischen
Wandels.

Der demografische Wandel ist wie eine Medaille
mit zwei Seiten: Auf der einen Seite ist er eine Her-
ausforderung, auf der anderen Seite ist er eine
Chance. Zu dieser Chance gehört eine bessere Bür-
gerbeteiligung. Das gilt auch für ältere Menschen.
Nicht nur beim Altenparlament - wo wir uns alle ei-
nig sind, auch wir Grüne wollen, dass das Altenpar-
lament bestehen bleibt -, sondern auch bei allen an-
deren Fragen. Nicht nur bei den Themen Gesund-
heit und Pflege, auch bei Bauen und Wohnen, bei
Integration und Verbraucherschutz, überall gibt es
spezifische Interessen Älterer, die berücksichtigt
werden müssen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, Altenpolitik ist
schon längst ein Querschnittsthema. Es wird höch-
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ste Zeit, dass wir Altenpolitik in allen Politikfel-
dern mitdenken.

(Beifall bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN,
der LINKEN und SSW)

Viele Ältere wollen sich aktiv an der Demokratie
beteiligen, und sie wollen ihre Interessen selbst
vertreten. Wir sind als Abgeordnete in der Verant-
wortung, ihnen das zu ermöglichen. Auf die Erfah-
rungen und den Beitrag der Älteren können wir
nicht verzichten. Daher sollten wir ihre Forderung
besser als Angebot verstehen und eine Lösung fin-
den, wie wir dieses Angebot annehmen können. Für
uns Grüne ist wichtig, dass der Aspekt der Genera-
tionengerechtigkeit dabei berücksichtigt wird.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 2012 ist das
Europäische Jahr für das aktive Altern. Aktives Al-
tern soll gezielt gefördert werden. Genauso aktiv
wollen wir Grüne die Bürgerbeteiligung fördern,
gemeinsam mit den Älteren. Die älteste Teilnehme-
rin bei der Demonstration vor dem AKW Brokdorf
war 93 Jahre alt. Bei den Protesten gegen Stuttgart
21 waren viele Ältere dabei. Die Älteren werden
aktiv, und es ist richtig, dass sie selbstbewusst ihre
Rechte einfordern.

(Beifall bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN,
SSW und des Abgeordneten Dr. Ralf Stegner
[SPD])

Schleswig-Holstein ist mit seiner Kinder- und Ju-
gendbeteiligung Vorreiter gewesen. Auch bei den
Seniorinnen und Senioren sollten wir uns alle für
mehr demokratische Beteiligung einsetzen. Ob
hierzu der vorliegende Gesetzentwurf hilfreich ist,
sollten wir im Rahmen der Anhörung in den Aus-
schüssen mit den Betroffenen selbst und ihren In-
teressenvertretungen diskutieren. Hieran werden
wir Grüne uns gern aktiv beteiligen. Ich beantrage
im Namen meiner Fraktion Überweisung an den
Ausschuss.

(Beifall bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und der LINKEN sowie vereinzelt beim
SSW)

Vizepräsidentin Marlies Fritzen:

Für den SSW erteile ich Herrn Abgeordneten Flem-
ming Meyer das Wort.

Flemming Meyer [SSW]:

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen
und Kollegen! Ich möchte gleich zu Beginn deut-
lich machen: Der SSW hält die Stärkung der Mit-

wirkung und Mitbestimmung von Seniorinnen und
Senioren für eine sehr wichtige Aufgabe.

(Beifall bei der LINKEN)

Allein die Arbeit im Altenparlament zeigt immer
wieder, wie wertvoll die Ideen sind, die ältere Men-
schen für die Weiterentwicklung unserer Gesell-
schaft haben. In diesem Forum wird aber auch re-
gelmäßig deutlich, dass die Seniorinnen und Senio-
ren mehr Verbindlichkeit wünschen, wenn es um
den Umgang mit ihren Vorschlägen und Ideen geht.

(Beifall der Abgeordneten Antje Jansen [DIE
LINKE])

Diese Forderung halte ich für berechtigt. Schließ-
lich helfen uns diese Anregungen letztlich dabei,
die Lebensqualität aller Einwohner zu verbessern.
Hier sehen wir als SSW eine zentrale Aufgabe der
Politik.

(Beifall des Abgeordneten Ulrich Schippels
[DIE LINKE])

Es ist also legitim, sich mit der Frage zu beschäfti-
gen, wie die Beteiligungs- und Mitwirkungsmög-
lichkeiten Älterer verbindlicher gestaltet und ge-
stärkt werden können.

(Beifall bei der LINKEN)

Der vorliegende Gesetzentwurf zur Seniorenmit-
wirkung von der Fraktion der LINKEN hat das
übergeordnete Ziel, die Teilhabe und Mitgestaltung
älterer Menschen in der Politik verbindlicher zu re-
geln. Dieser Ansatz ist nach unserer Meinung abso-
lut richtig.

(Beifall bei der LINKEN)

Dies gilt besonders für die vorgeschlagenen Ände-
rungen im Bereich der Gemeindeordnung. Für uns
steht fest, dass die umfassende Beteiligung der älte-
ren Generation an gesellschaftlichen Prozessen nur
gelingt, wenn diese Entwicklung dort beginnt, wo
die politischen Entscheidungen den Alltag der
Menschen unmittelbar betreffen. Das Ziel, dass die
Ansprüche, Interessen und Bedürfnisse der älteren
Menschen nicht nur zur Kenntnis genommen, son-
dern auch ausreichend berücksichtigt werden, errei-
chen wir nur, wenn wir zuallererst die Beteiligungs-
und Mitwirkungsrechte auf kommunaler Ebene
stärken.

(Beifall bei SSW und der LINKEN)

Aus diesem Grund spricht sich zum Beispiel auch
der SSW für die Möglichkeit aus, in Gemeinden
mit unter 8.000 Einwohnern die Einrichtung von
Seniorenbeiräten zu ermöglichen, wenn minde-
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stens fünf Seniorinnen oder Senioren dies wün-
schen. Durch eine entsprechende Änderung der Ge-
meindeordnung würde sichergestellt, dass sich die
ältere Generation überall dort, wo sie direkt betrof-
fen ist, ein aktiv einbringen kann.

Der Entwurf der LINKEN, der sich stark an dem
mecklenburg-vorpommerischen Seniorenmit-
wirkungsgesetz orientiert, sieht ein umfassendes
Initiativ- und Anhörungsrecht der jeweiligen Se-
niorenbeiräte auf Landesebene vor. Doch diese
Änderung ist nach unserer Einschätzung sehr weit-
reichend, und wir halten es deshalb für notwendig,
dass wir uns im Rahmen der Anhörung und der
Diskussion im Ausschuss sorgfältig mit den Aus-
wirkungen dieser Vorschläge beschäftigen.

(Beifall der Abgeordneten Siegrid Tenor-Al-
schausky [SPD])

Für den SSW ist aber ganz klar, dass die Gesetzge-
bungskompetenz ausschließlich beim Parlament
bleibt.

(Beifall beim SSW)

Damit hier kein falscher Zungenschlag aufkommt:
Es steht außer Frage, dass die Älteren in unserer
Gesellschaft über wertvolle Erfahrungen verfügen,
die bei der Weiterentwicklung unseres Gemeinwe-
sens helfen und die nicht zuletzt auch für die Lan-
despolitik von großer Bedeutung sind. Hier sind wir
uns sicher alle einig. Ich gehe davon aus, dass der
Austausch mit den Seniorinnen und Senioren für al-
le hier vertretenen Parteien ein fester Bestandteil
der parteiinternen Arbeit ist. Auch der Seniorenrat
sorgt mit seiner Arbeit regelmäßig dafür, dass das
Wissen und die Erfahrungen der älteren Menschen
für die Aufgaben der Gegenwart genutzt werden.

Es ist aber heute schon festzuhalten, dass sich über
60-Jährige neben der Arbeit im Altenparlament
auch auf verschiedenen Wegen in den unterschied-
lichsten Bereichen der Landespolitik einbringen.
Dies reicht aber nicht. Deshalb geht es jetzt darum,
im Rahmen der weiteren Arbeit mit diesem Gesetz-
entwurf weitreichende Befugnisse für die Senioren-
vertretungen auf allen Ebenen zu verankern. Das ist
für uns eine wichtige Aufgabe. Der SSW wird sich
konstruktiv in die zukünftige Ausschussarbeit ein-
bringen.

(Beifall bei SSW, der LINKEN und verein-
zelt bei der SPD)

Vizepräsidentin Marlies Fritzen:

Für die Landesregierung erteile ich Herrn Minister
Dr. Heiner Garg das Wort.

Dr. Heiner Garg, Minister für Arbeit, Soziales und
Gesundheit:

Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und
Herren! Man kann es natürlich höflich formulieren,
dass der Antrag sehr ähnlich sei. Er ist inhaltsgleich
mit dem Seniorenmitwirkungsgesetz aus Mecklen-
burg-Vorpommern.

(Antje Jansen [DIE LINKE]: Das habe ich
auch gesagt!)

- Sie haben das gesagt, Frau Kollegin Jansen. Ich
sage es auch noch einmal. Er ist inhaltsgleich mit
dem Seniorenmitwirkungsgesetz aus Mecklenburg-
Vorpommern vom 26. Juli 2010. Da muss man sich
schon einmal die Frage stellen - wenn Sie sich mit
der Ausarbeitung jedenfalls nur bescheidene Arbeit
machen -, ähnlich wie der Kollege Kalinka das ge-
tan hat, ob eine solche Regelung erstens für Schles-
wig-Holstein grundsätzlich Sinn macht und zwei-
tens ob sie eine Verbesserung darstellt. Ich sage für
die Landesregierung ganz klar: Wir verneinen bei-
des!

Bei uns hat die Einbindung älterer Menschen in
die örtlichen und regionalen Entwicklungs- und
Entscheidungsprozesse - im Gegensatz zu Meck-
lenburg-Vorpommern - eine lange Tradition. Seit
1979 sind gewählte Vertretungen der älteren Gene-
rationen auf kommunaler Ebene in Seniorenbei-
räten tätig. Der bestehende Landesseniorenrat
Schleswig-Holstein vertritt die Interessen von Se-
niorinnen und Senioren in allen Belangen - sowohl
gegenüber dem Parlament als auch gegenüber Re-
gierung und Öffentlichkeit. Er ist ein eingetragener
Verein mit einer eigenen Satzung und mit einer ei-
genen Aufgabenstellung. Der Landesseniorenrat ist
der Zusammenschluss aller Gemeinden, Städte und
Kreise in Schleswig-Holstein, die einen Seniorenrat
beziehungsweise -beirat eingerichtet haben, sowie
von Mitgliedern der Landesarbeitsgemeinschaft der
freien Wohlfahrtsverbände. Er ist unabhängig, er ist
parteipolitisch neutral und konfessionell nicht ge-
bunden.

Ich sage Ihnen ganz deutlich: Ich halte es für einen
Ausweis von klassischem Obrigkeitsdenken zu
glauben, diese Vertretung hätte eine höhere Wertig-
keit, wenn man die Vereinsstruktur durch eine An-
staltsstruktur ersetzen würde.

(Beifall bei FDP und CDU - Zuruf von der
LINKEN)

- Nein, ich glaube nicht, dass der Seniorenbeirat in
eine Anstalt umgewandelt werden möchte. In
Schleswig-Holstein besteht keine Notwendigkeit,
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die Foren der Mitwirkung, die Bildung eines Lan-
desseniorenbeirats sowie seine Aufgaben und Be-
fugnisse von oben gesetzlich zu regeln.

(Beifall bei der FDP und vereinzelt bei der
CDU)

Der Landesseniorenbeirat leistet hervorragende Ar-
beit in allen Belangen. Das Sozialministerium un-
terstützt die Arbeit des Landesseniorenrats vielfäl-
tig - sowohl finanziell als auch durch Beratungsleis-
tungen. Und die Landesregierung fördert die Ge-
schäftsstelle des Landesseniorenrats, den Druck des
Mitteilungsblatts und die externen Beratungen des
Landesseniorenrats mit derzeit 68.000 € pro Jahr.

Die Zusammenarbeit mit dem Landessenioren-
rat ist geprägt von hoher wechselseitiger Akzep-
tanz, von Dialogorientierung und Impulsen - selbst-
verständlich auch von kritischen Beiträgen, so soll
das auch sein - zur konstruktiven Gestaltung der
Seniorenpolitik im Land.

Neben den Seniorenbeiräten und dem Landessenio-
renrat bildet das Altenparlament eine weitere Mög-
lichkeit speziell für ältere Menschen, sich in
Schleswig-Holstein politisch zu engagieren. Sie
und wir alle wissen - für viele von Ihnen ist es nicht
die erste Legislaturperiode hier im Landtag -, dass
die Stellungnahmen und Beschlüsse des Altenparla-
ments in den Landtagsfraktionen sehr aufmerksam
zur Kenntnis genommen werden und sich regelmä-
ßig in entsprechenden Fraktionsinitiativen nieder-
schlagen.

(Zuruf des Abgeordneten Ulrich Schippels
[DIE LINKE])

- Ich kenne keine Forderung des Landessenioren-
rats, Kollege Schippels, die seine Überführung in
eine Anstaltsstruktur befürwortet.

(Zuruf der Abgeordneten Antje Jansen [DIE
LINKE])

- Gucken Sie einmal Ihren Gesetzentwurf an!

(Christopher Vogt [FDP]: Sie haben den nur
kopiert!)

Auch aus kommunalverfassungsrechtlicher Sicht
gibt es im Übrigen gute Gründe, die gegen den vor-
liegenden Gesetzentwurf sprechen. Zunächst ein-
mal ist es schlicht falsch, von unwesentlichen
Mehrkosten zu sprechen. Die verpflichtende Ein-
führung würde einen erheblichen zusätzlichen, kon-
nexitätsauslösenden Aufwand bei den Kommunen
schaffen. Das muss man zunächst einmal schlicht
feststellen.

Im Übrigen frage ich mich und Sie auch, warum die
Verpflichtung nur Gemeinden mit mehr als 8.000
Einwohnerinnen und Einwohnern betreffen soll. Ich
glaube, dass diese Regelung, die Sie vorschlagen,
sich insgesamt nicht in die Kommunalverfassung
einpasst. Man könnte - wäre man böswillig, was ich
selbstverständlich nie bin, wenn von Ihnen Initiati-
ven kommen - sie auch so deuten, dass Seniorinnen
und Senioren in kleineren, üblicherweise ehrenamt-
lich verwalteten Gemeinden keine gesellschaftlich
bedeutsame Gruppe im Sinne des jetzigen § 47 d
der Gemeindeordnung darstellen, sehr geehrte Kol-
leginnen und Kollegen von der LINKEN. Das wäre
aus meiner Sicht dann aber ein ganz fatales Signal,
das Sie mit Ihrer Initiative hier aussenden würden.

Insgesamt glaube ich, dass wir auf die verpflichten-
de Einführung verzichten können, weil die Erfah-
rungen zeigen, dass die bisherige offene Bestim-
mung, die im Übrigen auf alle gesellschaftlich rele-
vanten Gruppen gleichermaßen Anwendung findet,
weit überwiegend in den Kommunen in unserem
Land sehr erfolgreich zum Wohl der Bürgerinnen
und Bürger angewendet wird.

(Beifall bei FDP und CDU)

Vizepräsidentin Marlies Fritzen:

Vielen Dank, Herr Minister. Weitere Wortmeldun-
gen liegen nicht vor. Deshalb schließe ich die Bera-
tung. Es ist beantragt worden, den Gesetzentwurf
Drucksache 17/1713 dem Sozialausschuss zu über-
weisen. Wer diesem Antrag zustimmen will, den
bitte ich um das Handzeichen. - Gegenprobe! - Da-
mit ist dies einstimmig so beschlossen.

Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und
Kollegen, bevor ich die Tagung unterbreche, möch-
te ich Sie noch einen kurzen Augenblick um Ihre
Aufmerksamkeit bitten. Wir müssen noch einmal
zu den Tagesordnungspunkten 5, 6 und 8 zurück-
kehren:

Gemeinsame Beratung

a) Erste Lesung des Entwurfs eines Gesetzes zur
Änderung kommunalverfassungsrechtlicher
Vorschriften

Gesetzentwurf der Fraktion der SPD
Drucksache 17/1660
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b) Erste Lesung des Entwurfs eines Gesetzes
zur Änderung kommunalverfassungs- und
wahlrechtlicher Vorschriften

Gesetzentwurf der Landesregierung
Drucksache 17/1663

c) Erste Lesung des Entwurfs eines Gesetzes zur
Änderung des Finanzausgleichsgesetzes, der
Gemeindeordnung, der Amtsordnung sowie
des Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes für
Schleswig-Holstein

Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN
Drucksache 17/1693

Es ist eine Abstimmung nachzuholen, die ich ver-
säumt hatte. Der Gesetzentwurf der Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Drucksache
17/1693, ist finanzrelevant und muss daher mitbera-
tend noch dem Finanzausschuss überwiesen wer-
den. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich um
das Handzeichen. - Die Gegenprobe! - Enthaltun-
gen sehe ich nicht. - Dann ist dies einstimmig so
beschlossen.

Ich schließe die Tagung für heute Abend. Sie wird
morgen früh um 10 Uhr fortgesetzt. Ich wünsche
Ihnen allen einen guten Abend. Auf Wiedersehen.

Die Sitzung ist geschlossen.

Schluss: 18:09 Uhr
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